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 Vorwort 

Dieser Text sollte in anderer Fassung, zu anderer Zeit und an anderer Stelle veröffent-
licht werden. Kurz nachdem das zugrundeliegende Projekt im Frühjahr 2015 abge-
schlossen war, entfaltete sich der »Sommer der Migration«, der in den europäischen 
Gesellschaften zunächst mit großer Kraft neue solidarische Verbindungen mit den Be-
wegungen und Kämpfen der Migration sichtbar machte – nicht zuletzt in Deutschland. 
Mit der »Charta von Palermo« und Initiativen wie der »Seebrücke« zeigte sich schnell, 
dass die Stadt zentraler Kristallisationspunkt dieser Solidarität war. Zugleich ließ sich 
schon ab dem Herbst 2015 die reaktionäre Entwicklung beobachten, die uns bis heute 
beschäftigt und die sich nach wie vor dezidiert auch gegen einen vermeintlich metropo-
litanen Kosmopolitismus, gegen die »Stadt der Vielfalt«, gegen die urbanen Orte der 
»postmigrantischen Gesellschaft« richtet. Mit der ambivalenten Genese der »Stadt der
Vielfalt« beschäftigt sich die folgende Analyse – allerdings mit einem anderen Fokus, als
das post-2015 naheliegend gewesen wäre. Es geht im Folgenden um den neoliberalen
Kontext der Stadt, um seine Kritik, aber auch um jene Momente, in denen sich in ihr
Räume für die Bewegungen der Migration eröffnen – und Ansatzpunkte für solidarische
Kämpfe. Diese Momente haben sich mit 2015 verändert. An anderer Stelle habe ich 2016
geschrieben: »Hier ist der Sommer der Migration noch lange nicht vorbei – denn in der
Stadt formieren sich Bewegungen und Kämpfe erst jetzt.« (Rodatz 2016: 88). Ich glaube
das ist (relativ gesehen) nach wie vor richtig. Wo sonst wäre eine Verdichtung solidari-
scher Momente und damit Hoffnung auszumachen gegen den erschreckenden Erfolg
rechter und faschistischer Positionen – wenn nicht in der Stadt.

Das explizite Interesse des zugrundeliegenden Projekts richtete sich aus einer gouver-
nementalitätsanalytischen Perspektive auf Wissen und Verwaltungshandeln zur 
(Post)migrantischen Stadtgesellschaft. Motiviert war die Arbeit von der Frage, wie Ver-
schiebungen in Fragen der Repräsentation, Verhandlung und Verwaltnug von 
(Post)Migration in der Stadt mit den zeitgleichen »Neuordnungen des Städtischen im 
neoliberalen Zeitalter«1 zusammenhängen. Die ausschlaggebende Beobachtung wird in 
der Genealogie der Regierung von (Post)Migration in Deutschland und in der Stadt im 
Speziellen deutlich. Denn lange Zeit waren diese beiden Modi im nationalen Konsens 
vereint. Dass dieser Konsens zumindest teilweise aufgebrochen wurde, hat zuallererst 
mit den beharrlichen Bewegungen und Kämpfen der Migration zu tun, die an anderer 
Stelle herausgearbeitet wurden und werden. In zweiter Linie aber, so die These dieser 
Studie, entstand mit der Genese der neoliberalen Stadt auch ein höchst ambivalenter, 

1 So der Titel des Verbundprojekts, in dessen Kontext die vorliegende Arbeit entstanden ist (siehe für einen 
Überblick Belina et al. 2013).  
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neuer Möglichkeitsraum – für den hier zu zeigen sein wird, dass er eben auch Anker-
punkte für solidarische Kämpfe in der Stadt beinhaltet.  

Nach dem Sommer der Migration erschien es mir völlig unmöglich, die für die Stadt so 
bedeutsamen, neuen Entwicklungen nicht zumindest in Bruchstücken aufzunehmen 
und zu reflektieren. Diesen Plan konnte ich nur in rudimentärer Form umsetzen (Rodatz 
2016, Hess et al. 2016, Rodatz 2018a, 2018b). Nun freue ich mich sehr, dass die ur-
sprüngliche Arbeit an dieser Stelle noch veröffentlicht wird.2  

 
2 Größere Teil der Arbeit sind in anderen Versionen bereits veröffentlicht: Rodatz 2012, Dölemeyer/Ro-

datz 2012, Pütz/Rodatz 2013, Rodatz 2014. Vorgelegt wird hier nun die ursprünglich eingereichte Dis-
sertationsschrift, ohne Aktualisierung. Das betriff leider auch, dass die überaus inspirierenden Arbei-
ten, die seit dem Abschluss des Projekts von Anderen erschienen sind, hier nicht mehr eingearbeitet 
werden konnten. 





9 

1 Einleitung 

»Sie wissen, meine Damen und Herren«, so offenbarte der Frankfurter Oberbürger-
meister Walter Wallmann die eindeutige Ordnung des Diskurses über Stadt und 
(Post)Migration in den 1980er Jahren, »daß zwischenzeitlich der Anteil der ausländi-
schen Bevölkerung auf 25% gestiegen ist [...]. Die damit verbundenen Probleme brauche 
ich Ihnen nicht zu schildern« (Wallmann 1981: 13). Solch eine pauschale Repräsentation 
der (Post)Migrant_innen der Stadt als »soziale Risiken in einem nie dagewesenen Aus-
maß« und als »politische[r] und soziale[r] Sprengstoff« (ebd.) bilden bis heute den Kern 
der Skandalisierung der (Post)Migration in der Bundesrepublik.3 Etwa 20 Jahre später 
artikulierte sich in der Aussage von Oberbürgermeisterin Petra Roth dennoch ein offen-
sichtlich deutlich verändertes städtisches Selbstverständnis: »Heute, 50 Jahre nach den 
ersten Gastarbeitern [...] ist der Zuzug dieser Männer und Frauen [...] eine der Ressour-
cen der Zukunft, um im internationalen Wettbewerb der modernen Metropolregionen 
konkurrieren zu können« (Roth in Stadt Frankfurt 2009: 43). So weit, so offenkundig 
ist die unternehmerische Logik dieses Wandels. Erst der folgende Satz und seine Ge-
schichte geben zu erkennen, wie grundsätzlich sich das Sagbarkeitsfeld des Diskurses zu 
Stadt und Migration in Zeiten unternehmerischer Stadtpolitik verändert hat – und auf 
diesen Spielraum richtet sich das Interesse dieser Studie: »Migration in Frankfurt ist 
eine Tatsache. Wenn Ihnen das nicht passt, können Sie woanders hinziehen« (Eskan-
dari-Grünberg zit. n. Topçu 2007).  

Der Satz fiel 2007 in einer Sitzung des Frankfurter Bildungs- und Integrationsausschus-
ses. Nargess Eskandari-Grünberg, zu diesem Zeitpunkt Stadtverordnete der Grünen, 
hatte damit spontan auf die Ausführungen einer populären Bürgerinitiative reagiert, die 
den Bau einer Moschee im Stadtteil Hausen verhindern wollte und dafür unter anderem 
die von »Migrantenkindern« überlaufenen Schulen als Beleg der »Überfremdung« des 
Stadtteils anführte (Topçu 2007). Die Reaktionen auf den Kommentar von Eskandari-
Grünberg folgten den traditionellen deutschen Reflexen: »Grüne weckt den Volkszorn« 
titelte die Frankfurter Neue Presse (Remlein 2007) und die Frankfurter Rundschau 
stellte fest, dass »nicht nur Vertreter der Bürgerinitiative gegen den Moschee-Bau« den 
Kommentar als Beleg interpretiert hätten »für das, was Muslime hier vorhätten: Die Is-
lamisierung deutscher Städte« (Topçu 2007). Auch Teile des Koalitionspartners CDU 
sahen die Aussage als Skandal.  

 
3 Jüngste Beispiele sind bspw.: Thilo Sarrazins überaus populäre Rede von »Arabern und Türken« ohne 

»produktive Funktion«, die ständig nur »kleine Kopftuchmädchen« produzierten (zit. n.Çelebi 2011); 
ähnlich Heinz Buschkowski als Bürgermeister von Berlin Neukölln (Buschkowski 2005); oder die Kla-
gen von deutschen Städten und dem deutschen Städtetag über die Bedrohung durch »Armutszuwan-
derung«, die mit überzogenen Zahlen und antiziganistischen Konnotationen arbeiten (Senol 2013). 
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Diese Geschichte wäre also nur ein Beleg für die ungebrochene Hegemonie der rassisti-
schen Skandalisierung der (Post)Migration in der Bundesrepublik4 – wenn Eskandari-
Grünberg nicht ein Jahr später zur Integrationsdezernentin der Stadt ernannt worden 
wäre. Und das, so griff aus diesem Anlass auch der Spiegel die Geschichte noch einmal 
auf, »obwohl der gebürtigen Iranerin vorgeworfen wird, sie habe die Deutschen zum 
Wegzug aus der Stadt aufgefordert, falls ihnen die Zuwanderer hier nicht passten« 
(Bartsch 2008). Zwei Jahre später erschien unter der Federführung der Dezernentin das 
Integrationskonzept der Stadt als Grundlage der ›strategischen Steuerung‹ einer ›Quer-
schnittsaufgabe‹ der Stadtpolitik. Es wurde als »Diversitätskonzept« vorgestellt und 
folgt im Kern dem Narrativ »Vielfalt als Tatsache« (Stadt Frankfurt 2010: 4), das sich 
schon begrifflich wie ein Echo dieser Geschichte liest. Und tatsächlich wiederholten sich 
die Reflexe des ›Volkszorns‹.5 Über die Weiterentwicklung der beschriebenen neuen 
Perspektive zu einer ausgearbeiteten städtischen Strategie äußerte sich nun mit Necla 
Kelek6 auch die Prominenz des deutschen Integrationsparadigmas7: 

»Die Verfasser formulieren kein Integrationskonzept, sondern ein Programm, das 
den Migranten ein Leben in Frankfurt nach ihren eigenen Vorstellungen ermögli-
chen soll. […] In diesem Konzept ist Integration eine Bringschuld [des Staates], 
und dabei wird weder eine nationale Identität noch die Teilhabe an Sprache und 
Kultur gefordert. Dieses Konzept atmet das Ideal des Internationalismus, das alle 
Völker und Nationen globalisiert; Frankfurt als Global City« (Kelek 2011). 

Kelek meinte das als Kritik – weil das Konzept vom ›Ideal des Internationalismus‹ (ei-
gentlich: der »Realität«8 des Transnationalismus) geprägt sei und weil Frankfurt darin 
als ›global city‹ artikuliert werde, stelle es eine Gefahr für die ›Integration‹ dar. Denn 
damit gebe die Stadt das Ziel einer nach ›nationaler Identität‹ vereinten Gesellschaft 
auf: »Wer Vielfalt als Tatsache setzt und daraus keine Gemeinschaft anstrebt, deutet 
schlicht das Staatsziel um« (Kelek 2011; H.d.V.).  

Der Ausspruch Eskandari-Grünbergs und Keleks Einlassungen zum Vielfaltskonzept 
lassen sich nicht auf eine Polemik reduzieren.9 Sie lassen sich vielmehr als Artikulation 

 
4 Bzw. für seine Verschiebung in die Linien eines »antimuslimischen Rassismus« (Attia 2009). 
5 So bspw. die Reaktion der rechtspopulistischen ›Freien Wähler‹ (Göppert 2010). 
6 Kelek vertritt eine kulturalistische Islamkritik, aus der sie ableitet, dass der Staat ›Integration‹ als For-

derung der Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft durchsetzen müsse (Rommelspacher 2010). Thilo 
Sarrazins »Deutschland schafft sich ab« begrüßte sie dann auch als »Befreiungsschlag« (Friedrich 
2011: 12).  

7 Als Integrationsparadigma wird die diskursive Formation begriffen, die in der Bundesrepublik in der 
Folge der zögerlichen Öffnung des ›Nicht–Einwanderunsglandes‹ Debatten über und Regulation der 
(Post)Migration bestimmt hat und im Wesentlich als »national-pädagogische Forderung und selektive 
Einwanderungs-Hürde« zu verstehen ist (Hess/Moser 2009: 18; vgl. bspw. Dünnwald 2011, Groß 
2007, Schwarz 2011). 

8 So formuliert das Konzept seinen Ausgangspunkt als Beschreibung der »Realität unserer Stadtgesell-
schaft aus vielfältigen und oft transnationalen Beziehungen und Gruppen« (Stadt Frankfurt 2011: 10). 

9 Jedenfalls nicht, wenn man – im Unterschied zu den (notwendigen) Strategien des Tagesgeschäfts der 
Stadtpolitik – nicht auf eine Einhegung des ›Volkszorns‹ angewiesen ist: Die Integrationsdezernentin 
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eines paradigmatischen Widerspruchs zwischen der Ordnungslogik der ›Stadt der Viel-
falt‹ und dem ›Staatsziel‹ einer nationalen Ordnung von Zugehörigkeit im Territorial-
staat verstehen. Ausgehend von dieser Artikulation ist die zentrale Fragestellung dieser 
Studie zu begreifen: Sie wird hier als Anlass genommen, sich der politischen Systemati-
sierung kommunaler Integrationspolitiken der vergangenen Jahre am Beispiel Frank-
furts zu widmen – mit einem Interesse für das ›Staatsziel‹ der ›nationalen Identität‹ als 
Geschichte staatsrassistischer Normalisierung von (Post)Migration im Namen der Na-
tion. Und sie ist Anlass für die These, dass programmatische Integrationskonzepte für 
die »unternehmerische Stadt« Frankfurt (Schipper 2013) unter Umständen nicht nur 
die Realität von Städten als Standorte globalisierter Wirtschaftssysteme in die Stadtpo-
litik tragen, sondern tatsächlich »Diversity statt Integration« (Terkessidis 2008, H.d.V.) 
meinen können und damit den postmigrantischen urbanen Alltag zur Grundlage einer 
Re-Organisation von Stadtpolitik machen. 

Diese Studie ist dann gewissermaßen eine provokative Einladung, mit Blick auf die ne-
oliberale Stadt über eine mögliche Destabilisierung des ›nationalen‹ (d.h. ethnozentri-
schen) Verhältnisses von Staatlichkeit und (Post)Migration in der Bundesrepublik nach-
zudenken. Es geht also um die schillernde (staatliche) Problematisierung eines Teils der 
in Deutschland lebenden Menschen, die mit Bezug auf ihre (teilweise Generationen zu-
rückliegende) Migrationsgeschichte als defizitäre Abweichung von einer ethnisch-kul-
turell normierten Gesellschaft adressiert werden. Die Begriffs-Konstruktion ›(Post)Mig-
ration‹ soll dabei reflektieren, dass einerseits nicht jede transnationale Migrationsbio-
graphie in gleicher Weise als Problem konstituiert wird (bspw. bestimmte Migrationen 
aus dem EU-›Ausland‹), und andererseits manche Biographien selbst dann problema-
tisiert werden, wenn sie eigentlich ›postmigrantisch‹ sind, also gar keine eigenen trans-
nationalen Bewegungen beinhalten. Seine Verwendung in dieser Weise soll daran erin-
nern, dass ›Migration‹ bis heute ein Begriff bleibt, der häufig in Abgrenzung zur natio-
nalen Norm sesshafter Staatsbürger_innen ›ethnisch-kultureller‹ Abstammung ver-
wendet wird. Und er soll gleichzeitig auf alternative Entwürfe einer ›postmigrantischen‹ 
Vergesellschaftung verweisen (Langhoff 2011, Terkessidis 2013, Yildiz 2013, Foroutan 
2016), die in Städten längst Realität geworden ist – obwohl sie sich nicht nur »jenseits 
und unterhalb«, sondern gegen eine »nationalisierte und homogenisierte Wirklichkeit« 
entwickeln muss (Yildiz 2013: 42). Der Begriff der (Post)Migration markiert hier also 
auch die Herausforderung, die die Bewegung der Migration und der transnationale All-
tag laufend für das tradierte Selbstverständnis der deutschen Gesellschaft als ›ethni-
sches Staatsvolk‹ darstellen. Zentral ist der Begriff dann nicht zuletzt, weil hier die Im-
plikationen untersucht werden, die sich ergeben, wenn sich diese Herausforderung in 
staatliche Programme der Regierung der Stadt einschreibt. 

 
erklärte ihren Ausspruch im Nachhinein zu einem »Tag, an dem sie, [...] ›zu emotional reagierte‹« 
(Bartsch 2008) – und die Kritik von Kelek zur Polemik (Eskandari-Grünberg 2011). 
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Die Studie nimmt also das Frankfurter Vielfaltskonzept zum Anlass und Ausgangspunkt, 
über jenes ›Staatsziel‹ nachzudenken, das Kelek oben im Zitat verteidigt und das bis 
heute deutlich den staatlichen Umgang mit (Post)Migration in der Bundesrepublik 
prägt. Dieses ›Staatsziel‹ lässt sich mit Michel Foucault als »Staatrassismus« verstehen 
(Foucault 2001: 81), d. h. als spezifischer Moment der ›gesellschaftlichen‹ Normalisie-
rung, die aus der Gouvernementalisierung moderner Staatlichkeit hervorgegangen ist 
(Foucault 2004) und in der Bundesrepublik bis heute einen folgenschweren Zusammen-
hang mit der ethnischen Konstruktion nationaler Zugehörigkeit bildet (Teil I). Vor die-
sem Kontrast entwickelt die Studie eine Analyse des Frankfurter Vielfaltskonzepts, mit 
dem sich der Wandel der zugrundeliegenden Logiken ebenso fassen lässt, wie ihre kon-
kreten Implikationen für die Praxis der Frankfurter Verwaltung. Dabei werden die Ra-
tionalitäten und Strategien programmanalytisch rekonstruiert, die sich im Frankfurter 
Konzept artikulieren. Auf diese Weise wird am Beispiel von Frankfurt gezeigt, wie der 
Staat mit aktuellen Integrationskonzepten in der Stadt lernen kann, (Post)Migration mit 
neuen Augen zu sehen: Die Gesellschaft der ›Stadt der Vielfalt‹ wird in dieser Program-
matik als transnational10 inszeniert, insofern die nationale Zugehörigkeit keine Katego-
rie mehr sein soll, die prinzipiell über die Teilhabe als Stadtbürger_in bestimmt (Teil 
II). Ausgerechnet im Kontext der ›unternehmerischen Stadt‹ Frankfurt am Main – so 
die These – entfaltet sich damit eine Politik, die es zumindest Teilen der Verwaltung in 
Frankfurt rational erscheinen lässt, alle Bewohner_innen der Stadt jenseits der Frage 
ihrer Staatsbürgerschaft oder ihres ›Migrationshintergrunds‹ als Stadtbürger_innen 
anzusprechen. Die Programmatik übersetzt sich als Grundlage der strategischen Steue-
rung einer ›Querschnittsaufgabe‹ in die Praxis der Frankfurter Verwaltungsarbeit, wird 
dabei aber in einer Weise übersetzt und mit anderen Rationalitäten verwoben, dass ein 
Spannungsfeld entsteht, dessen Ergebnis häufig eine Desartikulation der Programmatik 
der Stadt der Vielfalt bildet (Teil III). 

Im weiteren Verlauf dieser Einleitung wird die zugrunde liegende Fragestellung und die 
konzeptionelle Ausrichtung der Analyse konturiert. Zunächst wird einführend der Stand 
der Forschung zur strategischen Steuerung kommunaler Integrationspolitiken erläutert. 
Eine ausführliche Begründung für die hier gewählte Perspektive einer 

 
10 Der Begriff bezieht sich hier auf die in Frankfurt zu beobachtende Mobilisierung transnationaler Per-

spektiven der Migrationsforschung für die Konzeption von Stadtpolitik. Da auch andere Perspektiven 
eine Rolle spielen, deren kleinster gemeinsamer Nenner ist, dass sie sich von einem »methodologi-
schen Nationalismus« abgrenzen und insofern auch als »postnational« oder »antinational« zu verste-
hen sind (Brubaker* 2004: 120), wären diese Begriffe Alternativen gewesen. Der Begriff des Transna-
tionalismus bringt dabei aber am ehesten zum Ausdruck, dass Nationalismus und Nationalstaat in 
einer ›transnationalen‹ Welt eben nicht bedeutungslos geworden sind, sondern sie im Wechselspiel 
mit der Bewegung der Migration konstituieren. Zwar wird dieser Zusammenhang als Leerstelle auch 
des wissenschaftlichen Konzepts des Transnationalismus kritisiert (bspw. Bommes 2003, Waldin-
ger/Fitzgerald 2004), aber es liegen zahlreiche Beispiele vor, für die diese Kritik nicht zutrifft (siehe 
insb. Glick Schiller 2007, Glick Schiller 2008; vgl. Hess 2011: 52ff.). Für den Kontext dieser Studie soll 
der Begriff jedenfalls nicht zum Ausdruck bringen, dass die Stadt der Vielfalt eine souveräne Alterna-
tive zur Ordnung des Nationalstaats ist. Aber die nationale Ordnung wird durch neue politische Re-
präsentationen der transnationalen »Turbulenzen im nationalen Container« (Terkessidis 2013) her-
ausgefordert, und dieses transnationale Spannungsfeld in der Stadt zu begreifen, ist Ziel dieser Studie. 
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gouvernementalitätsanalytischen Kritik des Staatsrassismus mündet in die Darstellung 
von Fragestellungen und Aufbau der Studie. Daran anschließend wird knapp das Frank-
furter Fallbeispiel vorgestellt und begründet. Das Kapitel schließt mit einer Diskussion 
der Konstruktion des Untersuchungsfelds der Studie vor dem Hintergrund der hiesigen 
Operationalisierung einer gouvernementalitätsanalytischen Perspektive. 

1.1 Zur strategischen Steuerung von 
Integrationspolitik 

Integrationskonzepte, wie das in Frankfurt etablierte, sind in deutschen Großstädten in 
den letzten Jahren praktisch flächendeckend als Teil einer »strategischen Steuerung« 
von Integrationspolitik als »Querschnittsaufgabe« eingeführt worden (vgl. Gese-
mann/Roth/Aumüller 2012, Pütz/Rodatz 2013). Am deutlichsten konturiert worden ist 
dieser Wandel bislang in der überwiegend angewandten – teils explizit beratenden – 
Literatur, die sich mit kommunalen Integrationspolitiken beschäftigt.11 Hier wird die 
Entwicklung von einer fragmentarischen Landschaft hin zu einem dezidierten Politik-
feld beschrieben (bspw. Bommes 2008, Gesemann/Roth/Aumüller 2012, Gese-
mann/Roth 2009, Häußermann/Kapphan 2008). Kommunale Integrationspolitiken 
sind demnach nicht nur seit den 1990er Jahren deutlich aufgewertet worden, sondern 
in einem systematischen »(neuen) takeoff« seit den 2000er Jahren auch einer deutli-
chen Standardisierung unterzogen worden (Filsinger 2009: 287ff.). So hat bspw. die 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände (BVKS) im 2007 gemeinsam mit 
Bund und Ländern verabschiedeten Nationalen Integrationsplan zehn Handlungsfelder 
der kommunalen Integrationspolitik als essentiell kodifiziert (Bundesregierung 2007: 
31-33; vgl. Gesemann/Roth/Aumüller 2012, siehe Abb. 1).  

 

Quelle: Empfehlungen der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände nach Bundesregierung 2007 

 
11 Aus der hier entwickelten Perspektive ist das grundsätzliche Problem dieser Forschungen, dass sie mit 

ihrer Anwendungsorientierung häufig selbst einen ›staatlichen Blick‹ entwerfen und damit das lange 
äußerst produktive Verhältnis mit der deutschen Ausländerpolitik im Integrationsparadigma fort-
schreiben. Sie sind für die Argumentation hier also als Teil des Felds zu verstehen, insofern sie integ-
rationspolitische Programmatiken artikulieren. Im Kapitel 5 wird diskutiert, wie sich der ›staatliche 
Blick‹ des methodologischen Nationalismus als Problem für die Analyse des Paradigmenwechsels in 
dieser Studie darstellt. Auch im Fazit wird diese Frage grundsätzlich noch einmal aufgegriffen, indem 
aus der Perspektive der hier entwickelten Analyse für eine abweichende Anwendungsorientierung plä-
diert wird.  

Abb.  1  Handlungsfelder kommunaler Integrationspolitik 
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Im Kern dieser Standardisierung finden sich nicht nur inhaltliche Schwerpunktsetzun-
gen sondern die Idee, die Implementierung des Politikfelds als kommunalpolitische 
Querschnittsaufgabe in praktisch allen kommunalen Handlungsfeldern zum Gegen-
stand einer strategischen Steuerung zu machen (Filsinger 2009: 287ff.). Ein solches 
»Integrationsmanagement« soll auf regelmäßigen Integrationsberichten, Evaluationen 
und indikatorengestützten Monitorings beruhen (Gestring 2011, Dahme/Wohlfahrt 
2009, Gesemann/Roth/Aumüller 2012: 119ff., Pavković 2008, Reichwein 2009). Zur 
Durchführung dieser Querschnittsaufgabe müssten sich Kommunen eher als Moderato-
rinnen denn als Trägerinnen integrationspolitischer Maßnahmen verstehen und dem 
Aufbau migrationspolitischer Netzwerke eine hohe Priorität einräumen – und mit dieser 
Perspektive auch neue Themenfelder besetzen, indem sie Partizipation und bürger-
schaftliches Engagement oder lokale Migrantenökonomien förderten (Gissendanner 
2011, Gissendanner 2011, Roth 2009). Eine solche netzwerkorientierte Integrationspo-
litik wird darüber hinaus auf konkrete Sozialräume bezogen (Radtke/Stošić 2008). 
Dementsprechend sollen die Kommunen ihre Integrationspolitik strategisch mit quar-
tiersbezogenen Maßnahmen und Programmen zur Entwicklung »benachteiligter Stadt-
teile«, bspw. dem Bund-Länder-Programm »Soziale Stadt« verknüpfen (Dahme/Wohl-
fahrt 2009, Häußermann/Kapphan 2008, Radtke/Stošić 2008). 

Ein Teil der genannten Arbeiten begreift diese Systematisierung im Kern als Perspekti-
venwechsel, mit dem Integration nicht nur als Daueraufgabe von Stadtpolitik begriffen 
werden soll, sondern die traditionelle Defizitorientierung deutscher Ausländer- und In-
tegrationspolitiken ergänzt oder aufgegeben werden soll. (Post)Migration wird dann 
nicht mehr ausschließlich als (Integrations-)Problem, sondern als grundsätzliches Po-
tential der Städte aufgefasst (Häußermann/Kapphan 2008, Filsinger 2009). Auch aus 
diesem Grund soll Integrationspolitik zur Querschnittsaufgabe werden: Wirtschaft, Zi-
vilgesellschaft und die Verwaltung selbst werden zum Gegenstand der Politik, mit dem 
Ziel, sie auf die Vielfalt der städtischen Gesellschaft einzustellen – so bspw. durch die 
interkulturelle Öffnung der städtischen Strukturen und Angebote selbst (Gestring 2011, 
Häußermann/Kapphan 2008). Andere Perspektiven sehen im ›Paradigmenwechsel‹ al-
lerdings lediglich eine semantische Volte, mit der kommunale Integrationspolitik an die 
Erfordernisse einer ›modernen‹ Verwaltung angepasst werde, aber inhaltlich keine sub-
stanziellen Veränderungen verbunden seien (Bommes 2008). 

Während die konzeptionelle Diskussion kommunaler Integrationspolitiken in diesen 
Beiträgen die Ziele einer strategischen Steuerung verständlich macht und ihre Plausibi-
lität aus der Perspektive einer angewandten Integrationsforschung diskutiert, wurden 
Implementierungsprozesse bislang kaum empirisch untersucht. Der »Stand der kom-
munalen Integrationspolitik in Deutschland« wurde zuletzt systematisch durch eine 
Studie von Roland Roth und Frank Gesemann im Auftrag des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Migration, Flüchtlinge und Integration (BBMFI) untersucht 
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(Gesemann/Roth/Aumüller 2012). Die Studie fragt nach der Umsetzung der Empfeh-
lungen der BVKS aus dem nationalen Integrationsplan in den zentralen Handlungsfel-
dern (vgl. Abb. 1) in 228 Kommunen und zeigt, dass Städte, Gemeinden und Landkreise 
der kommunalen Integrationspolitik mittlerweile flächendeckend eine hohe oder sehr 
hohe Bedeutung beimessen (71%; Großstädte: 98,5 %). Der inhaltliche Umsetzungsgrad 
der Empfehlungen ist demnach allerdings deutlich differenziert. Lediglich den Hand-
lungsfeldern »Lokale Netzwerke«, »Vielfalt und Toleranz«, »Bürgerschaftliches Enga-
gement«, »Sozialräumliche Integration« sowie »Sprache und Bildung« werden ver-
gleichsweise hohe Prioritäten eingeräumt. Die anderen Felder (»Ethnische Ökonomie«, 
»Interkulturelle Öffnung der Verwaltung« sowie »Information und Evaluation«) wären 
von einem geringeren Umsetzungsgrad gekennzeichnet, wobei insbesondere »Schwie-
rigkeiten bei der Verankerung des Perspektivenwechsels von einem problembezogenen 
hin zu einem ressourcenorientierten Verständnis von Integrationspolitik in der Kom-
munalverwaltung« angeführt werden (ebd.: 13). Mit ihrer Verortung in der Evaluations-
forschung, der großen Fallzahl sowie der damit verbundenen Reduktion der Empirie auf 
eine Selbsteinschätzung der Verwaltungen geraten allerdings weder Details noch Pro-
zesse vor Ort in den Blick. 

Dennoch lässt sich die Selektivität der Umsetzung, die sich schon in der Selbsteinschät-
zung von Verwaltungen abbildet, als Hinweis auf die Hartnäckigkeit verstehen, mit der 
Versuche einer Standardisierung lokalspezifischer Strukturen und Traditionen der Aus-
länder- und Integrationspolitik in der Vergangenheit verteidigt wurden (Bommes 2008: 
166). Wenn sich im Stand der Forschung heute also eine Standardisierung zumindest 
auf Ebene von Leitbildern und des institutionellen Designs nachweisen lässt, so muss 
dies keineswegs heißen, dass diese Strukturen und Traditionen in der praktischen Arbeit 
der Kommunen einfach verschwinden oder nicht zumindest Spuren hinterlassen haben. 
Auf solche Diskrepanzen zwischen Leitbildern und politischer Praxis verweisen zahlrei-
che Studien (Binder 2007, Bukow 2011, Bukow 2011; vgl. ähnlich für Kanada: Valverde 
2012). Diese Beispiele unterstreichen, dass das Desiderat einer empirischen Aufarbei-
tung integrationspolitischer Praktiken (vgl. grundsätzlich Bommes 2009: 93, Baring-
horst/Hunger/Schönwälder 2006: 10) gerade für die Frage der strategischen Steuerung 
gilt.  

Für die Fragestellung dieser Studie lassen sich diese Beiträge also hinsichtlich der Kon-
turen der Systematisierung des Politikfelds aufgreifen, sowie als Hinweis darauf, dass 
auch die lokale Implementierung bzw. die Praktiken kommunaler Integrationspolitiken 
Gegenstand der Diskussion sein müssen. Darüber hinaus sind die von Stefan Lanz und 
Barbara Kiepenheuer-Drechsler in jüngerer Zeit vorgelegten Fallstudien zu Integrati-
onspolitiken in Berlin konzeptionell anschlussfähig für die Diskussion hier: Lanz 2007 
mit einer diskursanalytischen Rekonstruktion von Integrationsdiskursen bei Politi-
ker_innen, leitenden Verwaltungsmitarbeiter_innen und Vertreter_innen (post)mig-
rantischer Selbstorganisationen, Kiepenheuer-Drechsler 2013 mit einer 
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ethnographischen Studie integrationspolitischer ›Assemblagen‹. Allerdings beschäfti-
gen sich beide Arbeiten weder empirisch mit der Frage der strategischen Steuerung noch 
konzeptionell mit der Frage der Entwicklung des Staatsrassismus unter diesen Umstän-
den.12 Auch wenn beide Arbeiten den Paradigmenwechsel in diesem Sinn nicht dezidiert 
in den Blick nehmen und andere Fragestellungen mit abweichenden Methoden am Ber-
liner Beispiel diskutieren, bieten sie eine hilfreiche Kontrastfolie für die Diskussion der 
Ergebnisse dieser Studie. 

1.2 Für eine gouvernementalitätsanalytische Kritik des 
Staatsrassismus 

Zur Erinnerung: Die Fragestellung dieser Studie richtet sich am Beispiel Frankfurt auf 
die Bedeutung des Vielfaltskonzepts für das ›Staatsziel‹ einer Normalisierung von 
(Post)Migration im Namen der Nation. Die zentrale These ist, dass programmatische 
Integrationskonzepte in der ›unternehmerischen‹ Stadt unter Umständen nicht nur die 
Realität von Städten als Standorte globalisierter Wirtschaftssysteme in die Stadtpolitik 
tragen, sondern damit auch den postmigrantischen urbanen Alltag zur Grundlage einer 
Re-Organisation von Stadtpolitik machen.  

Der erste Blick auf die Literatur zum Gegenstand hat gezeigt, dass kommunale Integra-
tionspolitiken in den letzten 20 Jahren eine Aufwertung und Systematisierung erfahren 
haben. Wenn ein Teil der angewandten Forschung in dieser Entwicklung einen ›Para-
digmenwechsel‹ sieht, mit dem die traditionelle ›Defizitorientierung‹ der deutschen 
Ausländer- und Integrationspolitik um einen Blick auf die ›Potentiale‹ der (Post)Migra-
tion ergänzt wird, lässt sich das zwar als erster Hinweis in Richtung der hier vertretenen 
These verstehen. Aber schon konzeptionell sind diese Beiträge nicht in der Lage, diese 
Fragestellung zu beantworten, denn weder geht die Geschichte des Staatsrassismus in 
der Bundesrepublik in der ›Defizitorientiertung‹ auf, noch erschöpft sich die Problema-
tisierung der ›Stadt der Vielfalt‹ als Grundlage einer strategischen Steuerung von 

 
12 Im Gegenteil, beide Studien formulieren in unterschiedlicher Weise diese Frage als Desiderat: So iden-

tifiziert Lanz bei Akteuren aus Politik und Verwaltung in Berlin sechs Integrationsdiskurse, die sich 
zwischen den Polen einer defizitorientierten Ausländerintegration und einer potentialorientierten Po-
litik der Vielfalt einordnen lassen. Während das Berliner Integrationskonzept inhaltlich dem Idealtyp 
einer Politik der Vielfalt sehr nahe komme, lasse sich diese bei den politischen Expert_innen nur re-
lativ selten identifizieren, weshalb – so Lanz‘ Schlussfolgerung – die Rolle des strategischen Leitbilds 
für die tatsächliche Organisation und Praxis der Stadtpolitik genauer empirisch untersucht werden 
müsse (Lanz 2007: 182). Kiepenheuer-Drechsler bezieht das Berliner Konzept in ihrer ethnographi-
schen Untersuchung im Wesentlichen auf die Praxis in Integrationsprojekten und fokussiert damit die 
Frage, welche Übersetzungsprozesse zwischen Programmatik und integrationspolitischer Praxis au-
ßerhalb der Verwaltung auftreten. Bei solchen Integrationsprojekten handelt es sich aber am ehesten 
um die Fortschreibung einer ausländerpädagogischen bzw. integrationspolitischen ›Sonderaufgabe‹ 
– in Frankfurt sind gerade diese Praktiken Gegenstand der Revision im Zeichen der ›Querschnittsauf-
gabe‹. Der Paradigmenwechsel wird für die Frage hier gerade deshalb interessant, weil er mit der Ein-
führung kommunaler Integrationskonzepte als Grundlage einer strategischen Steuerung auf die Re-
gelaufgaben der Verwaltung zielt. 
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Stadtpolitik in der genannten ›Potentialorientierung‹. Die Frage bleibt bislang also un-
beantwortet.  

Dennoch lassen sich Teile der vorliegenden Literatur als Hinweise darauf verstehen, wie 
eine entsprechende Analyse und Argumentation zu entwickeln ist. Denn die (normati-
ven) Einschätzungen über Rolle und Implementierung des Perspektivwechsels zur ›Po-
tentialorientierung‹ sind in der Forschung keineswegs eindeutig. Und dieser Eindruck 
verstärkt sich, wenn man Beiträge13 hinzuzieht, die sich nicht dezidiert mit der Frage der 
strategischen Steuerung städtischer Integrationspolitiken, sondern mit ihren Umstän-
den beschäftigen – insbesondere mit der Rolle, die der »neoliberal turn« (Lanz 2007: 
253ff.) für die Reformulierung staatlicher Problematisierungen von (Post)Migration ge-
spielt hat. Die mit dem Paradigmenwechsel verbundenen neuen Repräsentationen von 
›kultureller Vielfalt‹ und ›Potentialorientierung‹ lassen sich dann als ›Sonntagsreden‹ 
einer Vermarktung von Städten als internationale Wirtschaftsstandorte bei gleichzeiti-
ger Fortschreibung der ethnisierenden Logik des Multikulturalismus verstehen (vgl. 
bspw. Glick Schiller 2011) oder als Funktionen des neoliberalen ›Aktivierungsimpera-
tivs‹ im Zeichen der Ökonomisierung des Sozialen bzw. als ökonomisierende Ethnisie-
rung kritisieren (vgl. bspw. Gutiérrez Rodríguez 2003, Lanz 2009).  

Im Verlauf der Studie wird herausgearbeitet, dass auch die Etablierung des Frankfurter 
Integrationskonzepts als Grundlage eines strategischen ›Integrationsmanagements‹ in 
vielfacher Weise durch Neoliberalisierungsprozesse strukturiert worden ist und es auch 
inhaltlich im Kern Responsibilisierungsstrategien artikuliert, die mit einer ›unterneh-
merischen‹ Stadtpolitik verbunden werden. Die vorliegende Studie macht hier aller-
dings den Vorschlag, den oben mit Blick auf Frankfurt skizzierten, möglicherweise ab-
weichenden politischen Gebrauch dieser neoliberal motivierten und geformten Imple-
mentierung einer strategischen Steuerung für die Konzeption einer transnationalen 
Stadtpolitik ernst zu nehmen und mit James Ferguson zu einer »deliberative provoca-
tion« weiter zu führen:  

»If we can go beyond seeing in ›neoliberalism‹ an evil essence or an automatic 
unity and instead learn to see a field of specific governmental techniques we may 
be surprised to find that some of them can be repurposed, and put to work in the 
service of political projects very different from those usually associated with that 
word« (Ferguson 2009: 183).  

Wenn in der Analyse hier also die Rolle, die der Neoliberalismus normalerweise für viele 
gouvernementalitätsanalytische (und die meisten anderen) Formen der Kritik spielt, 
verkehrt wird, dann nicht, um diese Kritiken zurückzuweisen. Aber neoliberale Ratio-
nalitäten und Strategien sind insbesondere in ihrer lokal kontextualisierten Form als 

 
13 Sie werden in dieser Einleitung nicht systematisch dargestellt, sondern im weiteren Verlauf der Studie 

aufgegriffen. 
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»actually existing neoliberalisms« (Brenner/Peck/Theodore 2010) überraschender als 
es der Begriff als (kritisiertes) Konzept meist widerspiegelt. Neoliberalisierungsprozesse 
lassen sich nicht als immer gleicher Ausdruck eines spezifischen ideologischen Projekts 
verstehen, der Neoliberalismus ist weder ein »Leviathan« (Collier 2012) noch ein »eco-
nomic tsunami« (Ong 2007: 3). Als neoliberal zu verstehende Strategien und Technolo-
gien des Regierens sind insofern auch nicht auf den immer gleichen politischen Ge-
brauch, Nutzen oder Effekt festzulegen (Ferguson 2009: 182; vgl. Collier 2005: 2).  

Fergusons Aufforderung folgend richtet sich die Aufmerksamkeit hier daher nicht auf 
Formen der Neoliberalisierung als Etablierung von Integrationspolitik entlang eines 
»restriktiven, ökonomistisch verengten Modells« (Lanz 2009: 119), sondern auf jene 
Momente, in denen eine solche »Integrationspolitik [...] über Fragen von ›Fördern‹ und 
›Fordern‹ weit hinaus« geht, um eine Formulierung aus dem Frankfurter Konzept zu 
entwenden (Stadt Frankfurt 2011: 9). Dabei steht dann die Frage im Mittelpunkt, inwie-
fern der neoliberale Kontext der unternehmerischen Stadt selbst dazu beitragen kann, 
eine Konzeption von Integrationspolitik als »Vielfaltspolitik« hervorzubringen, die 
»Einwanderer als politische Bürger adressiert« (Lanz 2009: 119) – eine »emanzipatori-
sche« Artikulation, die Lanz dezidiert von der dominierenden Lesart im Zeichen des 
»neoliberal turn« abgrenzt. Das Frankfurter Konzept lässt sich insofern mit Nicolas 
Rose und Thomas Osborne als »urban politics of citizenship«14 begreifen. Die beiden 
haben nicht nur argumentiert, dass vor dem Hintergrund neoliberaler Transformatio-
nen urbaner Gouvernementalität ein städtisches Zugehörigkeitsregime um die Figur ak-
tiver (das heißt zu aktivierender) Stadtbürger_innen entstanden ist, sondern – und das 
ist hier entscheidend – dass damit in der Stadt zunehmend das Konzept der nationalen 
Zugehörigkeit in Form der Staatsbürgerschaft abgelöst würde (Rose 2000, Os-
borne/Rose 1999). Die vorliegende Studie überträgt diese Beobachtung erstmals auf die 
eigentlich naheliegende Frage, inwiefern sich diese Verschiebung auf den staatlichen 
Umgang mit (Post)Migration in der Bundesrepublik auswirkt.  

Wie zu zeigen sein wird, gilt für diese Programmatik der unternehmerischen Stadt, was 
Étienne Balibar einmal für eine Welt der »Unternehmer-Nationen« für absehbar gehal-
ten hat: dass die Rolle des Konstrukts der nationalen Zugehörigkeit durch ökonomische 

 
14 In einem gewissen Sinn aktualisiert die Studie somit einen Vorschlag von Gisela Welz, die bereits die 

Gründung des Frankfurter Amts für multikulturelle Angelegenheiten (AmkA) im Jahr 1989 als (äu-
ßerst widersprüchlichen) Schlüsselmoment einer Institutionalisierung von urban citizenship begreift, 
mit dem der fortbestehende Ausschluss vieler Frankfurter_innen vom formalen Status der Staatsbür-
gerschaft zumindest teilweise auf einer substanziellen Ebene kompensiert werden könnte (Welz 1998: 
44; vgl. Vertovec 1996). Es gilt hier allerdings, die grundlegenden Veränderungen seit ihren Beobach-
tungen der Arbeit des AmkAs, wie bspw. das Entstehen des Politikfelds ›kommunale Integrationspo-
litiken‹ einzubeziehen – dabei kommt nicht nur in den Blick, dass das Feld bundesweit aufgewertet 
und mit dem Umbau der Bundesrepublik vom »Nicht-Einwanderungsland« zum »Integrationsland« 
Gegenstand einer politischen Systematisierung geworden ist. Es gilt vor allem, den seitdem erfolgten 
neoliberal turn des deutschen Wohlfahrtsstaats sowie die spezifischen Dynamiken einer unternehme-
rischen Logik von Stadtpolitik auf diese Diskussion zu beziehen. Dies spiegelt sich im hier deutlich 
abweichenden konzeptionellen Zugang zum Konzept urban citizenship bei Rose und Osborne wieder. 
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Rationalitäten desartikuliert wird. Wenn »eine solche Entwicklung [...] in Richtung auf 
einen Post-Rassismus« ginge (Balibar/Wallerstein 1992: 36), dann ließe sich das hier 
zunächst nur auf die Programmatik der Vielfalt beziehen. Ein Schwerpunkt der Studie 
ist also die Frage, inwiefern diese als Artikulation bestehender Problematisierungen aus 
dem Feld entsteht, wie sie als Grundlage einer strategischen Steuerung von Stadtpolitik 
re-artikuliert wird und ob sie insofern als »realitätsmächtig« (Kessl/Krasmann 2005: 
231) verstanden werden kann. In dieser Hinsicht lässt sich die Arbeit auch als Vorschlag
verstehen, Überlegungen zu post-essentialistischen Rassismen auf die Frage des Staats-
rassismus zu beziehen. Wie die Analyse herausarbeitet, ist die Verwaltung der Stadt der
Vielfalt weiterhin in die Reproduktion rassistischer Verhältnisse verstrickt. Staatsrassis-
mus in der Stadt der Vielfalt lässt sich in gewisser Hinsicht also wie der »post-liberale
Rassismus« (Pieper/Panagiotidis/Tsianos 2011) oder »neoliberale Rassismus« (Ka-
rakayali 2011) als Rassismus verstehen, der auf der semantischen Ebene ohne Essentia-
lismus – eben ohne die Mythen der Nation um Rasse, Volk und Kultur – auskommt.
Deren Effekte lassen sich analytisch nur mit einer (Re)Materialisierung der Rassis-
musanalyse begreifen. Marianne Pieper und Vassilis Tsianos schlagen vor, diesen Mate-
rialismus als Untersuchung von »Gefügen heterogener Kräfte von Wissensproduktio-
nen, Regelungen, Machtverhältnissen, Akteuer_innen, situativen Gegebenheiten« zu
konzipieren, die sie als »Assemblagen des Rassismus« bezeichnen (Pieper/Panagioti-
dis/Tsianos 2011: 194). Übertragen auf den Gegenstand der Studie lässt sich hier zeigen,
wie die Programmatik der Vielfalt Verwaltungshandeln re-organisiert und durch Über-
setzungsprozesse oder abweichende Rationalitäten – bspw. in den Organisationslogiken
beteiligter Fachämter – ein Spannungsverhältnis erzeugt, dessen Ergebnis wiederum
eine permanente Desartikulation von urban citizenship im Sinne einer gleichberechtig-
ten Teilhabe an der Stadt ist.

Die Konstruktion des Feldes dieser Studie, den Paradigmenwechsel nicht nur auf pro-
grammatischer Ebene, sondern im konkreten Kontext seiner Artikulation in der Verwal-
tung Frankfurts zu untersuchen, begründet sich also auch aus der Veränderung des Ge-
genstands heraus. Sie wird notwendig, weil sich die ambivalente Rolle von Staatlichkeit 
für (Post)Migration in Zeiten eines ›post-liberalen Rassismus‹ nur verstehen lässt, wenn 
Verwaltungshandeln selbst als Ort der formellen und informellen Auseinandersetzung, 
als »Verhandlungszone städtischer Migrationsregime«15 (Tsianos 2014: 73; vgl. 
Pott/Tsianos 2014) verstanden und untersucht wird.  

Die Entwicklung dieser Analyse zielt hier allerdings nicht auf die Fortschreibung einer 
›Theorie‹ des Staatsrassismus für das Zeitalter des Neoliberalismus. Wenn sich am Bei-
spiel des Frankfurter Integrationskonzepts zeigen lässt, dass die neoliberale Konzeption
städtischer Integrationspolitiken Widersprüche gegenüber der ethnozentrischen Logik
der Nation erzeugt, mit der Verwaltungen von der Bundesebene bis zum kommunalen

15 Hier operationalisiert als Erweiterung der Programmanalyse durch Elemente der Actor-Netzwork The-
ory (Kap. 1.5). 
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Lokalstaat bis heute häufig arbeiten, dann ist der Vorschlag hier – in einer Weiterent-
wicklung von Fergusons ›Provokation‹ –, diese Spannungen nicht im Rückgriff auf kri-
tische Theorien von Neoliberalismus, Nation und (Staats)Rassismus für unerheblich zu 
erklären. Stattdessen werden die Ambivalenzen der neoliberalen Verwaltung der Stadt 
der Vielfalt untersucht, um ihre Bedeutungen für eine antagonistische Herausforderung 
nationaler Ordnungsmuster begreifen zu können. Die Stadt der Vielfalt eröffnet neue 
Möglichkeiten, den deutschen Staatsrassismus zu unterlaufen. Und diese Möglichkeiten 
sollen in dieser Studie herausgearbeitet werden – im Sinne einer gouvernementalitäts-
analytischen Kritik, die die »possibilities for contestation« (O'Malley/Weir/Shearing 
1997: 504) zu erweitern sucht. 

1.3 Fragestellungen und Aufbau der Studie 
Ziel der vorliegenden Studie ist es also, am Beispiel des ›Paradigmenwechsels‹ kommu-
naler Integrationspolitiken in Frankfurt eine gouvernementalitätsanalytische Kritik des 
Staatsrassismus zu entwickeln. Die Argumentation der Arbeit gliedert sich in drei Teile, 
deren inhaltliche Bezugspunkte und Fragen im Folgenden vorgestellt werden. Alle drei 
Teile werden jeweils durch eine Problematisierung des Forschungsstands eröffnet und 
durch ein übergreifendes Fazit abgeschlossen.  

Teil I – Seeing like a State 

Dieser Teil widmet sich der Analyse des hegemonialen staatlichen Umgangs mit 
(Post)Migration in der Bundesrepublik und zeigt, dass dieser sich mit Étienne Balibar 
und Michel Foucault aus der Genealogie moderner Staatlichkeit als Staatsrassismus ver-
stehen lässt. Dies wird im zweiten Kapitel zunächst in Abgrenzung zu einer Kontinui-
tätsthese entwickelt, die ein Teil der angewandten Literatur zur strategischen Steuerung 
kommunaler Integrationspolitiken und der Frage eines damit verbundenen ›Paradig-
menwechsels‹ vertritt. Demnach habe der deutsche Staat als Sozialstaat immer schon 
die ›Integration‹ der (Post)Migrant_innen betrieben, weshalb es sich beim Paradigmen-
wechsel um keine inhaltliche Veränderung handele, sondern lediglich um eine semanti-
sche Anpassung an die Bedingungen des ›aktivierenden Wohlfahrtsstaats‹. Die Diskus-
sion zeigt, dass diese Argumentation auf der Prämisse eines ›methodologischen Natio-
nalismus‹ beruht und sich als ›Anwendungsfehlschluss‹ einer beratenden Integrations-
forschung verstehen lässt, die für eine Analyse des Staatsrassismus in der unternehme-
rischen Stadt nicht anschlussfähig ist, sondern selbst Gegenstand der Untersuchung 
sein muss. Das Kapitel schließt mit dem Vorschlag, dies ausgehend von Foucaults Kon-
zeption eines ›Staatsrassismus‹, der konstitutiv für Prozesse nationalstaatlicher Verge-
sellschaftung sei, zu tun. Die folgenden beiden Kapitel (3 und 4) entwickeln eine Erzäh-
lung des staatlichen Umgangs mit (Post)Migration in der Bundesrepublik aus dieser 
Perspektive – eigentliches Ziel der Ausführungen ist es zu zeigen, dass Städte nicht nur 
als lokale Ausführungsinstanzen des nationalen Sozialstaats, sondern auch in ihren 
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eigenständigen Problematisierungen von (Post)Migration lange einem ›staatsrassisti-
schen Blick‹16 gefolgt sind. Dafür rekapituliert das dritte Kapitel zunächst, wie sich die 
Regulation und Verwaltung von (Post)Migration über die Konjunkturen des deutschen 
Migrationsregimes hinweg als staatsrassistische Inszenierung begreifen lassen: von der 
Anwerbung von ›Gastarbeiter_innen‹ über das Selbstverständnis als ›Nicht-Einwande-
rungsland‹ bis zu jenem als ›Integrationsland‹. Das vierte Kapitel arbeitet dann heraus, 
inwiefern dies auch für Stadtpolitik und -verwaltung Geltung hat. Das Kapitel rekon-
struiert die lange prägende ›Defizitorientierung‹ städtischer Problematisierungen von 
(Post)Migration und Integration und rekonstruiert dabei unter anderem am Beispiel des 
›Frankfurter Modells‹, dass sich diese Perspektive auch in die ›Modernisierung‹ städti-
scher Integrationspolitiken im Laufe der 1990er Jahre eingeschrieben hat: (Post)Mig-
rantische Bewohner_innen der Städte wurden immer wieder als Gefahr für die Ordnung 
der Stadt ausgemacht, geleitet durch die Brille der nationalen Form des modernen 
Staats und des ethnisch-kulturellen Zugehörigkeitsregimes. Eine Regierung der Stadt in 
diesem Sinne lässt sich nur als urbane ›Verteidigung der Gesellschaft‹ verstehen. Beide 
Kapitel greifen analytisch auf programmatische Diskurse, staatliche Regulationen und 
Sekundärliteratur zurück. Durch die analytische Re-Fokussierung auf Konjunkturen des 
deutschen Migrationsregimes rücken sie die Geschichte des staatlichen Umgangs mit 
(Post)Migration als Genealogie des Staatsrassismus ins Zentrum der Analyse.  

Teil II – Seeing like a city 

Der zweite Teil der Argumentation entwickelt ausgehend vom Frankfurter Beispiel eine 
Analyse der Programmatik einer ›Stadt der Vielfalt‹.17 Ausgangspunkt ist eine zweite 
Kontinuitätsthese zum Paradigmenwechsel, die sich aus der Literatur entwickeln lässt: 
Demnach schreibe das neoliberale Integrationsparadigma auch auf städtischer Ebene 
ethnozentrische Logiken fort bzw. verschärfe sie (Kapitel 6). Die beiden anschließenden 
Kapitel (7 und 8) entwickeln entgegen dieser Kontinuitätsthese die Argumentation, dass 
der Staat in der unternehmerischen Stadt lernen kann, (Post)Migration ›wie eine Stadt 
zu sehen‹ (Magnusson 2013, Valverde 2011) – d.h. jenseits der Ordnungsmuster der 
Nation, auf Grundlage eines transnationalen Verständnisses von Stadtgesellschaft. Ent-
sprechende Programme sind als neoliberal zu verstehen, weil sie (Post)Migration als zu 
aktivierendes Potential problematisieren – und unter Umständen äußert sich dieser Per-
spektivenwechsel als Bruch mit nationalen Ordnungsmustern. Das Verhältnis zu ihren 
(post)migrantischen Bürger_innen wird dann nicht in Begriffen von nationaler 

 
16 Die Wendung des »staatsrassistischen Blicks« (entwickelt in Anlehnung an James Scotts (1998) »Seeing 

like a state«) wird hier als Kontrast zu einem »städtischen Blick« in der neoliberalen Stadt genutzt, 
um das veränderte Verhältnis zwischen Staatlichkeit und (Post)Migration in der unternehmerischen 
Stadt zum Ausdruck zu bringen (entwickelt im Anlehnung an Warren Magnussons und Marianna Va-
lverdes »Seeing like a city« (Magnusson 2013, Valverde 2011; vgl. insb. Kap. 8). 

17 Mit dieser Wendung ist im Untertitel dieser Arbeit, hier und in der weiteren Verwendung also konkret 
die Art und Weise gemeint, in der das Frankfurter Integrations- und Diversitätskonzept die program-
matische Steuerung von Stadtpolitik und -verwaltung an eine Konzeption von Stadtgesellschaft im 
Rückgriff auf sozialwissenschaftliche Konzeptionen der ›Vielfalt‹ koppelt (vgl. insb. Kap. 7). 
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Zugehörigkeit und Staatsbürgerschaft gedacht, sondern sie werden als zu aktivierender 
Stadtbürger_innen der Stadt der Vielfalt adressiert. Programme wie das Frankfurter In-
tegrationskonzept lassen sich insofern als urban politics of transnational citizenship 
begreifen.  

Dabei führt das siebte Kapitel bestehende Erklärungsansätze des Paradigmenwechsels 
mit einer entsprechenden Neoliberalismusanalyse zusammen und analysiert die Pro-
grammatik des Frankfurter Konzepts hinsichtlich der zugrundeliegenden Steuerungsra-
tionalität ›unternehmerischer‹ Stadtpolitik. Das Kapitel argumentiert, dass diese Rati-
onalität im Politikfeld Teil einer Standardisierung durch Instrumente des interkommu-
nalen Vergleichs ist, der sich Stadtpolitik und -verwaltungen kaum entziehen können. 
Die konzertierte Verbreitung entsprechender Modelle schlägt sich nicht nur in der prak-
tisch flächendeckenden Einführung von Integrationskonzepten als Teil einer strategi-
schen Steuerung von Stadtpolitik nieder, sondern prägt die Konzepte auch inhaltlich. 
Die Frankfurter Adaption zeigt, dass auf Grundlage einer ›unternehmerischen‹ Steue-
rungsrationalität nicht nur die zu aktivierenden ›Potentiale‹ der (post)migrantischen 
Frankfurter_innen problematisiert werden, sondern Integrationspolitik nach dem Mus-
ter des Governance-Modells als Steuerung einer ›produktiven‹ Vernetzung von Bür-
ger_innen und heterogenen Ordnungsmustern der Stadtgesellschaft begriffen wird.  

Das achte Kapitel arbeitet heraus, inwiefern sich diese Konzeption als politics of urban 
citizenship im Namen einer transnationalen Stadtgesellschaft verstehen lässt. Ein zwei-
ter Blick auf Genese und Programmatik des Frankfurter Konzepts zeigt, wie im Ent-
wurfskonzept post-essentialistische Wissensformationen aus der Migrationsforschung 
mobilisiert werden konnten, aus denen sich im Zusammenspiel mit integrationspoliti-
schen Responsibilisierungsstrategien eine transnationale Politik der Stadtbürgerschaft 
artikulieren konnte. Diese Programmatik der »Vielfalt und Vernetzung« lässt sich als 
veränderte staatliche Problematisierung begreifen. Der Staat kann in Frankfurt mit die-
ser Programmatik lernen, (Post)Migration in der Stadt mit anderen Augen zu sehen – 
nicht wie ein Nationalstaat entlang staatsrassistischer ›state simplifications‹, sondern 
entlang der Raster des neuen Steuerungsmodells einer ›unternehmerischen‹ Stadtpoli-
tik. 

Teil III – Staatsrassismus in der Stadt der Vielfalt 

Auch im dritten Teil stellt das einleitende Kapitel (10) eine Kontinuitätsthese vor: ›Viel-
faltspolitiken‹, selbst wenn sie ›egalitäre‹ oder ›antirassistische‹ Elemente beinhalten, 
können Teil von staatsrassistischen Formationen bleiben. Diskutiert wird die Frage, in-
wiefern sich diese Überlegungen auf eine Analyse übertragen lassen, die der im zweiten 
Teil dieser Studie entwickelten These zur Programmatik der Vielfalt folgt – insbeson-
dere hinsichtlich ihrer ›Realitätsmächtigkeit‹ im Frankfurter Feld. Daraus wird hier der 
konzeptionelle Vorschlag entwickelt, für diesen Zweck den Modus von 
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Gouvernementalitätsanalysen ›auf den Kopf zu‹ stellen, die üblicherweise die ›Reali-
tätsmächtigkeit‹ von Programmen mit dem Ziel sie aufzuarbeiten, zu dekonstruieren 
oder einer externen Kritik zu unterziehen. Stattdessen wird hier die Implementierung 
einer strategischen Steuerung der ›Politik der Vielfalt und Vernetzung‹ durch das 
Frankfurter Konzept zum Ausgangspunkt einer ›immanenten‹ Kritik des Staatsrassis-
mus in der Stadt der Vielfalt gemacht. 

Das folgende elfte Kapitel diskutiert also, wie sich die Widersprüche zwischen staatsras-
sistischen und städtischen Problematisierungen von (Post)Migration als Spannungsver-
hältnisse im Kontext von Verwaltungshandeln in Frankfurt verstehen lassen. Es führt 
die im siebten Kapitel begonnene Diskussion über die Rolle des Frankfurter ›Multikul-
turalismus‹ für den Prozess vor Ort fort, indem es die Verwaltungspraktiken des Frank-
furter Amts für multikulturelle Angelegenheiten (AmkA) vor dem Hintergrund der 
Problematisierungen des Integrationskonzeptes diskutiert: Inwiefern werden sie re-ar-
tikuliert und welche Übersetzungen in die weiteren Verwaltungskonfigurationen der 
Stadt Frankfurt lassen sich in der Praxis des Amts nachzeichnen? Im Ergebnis zeigt sich, 
dass sich die Reorganisation als Spannungsverhältnis zwischen einer Performanz der 
Stadt der Vielfalt durch das AmkA und ihrer Desartikulation durch abweichende Ratio-
nalitäten anderer Fachämter oder von Landes- und Bundesverwaltungen, die in die 
Governance-Netzwerke in Frankfurt eingebunden sind, verstehen lässt.  

Im abschließenden Fazit der Studie wird zusammenfassend die entwickelte Kritik des 
Staatsrassismus in der Stadt der Vielfalt diskutiert. Das Kapitel reflektiert die Perspek-
tive einer gouvernementalitätsanalytischen Kritik, die die Argumentation als politische 
Intervention strukturiert, und fragt nach ihrer eigenen ›Realitätsmächtigkeit‹. Dabei 
wird eine Reihe von möglichen Anschlusspunkten entwickelt. Einerseits müsste es da-
rum gehen, das Spannungsverhältnis innerhalb der Verwaltungs-Netzwerke detaillier-
ter und auch im weiteren Feld der Governance-Netzwerke zu vermessen, sowie ins Ver-
hältnis zur wechselseitigen Konstitution von Stadt und (Post)Migration zu setzen. An-
dererseits müsste es aber auch darum gehen, die gängige Grenze zwischen einer ›kriti-
schen‹ und einer ›angewandten‹ Forschung zum Zusammenhang von (Post)Migration 
und Stadt zu überdenken. Dieses Fazit lässt sich als Plädoyer für eine angewandte For-
schung verstehen, die zu einer Ausweitung der in dieser Studie thematisierten Spiel-
räume für eine transnationale Entfaltung von urban citizenship in der neoliberalen 
Stadt beitragen kann.  

1.4 Fallbeispiel Frankfurt am Main 
Als Fallstudie zur Bearbeitung der Fragestellung wurde Frankfurt am Main gewählt. 
Durch ihre dreifache Sonderstellung eignet sich die selbstvermarktete ›global city‹ her-
vorragend zur Auseinandersetzung mit der These, dass ›unternehmerische Stadtpolitik‹ 
zu einem grundsätzlichen Wandel staatlicher Problematisierungen von (Post)Migration 
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führt: Erstens geht die Migrationsgeschichte der Stadt zunehmend in den durchweg po-
sitiven Referenzen auf ihren Status als Deutschlands ›einzige global city‹ und erfolgrei-
chen internationalen Wirtschaftsstandort ein. Zweitens wurde Frankfurt seit der sehr 
umstrittenen Gründung des Amts für multikulturelle Angelegenheiten (AmkA) 1989 im-
mer wieder als integrationspolitische Innovatorin charakterisiert. Drittens wurde der 
Prozess der Einführung des Frankfurter Integrationskonzepts und einer strategischen 
Steuerung von Vielfaltspolitik als Querschnittsaufgabe in Überarbeitung dieser spezifi-
schen Tradition entwickelt.  

Die Stadt Frankfurt vermarktet sich selbst als »globaler Marktplatz«, als Zentrum inter-
nationaler Wirtschafts- und Kulturbeziehungen, als Verkehrs- und Kommunikations-
drehscheibe. Dabei stellt sie als positiv heraus, dass »Internationalität und Vielsprachig-
keit [...] selbstverständlich zum Alltag« gehören und immerhin »jeder vierte Frankfurter 
keinen deutschen Pass« besäße (Stadt Frankfurt a.M. 2012). Die Stadt selbst präsentiert 
sich als Gewinnerin der in der Literatur als »Glokalisierung« (vgl. bspw. Brenner 2003, 
Swyngedouw 1997) beschriebenen Prozesse. Saskia Sassen zählt Frankfurt zu den prä-
genden globalen Knotenpunkten ökonomischer und sozialer Netzwerke, jener »new ge-
ographies and hierarchies of centrality« (Sassen 2002: 13). Diese ökonomischen Rest-
rukturierungen schlagen sich auch in der Entwicklung der Migrationsbevölkerung der 
Stadt Frankfurt nieder. Frankfurt war bereits als Industriestandort bedeutendes Ziel der 
Gastarbeiteranwerbung seit den 1960er Jahren. In Verbindung mit der Internationali-
sierung besitzt die Stadt seit den 1980ern bis heute durchgehend einen der relativ höchs-
ten Ausländeranteile bzw. Anteile der Bevölkerung mit sogenanntem ›Migrationshin-
tergrund‹ unter den deutschen Städten (Aybek/Straßburger 2009: 351ff.). Im »Diversi-
tätsmonitoring« aus dem Jahr 2010 beziffert die Stadt den Anteil von Personen »mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit« auf 25%, und den Anteil von Personen mit »Migra-
tionshintergrund« auf 43% bzw. für die Bevölkerung von unter 6 Jahren auf 68% – wo-
mit Frankfurt weiterhin im Vergleich zu anderen Städten deutlich an erster Stelle stehe 
(Stadt Frankfurt 2012: 32f.).  

Der mit der Entwicklung zur ›global city‹ verbundene ökonomische Wandel schlägt sich 
für die (post)migrantische Bevölkerung unterschiedlich nieder. Einerseits ist zu be-
obachten, dass die Gesamtzahl sozialversicherungspflichtig beschäftigter Ausländer_in-
nen in Frankfurt seit Jahren zurückgeht und der Anteil der Arbeitslosen in dieser 
Gruppe im Jahr 2007 mit 15,6% deutlich über dem der deutschen Staatsangehörigen lag 
(8,3%). Deutlich wird hier, dass sich die Deindustrialisierungsprozesse für die Genera-
tion der Gastarbeiter_innen als Fach- oder ungelernte Arbeiter_innen in besonderem 
Maße negativ auswirkten (Aybek/Straßburger 2009: 352f.). Auf der anderen Seite zei-
gen die Arbeiten von Sassen, dass ›global cities‹ internationale Arbeitskräfte anziehen 
– und zwar nicht nur als hochqualifizierte Angestellte in den Zentralen der globalen 
Ökonomie (für das Rhein-Main-Gebiet siehe Freund 2001: 211), sondern auch in den 
zentralen Sektoren der Tertiärisierung, also dem Ausbau der Dienstleistungs- und 
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Servicebereiche (Sassen 1996). Die Nachfrage nach einem »Bodenpersonal der Globali-
sierung« macht Frankfurt also nach wie vor auch für weniger qualifizierte Migrant_in-
nen (bzw. jene, deren Qualifikation in der Bundesrepublik nicht anerkannt wird) zu ei-
nem Anziehungspunkt (Römhild/Vertovec 2009: 31). Insgesamt zeichnet sich Frankfurt 
daher durch eine hohe Vielfalt der Migrationsbevölkerung aus, die als ›super diversity‹ 
beschrieben wurde und durch große innere kulturelle, religiöse, ökonomische, rechtli-
che und soziale Differenzierungen geprägt ist (Römhild/Vertovec 2009: 37, Stadt Frank-
furt 2012: 24ff., vgl. grundsätzlich Vertovec 2007).18 

Auch politisch zeigen sich in der Stadt seit den späten 1970er Jahren Strategien, die die 
global city-Formierung begleiten und forcieren und seit den 1980er Jahren mit einer 
Neuausrichtung Frankfurts als »unternehmerische Stadt« verbunden sind (Keil 1992, 
vgl. Schipper 2013). Das Politikmodell der »unternehmerischen Stadt« wurde demnach 
in Frankfurt in den früheren 1990er Jahren hegemonial (ebd.: 151ff.) und ist es bis heute 
geblieben (ebd.: 209-249). Schipper sieht dies durch drei Bündel von Regierungstech-
niken gekennzeichnet: erstens die Verknüpfung von Sicherheit, Sozialpolitik und Subsi-
diaritätsprinzip, zweitens die kontinuierliche Bedeutungszunahme von Standortpolitik 
und drittens die Durchsetzung eines neuen Steuerungsmodells der Verwaltung, nament-
lich ein von betriebswirtschaftlichen Prinzipien gekennzeichneter Übergang von der hie-
rarchischen Steuerung der Verwaltung (»urban government«) zum Management ver-
netzter, eigenverantwortlicher Verwaltungseinheiten unter dezidierter Einbindung pri-
vater Akteure in den Steuerungsbereich (»urban governance«) (ebd.: 153ff.). Alle drei 
Maßnahmenbündel sind als maßgebliche Bestandteile von Neoliberalisierungsprozes-
sen beschrieben worden (s.u., vgl. insb. Brenner/Theodore 2005). Nicht zuletzt bestätigt 
sich die Relevanz dieser Prozesse für unterschiedliche Politikbereiche: Kreativitätspoli-
tik (Dzudzek 2014), Kulturpolitik (Kosnick 2014), Liegenschaftsmanagement und Wirt-
schaftspolitik (Silomon-Pflug et al. 2013), Sicherheitspolitik19, sowie den Umgang mit 
Wohnungslosigkeit (Marquardt 2013), die im Verbundprojekt »Neuordnungen des 
Städtischen« an der Goethe-Universität Frankfurt beschrieben worden sind und in des-
sen Kontext auch die vorliegende Studie entstanden ist (vgl. Belina et al. 2013). 

Im integrationspolitischen Bereich sind im gleichen Zeitraum, der für die Etablierung 
der ›unternehmerischen Stadt‹ beschrieben wird, tiefgreifende Veränderungen zu ver-
zeichnen – mit dem 1989 gegründeten AmkA ist hier eine integrationspolitische Struk-
tur entstanden (vgl. Abb. 2), die schnell als »Frankfurter Modell« zum 

 
18 So leben heute in Frankfurt (Post)Migranten_innen aus über 170 Ländern, wobei seit 1999 ein starker 

Rückgang von mediterranen Herkunftsländern der angeworbenen Gastarbeiter_innen, und eine rela-
tive Zunahme von (Post)Migranten_innen aus unterschiedlichen afrikanischen und asiatischen Län-
dern zu verzeichnen ist (Römhild/Vertovec 2009: 41). 

19 In Vorbereitung: Künkel, J.: Verschiebung lokaler Kräfteverhältnisse durch Transfer Talk: Wahlkampf-
strategietransfer, Ideologietransfer und Transfer als Diskurselement. 
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deutschlandweiten Vorbild für integrationspolitische Verwaltungssteuerung wurde (Ay-
bek/Straßburger 2009, Leggewie 2011 [1993], Nagel 2008, Welz 1996, Welz 1998).  

Abb.  2 Integrationspolitische Governance in Frankfurt 

 
Quelle: nach Aybek/Straßburger 2009: 358 

Das Amt wurde als »Koordinator und Moderator von durch Einwanderung entstande-
nen Veränderungsprozessen« verstanden und nahm Integrationspolitik somit bereits 
als Querschnittsaufgabe wahr, als es in vielen Kommunen noch nicht einmal Ausländer-
beauftragte gab (Nagel 2008: 2). Sein »persuasives« politisches Programm löste sich 
von einem Fokus auf ausländerpolitische ›Sonderaufgaben‹ und stellte dem klassischen 
»[Politik-]Modell hoheitlicher Erzwingung« einen Fokus auf Kommunikation und Kon-
fliktlösung entgegen (Leggewie 2011 [1993]: 74). Auch der vom Amt gestalteten Bera-
tungs- und Kommunikationsstruktur zwischen Stadt und Zivilgesellschaft (Vereine und 
religiöse Zuwanderergemeinschaften) wird Modellcharakter zugesprochen (ebd.). Vor 
diesem Hintergrund bietet sich die Fallstudie Frankfurt nicht zuletzt an, um das Ver-
hältnis zwischen politikfeldspezifischen und lokalen Steuerungsformen und -zielen auf 
der einen Seite und externen Reformdiskursen im Politikfeld sowie Neuordnungspro-
zessen in anderen Politikfeldern und im Gesamtsystem Stadt auf der anderen Seite in 
den Blick zu nehmen (vgl. Aybek/Straßburger 2009: 363f.). Mit der Entwicklung und 
Implementierung des Frankfurter Integrations- und Vielfaltskonzepts (Stadt Frankfurt 
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2010) und der damit verbundene Einführung einer neuen Vielfaltsberichterstattung als 
Voraussetzung eines Integrationsmanagements (Stadt Frankfurt 2012) ist eine grund-
sätzliche Neuaufstellung dieser integrationspolitischen Strukturen verbunden. 

Diese entscheidenden Reformen städtischer Integrationspolitik sind in Frankfurt also 
in einem Zeitraum angestoßen worden, in dem in anderen städtischen Politikfeldern 
und der Verwaltung neoliberale Neuordnungsprozesse endgültig hegemonial wurden. 
In welcher Form die Etablierung Frankfurts als ›unternehmerische Stadt‹ auf die Integ-
rationspolitik der Stadt bezogen ist, wurde bislang aber grundsätzlich noch nicht unter-
sucht und stellt den Gegenstand der vorliegenden Analyse dar.  

1.5 Untersuchungsperspektive und -methoden 
Wie oben beschrieben, zielt die Studie auf eine gouvernementalitätsanalytische Kritik 
des Paradigmenwechsels kommunaler Integrationskonzepte. Mit Blick auf die These, 
dass unter Umständen in der neoliberalen Stadt ein verändertes Zusammenspiel der Re-
gierung von (Post)Migration und Staatsrassismus entsteht, wurde oben begründet, dass 
eine entsprechende Untersuchung eine gouvernementalitätsanalytische Perspektive mit 
der Untersuchung der konkreten Kontextualisierung in Frankfurter Verwaltungsprakti-
ken verbinden müsste. Dieses analytische Spannungsfeld zwischen genealogischer und 
programmanalytischer Kritik entwickelt die vorliegende Studie in drei Teilen: In der im 
ersten Teil entwickelten genealogischen Analyse wird (im wesentlichen im Rückgriff auf 
Theorien und Sekundärliteratur) die Geschichte der staatlichen Regulation von 
(Post)Migration rekonstruiert, mit dem Ziel, die dabei herausgearbeitete Formation des 
Staatsrassismus mit Hinweis auf ihre »Gewordenheit«, und ihre kontingente Entste-
hungsgeschichte »zu kompromittieren und zu delegitimieren« (Saar 2007: 9). Das 
Frankfurter Integrationskonzept ist dann Gegenstand einer »programmanalytischen 
Rekonstruktion«, welche Rationalitäten und Strategien die Programmatik prägen und 
wie deren Problematisierungen »aufgegriffen, übersetzt und umgebogen werden, unter 
welchen Bedingungen die Probleme, die sie formulieren, überhaupt Gehör finden und 
auf Akzeptanz bzw. auf Widerstand stoßen« (Kessl/Krasmann 2005: 232). Teil II der 
Arbeit widmet sich dabei der Frage, wie – in Genese und Programmatik des Konzepts – 
über die Problematisierung der ›unternehmerischen Stadt‹ transnationale Konzepte aus 
der Sozialforschung aufgegriffen werden. Und es wird untersucht, wie diese in eine ent-
sprechende Konzeption von Stadtgesellschaft und -bürgerschaft übersetzt werden, die 
von der im ersten Teil der Studie herausgearbeiteten Logik des Staatsrassismus ab-
weicht. Teil III rekonstruiert, wie diese Problematisierungen der Vielfalt in den Verwal-
tungsgefügen der Stadt entfaltet werden – fokussiert wird auch hier die Frage, inwiefern 
sich diese Entwicklung als Herausforderung des Staatsrassismus verstehen lässt. 

Genealogische und programmanalytische Perspektiven der Gouvernementalitätsfor-
schung sind in ihrem Gebrauch hier gut dokumentiert (bspw. 
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Bröckling/Krasmann/Lemke 2004, Bröckling/Krasmann/Lemke 2000, Kessl/Kras-
mann 2005, Li 2007, Lemke 2007, Rose/O'Malley/Valverde 2006, Saar 2007, Walters 
2012). Wie oben bereits inhaltlich mit dem Vorschlag von Ferguson dargelegt, wird hier 
ein gouvernementaltitätsanalytisches Verständnis aufgegriffen, das sich mit Thomas 
Osborne (Osborne 2004) und anderen als Forschungsperspektive (Bröckling/Kras-
mann 2010), genauer als Perspektive der Kritik, sowohl von einer systematischen sozi-
alwissenschaftlichen Methode der Diskursanalyse (vgl. Feustel 2010)20 als auch von ei-
ner Theorie im Sinne einer »realistischen politischen Soziologie« (vgl. Osborne 2004: 
37) abgrenzen lässt. Studies of Gouvernementality in diesem Sinne verwenden diese 
Perspektive 

»als eine Art sanften, wenn nicht provokativen, wirksamen konzeptuellen Hebel, 
um neue Denkweisen zu entwickeln, vertraute Wege zu verlassen, manche zu de-
montieren und andere zu erneuern. Anstatt also ein neues Empire zu errichten, 
sollte diese Art der Forschung ganz bewusst ein Provisorium bleiben. Hier ist Sinn 
für das Unzeitgemäße, für anthropologische Unterbrechung alles: Es geht um ein 
spekulatives Denken über die Regierung unserer Fähigkeiten und Vermögen und 
nicht um die Produktion lehrbuchfähiger Aussagen über das Funktionieren von 
Gesellschaften im Allgemeinen« (Osborne 2004: 35). 

Analytische Leitlinie ist dabei eher das Ziel der Entwicklung einer (politisch) relevanten 
Kritik des Gegenstands, anstatt die Ergebnisse einer methodischen Systematik unterzu-
ordnen – jedenfalls wenn man ein Methodenverständnis zugrunde legt, dass sich mit 
John Law als epistemologische Hygiene verstehen lässt: 

»Do your methods properly. Eat your epistemological greens. Wash your hands 
after mixing with the real world. Then you will lead the good research life [...] Tips 
for research are always handy. But to the extent they assume hygienic form, they 
don’t really work, at least for me. In practice research needs to be messy and het-
erogeneous. It needs to be messy and heterogeneous, because that is the way it, 
research, actually is. And also, and more importantly, it needs to be messy because 
that is the way the largest part of the world is. Messy, unknowable in a regular and 
routinised way. Unknowable, therefore, in ways that are definite or coherent« 
(Law 2003: 3). 

Dieser Hinweis von Law als einem Vertreter der (Post-)Actor-Network Theory verdeut-
licht bereits, dass sich diese Perspektive zur Erweiterung von Studies of 

 
20 Hier lässt sich die bereits mehrfach thematisierte Diskursanalyse von Stefan Lanz zur Berliner Integra-

tionspolitik einordnen (Lanz 2007) – was im Fazit der Arbeit auch noch einmal Gegenstand der Dis-
kussion sein wird (vgl. 13.2). 
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Governmentality im vorgestellten Sinn, also um eine prozessorientierte empirische 
Feldforschung, anbietet (vgl. Dölemeyer/Rodatz 2010).21 

Die Actor-Network Theory lässt sich als eine methodologisch sehr eingängig ausgear-
beitete Version von Assemblage-Perspektiven (vgl. bspw. Latour 2005) verstehen. 
Grundsätzlich ist auch die Kombination von poststrukturalistischen (und politökonomi-
schen) Perspektiven mit Assemblage-Konzepten bereits diskutiert worden (vgl. bspw. 
Collier 2012, (Levi 2008), Murdoch 2004, Ong 2007, Rutland/Aylett 2008, Schofield 
2002, Valverde 2005). Der methodische Mehrwert der Verbindung einer gouvernemen-
talitätsanalytischen Kritik mit Elementen der Actor-Network Theory besteht in einer 
empirischen und theoretischen Ausweitung des Untersuchungsfelds und der For-
schungsgegenstände. In den Blick geraten dabei Regierungsprozesse als konkrete, ma-
terielle Transportwege und Transformationen von Regierungswissen, Regierungstech-
niken und Rationalitäten im Feld. Zu den diachronen, historischen Brüchen und Trans-
formationen, die Foucault expliziert, kommen in dieser Perspektive synchrone Fissuren, 
Ungereimtheiten, Heterogenitäten innerhalb und zwischen Programmatiken, Rationa-
litäten und politischen Techniken (vgl. Dölemeyer/Rodatz 2010: 215).  

Weil die Studie diese Erweiterung als Teil einer gouvernementalitätsanalytischen Per-
spektive vornimmt, ist diese Konzeption aber dezidiert nicht als Verständnis von As-
semblagen als abweichende »Ontologie« (vgl. bspw. Escobar 2007) gemeint, womit 
mehr oder weniger davon ausgegangen würde, dass die Welt, wenn nur genau genug 
hingeschaut wird, nicht mehr als machtvoll geordnet, sondern vielfältig, hybrid und in 
Bewegung erscheint (kritisch dazu bspw. Belina 2014). Es wird insofern hier nicht da-
rum gehen, aus Prinzip »den Charakter des noch nicht Abgeschlossenen zu dokumen-
tieren und die Polyphonie der in dieser Assemblage auftretenden Stimmen als inhären-
tes Merkmal des Forschungsgegenstandes erfassen zu können«, wie es Kiepenheuer-
Drechsler mit ihrer dichten ethnographischen Beschreibung von Praktiken im Kontext 
der Berliner Integrationspolitik vorgeschlagen hat (Kiepenheuer-Drechsler 2013: 55). 
Assemblage-Perspektiven können machtblinde Beschreibungen erzeugen, das ist nicht 
zuletzt für die Variante der Actor-Network Theory kritisiert worden (vgl. bspw. Harding 
2008). Ihr Interesse für Details und Dinge kann sich als Dethematisierung (politisch) 
relevanter Abstraktionen kritischer Forschung äußern (vgl. Belina 2014).22 

Jenseits solcher Fundamentalkritik, lässt sich allerdings auch plausibel argumentieren, 
dass ein Gebrauch von Assemblagen (as »a tool to help describe something, not what is 
being described«; Latour 2005: 131) wiederum gerade empirische Forschungen vor den 

 
21 Auch diese Erweiterung und die Art und Weise, wie sie hier zu einer veränderten Form gouvernemen-

talitätsanalytischer Kritik entwickelt wurde, wird im Fazit explizit diskutiert. 
22 Dass die Frage des (Staats)Rassismus bei Kiepenheuer-Drechsler bis auf eine kurze Darstellung ›kriti-

scher Migrationsforschung‹ im Forschungsstand (Kiepenheuer-Drechsler 2013: 85ff.) kaum themati-
siert wird, liegt nicht daran, dass die Berliner Integrationspolitik sich seit dem Erscheinen der Studie 
von Lanz 2008 völlig verändert hätte (Lanz verhandelt Rassismus als zentrales Thema und diskutiert 
vor allem auch die Dethematisierung von Rassismus im Feld;Lanz 2007: 74ff., 349ff.). 
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Gefahren wappnen können, die ›wahre‹ Abstraktionen kritischer Forschung darstellen 
zu können. Denn als ein Werkzeug der Konzeption von Feldforschung zwingen As-
semblage-Perspektiven dazu, diese Abstraktionen konkret im Feld zu verorten (im Hin-
blick auf politökonomische Abstraktionen des Neoliberalismus bspw. Ong 2007; im 
Hinblick auf sozialwissenschaftliche Abstraktionen der Macht von Diskursen Dölem-
eyer/Rodatz 2010: 201ff.). Bruno Latour hat das einmal so auf den Punkt gebracht:  

»[W]henever anyone speaks of a ›system‹, a ›global feature‹, a ›structure‹, a ›so-
ciety‹, an ›empire‹, a ›world economy‹, an ›organization‹, the first ANT reflex 
should be to ask: ›In which building? In which bureau? Through which corridor is 
it accessible? Which colleagues has it been read to? How has it been compiled?‹« 
(Latour 2005: 183). 

Assemblage-Perspektiven in diesem Sinne postulieren nicht methodologisch eine neue 
Ontologie, die implizieren könnte, es gäbe diese Abstraktionen nicht. Sie sind vielmehr 
eine Anleitung, die Verortung dieser Abstraktionen in der Welt zu untersuchen und so-
mit nach den »ontological politics« (Mol 1999) zu fragen, also danach, wie diese Abs-
traktionen im Feld realitätsmächtig werden. Wenn die Analyse der Materialien aus dem 
Feld in dieser Studie also an Beiträgen der Actor-Network Theory orientiert ist, dann 
als »Reiseführer« (Latour 2005: 17), der sich vortrefflich für den Gebrauch mit macht-
theoretischen Fragestellungen in den Linien einer Gouvernementalitätsanalyse (Val-
verde 2005: 421) und damit für die vorliegende Fragestellung nach der Rolle des Staats-
rassismus für die Verwaltung der Stadt der Vielfalt anbietet. Die vorliegende Studie ver-
bindet folglich eine Analyse der Konstitution moderner Staatlichkeit als Staatsrassismus 
anhand von Programmatiken und Regulationen der (städtischen) Regierung von 
(Post)Migration mit der (Re-)Konstruktion ihrer Rolle im Kontext der Frankfurter 
Governance-Netzwerke.  

Einschlägigen Beispielen für die Kombination von Gouvernementalitätsanalyse und Ac-
tor-Network Theory folgend, wird die Analyse auf Grundlage von drei Datentypen 
durchgeführt: a) für das Feld relevante Dokumente, b) Transkriptionen leitfadenge-
stützter Expert_inneninterviews und c) Protokolle aus teilnehmenden Beobachtungen 
(Ruming 2009: 458, vgl. auch Levi/Valverde 2008, Latour 2005, Schofield 2002). Die 
Funktion der Datenquellen bzw. der entsprechenden Erhebungsmethoden lässt sich für 
die vorliegende Studie wie folgt spezifizieren: Die zentrale Datengrundlage der Analyse 
bilden Dokumente, also einschlägige dokumentierende und/oder handlungsleitende 
Textquellen aus dem Feld – sowohl Primärquellen wie bspw. Akten23, Veröffentlichun-
gen des AmkAs und anderer Ämter (Berichte, Dokumentationen, Handlungskonzepte, 
Publikationen), als auch Sekundärquellen (bspw. Medienberichte, Sekundärliteratur). 

 
23 Akten des AmkAs konnten allerdings lediglich während der teilnehmenden Beobachtung eingesehen 

werden und werden – wenn überhaupt – aus Feldnotizen zitiert. 
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Diese Dokumente wurden zu Beginn des Projekts systematisch recherchiert und im Ver-
lauf der Auswertung nach Hinweisen aus dem Feld ergänzt.  

Die eigentliche Feldforschung wurde mit einer dreimonatigen teilnehmenden Beobach-
tung in einem Fachteam des AmkAs eröffnet, die einen direkten Einblick in den Organi-
sationsalltag erlaubte und den Zugang zum Feld in einer Weise eröffnete, der allein mit 
Interviews nicht möglich gewesen wäre. Somit wurde ein Eindruck auch von informellen 
und inoffiziellen Regeln und Handlungsmodi oder deren Fehlen möglich (vgl. grund-
sätzlich Bachmann 2009, Müller 2012, Schone 2005; spezifisch zur Actor-Network Ana-
lyse Latour 2009, Levi/Valverde 2008). Auch wenn die Analyse hier nicht auf eine Eth-
nographie im engeren Sinne zielte, war für diesen Prozess zentral, während der Be-
obachtung die eigene Rolle für die Auswertung im weiteren Prozess zu reflektieren. Die 
Beobachtung war als Praktikum angelegt, in dessen Verlauf vor allem organisatorische 
Tätigkeiten durchgeführt wurden (Organisation eines Workshops, Assistenz bei Veran-
staltungen, Protokollführung bei Treffen). 

Im Verlauf der Beobachtung und im weiteren Prozess wurden insgesamt 35 Interviews 
geführt (der Großteil im Jahr 2013) – im AmkA mit allen dort arbeitenden Fachteams, 
darüber hinaus mit einer Reihe externer Expert_innen sowie mit Vertreter_innen fol-
gender Fachämter und Einrichtungen: Arbeitsagentur/Jobcenter, Ausländerbehörde, 
Bauaufsicht, Integrationsdezernat, Jugend- und Sozialamt, Kommunale Ausländer- und 
Ausländerinnenvertretung, Kompass Zentrum für Existenzgründungen, Ordnungsamt, 
Präventionsrat, Stadtplanung, Wirtschaftsförderung.24 Die Interviews wurden als leitfa-
dengestützte Expert_inneninterviews geführt (vgl. grundsätzlich Bogner/Littig/Menz 
2005, Gläser/Laudel 2009). Im Gegensatz zu z.B. biographischen Interviews ging es da-
bei nicht um die ganze Person der Interviewten, sondern um ihr Wissen über ein Feld, 
in dem sie eine spezifische Funktion ausübt (vgl. Flick 2007: 214). Die Interviews zielten 
hier insbesondere auf die Rekonstruktion des integrationspolitischen Akteurs-Netz-
werks in Frankfurt, d.h. es wurden Daten einerseits zur strategischen Steuerung inner-
halb der Governance-Strukturen und andererseits hinsichtlich der integrationspoliti-
schen Praxis in den verschiedenen Interventionsbereichen erhoben (insb. programma-
tische Varianzen innerhalb der Governance-Strukturen).  

Die Auswertung erfolgte softwaregestützt und orientierte sich methodisch an Verfahren 
der theoriesensiblen Kodierung, wie sie sich für Diskursanalysen im Anschluss an 
Foucault etabliert haben (Diaz-Bone/Schneider 2004, Diaz-Bone 2006, Glasze/Mat-
tissek 2009) ebenso wie für die Analyse der Etablierung von Akteurs-Netzwerken, die 

 
24 Darüber hinaus wurden auf Veranstaltungen und bei Besprechungen während der teilnehmenden Be-

obachtung Gespräche mit Vertreter_innen folgender Einrichtungen geführt (deren Protokolle eben-
falls Grundlage der Auswertung waren): Amt für Wohnungswesen, Kita Frankfurt, Polizeidirektion 
Mitte, Rat der Religionen, Stadtschulamt, Stadtpolizei. Das Personal- und Organisationsamt der Stadt 
Frankfurt stand nicht für ein Interview zur Verfügung. 
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im Anschluss an die Actor-Network Theorie vorgeschlagen worden sind (Latour 2005, 
Dölemeyer/Rodatz 2010). 
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TEIL I 
SEEING LIKE A STATE
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2 Von ›Gelegenheitsdiskriminierungen‹ zum 
›Staatsrassismus‹ 

Dieser erste Teil der Studie widmet sich der Analyse des hegemonialen staatlichen Um-
gangs mit (Post)Migration in der Bundesrepublik. Er zeigt, dass dieser sich mit Etienne 
Balibar und Michel Foucault aus der Genealogie moderner Staatlichkeit als Staatsras-
sismus verstehen lässt und bis heute auch für das städtische Verhältnis von Staatlichkeit 
und (Post)Migration zentral geblieben ist. Im Folgenden wird dieser Zusammenhang 
zunächst grundsätzlich plausibilisiert, indem Begriff und Konzept des Staatsrassismus 
für die hiesige Analyse begründet werden. Ausgangspunkt der Diskussion ist eine These 
von Michael Bommes als einem zentralen Vertreter angewandter Forschung zu (städti-
schen) Integrationspolitiken. Sie wird im Zuge der weiteren Analyse hier als Kontinui-
tätsthese beschreiben, da Bommes in den neueren Entwicklungen städtischer Integrati-
onspolitik weder einen grundlegenden ›Paradigmen-‹ noch ›Perspektivenwechsel‹ aus-
macht: Demnach habe der deutsche Staat als Sozialstaat immer schon die ›Integration‹ 
der (Post)Migrant_innen betrieben und die aktuellen Veränderungen im Feld überführ-
ten diese Ausrichtung lediglich in die Semantik des ›aktivierenden Wohlfahrtsstaats‹. 
Die von Stiftungen, Verbänden und Kommunen selbst lautstark kolportierte Frontstel-
lung kommunaler Integrationspolitik unter dem Motto »Integration findet vor Ort 
statt« stelle sich daher in der Praxis als folgenlos dar und sei zuallererst als Selbstdar-
stellung aus der kommunalpolitischen Praxis zu verstehen. Sie diene der Selbstvermark-
tung als moderne Verwaltung und ansonsten vor allem der Beschwichtigung der aufge-
regten öffentlichen und symbolisch aufgeladenen Diskussionen um die Frage der ›In-
tegration‹ (Bommes 2008; Bommes 2009). 

Die Diskussion arbeitet im Folgenden heraus, inwiefern diese Argumentation auf der 
Prämisse eines ›methodologischen Nationalismus‹ beruht und sich als ›Anwendungs-
fehlschluss‹ einer beratenden Integrationsforschung verstehen lässt, die für eine Ana-
lyse des staatlichen Umgangs mit (Post)Migration in der Bundesrepublik nicht an-
schlussfähig ist, sondern Gegenstand sein muss. Aus dieser Diskussion heraus entwi-
ckelt das Kapitel die analytische Perspektive des Staatsrassismus als Prämisse einer 
Analyse der Genealogie des staatlichen Umgangs mit (Post)Migration in der Stadt. 

2.1 Kontinuitätsthese I:  
»Was man immer gemacht hat« 

Am deutlichsten konturiert worden ist die sich abzeichnende Etablierung einer strategi-
schen Steuerung von Integrationspolitiken bislang in der überwiegend angewandten – 
teils explizit beratenden – Literatur, die sich mit kommunalen Integrationspolitiken 



Urbane Ordnungen der (Post-)Migration 
 

36 

beschäftigt. Hier wird die Entwicklung von einer fragmentarischen Landschaft hin zu 
einem dezidierten Politikfeld beschrieben (bspw. Bommes 2008, Gese-
mann/Roth/Aumüller 2012, Gesemann/Roth 2009, Häußermann/Kapphan 2008). Ein 
Teil dieser Arbeiten schlägt vor, dass mit der Systematisierung von kommunalen Integ-
rationspolitiken ein Perspektivwechsel verbunden sei, mit dem Integration nicht nur als 
Daueraufgabe von Stadtpolitik begriffen, sondern die traditionelle Defizitorientierung 
deutscher Ausländer- und Integrationspolitiken ergänzt oder aufgegeben werden soll. 
(Post)Migration sollte dann als grundsätzliches Potential der Städte aufgefasst werden 
(Häußermann/Kapphan 2008, Eckardt/Merkel 2009, Fassmann 2002).  

Hinsichtlich der Bedeutung dieser Aufwertung kommunaler Integrationspolitiken und 
des Perspektivwechsels gehen die Einschätzung allerdings deutlich auseinander. So ar-
gumentiert Michael Bommes25, dass sich in aktuellen konzeptionellen Programmen der 
Städte und in der Praxis vor Ort eigentlich nichts Neues erkennen ließe – sie machten 
»unter veränderten und symbolisch aufgewerteten organisatorischen Bedingungen mit 
größerer Intensität und öffentlicher Inszenierung das, was man immer gemacht hat 
(wenn man etwas gemacht hat)« (Bommes 2008: 17426). Der Wandel beschränkt sich 
demnach auf die öffentlichkeitswirksame – aber inhaltlich weitestgehend folgenlose – 
Inszenierung einer neuen »Semantik«: Integrationspolitik müsse (Post)Migration heute 
als »Potenzial« verstehen, sie müsse zur »Chefsache« und »Querschnittsaufgabe« er-
klärt werden und durch ein »Integrationsmanagement« gesteuert werden (Bommes 
2008: 181). An der Adaption dieser Semantik im Zuge des neuen Designs kommunaler 
Integrationspolitik beteiligten sich die Kommunen bereitwillig – denn an sie seien Legi-
timität und zusätzliche Fördermittel für die kommunalen Politiken gekoppelt. Die in an-
deren Texten als grundlegender Perspektivenwechsel diskutierte ›Potenzialorientie-
rung‹ stellt sich Bommes dann auch eher als Ballast denn als relevante oder notwendige 
Veränderung dar – ein fester Bestandteil der neu »etablierten Antragslyrik«, der aber in 
der Realität eine »schwer durchzuhaltende Perspektive« und im Wesentlichen eine 
»Kommunikationseinschränkung« darstelle (Bommes 2008: 193). 

 
25 Die Wahl für diese Diskussion fällt hier nicht zufällig auf Ausführungen von Michael Bommes. Er ist 

nicht nur zentral für die Diskussionen um Integrationspolitiken in der Bundesrepublik und wird von 
praktisch allen Beiträgen zu kommunalen Integrationspolitiken zitiert. Seine Arbeiten sind hier vor 
allem aufgrund ihrer inhaltlichen Ausrichtung zentral. Ihr Integrationsbegriff speist sich aus System- 
und Differenzierungstheorie und steht damit gerade nicht offensichtlich für die wissenschaftliche Be-
gründung politisch konservativer Migrations- und Integrationspolitiken, wie das bspw. für assimilati-
onstheoretische Arbeiten (vgl. bspw. zur politischen Rolle der Arbeiten von Hartmut Esser (Aumüller 
2009: 106) oder auch explizit normative Konzeptionen (bspw. zu »Integrationskrise« oder »Dynamik 
der Desintegration« bei (Luft 2003, Luft 2006) oder zum »Versagen« der »Integrationsmaschine 
Stadt« und der »bedrohten Stadtgesellschaft« bei Heitmeyer 1998, Heitmeyer/Reimund 2000) der 
Fall ist. Anhand von Bommes Argumentation lässt sich zeigen, dass der Staatsrassismus in der Bun-
desrepublik durch den methodologischen Nationalismus des soziologischen Mainstreams (re-)produ-
ziert wird und politisch offensiv nationalistische oder patriotische Konzeptionen (die Bommes ganz 
offensichtlich ablehnt; bspw. solche von Karl Otto Hondrich (Bommes 1994: 364f.) für seine Funktion 
nicht notwendig sind. 

26 Die Argumentation deckt sich in den wesentlichen Punkten mit Bommes 2009. Im Folgenden werden 
deshalb nur Abweichungen aus diesem zweiten Text belegt. 
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Praktisch und konkret jedenfalls hätte sich für die Stadtverwaltungen kaum etwas ver-
ändert:  

»Man ermöglicht mit Geld Maßnahmen zur Förderung von Sprache, Bildung und 
Qualifikation, zur Beratung und Stabilisierung von Familien, zur Aufwertung und 
Befriedung von Stadtteilen oder zur Unterstützung von Vereinen; man treibt ggf. 
mit Mitteln des Rechts formale Gleichstellung voran und verbietet (das heißt nicht 
unbedingt: verhindert) Diskriminierung; darüber hinaus versucht man, mit Mit-
teln symbolischer Kommunikation vor allem Organisationen wie Verwaltungen, 
Schulen, Unternehmen auf der einen Seite und Migranten- und Nicht-Migranten-
bevölkerung für die Beteiligung an Integration zu mobilisieren« (Bommes 2008: 
174). 

Diese Bereiche seien »für Kommunen, insofern sie Migranten nicht abweisen konnten, 
immer schon als Aufgabenstellung alternativlos« gewesen (Bommes 2008: 162). Hin-
tergrund dieser Einschätzung ist ein Integrationsbegriff als »Ermöglichung und obliga-
torische Erwartung einer selbständigen Lebensführung« (Bommes 2008: 184), mit dem 
der Staat auch in der Stadt seinen Einwohner_innen völlig unabhängig von Herkunft 
und Status der Staatsbürgerschaft gegenübertrete. Unter der Bedingung von Wohl-
fahrtsstaatlichkeit sei »Integration als politische Semantik« in der Bundesrepublik nie 
eine migrationsspezifische Frage gewesen, sondern habe immer allgemein das Verhält-
nis von »Wohlfahrtsstaat zum Individuum, sei es als Staatsbürger, sei es als Ausländer 
(Migrant)« betroffen (Bommes 2008: 171). Eine Integrationspolitik in diesem Sinne 
habe also gerade zur Voraussetzung, dass »der Wohlfahrtsstaat kein besonderes Ver-
hältnis zu Migranten« eingehe (Bommes 2008: 184) – eine Notwendigkeit sozialer In-
tegration, die durch den Umbau zu einem »aktivierenden« Modell des Sozialstaats 
»strukturell gesehen« noch verstärkt würde: »Deutsche und Ausländer werden in [die-
ser] Perspektive der Wohlfahrtsstaaten gleichermaßen entlang der Differenz leistungs-
fähig/kompetitiv vs. leistungsunfähig/non-kompetitiv beobachtet« (Bommes 2008: 
173).27  

 
27 Dazu führen demnach gleichzeitige leistungsbezogene Veränderungen im Zuwanderungsrecht und im 

Modell des Sozialstaats durch die »Hartz IV«-Reformen: »Leistungsberechtigung im [aktivierenden; 
E.d.V.] Wohlfahrtsstaat muss von allen Individuen erworben werden und in dieser Logik erfolgt um-
gekehrt die Öffnung und Erwerbbarkeit der Staatsangehörigkeit auf der Grundlage gelingender sozia-
ler Integration« (Bommes 2009: 99). Allerdings ist dieser ökonomische Individualismus in Bommes 
Perspektive keine wirkliche Neuerung: »Man muss die substantiellen Veränderungen [...] nicht über-
schätzen. [...] Es ist an Vorläuferstrukturen angeschlossen worden und diese sind im Zusammenhang 
mit der Neukonzipierung der Migrations-und Integrationspolitik im bundesdeutschen Wohlfahrts-
staat organisatorisch umgebaut worden.« Demnach handelt es sich auch hierbei »um keinen radikalen 
Bruch, sondern um den Aus- und Umbau der bisher praktizierten Integrationspolitik.« (Bommes 
2009: 100-1). Diese Einschätzung wird allerdings im weiteren Verlauf noch Gegenstand der Diskus-
sion sein. Allerdings nicht vor dem Hintergrund von Bommes These einer immer schon bestehenden 
Indifferenz des deutschen Sozialstaats, sondern hinsichtlich der Frage, inwiefern die neoliberale Rati-
onalität des aktivierenden Wohlfahrtsstaats und von kommunalen Integrationspolitiken zu einem ver-
änderten Verhältnis von Staatlichkeit und (Post)Migration führen (s.u. Teil II). 
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Der deutsche Staat ist also (auch in der Stadt) als Sozialstaat seinen (Post)Migrant_in-
nen immer als Individuen, den Staatsbürger_innen gleich, gegenübergetreten. Grund-
lage dieser Einschätzung von Bommes ist eine spezifische Perspektive auf moderne 
Staatlichkeit: ein »differenzierungstheoretischer Entwurf« (Bommes 1999), dessen Im-
plikation für die Diskussion hier in einem anderen Text expliziert wird (Bommes 1994). 
Demnach hätten sich die modernen, territorialen Staaten historisch zwar »begleitet von 
ethnischen und nationalen Semantiken« herausgebildet (Bommes 1994: 367) und diese 
Staatsbildungsprozesse seien auch von »kulturellen Homogenisierungsbestrebungen« 
geprägt gewesen, aus denen »herausfallende Gruppen als Ethnien« hervorgegangen sei-
nen. ›Ethnizität‹ und ›Nation‹ als spezifische Semantiken dieser Selbst- und 
Fremdidentifikationen, könnten im historischen Verlauf aber auf- und abgewertet wer-
den (Bommes 1994: 367). So sei in Deutschland »die Steigerung im Nationalsozialismus 
durch die Fundierung der Staatsangehörigkeit und der entsprechenden Rechte in eth-
norassischen bzw. -rassistischen Prinzipien« als Valorisierung dieser Semantik zu ver-
stehen, während sie mit der Etablierung demokratischer und rechtsstaatlicher Struktu-
ren in der Bundesrepublik einer deutlichen Devalorisierung unterlegen hätte. Diese Ab-
wertung hätte den politisch-staatlichen Umgang mit (Post)Migration vom auch in der 
Bundesrepublik fortgeschriebenen Prinzip der Abstammungsgemeinschaft im Staats-
bürgerschaftsrecht abgekoppelt:  

»In diesem Sinne entmutigen im Kontext der Nachkriegsgeschichte vor dem Hin-
tergrund lang anhaltenden ökonomischen Wachstums gesellschaftliche Teilsys-
teme aus strukturellen Gründen kollektive Selbstbeschreibungen. Hieran ist we-
sentlich der Nationalstaat, der zum Sozialstaat wird, beteiligt« (Bommes 1994: 
368; H.d.V.). 

Die Entwertung der Nationalitätssemantik erkennt Bommes für die Bundesrepublik da-
rin, dass spätestens in den 1980er Jahren »nationale Deutungsmuster über die heftige 
Reaktion bei intellektuellen Kritikern« hinaus »wenig Resonanz zu erzeugen vermögen« 
(Bommes 1994: 369). Er plausibilisiert diese Überlegung als »quasi soziotechnischen 
Aspekt« von Gesellschaften unter Bedingungen moderner Staatlichkeit, in denen nach 
Luhmann politische Legitimität zunehmend nicht mehr über die Semantik der Nation, 
sondern durch »Verfahren und die darin etablierte Reversibilität von Entscheidungen« 
begründet würde, wodurch ihre »Überhöhung als nationale Gemeinschaftsprodukte de-
valorisiert« werde (ebd.).  

Vor diesem Hintergrund stellt Bommes die Fortschreibung des ethnisch-kulturellen Na-
tionenverständnisses im Staatsbürgerschaftsrecht der Bundesrepublik28 als eine histo-
risch notwendig gewordene »Tradition« dar.29 Für den staatlichen Umgang mit 

 
28 Siehe dazu auch unten, Kapitel 3.1. 
29 Sie musste demnach angesichts des »aufgeteilten staatlichen Territoriums sowie der fortgesetzten po-

litischen Verantwortung für Bevölkerungsgruppen, die als Deutsche in Osteuropa die Folgen der NS-
Politik zu tragen hatten, geradezu fortgesetzt werden« (Bommes 1994: 369). 
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(Post)Migration erscheint diese Tradition in der Argumentation als praktisch irrelevant, 
weil Bommes in der wohlfahrtsstaatlichen Konstitution selbst eine Dynamik enthalten 
sieht, mit der sich der deutsche Staat als Regulativ einer ethnisch bestimmten Nation 
praktisch selbst abgeschafft hat: aus Gastarbeiter_innen wurden »im Anschluß an be-
reits in der Weimarer Republik entwickelte Prinzipien« ausländische Gesellschaftsteil-
nehmer_innen mit »Mitgliedschaften und Anrechten« (Bommes 1994: 370). Mit der 
Etablierung dieser Teilnahme am sozialen und vor allem sozialstaatlichen System, so 
Bommes weiter, greifen dann unweigerlich Differenzierungs- und Individualisierungs-
prozesse der »modernen« Gesellschaft (Bommes 1994: 368). Durch diese Prozesse 
schwinde die Relevanz kollektiver Beschreibungen von »Wir-Gruppen« (Bommes 1994: 
368) und damit auch die Differenz zwischen ›Deutschen‹ und ›Ausländern‹ – »jeder 
wird zum ›Fremden‹«: 

»Fremde müssen nicht in Bekannte überführt oder ausgegrenzt werden, sondern 
als Bürger, Marktteilnehmer, Klienten, Patienten etc. können sie anonym bleiben. 
Sie treten einem als Funktions-oder Komplementärrollenträger gegenüber, die 
man nicht als ganze Personen kennenlernen muß (wohl aber kann) (s. Bommes 
1992a), so wie man selbst zunächst in Funktionszusammenhänge nur unter deren 
Gesichtspunkten einbezogen ist« (ebd.). 

So wurden »Migranten zu normalen Gesellschaftsmitgliedern«, die »in die entsprechen-
den sozialen Teilsysteme mit einem bearbeitbaren Ausmaß an Friktionen einbezogen 
werden« konnten (ebd. 369-370; H.d.V.). Der »Sozialstaat« so lässt sich die These zu-
sammenfassen, entkernt und entwertet »als funktionierende Einrichtung unter Bedin-
gungen der Umverteilung von Zugewinn bei ökonomischem Wachstum ethnisch fun-
dierte Nationalitätskonzepte als Prinzip der staatsbürgerlichen Inklusion« (Bommes 
1994: 374).30  

Folgt man der Argumentation von Bommes, dann stellt sich die Entwicklung kommu-
naler Integrationspolitiken als Fortführung dieser immer schon im deutschen Wohl-
fahrtsstaat angelegten Logik der ›sozialen Integration‹ dar, die durch die Veränderun-
gen möglicherweise sogar erschwert werde. Die Anpassung an eine neue Steuerungs-
struktur, die damit verbundene symbolische Aufwertung im Kampf um Anerkennung 
und Drittmittel, sowie die »Antragslyrik« der Potentialorientierung stellten sich als 

 
30 Bommes geht also umgekehrt auch davon aus, dass sich »nationale Gemeinschaftssemantiken« in Zei-

ten ökonomischer und sozialer Krisen nicht nur im öffentlichen Diskurs, sondern für die Operation 
des Sozialstaats selbst wieder als zielführend erweisen können: wenn der »Sozialstaat sich in der Or-
ganisation des Verzichts bewähren muß« (Bommes 1994: 374). Die Herausforderung für den Sozial-
staat wäre dann, so Bommes, dies »technisch« in einer Weise zu organisieren, die »sozialverträglich 
und das heißt mit einem in einer differenzierten Gesellschaft akzeptablen Konzept von Solidarität«, 
die auch die »weltweite Wanderung« berücksichtigt zu tun (ebd.). Offensichtlich hielt er diese Her-
ausforderung im Umbau des deutschen Sozialstaats zum »aktivierenden Wohlfahrtsstaat« für gut ge-
meistert – anders ist seine These der kontinuierlichen sozialstaatlichen Integrationsleistung nicht zu 
verstehen. Die Logik der Nation jedenfalls spielt in seinen Darstellungen neuerer (kommunaler) In-
tegrationspolitik weiterhin keine Rolle.  
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Zwang zur »Selbstpräsentation« dar, der vor allem mit absehbaren Folgeproblemen wie 
der »Gefahr der Immunisierung gegen abweichende Beobachtung« verbunden wird. 
Der müsse man im Zweifelsfall mit »Ironie« beikommen, um die kommunale Integrati-
onspolitik wieder auf das zu reduzieren, was sie immer schon gemacht hätte und auch 
weiterhin machen sollte (Bommes 2008: 186). 

2.2 Von methodologischen und politischen 
Nationalismen 

Bommes Einschätzung erfolgt aus Perspektive einer integrationspolitischen Beratung, 
deren Grundlage ein soziologischer Begriff ›funktionaler Integration‹ (in den Wohl-
fahrtsstaat) ist. Aus der im Zuge dieser Arbeit entwickelten Perspektive ist das grund-
sätzliche Problem dieser und ähnlicher Analysen, dass sie mit ihrer Anwendungsorien-
tierung auf Grundlage eines ›methodologischen Nationalismus‹ nicht nur selbst die Per-
spektive des Nationalstaats als erkenntnistheoretische Prämisse übernimmt, sondern 
damit den staatlichen Umgang mit (Post)Migration notwendig auf ihren normativen Be-
griff von sozialer Integration reduziert.  

In der Analyse von Bommes stellt sich der Staat als Funktion im Sinne einer Theorie 
›funktionaler Integration‹ dar – seine Integrationspolitik erscheint als neutrale Dienst-
leistung zur Herstellung sozialer Integration. Die Einschätzung einer Kontinuität städ-
tischer Integrationspolitiken beruht also auf einem normativen Begriff von Integrati-
onspolitik, der dem Staat eine spezifische Rolle für den Prozess zuweist. Sie entsteht 
durch ein spezifisches soziologisches Integrationsverständnis, nicht durch eine empiri-
sche oder theoretische Diskussion staatlicher Regulationen und Praktiken. Dessen 
Grundlage ist eine wissenschaftliche Epistemologie, mit der die Idee einer nationalstaat-
lich geordneten Gesellschaft als Prämisse der soziologischen Bestimmung von Gesell-
schaft (und somit der Konzeption von ›sozialer Integration‹) übernommen wird:  

»It is easy to see the parallels with the container model of society that had devel-
oped in the social sciences and became dominant after the Second World War. The 
translation is almost one to one: the citizenry is mirrored in the concept of a na-
tional legal system, the sovereign in the political system, the nation in the cultural 
system and the solidary group in the social system, all boundaries being congruent 
and together defining the skin holding together the body of society. Borrowing 
from the image of the stability of the body, the idea of functional integration, so 
prominent in standard social science thinking up to the 1980s, paralleled the na-
tionalist fusion of the four notions of peoplehood into one national corpus. What 
the People is for the nationalist is what the Society is for postwar social scientists. 
Both share a set of basic assumptions about how the social world is constituted 
(Wimmer/Glick Schiller 2002: 309; H.d.V.). 
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Die Kritik des methodologischen Nationalismus (vgl. grundlegend Smith 1983) sucht 
diese Parallelsetzung zwischen nationalstaatlicher Regulation von Vergesellschaftung 
und sozialwissenschaftlichen Methodologien, die den Nationalstaat ontologisch voraus-
setzen, wieder sichtbar zu machen. Sie zielt darüber hinaus darauf, Formen der trans-
nationalen Vergesellschaftung deutlich zu machen, die sich einer Darstellung auf 
Grundlage einer solchen Ontologie entziehen (bspw. Beck 2004, Glick Schiller 2007, 
Pries 2008, Wimmer/Glick Schiller 2002).  

Zentral für den Fortgang der weiteren Argumentation ist, dass Forschungskonzeptionen 
auf Grundlage eines methodologischen Nationalismus auch gänzlich ungeeignet für eine 
Analyse des staatlichen Umgangs mit (Post)Migration sind. Wenn eine Theorie funkti-
onaler Integration zum Einsatz kommt, die den Nationalismus der modernen Gesell-
schaft methodologisch als Prämisse externalisiert (also einfach nicht mehr nach ihm 
fragt), ›übersieht‹ eine daran orientierte Analyse moderner Staatlichkeit notwendiger-
weise auch deren konstitutiven politischen Nationalismus.31 Aus der differenzierungs- 
und modernisierungstheoretischen Annahme ›funktionaler Integration‹ wird nicht nur 
die normative Ableitung gezogen, dass der Wohlfahrtsstaat mit einem Interesse an ›so-
zialer Integration‹ in diesem Sinn nicht zwischen ›Deutschen‹ und ›Ausländern‹ unter-
scheiden sollte (schon diese Ableitung ist paradox, denn als nationaler Wohlfahrtsstaat 
beruht seine gesamte Existenz auf dieser Unterscheidung). Vielmehr wird (zumindest in 
Bommes Darstellung) daraus auch die ›Analyse‹ entwickelt, dass er dies praktisch auch 
nicht tut. Demnach bringe der zum Sozialstaat gewordene Nationalstaat durch die ein-
hergehende Devaluisierung kollektiver Semantiken in funktional differenzierten Gesell-
schaften die ›Integration‹ aller dauerhaften Gesellschaftsmitglieder ohne Ansehen der 
Staatsbürgerschaft hervor. Im Ergebnis lässt sich dann das Verhältnis von Staat und Ge-
sellschaft zu (Post)Migrant_innen als »weitgehend praktizierte Indifferenz« darstellen, 
die als »Gleichgültigkeit und Desinteresse diesen – abgesehen von Gelegenheitsdiskri-
minierungen – die normale Teilnahme am sozialen Verkehr« erlaubt (Bommes 1994: 
372; H.d.V.). 

Dabei legt selbst ein Blick in die weitere differenzierungstheoretische Literatur nahe, 
dass (post)migrantische Vergesellschaftung in der Bundesrepublik nicht wegen der in-
tegrativen Kraft des deutschen Sozialstaats, sondern trotz eines »stahlharten Gehäuses 
der (ethnischen) Zugehörigkeit« (Nassehi 1999: 225) stattgefunden hat, dessen Auswir-
kungen nicht nur gelegentlich, sondern systematisch in Diskriminierung umschlägt: 

 
31 Bommes hebt in einem anderen Beitrag selbst die Relevanz dieses Einwands hervor – allerdings in Ver-

teidigung einer Migrations-, Integrations- und Assimilationsforschung vor der Kritik des ›methodolo-
gischen Nationalismus‹. Er unterstellt der Kritik, eben dies nicht untersuchen zu wollen: »Diesen Aus-
sagen liegt eine weitere These zugrunde, die jedoch durch den zurecht kritisierten ›methodologischen 
Nationalismus‹ und die damit verbundene Verwendung eines nationalen Gesellschaftsbegriffs als em-
pirisch interessante These verdeckt ist. Man kann diese These aber deutlich erkennen, wenn man As-
similation in der hier vorgeschlagenen Weise rekonstruiert. Sie lautet: Der nationalstaatliche Bezugs-
rahmen bleibt auch in einer globalisierten Weltgesellschaft für die Struktur der Verteilungsverhält-
nisse relevant« (Bommes 2003).  
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»Trotz gesellschaftlicher Verhältnisse funktionaler Differenzierung, trotz des 
Prinzips der Generalinklusion und des Anonymitätsprinzips in Recht und Verwal-
tung [...] ist (sowohl positive wie negative, meist: negative) Diskriminierung und 
damit Identifikation von Fremden kulturell nicht nur möglich, sondern wahr-
scheinlich« (Nassehi 1999: 217). 

Arbeiten jenseits dieser Soziologie haben deshalb Prozesse der ›Integration‹32 in einer 
Weise konzipiert, mit der die sozialen und politischen »Kämpfe der Migration« zum 
Ausdruck kommen, die für jede Form postmigrantischer Vergesellschaftung in der Bun-
desrepublik in Kollision mit »staatlichen oder bürokratischen Willkürmaßnahmen, mit 
Grenzschutz- oder Polizeieinsätzen oder Diskriminierungen in der Ausbildung, beim 
Wohnen oder der Arbeit« (Bojadzijev 2008: 284) notwendig waren. 

Die Einschätzung, der Staat habe (Post-)Migrant_innen immer schon wie Bürger_in-
nen behandelt, verstellt die systematische Rolle moderner Staatlichkeit für die Diskri-
minierung von (Post)Migration im Namen der Nation. Und mehr als 30 Jahre nach der 
ersten Formulierung einer Kritik am methodologischen Nationalismus (Smith 1983) 
lässt sich das Festhalten entsprechend ›beratender‹ Beiträge an dessen Prämissen nicht 
mehr als ›objektiver‹ Beitrag einer ›objektiven‹ Wissenschaft legitimieren, sondern nur 
als politisch motivierte Dienstleistung aus einer spezifischen – eben nationalen – Per-
spektive für die staatliche Regulation von (Post)Migration verstehen. Das Festhalten am 
methodologischen Nationalismus folgt vielmehr der »Logik der Sache«, wenn es dezi-
diertes Ziel ›angewandter‹ Migrations- und Integrationsforschung ist, einen Beitrag zur 
politischen Bearbeitung der ›Zuwanderungsproblematik‹ durch den territorialen Nati-
onalstaat zu leisten: 

»Migrationsforscher [...] spielen [...] bei der Konzipierung von Migrations- und 
Integrationspolitiken eine erhebliche Rolle, sei es direkt, sei es beratend. Viele ih-
rer Arbeiten sind in solchen Zusammenhängen entstanden, und umgekehrt heben 
sie die ›policy relevance‹ ihrer Arbeiten hervor bzw. richten sich an diesem an sie 
herangetragenen Anspruch aus« (Bommes 2011: 17).  

 
32 Auch mit Bommes Perspektive lässt sich grundsätzlich plausibilisieren, warum (Post)Migration sich 

faktisch als Merkmal der bundesdeutschen Gesellschaft etablieren konnte, obwohl das (staatsbürger-
schaftliche) Verständnis der ethnisch-kulturellen deutschen Nation dies eigentlich nicht vorsah. Dabei 
von ›Integration‹ zu sprechen und dies im wesentlichen auf die sozialstaatlichen Funktionen des Na-
tionalstaats zurückzuführen, verschweigt nicht nur Nationalismus und Rassismus, sondern – und das 
ist politisch viel folgenreicher – die ›Kämpfe der Migration‹ selbst. Bojadžijev führt aus: »Integratio-
nistische Ansätze unterscheiden Gesellschaften danach, zu welchem Grad sie in der Lage sind, Mig-
rantinnen und Migranten zu integrieren. [...] Die jeweilige Form dieser Gesellschaften hängt dann von 
der Balance staatlicher, ökonomischer und sozialer Maßnahmen ab, die ergriffen werden, um mit Pro-
zessen der Einwanderung umzugehen und sie zu regulieren. Tatsächlich bietet der Blick auf die 
Kämpfe der Migration ›vor der Integration‹ die Möglichkeit, staatliche Politiken der Integration von 
Praktiken der Integration zu unterscheiden, eine Möglichkeit also, Formen und Praktiken gesell-
schaftlicher Organisierung in den Vordergrund zu stellen, die über die Integration hinausgehen« (Bo-
jadzijev 2008: 276). 
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Insofern zeigt sich auch hier, dass die politische Dimension des methodologischen Na-
tionalismus nirgends so greifbar ist, wie in den Konjunkturen der Migrationsforschung 
und ihren ›Anwendungen‹. Von der ›Gastarbeiterforschung‹ über die ›Ausländerfor-
schung‹ bis zum Integrationsparadigma lieferte der Mainstream der Forschung gelehrig 
die Kategorien mit denen Gesellschaft und Kultur als nationaler Container gedacht, na-
turalisiert und verwaltet werden konnten (Hess 2011). Rassismus war und ist in diesen 
Forschungen nicht einfach nur ›Leerstelle‹, sondern Teil ihres methodolgischen und po-
litischen Nationalismus.33  

Jenseits einer solchen Dienstleistung eignen sich insofern weder die These einer wohl-
fahrtsstaatlichen Funktion ›sozialer Integration‹ unabhängig von Herkunft oder Status 
der Staatsbürgerschaft, noch der Integrationsbegriff an sich als konzeptionelle Aus-
gangspunkte einer Analyse des Verhältnisses von Staatlichkeit und (Post)Migration. Im 
Gegenteil, sie verweisen darauf, dass die verwobene Geschichte von methodologischem 
Nationalismus der Sozialwissenschaften und politischem Nationalismus moderner 
Staatlichkeit selbst zum Gegenstand einer solchen Analyse werden müssen. 

2.1 Den Staatsrassismus analysieren 

Eine entsprechende Analyse muss zunächst klären, wie sich die konstitutive Rolle von 
(National-)Staatlichkeit für die Reproduktion des »stahlharten Gehäuses der (ethni-
schen) Zugehörigkeit« (Nassehi 1999: 217) – auch für die Regierung der Stadt – verste-
hen lässt. Inwiefern ist also die Ordnung der Nation in diesem Sinne auch für einen 
»Nationalstaat, der zum Sozialstaat« (Bommes 1994: 368) wird, konstitutiv? Für diese 
Frage bietet sich eine andere Form der ›Modernisierungstheorie‹ (besser: einer anderen 
Geschichte der Modernisierung) an, mit der im Rückgriff auf die Arbeiten von Michel 
Foucault und Etienne Balibar die Prämissen des methodologischen Nationalismus kon-
terkariert werden können, indem die Rolle des Nationalstaats für Vergesellschaftungs-
prozesse explizit in den Blick genommen wird. Mit ihnen lässt sich die laufend fortge-
schriebene, konstitutive Rolle eines nationalen Begriffs von Gesellschaft als Grundlage 
staatlicher Regulationen problematisieren. Dabei wird nicht infrage gestellt, dass der 
Umbau des Nationalstaats zum Sozialstaat eine zentrale Rolle für den Umgang mit 
(Post)Migration gespielt hat. Und natürlich haben Stadtverwaltungen in den Feldern, 
die zu ihrem Aufgabenbereich gehören oder in ihrem Interesse liegen – also bspw. »Bil-
dung, Ausbildung und Arbeit, Familie, Wohnen und Stadtteil« (Bommes 2008: 180), 
immer schon mit ihren (post)migrantischen Bewohner_innen zu tun gehabt. Um aber 
Kontinuitäten, Veränderungen oder Brüche dieses staatlichen Verhältnisses zu disku-
tieren, muss sich der Blick nicht auf das ›Ob‹ oder ›Was‹, sondern auf das ›Wie‹ richten 

 
33 Vgl. bspw. Lanz 2007 zum »langen Schatten der Ausländerforschung« in der »Segregationsdebatte« 

(163ff.) 
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und dabei von einer mehr oder weniger deduktiven Ableitung funktionaler Integration 
in ›modernen Gesellschaften‹ absehen.  

Eine entsprechende Analyse geht davon aus, dass mit Prozessen der De- oder Revaluie-
rung kollektiver ›Semantiken‹ (vgl. oben; Bommes 1994: 367) zwar die Namen für das 
nationale Kollektiv, deren öffentliche politische Verhandlung oder Einstellungsmuster 
in der Bevölkerung variierten, die Organisation moderner Staatlichkeit der Nation aber 
konstant als formgebendes Element gefolgt ist. Zwar haben sich die Techniken der Aus- 
und Abgrenzung verändert, aber die Nation ordnet bis heute die Art und Weise, wie die 
Regierung der ›Gesellschaft‹ und der ›Bürger_innen‹ moderner Staatlichkeit denk- und 
praktizierbar ist.  

Als dezidierter Kommentar gegen methodisch-nationalistische Argumentationen (und 
auch konkret gegen Bommes Diktum vom »Nationalstaat, der zum Sozialstaat wird«; 
Bommes 1994: 368) lässt sich Etienne Balibars Begriff des »National-Sozialen Staats« 
(Balibar 2001) in Stellung bringen. Die Provokation des Begriffs läuft nicht etwa darauf 
hinaus, dass es sich bei modernen Wohlfahrtsstaaten um »getarnte Variante[n] des Na-
tionalsozialismus« handele. Sondern die Provokation bestehe gerade darin, dass sie eine 
»Alternative zu der ›Lösung‹, die der Letztere im Rahmen einer bestimmten Konjunktur 
darstellte« offeriere, mithin aber auf das gleichbleibende Problem der Herstellung von 
Einheit in der Logik der Nation antworte (Balibar 2001: 3). Ihren offensichtlichen Aus-
druck findet diese Kontinuität in der Gleichsetzung von Bürgerschaft und nationaler Zu-
gehörigkeit als Bedingung der Etablierung von Sozialstaatlichkeit: 

»Die Konstitution des national-sozialen Staates mündete darin, eine Äquivalenz 
zwischen (Staats-)Bürgerschaft und Nationalität zu ›zementieren‹ [...]. Die natio-
nale Zugehörigkeit konstituiert [...] die Grundlage des Zugangs zu den sozialen 
Rechten, angefangen bei der Bildungs-, Wohnungs- und Gesundheitspolitik (all 
das, was Foucault ›Bio-Politik‹ nennt), bis hin zur Arbeitslosen- und Altersversi-
cherung« (Balibar 2001: 9). 

Aus dieser Perspektive lässt sich verdeutlichen, dass ›Nationalismus‹ sich nicht auf eine 
»Semantik« beschränken lässt, die die Gründung von modernen Staaten »begleitet« 
und nur in ihrem nationalsozialistischen Extrem relevant gewesen wäre (s.o.; Bommes 
1994: 367), denn die nationale Form des Staats war wechselseitig und andauernd kon-
stitutiv für die Entwicklung von moderner Sozialstaatlichkeit.  

Einerseits, so argumentiert Balibar, wurde   

»die Regulierung – und nicht, wie man manchmal zu Unrecht denkt, ›die Integra-
tion‹ – der Klassenkämpfe durch die Sozialpolitik und die Institutionen zur kol-
lektiven Sicherung zumindest eines Teiles der Lohnarbeiter, die als État Provi-
dence, Welfare State oder Sozialstaat bezeichnet wird, seit dem Ende des 19. 
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Jahrhunderts absolut unentbehrlich für die Erhaltung der nationalen Form des 
Staates und damit seiner Hegemonie« (Balibar 2001: 8). 

Und das bedeutet andersherum auch,  

»dass die – letzten Endes zu Gunsten der herrschenden Klasse – vorgenommene 
Regulierung der Klassenkämpfe, allgemeiner, der sozialen Konflikte, niemals 
möglich gewesen wäre ohne den Prozess der Einsetzung der Form Nation, dieser 
Form der privilegierten Gemeinschaft, die sakralisiert und säkularisiert zugleich 
ist« (Balibar 2001: 8). 

Grundlage dieser Argumentation ist ein Verständnis der Etablierung von Sozialstaat-
lichkeit, die zwar Ergebnis sozialer Kämpfe ist, deren »strategische Bedeutung« aber 
gerade in einer Depolitisierung dieser Kämpfe durch die Etablierung des »Sozialen« als 
Gegenstand der Regierung besteht, mit der »eine allmähliche Subsumtion des Politi-
schen unter das Soziale und die Stillegung politischer Kämpfe eingeleitet« wurde 
(Lemke 1997: 223).  

Diese strategische Bedeutung der Regierung des Sozialen lässt sich aus der Geschichte 
der Gouvernementalisierung moderner Staatlichkeit begreifen. Foucault folgend hatte 
der Frühliberalismus des 18. Jahrhunderts die Vorstellung der ›bürgerlichen Gesell-
schaft‹ mit ökonomisch notwendigen Freiheiten der Subjekte der Regierung gegenüber 
dem absoluten Herrschaftsanspruch eines autoritären – »policeylich«34 geordneten – 
Staates eingeführt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts lässt sich dann eine ›liberale‹ Trans-
formation von Staatlichkeit beobachten, in der Staat und bürgerliche Gesellschaft kon-
stitutiv miteinander verbunden werden: 

»In dieser neuen Gouvernementalität produziert der Staat nicht mehr länger poli-
tische Ungleichheiten oder konserviert überkommene soziale Strukturen, sondern 
wird im Gegenteil zu einem unverzichtbaren Element in der Lösung politischer 
Antagonismen und zum Garanten gesellschaftlichen Fortschritts. Am Ende dieses 
Jahrhunderts ist der Staat nicht mehr das, was der Gesellschaft als ein Fremdkör-
per gegenübersteht, sondern wird zum Staat der Gesellschaft: zum Sozial-Staat« 
(Lemke 1997: 195). 

In dieser Entwicklung kommt eine neue Beziehung zwischen Wissen und staatlichen In-
terventionen zum Ausdruck, eine Machtform, die den Anspruch absoluter Herrschaft 
aufgibt und stattdessen ausgehend vom Konzept des Sozialen »das Leben verwaltet und 
bewirtschaftet« (Foucault 1983: 139). Diese ›biopolitische‹ Macht entwickelt sich als 
Ansammlung »fortlaufender, regulierender und korrigierender Mechanismen« 

 
34 Ab dem 17. Jahrhundert hatte sich die Vorstellung einer policeylich hergestellten Ordnung entwickelt 

– als umfassendes »Reglementierungssystem für das Verhalten der Menschen« – mit der Vorstellung, 
in »gesellschaftlichen Mechanismen einzudringen, sie zu stimulieren, zu reglementieren und gleich-
sam automatisch ablaufen zu lassen« (Foucault 2005: 326). 
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(Foucault 1983: 139), die aber nicht einfach der Manifestation der Herrschaft dienen, 
sondern Bevölkerungswachstum und soziale Ordnung in produktive Bahnen lenken sol-
len:  

»Man fragt nun nicht mehr, welche Form von Rationalität des Regierens den po-
litischen Körper bis in seine fundamentalsten Elemente zu durchdringen vermag, 
sondern wie Regieren möglich ist, also welche Schranken man der Regierungstä-
tigkeit setzen muss, damit die Dinge die günstigste Wendung nehmen, damit sie 
der Rationalität des Regierens entsprechen und keinen Eingriff erfordern« 
(Foucault 2005: 325). 

Diese Macht qualifiziert, misst, differenziert und richtet die Bevölkerung als Ganzes und 
die Subjekte im Einzelnen an der Norm einer ›gesunden‹ und ›geordneten‹ Entwicklung 
aus (Foucault 1983: 139). Das Wissen von der ›Gesellschaft‹ als Ansammlung biologi-
scher, ökonomischer, demographischer, soziologischer Gesetzmäßigkeiten wird zur lei-
tenden politischen Epistemologie dieser Norm, an der sich politische Konzepte und 
staatliche Interventionen ausrichten.  

Foucault hat in Anlehnung an die biologischen Metaphern des Gesellschaftskörpers den 
Begriff der Biopolitik gewählt, um diese Organisation der Macht im Kontrast zum abso-
lutistischen Staat auf den Punkt zu bringen. Während sich die Macht dort durch das 
Recht »sterben zu machen und leben zu lassen« charakterisierte und sich wesentlich 
»als Abschöpfungsinstanz, als Ausbeutungsmechanismus, als Recht auf Aneignung von 
Reichtümern, als eine den Untertanen aufgezwungene Entziehung von Produkten, Gü-
tern, Diensten, Arbeit und Blut vollzog« (Foucault 1983: 131-2), zielt die biopolitische 
Macht der nationalstaatlichen Vergesellschaftung gerade darauf, das soziale und ökono-
mische Leben möglichst produktiv zu gestalten. 

Der Begriff des »Staatsrassismus« (Foucault 2001: 81) bringt dann auf den Punkt, dass 
das alte Recht, ›sterben zu machen und leben zu lassen‹ unter diesen Umständen nicht 
einfach verschwindet, sondern der biopolitischen Sorge um die Gesellschaft untergeord-
net wird. In dem Moment, in dem die Gesellschaft als Gesamtheit zum Gegenstand der 
Regierung wird, entsteht die Notwendigkeit einer »zentralisierten Instanz [...], die sie 
steuert, lenkt und führt, ihre ›Reinheit‹ garantiert und stark genug ist, ihren ›feindli-
chen Elementen‹ im Innern und Äußern zu begegnen« (Lemke 1997: 228). Damit ent-
steht nicht nur die Vorstellung, »von Fremden, die sich einschleichen, und von Abweich-
lern, die die Nebenprodukte dieser Gesellschaft sind« (Foucault 2001: 99), sondern eine 
Problematisierung, mit der im Namen des Projekts nationalstaatlicher Vergesellschaf-
tung die (partielle) Aussetzung der in ihrem Namen geschaffenen sozialen und politi-
schen Rechte legitimiert wird. Die souveräne Macht, »jemanden der Gefahr des Todes 
aus[zu]liefern, für bestimmte Leute das Todesrisiko oder ganz einfach den politischen 
Tod, die Vertreibung, Abschiebung usw. [zu] erhöhen« (Foucault 2001: 303), wird aus 
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dieser Perspektive »zur banalen Kehrseite des Rechts, das der Gesellschaftskörper auf 
die Sicherung, Erhaltung oder Entwicklung seines Lebens geltend macht« (Foucault 
1983: 133). Der Staatsrassismus lässt sich insofern als politische Rationalität verstehen, 
die »liberale Demokratien mit totalitären Diktaturen teilen«. Ähnlich wie es Balibars 
Begriff des ›national-sozialen Staats‹ zum Ausdruck bringt, ist der Nationalsozialismus 
aus dieser Perspektive »kein politisch-historischer Bruch«, sondern »›eine pathologi-
sche Form‹, die ›in großem Ausmaße die Idee und Verfahrensweisen unserer politischen 
Rationalität benutzt‹« hat (Lemke 2004: 266).35  

Der Staatsrassismus bekämpft die Gefahren der nationalstaatlichen Vergesellschaftung 
wie eine »biologische Gefahr«, wenn er das Recht des »Gesellschaftskörpers auf die Si-
cherung, Erhaltung oder Entwicklung seines Lebens geltend macht« (Foucault 1983: 
133). Die Konstruktion dieser Gefahr muss aber keineswegs im Raster der Biologie ver-
laufen. Entscheidend ist eine Problematisierung, die von der Frage der nationalen Ver-
gesellschaftung ausgeht. Der Staatsrassismus kann darauf in biologisch-medizinischen, 
ökonomischen, kulturellen, sozialen oder politischen Begriffen bezogen sein. Es handelt 
sich also um ein Konzept des Rassismus, das einerseits sehr umfassend auf »äußerst 
heterogene und scheinbar unzusammenhängende Sachverhalte« bezogen werden kann 
und damit »wenig trennscharf und schwierig gegen ähnliche Begrifflichkeiten abzugren-
zen« ist (Lemke 2003: 164).36 Andererseits erlaubt es diese heterogenen Elemente unter 
einer einheitlichen Perspektive zu betrachten, denn der Rassismus gerät damit als das 
in den Blick, was er seit der Konstitution von Nationalstaaten zu aller erst ist – ein Effekt 
der staatlichen Organisation moderner Gesellschaften, eben Staatsrassismus. Dieser 
Zugriff erlaubt es, also zu fragen, »auf welche Weise [...] der Rassismus im Staat anwe-
send ist« (Karakayali/Tsianos 2002: 263; vgl. Bojadzijev 2008: 40).37 Mit ihm lässt sich 

 
35 Die Zitate beziehen sich auf Foucaults Text »Das Subjekt und die Macht«, hier zitiert in der Version 

Foucault 2005.  
36 Die größte Ähnlichkeit besteht sicherlich zur Konzeption eines »institutionellen Rassismus« bei Robert 

Miles, mit dem Rassismus nicht von der Konstruktion der Differenz in rassistischen Begriffen, sondern 
von den »Ausgrenzungspraktiken« her untersucht wird (Miles 1991: 113). Die Konzeption bei Miles 
unterscheidet sich gerade darin von der reinen Skandalisierung rassistischer Wissensformationen als 
Grundlage behördlicher Praktiken, die insbesondere in den Untersuchungen des Duisburger Institut 
für Sprach- und Sozialforschung unter diesem Begriff betrieben wurde (Jäger/Jäger 2007; vgl. für die 
Kritik: Bojadzijev 2008: 39f.; Karakayali/Tsianos 2003: 6ff.).  

37 Diese Wendung geht auf Nicos Poulantzas materialistische Staatstheorie zurück und wird von Ka-
rakayali, Tsianos und Bojadžijev auch in der Weiterentwicklung von dessen theoretischer Perspektive 
aufgegriffen: »Mit anderen Worten, wenn Poulantzas’ Konzeption des Staats dieser durch den Klas-
senkampf strukturiert ist, und die Kräfteverhältnisse im Klassenkampf die Art und Weise sowie den 
Umfang markieren, in dem die Arbeiterklasse ›im Staat anwesend ist‹, auf welche Weise ist dann der 
Rassismus im Staat anwesend? Wir glauben, dass Etienne Balibars These vom ›national-sozialen 
Staat‹ [...], die er im Anschluss an Poulantzas entwickelte, die theoretische Lücke füllen kann« (Ka-
rakayali/Tsianos 2002: 264; vgl. Bojadzijev 2008: 40). In dieser Studie werden allerdings nicht ver-
änderte ›Kräfteverhältnisse‹ für einen Wandel der staatlichen Regierung von (Post)Migration ausge-
macht, sondern eine ›technische‹ Verschiebung von Rationalitäten und Strategien des Regierens un-
tersucht. Deshalb wird die Frage, ›wie der Rassismus im Staat anwesend ist‹, hier nicht im Rückgriff 
auf Poulantzas und seine materialistische Staatstheorie verfolgt, sondern im Rückgriff auf eine andere 
Perspektive, die sich (wenn auch in sehr viel geringerem Maß) in Balibars Konzeption des ›national-
sozialen Staats‹ ausdrückt: Michel Foucaults Arbeiten zur Gouvernementalisierung moderner Staat-
lichkeit und der Rolle, die das Verhältnis von Biopolitik und Staatsrassismus dafür spielt. Diese 
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herausarbeiten, inwiefern Rassismus nicht nur abstrakt auf die Nation bezogen ist, weil 
die Entstehung moderner Staatlichkeit historisch von der Semantik des Nationalismus 
begleitet wurde. Vielmehr gerät der fortlaufende Beitrag staatlicher Strategien und 
Techniken der Vergesellschaftung für die Aufrechterhaltung dieses Rassismus in den 
Fokus. Wenn es »keine ›natürliche« Beständigkeit oder Trägheit der Nation« gibt, son-
dern diese »durch eine bestimmte Politik ›reproduziert‹ werden muss« (Balibar 2001: 
3), dann lässt sich die Ausgrenzung von dieser Politik als Staatsrassismus begreifen.  

Für die Fragestellung hier ist dann allerdings zentral, dass mit dem Begriff des Staats-
rassismus zunächst kein spezifisches Verhältnis zur Frage der (Post)Migration ausge-
drückt wird. Er beschreibt einen allgemeinen Mechanismus, mit dem die Aussetzung 
von Bürgerrechten ›Anormaler‹ gerechtfertigt wird, wenn sie zum Schutz der ›norma-
len‹ Gesellschaft als notwendig erachtet wird. Aber die Bedeutung für die Regulation 
von (Post)Migration liegt auf der Hand: Weil sich diese Beziehung über das in der 
Staatsbürgerschaft formalisierte (aber nicht notwendig auf diese Formalisierung be-
schränkte) Prinzip der nationalen Zugehörigkeit konstituiert, erscheint (Post)Migration 
per definitionem als Teil dieser Problematisierung. In dem Maße, in dem der moderne 
Staat das Soziale zum Gegenstand der Regierung macht, entsteht die Notwendigkeit, 
Bürger_innen von Nicht-Bürger_innen zu unterscheiden. Und so ist die Erfindung der 
›Gesellschaft‹ im Kern mit der Etablierung der Sesshaftigkeit als Norm, mit der Einfüh-
rung der Passpflicht, kurz: mit der »Nationalisierung der Mobilitätspolitiken« verbun-
den (Karakayali 2008: 86). Während Mobilitätshemmnisse (auch im übertragenen Sinn 
von sozialer und kultureller Mobilität) nach innen abgebaut werden, wird die grenzüber-
schreitende Mobilität sanktioniert – Migration wird von nun an praktisch ausschließlich 
auf den »homogenen nationalen Raum« bezogen – »aus mobilen und gefährlichen Mas-
sen sind Bürger einerseits und Ausländer und MigrantInnen andererseits geworden« 
(ebd.).  

Durch die Regierung des Sozialen und die damit verbundene Äquivalenz zwischen Bür-
gerschaft und nationaler Zugehörigkeit wurde eine spezifische Form der staatlichen 
Problematisierung etabliert, mit der die Regulation transnationaler (Post)Migration auf 
die Frage der nationalstaatlichen Vergesellschaftung bezogen wird. Mit ihr wird 
(Post)Migration zu einem Objekt, das – ob produktiv (›Gastarbeit‹) oder negativ 
(›Überfremdung‹) – auf den »Gesellschaftskörper« und die »Sicherung, Erhaltung oder 
Entwicklung seines Lebens« (Foucault 1983: 133) bezogen wird. Eine solche, objektivie-
rende Regulation von (Post)Migration zielt auf die Konstitution der inneren und äuße-
ren Grenzen einer als ethnisch oder kulturell homogen begriffenen, nationalen Gemein-
schaft und verläuft insofern in staatsrassistischen Linien.  

 
Perspektive für eine programmanalytische Untersuchung der Gegenwart der Regierung der Stadt em-
pirisch und theoretisch weiterzudenken ist, ist eins der Ziele dieser Studie.  
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Aus dieser Perspektive artikuliert sich genau an jenem Punkt der ›sozialen Integration‹, 
der in Bommes Argumentation zum Beleg eines per se integrierenden Sozialstaats wird, 
der zentrale Widerspruch im Verhältnis von moderner Staatlichkeit und (Post)Migra-
tion: »Wenn die ›immigrierte‹ Arbeitskraft mehr oder weniger vollständig in das Feld 
der sozialen Rechte integriert ist, aber keine politischen Rechte hat, entsteht hier ein 
mächtiges Spannungsfeld und gegebenenfalls Gewalt« (Balibar 2001: 9). Die ›Integra-
tion‹ in die sozialen Sicherungssysteme kann nicht als Zeichen einer praktizierten staat-
lichen Indifferenz gegenüber (Post)Migrant_innen gedeutet werden, wenn sie durch 
den Vorbehalt der nationalen Zugehörigkeit und der Staatsbürgerschaft bedingt wird. 
Der Sozialstaat, verstanden als jenes von Foucault als Biopolitik beschriebene Ensemble 
an Machttechniken gegenüber der Bevölkerung, das kennzeichnend für moderne Staat-
lichkeit ist, ordnet die ›soziale Integration‹ von (Post)Migration in staatsrassistischen 
Linien. Dieses ›mächtige Spannungsfeld‹, so wird die Analyse im weiteren Verlauf des 
ersten Teils dieser Studie zeigen, ist über alle Konjunkturen der bundesdeutschen Ge-
schichte der (Post)Migration hinweg aufrechterhalten worden. 
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3 Zur Genealogie der Verwaltung von 
(Post)Migration  

Die Geschichte der (Post)Migration hat in der Bundesrepublik über alle Konjunkturen 
hinweg – bis hinein in seine jüngste Reartikulation im Zeichen des nationalen Integra-
tionsparadigmas – staatsrassistische Problematisierungen und Regulationen zur 
Grundlage gehabt. Mit dieser These wird im Folgenden, ausgehend von der oben mit 
Balibar und Foucault entwickelten Problematisierung herausgearbeitet, wie die Unter-
scheidung zwischen (Post)Migrant_innen und (Staats)Bürger_innen für den deutschen 
Nationalstaat (auch als Sozialstaat) bis heute konstitutiv geblieben ist. Staatliche Prob-
lematisierungen bezogen sich auf (Post)Migration also nicht als Regelpublikum der ›so-
zialen Integration‹, sondern als ›ausländische‹ Sonderbelastung der deutschen Gesell-
schaft, konstruiert als ethnisch-kulturelle Abstammungsgemeinschaft. Diese Genealo-
gie zeigt, wie Sozial- und andere Politiken der Regierung von (Post)Migration die Ord-
nung der Nation »reproduzieren« (Balibar 2001: 3; s.o. 2.3). Es wird herausgearbeitet, 
wie diese grundsätzliche Bedeutung in der Entwicklung von ›Integrationspolitiken‹ und 
der zuwanderungs- und einbürgerungsrechtlichen Öffnung des Landes durch wech-
selnde Begriffe, Problematisierungen und rechtliche Konstruktionen aufrechterhalten 
wurde.  

Der dargestellte Wandel lässt sich nur aus dem »rekuperativen Charakter« staatlicher 
Maßnahmen zur Ordnung der (Post)Migration verstehen, d.h. als letztlich hilflose, aber 
folgenreiche Aneinanderreihung von Versuchen, durch Regulation und Verwaltung der 
Art und Weise Herr zu werden, mit der »Migrationsbewegungen [...] sich konstitutiv 
und immer wieder aufs Neue einer Einverleibung in eine nationalstaatliche Gemein-
schaft« entziehen (Bojadzijev 2008: 276). In ihrer Funktion für die weitere Argumenta-
tion fokussiert die folgende Rekonstruktion allerdings nicht explizit die zugrundeliegen-
den politischen Kämpfe und Widersprüche (vgl. dazu bspw. Bojadzijev 2008, Ka-
rakayali/Tsianos 2002).38 Der Fokus der Darstellung liegt hier auf der Rekonstruktion 

 
38 Auch wenn im Folgenden Arbeiten herangezogen werden, die marxistisch (Dohse 1985) und regime-

theoretisch (Karakayali/Tsianos 2002, Karakayali 2008) argumentieren (und damit Aspekte der ma-
terialistischen Staatstheorie, der Hegemonietheorie und von Gouvernementalitätsanalysen integrie-
ren; (Karakayali 2008: 53), geht es hier nicht darum, diese verschiedenen Analyseperspektiven mit 
Blick auf das deutsche ›Migrationsregime‹, seine Prägung durch den kapitalistischen Staat und gesell-
schaftliche Kräfteverhältnisse oder die Kämpfe um seine Entwicklung heranzuziehen, um seine Ge-
nese zu erklären. Vielmehr wird aus der in diesen Arbeiten dargestellten Genese, insbesondere aus den 
(darin zitierten) Primärmaterialien wie Gesetzen, Verwaltungsbestimmungen und -ausführungen se-
lektiv die Architektur der staatlichen Regulation herausgearbeitet. 
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der fortlaufenden Reproduktion der Ordnung der Nation in den Konjunkturen der Re-
gierung von (Post)Migration.  

Die in diesem Kapitel herausgearbeitete, grundsätzliche (vor allem bundespolitische) 
Entwicklung ist konstitutiv für das Verständnis der im folgenden Kapitel entwickelten 
Geschichte staatlicher Problematisierungen von (Post)Migration in der Stadt. Für die 
weitere Argumentation dieser Studie ist die in diesen Kapiteln entwickelte Genealogie 
zentral: Sie dient nicht nur als Kontrastfolie, um eine abweichende Artikulation von In-
tegrationspolitik in der ›unternehmerischen Stadt‹ im zweiten Teil dieser Studie begrei-
fen zu können, sondern auch als (dann für den Frankfurter Fall) zu verortender Kontext 
für den dritten Teil, in dem die Frage nach der Entwicklung des Staatsrassismus in der 
Stadt der Vielfalt aufgeworfen wird.  

Die Erzählung erfolgt in vier Schritten. Nach einer Skizzierung der Rolle des ius sangu-
inus für die Regulation der Bundesrepublik als ›Nicht-Einwanderungsland‹ und ihrer 
Gesellschaft als Abstammungsgemeinschaft im Kapitel 3.1, setzen sich die folgenden 
beiden Kapitel mit der Konstitution des bundesdeutschen Migrationsregimes und den 
darin angelegten regulativen Entwicklungslinien (3.2) und der Problematisierung einer 
Eingliederungspolitik im Nicht-Einwanderungsland auseinander (3.3). Abschließend 
wird dargestellt, wie die Bestimmung der nationalen Gesellschaft als Abstammungsge-
meinschaft mit der Öffnung des Nicht-Einwanderungslandes und der Etablierung des 
Integrationsparadigmas in eine ethnisch-kulturelle Wertegemeinschaft überführt und 
dadurch in ihrer konstitutiven Rolle für staatsrassistische Problematisierungen von 
(Post)Migration erhalten wurde (3.4). Die Regulation und Verwaltung von (Post)Migra-
tion bleibt in objektivierender Weise auf das Schicksal der deutschen Gesellschaft als 
ethnisch-kulturelle Gemeinschaft bezogen. 

3.1 Die deutsche Abstammungsgemeinschaft 
Im Kern des Migrationsregimes, das die Bundesrepublik bis zur Reform des Staatsbür-
gerschaftsrechts 1999 und Einführung des Zuwanderungsgesetzes 2005 offiziell prägte 
und auch danach weiterhin maßgebliche Rationalität geblieben ist, steht der breite ge-
sellschaftliche und politische Konsens über die ethnisch-kulturelle Bestimmung der 
deutschen Nation. Die deutsche Gesellschaft wurde als »Abstammungsgemeinschaft«39 

 
39 Von der »Abstammungsgemeinschaft« (»community of descent«) ist der Idealtyp der »Willensgemein-

schaft« (»community of consent«) zu unterschieden, ein Nationalstaatsmodell, zu dem prinzipiell alle 
Zugang haben, die den politischen Werten und Institutionen der Gemeinschaft zustimmen. Als Bei-
spiele gelten klassische Einwanderungsländer wie Australien, Frankreich, Großbritannien und die 
USA (Koopmans 1999: 629). Gleichzeitig soll hier allerdings darauf verwiesen werden, dass der ge-
meinsame Wille dieser anderen Form der Gemeinschaft nicht weniger Effekt seiner Konstruktion ist 
als die ›Volksgemeinschaft‹. Deutlich wird das nicht zuletzt an den mit dem Zuwanderungsgesetz ein-
geführten Einbürgerungstests, deren Funktion letztendlich darin besteht, den gemeinsamen Willen 
der deutschen Nation zu produzieren – also ›Bürger‹ zu machen. Analog bestehen ebenso Ausschlüsse 
qua Staatsbürgerschaft – sie sind aber theoretisch jederzeit zu überwinden, wenn sie nicht an die ›Ab-
stammung‹ gebunden sind. 
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nach dem Prinzip des ius sanguinus reguliert. Das bis 2000 geltende Reichs- und Staats-
angehörigkeitsgesetz (RuStAG) aus dem Jahre 1913 zählte zu den restriktivsten Rege-
lungen in der EU und ließ auch im Einzelfall praktisch keine Ausnahmen der Einbürge-
rung zu (Green 2006: 115). Das Verhältnis von Nationalstaat und Staatsvolk wird grund-
sätzlich ethnisch-kulturell nach der Abstammung und im Bezug auf die Reichsgrenzen 
von 1937 definiert (GG 1949: §115(1)). Und das zugrundeliegende ethno-kulturelle Nati-
onenverständnis wird im Bundesvertriebenengesetz von 1953 folgendermaßen ausbuch-
stabiert: 

»Deutscher Volkszugehöriger im Sinne dieses Gesetzes ist, wer sich in seiner Hei-
mat zum deutschen Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis durch be-
stimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur bestätigt wird« 
(BVFG 2007: §6(1)).  

Entscheidend sind hier also nicht die territorialen Grenzen der Bundesrepublik, sondern 
die ethnisch-kulturellen Grenzen der ›Volkszugehörigkeit‹. Während die Ausstellung 
der Staatsbürgerschaft für entsprechende ›Statusdeutsche‹ (die ihre ›Abstammung‹ ge-
pflegt hatten) praktisch voraussetzungslos40 war, fungierte dieses Verständnis auf der 
anderen Seite gegenüber den ethnisch-kulturell ›Fremden‹ in der Bundesrepublik als 
deutliche und dauerhafte Distinktionslinie – als rigides Merkmal der Zugehörigkeit zur 
»imagined community« (Anderson 1989) der deutschen Nation. Im Regelfall war die 
Möglichkeit des Eintritts in diese Gemeinschaft schlicht nicht vorgesehen: 

»Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Einwanderungsland; sie strebt nicht 
an, die Anzahl der deutschen Staatsangehörigen gezielt durch Einbürgerung zu 
vermehren« (Einbürgerungsrichtlinien, zit. nach Hailbronner et al. 2005: 864). 

Zwar sahen bereits die Einbürgerungsrichtlinien der Länder bis 1977 die Möglichkeit 
einer verwaltungsrechtlichen Ausnahmegenehmigung für die Einbürgerung vor, sie 
sollten aber entsprechend restriktiv gehandhabt werden:  

»Es muß vielmehr verlangt werden, daß der Einbürgerungsbewerber sich der 
deutschen Wesensart angepaßt hat und auch künftig mit dem deutschen Volk sich 
verbunden fühlen wird. Anhaltspunkte hierfür lassen sich aus der Abstammung, 
Erziehung, Schulbesuch, Berufsausbildung, Geschäftsgebaren, Einheirat in eine 
deutsche Familie, Zugehörigkeit zu Vereinen und Verbänden usw. gewinnen«.41 

 
40 Für Statusdeutsche besteht ein »Rechtsanspruch auf Einbürgerung«, der viele der Bedingungen der 

»Einbürgerung von Ausländern« explizit nicht voraussetzt, wobei den »Behörden ein Ermessen nicht 
eingeräumt [wird], auch nicht bei der Feststellung der Sicherheitsgefährdung« (Hailbronner et al. 
1998: 573; vgl. Koopmans 1999: 631). 

41 Die »Ausführungsanweisung zum Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz« des Landes Nordrhein-
Westfalen galt ab 1959 bis zur Ablösung durch die bundesweit gültigen Einbürgerungsrichtlinien 1977. 
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Auch die 1977 erstmals bundesweit kodifizierten »Einbürgerungsrichtlinien«42 führten 
die Ausgestaltung der deutschen Gesellschaft als ethnisch-kulturell konstruierte Ge-
meinschaft der Staatsbürger_innen43 fort. Die formalen Kriterien beinhalteten unter an-
derem eine Aufenthaltsdauer von mindestens zehn Jahren, die Aufgabe der eigenen 
Staatsbürgerschaft, grundlegende Sprach- und Staatskenntnis, Bekenntnis zur »frei-
heitlich demokratischen Grundordnung«, sowie die strafrechtliche und sonstige »Un-
bescholtenheit« (Hailbronner et al. 1998: 573 und Koopmans 1999: 631). 

Entsprechend dieser politischen Zielsetzung fand in der Bundesrepublik bis zu den zu-
wanderungsrechtlichen Reformen ab den 2000ern praktisch keine Einbürgerung statt 
(bspw. lag die Einbürgerungsquote in den 1980er Jahren bei 0,3% der ausländischen 
Bevölkerung; Green 2006: 116). Der Glaube an die ethnisch-kulturell homogene Nation 
bestimmte über Jahrzehnte den staatlichen Umgang mit (Post)Migration in Gesetzge-
bung, Richtlinien und Verwaltungspraxis. Regelungen, die für den kurzfristigen Aufent-
halt von ›Ausländern‹ im Bundesgebiet bestimmt waren, prägten also dauerhaft das 
Verhältnis zwischen Staat und (Post)Migrant_innen und wirkten sich praktisch als Aus-
schluss eines wachsenden Teils der in Deutschland lebenden Menschen von wesentli-
chen sozialen und politischen Rechten aus. 

3.2 Migration im Nicht-Einwanderungsland 
Die Geschichte der (Post)Migration in der Bundesrepublik ist also aus Perspektive des 
Staates keine Geschichte der Zuwanderung in die deutsche Gesellschaft, sondern eine 
Geschichte der Regulation im Namen der Abstammungsgemeinschaft. Die in den 
1950ern einsetzende offizielle deutsche Migrationspolitik44 legte den Grundstein dieser 
Rationalität. Vorgesehen war die Anwerbung ›ausländischer Arbeitskräfte‹45 aus öko-
nomischen Gründen, getragen von der Überzeugung, dass die ›Ausländerbeschäftigung‹ 
eine vorübergehende Erscheinung bleiben werde. Man ging davon aus, dass die ange-
worbenen ›Gastarbeiter‹ entsprechend ihrer Bezeichnung nach getaner Arbeit in ihre 
›Heimat‹ zurückkehren wollten und würden. Im Zeichen dieser Vorstellung einer 

 
42 Bei Entscheidungen über die Einbürgerung waren die Behörden verwaltungsintern an die Einbürge-

rungsrichtlinien zum »Reichs- und Staatsangehörigkeitsrecht« von 1977 gebunden (Hailbronner et al. 
1998: 313). Die Richtlinien wurden infolge des Inkrafttretens der Reform des Staatsangehörigkeits-
rechts 2000 durch die »Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Staatsangehörigkeitsrecht« ersetzt 
(Hailbronner et al. 2005: 28, 502). 

43 Die historischen Details des staatsbürgerrechtlichen Anteils dieses Konstruktionsprozesses werden bei-
spielsweise bei Gosewinkel 2003 rekonstruiert. 

44 Es gab jedoch von Anfang an neben der über die Ausländerpolitik geregelten Arbeitsmigration einen 
zweiten großen Strang der Migration, der aber nicht im Rahmen der Ausländerpolitik thematisiert 
wurde, da es sich bei der »Rückkehr« von Millionen »Flüchtlingen und Vertriebener deutscher Volks-
zugehörigkeit« in den staatlichen Problematisierungen nicht um ›Ausländer‹ handelte (vgl.Koopmans 
1999). 

45 Infolge einer als erfolgreich eingeschätzten Initiative des Bauernverbandes Baden-Württemberg zur 
Beseitigung des Mangels an Arbeitskräften durch die Anwerbung »ausländischer Erntehelfer«, wur-
den zwischen 1955 und 1968 Anwerbeabkommen mit der italienischen, spanischen, griechischen, tür-
kischen, portugiesischen, tunesischen, marokkanischen und jugoslawischen Regierung getroffen 
(Meier-Braun 1988: 10). 
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Rotation46 von Arbeitskräften war die Frage ihrer Gleichstellung, Einbürgerung oder ei-
ner dezidierten ›Integrationspolitik‹ lange kein Thema. Im Gegenteil: Die politischen 
Parameter der ›Gastarbeit‹ zielten dezidiert auf eine rassistische Strukturierung des Ar-
beitsmarkts, die sich in der weiteren Entwicklung des deutschen Migrationsregimes 
auch in andere gesellschaftliche Funktionssysteme fortschrieb. Diese Grundausrichtung 
zeigte sich bereits in den Aushandlungen der ersten Anwerbeabkommen zwischen Poli-
tik, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften in den 1950er Jahren. Bereits wenige 
Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war es zum ›Vollbeschäftigungsdilemma‹ gekom-
men. Die Arbeitslosenquote war in den 50er Jahren schnell von über 10% auf 1,3% ge-
sunken. Damit war das Versprechen der Vollbeschäftigung mit seinem Erfolg zu einem 
ökonomischen Problem geworden, weil die lohnabhängig Beschäftigten nicht mehr ge-
zwungen waren, schlecht bezahlte Stellen anzunehmen. Das auf der Exportorientierung 
beruhende Wirtschaftswachstum war aber gleichzeitig auf eben diese niedrigen Lohn-
kosten angewiesen. In Arbeitgeberverbänden und Ministerien entstand also die Idee, 
dieses Problem durch die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte zu lösen. Die Gewerk-
schaften trugen diese Lösung auch in der weiteren Entwicklung mit, weil sie durch die 
Implementierung des ›Inländerprimates‹ im Interesse der deutschen Beschäftigten ge-
staltet wurde (Karakayali/Tsianos 2002: 247-9).  

Dabei ergab sich das ›Inländerprimat‹ bereits aus dem grundsätzlichen Rechtsverhält-
nis des Staats gegenüber Ausländern in der Bundesrepublik, das zunächst durch die 
Ausländerpolizeiverordnung (APVO) von 1938 (Rechtskontinuität) geregelt wurde und 
später in die ausländerrechtliche Gesetzgebung der Bundesrepublik aufgenommen 
wurde (Dohse 1985: 141). So übersetzte das 1965 in Kraft getretene (und bis 2004 gel-
tende)47 Ausländergesetz zwar die Bedingung für die Ermessensentscheidung der Ver-
waltung über den Aufenthalt von ›Ausländern‹ in eine neutrale Sprache und schuf damit 
auch objektive Kriterien. Im Grundsatz erhielt es aber dessen Regelungslogik: »während 
die APVO das Aufenthaltsrecht von der ›Würdigkeit‹ des Ausländers abhängig machte, 
wird es nun zu einer Frage der »öffentlichen Belange der Bundesrepublik« und macht 
somit die Regelungslogik der nationalsozialistischen Ausländergesetzgebung für die 
Funktionen einer Migrationspolitik der Bundesrepublik nutzbar, die »nationalökono-
mische Interessen und rassistische Diskriminierungen miteinander kombiniert« (Ha 
2003: 89-90).  

Dabei sind die »Belange der Bundesrepublik« (AuslG 1965: §2(1)) im Gesetzt als umfas-
sende Bestimmung der nationalen Interessen gemeint, also »alle einschlägigen 

 
46 Diese Rotation war nicht auf die anfängliche Hoffnung beschränkt, sondern wurde später zeitweilig zu 

einer regulativen Praxis, als Bayern und Schleswig-Holstein das Rotationsprinzip einführten. ›Gastar-
beiter‹ bekamen dann grundsätzlich nur Arbeitserlaubnisse für fünf Jahre – ein Zeitraum, der als 
Grenze der Normalisierung des Reproduktionsbereichs angesehen wurde und damit verhindern sollte, 
dass es überhaupt zu Familiennachzug käme (Dohse 1985: 304). 

47 Das Gesetz wurde 1990 durch eine veränderte Fassung ersetzt und galt bis zum Jahr 2004. In der Folge 
wird der Regelungsbereich durch das Aufenthaltsgesetz (Artikel 1 Zuwanderungsgesetz) abgedeckt 
(Hailbronner et al. 2005). 
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Gesichtspunkte, seien sie politischer, wirtschaftlicher, arbeitspolitischer oder sonstiger 
Natur« (BRD 1962: 12). Die amtliche Begründung des Gesetzes führt diesen Grundsatz 
aus:  

»Der Staat, seine Einrichtungen und seine Rechtsordnung sind für die eigenen 
Staatsangehörigen geschaffen; [...] Fremde Staatsangehörige und Staatenlose ste-
hen zu dem Aufenthaltsstaat nicht in einem Treue- und Rechtsverhältnis mit eige-
nen Rechten und Pflichten. Ihnen gegenüber handelt der Staat nach Zweckmäßig-
keitserwägungen, die nach politischen Zielen ausgerichtet sind. [...] Die Bundes-
regierung verfolgt eine liberale und weltoffene Fremdenpolitik, die die Einreise 
und den Aufenthalt von Ausländern erleichtert. Diese Politik läßt sich jedoch nur 
dann vertreten, wenn die Möglichkeit besteht, die staatlichen Belange fremden 
Staatsangehörigen gegenüber durchzusetzen, sie muß insbesondere die eigenen 
Staatsangehörigen wirksam vor Beeinträchtigungen schützen können, die bei ei-
ner liberalen Fremdenpolitik naturgemäß stärker auftreten als bei Sichtvermerks-
zwang und strenger Grenzkontrolle« (BRD 1962: 9-10). 

Selbst durch die auf Aufenthalt gewährten Rechte konnten auf Grundlage des Auslän-
derrechts prinzipiell durch Verwaltungsmaßnahmen im Aufenthalts- und Arbeitser-
laubnisverfahren oder durch Entzug der Rechtsgrundlage des Inlandsaufenthaltes wie-
der genommen werden, wobei das Primat der politischen »Zweckmäßigkeitserwägung« 
durch einen gesetzlich fixierten breiten Ermessensspielraum der Verwaltung abgesi-
chert wurde. Die Architektur dieser Rechtsgrundlage und vor allem ihre verwaltungs-
praktische Ausführung lässt sich im Wesentlichen als »Abwehr von Rechtsstaatlichkeit« 
(Dohse 1985: 233ff.) verstehen: »Im Endeffekt konstituierte das Ausländergesetz einen 
relativ gerichtsfreien oder wenigstens anfechtungsfreien breiten staatlichen Dispositi-
onsraum über Ausländer« (Dohse 1985: 247). Ob der praktisch fehlenden Möglichkeit 
zur Einbürgerung sollte sie über Jahrzehnte hinweg Basis der Regulation von (Post)Mig-
ration in der Bundesrepublik bleiben.  

Dieser Charakter erklärt sich nicht einfach aus der historischen Genese des Rechts, son-
dern wurde dezidiert zur Regulation der ›ausländischen Ersatzbevölkerung‹48 im Inte-
resse der bundesdeutschen ›Belange‹ begründet. Ziel war es – so formulierten es die  
»Grundsätze für die Erteilung der Aufenthaltsberechtigung« der Bundesländer von 

 
48 Diese Wendung ist einem Beitrag der Informationen zur Raumentwicklung von 1974 entnommen, in 

dem diskutiert wird, wie die »Nachfrage nach ›ausländischer Ersatzbevölkerung‹ speziell für einige 
verdichtete Gebiete – aber auch für das Bundesgebiet generell – abzuschwächen« wäre (Selke 1974: 
47), und der Vorschlag gemacht wird, insbesondere auf die restriktiven Möglichkeiten des Ausländer-
rechts zurückzugreifen, um der »sich abzeichnenden Gettobildung« eine »sozialverantwortliche Steu-
erung der Ausländerwanderung, die sich an den raumordnungspolitischen Zielen unserer Gesellschaft 
orientieren sollte«, zu erreichen (Selke 1974: 39; siehe zur Anwendung entsprechender Maßnahmen 
auch 4.2). Die Wendung der ›ausländischen Ersatzbevölkerung‹ stellt hier also eher einen Einzelfall 
dar, empirisch konnte ihre weitere Verbreitung nicht nachgezeichnet werden. Da sie aber begrifflich 
die Grenze zwischen Biopolitik (Bevölkerung) und Staatsrassismus (die ›Ausländer‹ eben als ›Ersatz‹) 
so treffend zum Ausdruck bringt, wird sie hier an einigen Stellen verwendet. 
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1969 – den ökonomisch notwendigen Aufenthalt »ausländischer Arbeitnehmer [....] in 
großer Zahl über längere Zeit hinweg im Bundesgebiet« zu erlauben, ohne dass deshalb 
»ihre ständige Niederlassung als erwünscht angesehen werden kann« (zit. n. Dohse 
1985: 251). Das Ausländergesetz hatte mit der dauerhaften und nicht zweckgebundenen 
»Aufenthaltsberechtigung« zwar einen Aufenthaltstitel geschaffen, der den ausländer-
rechtlichen Zugriff des Staats weitgehend beschränkte – aber diesen nicht mit einem 
Rechtsanspruch nach Erfüllung der notwendigen Kriterien wie Mindestaufenthalts-
dauer verbunden (Dohse 1985: 245). Und die Grundsätze der Bundesländer wiesen die 
Verwaltungen an, dass bei der Vergabe dieses Titels in der Praxis »Zurückhaltung gebo-
ten« sei (zit. n. Dohse 1985: 251). Auch sonst spielte der breite Ermessensspielraum bei 
Einzelentscheidungen eine zentrale Rolle für den restriktiven Charakter der ›Ausländer-
verwaltung‹. Inwiefern die »Belange der Bundesrepublik Deutschland« betroffen wur-
den, blieb Beamten und Verwaltungsrichtern überlassen – sie entschieden, »ob die Ar-
beitslosigkeit, die kranke Ehefrau oder erst der Drogenhandel des Ausländers die Be-
lange unseres Landes betrifft« (Funcke 1983: 16). Das betraf auch die Frage der Auswei-
sung. Die im Gesetz formulierten möglichen Gründe zählten bspw. den Erhalt von Sozi-
alleistungen, die Einweisung in »Arbeitseinrichtungen«, »Heil- und Pflegeanstalten«, 
Verstöße gegen das Steuerrecht sowie die Gefährdung der »öffentlichen Gesundheit 
oder Sittlichkeit« bspw. durch Bettelei, »Erwerbsunzucht‹«, »Landstreicherei« oder 
»Landfahrerei« auf (AuslG 1965: §10) und führten in der Praxis zu Ausweisungen und 
nicht verlängerten Aufenthaltserlaubnissen wegen »Trunkenheit am Steuer, Schlägerei, 
wilder Ehe oder gar Anträgen auf Einbürgerung« (Dohse 1985: 301).  

Mit dieser Architektur des Verhältnisses von (Post)Migration und Staat in der Bundes-
republik war das Migrationsregime in eine Traditionslinie gestellt worden, die Migration 
in erster Linie als Problem der ›öffentlichen Sicherheit‹ konstruiert (Schneider 2009: 
117) – eine Rahmung, die von (Post)Migration als Gefährdung deutscher Arbeitsplätze, 
für die öffentliche Ordnung und nicht zuletzt für die Identität Deutschlands ausging und 
die letztlich bis heute fortgeschrieben worden ist (Green 2006: 115; vgl. Wendekamm 
2014). Dies ist die primäre Ordnung der deutschen Regulation von (Post)Migration 
durch das Ausländergesetz gewesen und nur vor diesem Hintergrund lässt sich die Art 
und Weise der ›Integration‹ von (Post)Migrant_innen in den deutschen Sozialstaat 
sprechen. ›Ausländer‹ in beitragspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen waren in die 
Sozial- und Arbeitslosenversicherung sowie durch das Bundessozialhilfegesetz von 1962 
im Rahmen ihrer ökonomischen Funktion für die Bundesrepublik in den nötigsten Be-
reichen eingebunden. Aber diese Einbindung in soziale Rechte lässt sich nicht als 
Gleichstellung verstehen, weil sie durch das Ausländerrecht determiniert ist. Sie gilt nur, 
insofern »legal arbeitende Ausländer [...] sich nach staatlich gesetzten Kriterien nicht 
auffällig verhalten« – die »Schutzwirkung der Gleichstellung« wird nicht zuletzt auf-
grund der »diffusen Einschüchterungswirkung« des Ausländerrechts ausgehebelt 
(Dohse 1985: 303). Maßgebliche Legitimation dieser partiellen Gleichstellung war von 
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Anfang an, die deutschen Arbeitnehmer_innen vor einem Verfall von Arbeitsrechten 
und Lohnniveau zu schützen (Karakayali/Tsianos 2002: 249). Diese Funktion zeigte 
sich neben den ausländerpolitischen Einschränkungen der sozialen Rechte ›ausländi-
scher Arbeitskräfte‹ zum einen in der Einstufung von ›Sozialhilfe‹ als Ausweisungs-
grund und zum anderen in den inhaltlichen Beschränkungen im Ausländergesetz49 und 
jenen im Bundessozialhilfegesetz50 - hier ebenfalls vor allem in der Verwaltungspraxis. 
So war es gängig, dass der erworbene Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht gewährt 
wurde, weil mit der Arbeitslosigkeit der Wegfall der Arbeitserlaubnis verbunden sein 
konnte, die Betroffenen also dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung standen und 
damit eine wesentliche Voraussetzung der Zahlung von Arbeitslosengeld nicht erfüllt 
wäre (Dohse 1985: 270). Und die »Grundsätze für die ausländerrechtliche Behandlung 
arbeitslos gewordener ausländischer Arbeitnehmer« des Bundesinnenministers von 
1967 sahen vor, dass die »Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis zu verkürzen und 
über die Ausweisung zu verfügen« sei, wenn der »arbeitslose ausländische Arbeitneh-
mer zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes auf die Inanspruchnahme von Sozialhilfe 
angewiesen ist« (zit. n. Dohse 1985: 338). Die Verwaltung konnte also durch Nicht-Er-
teilung der weiteren Arbeitserlaubnis gleichzeitig über die erworbenen Ansprüche aus 
der Sozialversicherung und die Ausweisung der Betroffenen verfügen. Nicht zuletzt war 
die partielle und durch die ausländerpolitische Dispositionsgewalt bedingte Integration 
in die soziale Sicherung auch volkswirtschaftlich im Sinne der deutschen Interessen le-
gitimiert worden. Entsprechende Berechnungen gingen davon aus, dass sich die In-
tegration auszahlen würde: bspw. durch eingesparte Ausbildungskosten und nach Rück-
kehr der ›Gastarbeiter‹ unter Umständen eingesparte Zahlungen insbesondere durch 
das Verbot des »Rentenexports an Ausländer« (Henning 1983: 42ff.).  

Analog zum Bereich sozialer Rechte wurden ›Ausländern‹ auch politische Freiheits-
rechte nur partiell gewährt. Partizipationsrechte (insb. Wahlrecht), Versammlungsfrei-
heit, Freizügigkeit und die freie Berufswahl bindet das Grundgesetz an die deutsche 
Staatsbürgerschaft. Alle weiteren Rechte gelten aber auch für ›Ausländer‹, wie die Auf-
fangrechte der Menschenwürde und die freie Entfaltung der Persönlichkeit, aber auch 
konkrete Rechte wie das Koalitionsrecht und das Recht auf freie Meinungsäußerung 
oder die gesetzliche Ausgestaltung des Versammlungsrechts zur Anmeldung, 

 
49 Der Bezug von Sozialhilfe kann ein Ausweisungsgrund sein, wenn auch im Regelfall nicht bei Personen, 

denen nach 8 Jahren rechtmäßigen Aufenthalts in der Bundesrepublik eine Aufenthaltsberechtigung 
erteilt worden ist (Schubert 1984: 90). Ferner wurde 1981 der Rechtsanspruch von Asylbewerber_in-
nen bis zum Abschluss des Verfahrens auf die Hilfe zum Lebensunterhalt durch Sachleistungen be-
schränkt und 1983 wurde diese Regelung auf Ausländer_innen, die zur Ausreise verpflichtet sind, aus-
geweitet. Mit dem Asylbewerberleistungsgesetz von 1993 wurden Asylbewerber_innen ganz aus dem 
allgemeinen rechtlichen Sozialhilferahmen ausgegliedert (Sieveking 1996: 296). 

50 Nach §120 Bundessozialhilfegesetz (BSGH) haben Ausländer_innen und Staatenlose, die sich tatsäch-
lich im Geltungsbereich des Gesetzes aufhalten, einen Rechtsanspruch auf einen beschränkten Bereich 
der »5 wichtigsten Hilfen«: Lebensunterhalt, Krankenhilfe, Mütterhilfe, Tuberkulosehilfe, Pflegehilfe. 
Weitere Hilfen können nur im Einzelfall gewährt werden. Sie gelten nicht, wenn die betroffenen Per-
sonen sich mit der Absicht der Erlangung von Sozialhilfe ins Bundesgebiet begeben haben (Schubert 
1984: 81). 
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Durchführung und Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen (Dohse 1985: 278). Auch 
in diesem Bereich sicherten aber das Ausländergesetz und andere Bestimmungen (bspw. 
das Vereinsgesetz) sowie »zum Teil abenteuerliche Rechtskonstruktionen [...] die admi-
nistrative Aushöhlung dieser Gleichheitsgrundsätze« (Dohse 1985: 279) im Interesse 
von Sicherheit und Ordnung. Nicht zuletzt spielte dafür ein ausländerpolitischer Anti-
Kommunismus eine große Rolle (vgl. Dohse 1985: 278-292), der von Sicherheitsbehör-
den unter der Kategorie des »Ausländerextremismus« behandelt wurde.51 

Die grundsätzliche Logik der staatlichen Regulation im deutschen Migrationsregime 
umfasst dann zusammenfassend vier Momente: Das ›Inländerprimat‹, die partielle In-
tegration in die soziale Sicherung und die politischen Freiheitsrechte, die weitgehenden 
Möglichkeiten des Aussetzsens dieser Integration durch Ausländerrecht und breiten Er-
messensspielraum und die langfristige Legitimation und Absicherung dieser ausländer-
politischen Rahmung des Migrationsregimes durch die Erwartung, im ›Nicht-Einwan-
derungsland‹ habe jede Migration vorrübergehend zu sein (vgl. Karakayali/Tsianos 
2002: 254). Auch wenn der Verbleib der ›ausländischen Arbeitskräfte‹ in der Bundes-
republik nicht vorgesehen war – diese rechtliche Grundkonstruktion sollte das 
(post)migrantische Leben im Land dauerhaft prägen. 

3.3 ›Eingliederungspolitik‹ im Nicht-
Einwanderungsland  

Als die Bundesregierung 20 Jahre nach dem ersten Anwerbeabkommen unter dem Ein-
druck der Ölkrise und der sich abzeichnenden konjunkturellen Einbrüche den Anwer-
bestopp ausrief, aktualisierte sich diese grundlegende Architektur des Gastarbeiterre-
gimes noch einmal deutlich. Anstatt des (erhofften) Exodus der ›ausländischen Ersatz-
bevölkerung‹, verschärfte sich in der Krise die rassistische sozioökonomische Schich-
tung, die dem Migrationsregime von Anfang an eingeschrieben war. Weil im Ausland 
erworbene Qualifikationen häufig nicht anerkannt wurden, vor allem aber aufgrund der 
selektiven Anwendung des ›Inländerprimats‹, blieben qualifizierte Arbeitsstellen und 
die Führungsebene den deutschen Arbeitnehmer_innen sicher, während (Post)Mig-
rant_innen das unterste Segment der industriellen Produktion besetzten, das im Verlauf 
von Rationalisierungsmaßnahmen in ökonomischen Krisen zuerst bedroht war (Ka-
rakayali/Tsianos 2002: 251-2). Diese Strukturierung wurde durch die Regulation der 
Krise noch verschärft. So verdreifachte sich im Jahr 1973 die Zahl der abgelehnten An-
träge auf Arbeitserlaubnis. Gleichzeitig nutzte den Unternehmen die ›Unterschichtung‹ 
beim Abbau der ›unproduktivsten‹ Stellen in der Krise. Der Wegfall der Arbeitserlaub-
nis ersparte ihnen dann Abfindung und Auseinandersetzungen mit Betriebsräten. In-
nerhalb kurzer Zeit sank so die ›Ausländerbeschäftigung‹ um eine knappe Million 

 
51 Eine Kategorie, deren Staatsrassismus sich heute vor allem in der Problematisierung islamischer Ge-

meinden und Milieus in Deutschland als riskante »Räume der Radikalisierung« ausdrückt (Ro-
datz/Scheuring 2011). 
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Angestellte auf 1,8 Mio. im Jahr 1979, während die ausländische Wohnbevölkerung in 
der Bundesrepublik zwischen 1972 und 1980 um eine Millionen Menschen zugenom-
men hatte (Karakayali/Tsianos 2002: 254-6).  

Diese wachsenden Zahlen der (post)migrantischen Bevölkerung verweisen gleichzeitig 
auch auf den Strukturwandel der ›Ausländerbeschäftigung‹, der für die Entwicklung des 
staatlichen Zugriffs entscheidend war. Die Rückkehrorientierung stellte sich zu diesem 
Zeitpunkt deutlich als Rückkehrillusion dar, die Verweildauer hatte zugenommen. Da-
mit verbunden war das Bedürfnis nach normalen Lebensverhältnissen, nach Wohnver-
hältnissen außerhalb von Gastarbeiter-Wohnheimen, nach Privatleben in der Familie, 
nach einem sozialen Lebensumfeld. Von einzelnen Betrieben und Behörden war die Fa-
milienzusammenführung in den Jahren zuvor auch befördert worden, um die Bindung 
an den Einsatzort der Arbeitskräfte zu erhöhen, sie sozial zu stabilisieren und damit die 
betrieblichen Kosten durch Arbeitsplatzwechsel oder frühzeitige Ausreise zu verhindern 
(Dohse 1985: 303). Dass es in der ökonomischen Krise und nach dem Anwerbestopp 
nicht zu einer Realisierung der restriktiven Möglichkeiten auch gegenüber der bestehen-
den (post)migrantischen Bevölkerung kam, sondern sich die (Post)Migration in der 
Bundesrepublik zur dauerhaften Realität entwickeln konnte, ist allerdings nicht mit ei-
nem Wandel der grundsätzlichen Rationalität des Migrationsregimes zu erklären. Viel-
mehr erwiesen sich prinzipiell mögliche, massenhafte Ausweisungen weder gegenüber 
den ökonomischen und betrieblichen Interessen an den eingearbeiteten Arbeitskräften, 
noch im Hinblick auf das Ansehen der Bundesrepublik im Ausland als durchsetzbar 
(Dohse 1985: 304). Darüber hinaus entfaltete die Integration der ›ausländischen Ar-
beitskräfte‹ eine nicht beabsichtigte ökonomische, soziale und politische Dynamik. 
Denn die damit verbundenen Rechte wurden in politischen und juristischen Kämpfen 
von (Post)Migrant_innen, in nationaler und europäischer Rechtsprechung sowie durch 
europäische Gesetzgebung zu einer defacto Bürgerschaft ausgebaut, die aus den ›Gast-
arbeiter_innen‹ trotz des offiziellen Mantras der Nicht-Einwanderung dauerhafte Mit-
glieder der deutschen Gesellschaft machten (Farahat 2014: 110ff.). So konnte das Ziel 
der Rückkehr politisch auch unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht mehr durch-
gesetzt werden und es ließen sich auch nicht alle Korridore weiterer Migration in die 
Bundesrepublik schließen (insbesondere die Familienzusammenführung).52 Stattdes-
sen produzierte der politische Abwehrkampf im Effekt Einwohner_innen, die zwar über 
einen Daueraufenthaltsstatus verfügten, ihr Leben in der Bundesrepublik aber ohne 

 
52 In Erwägung gezogen wurde die national-souveräne ›Lösung‹ des ›Ausländerproblems‹ politisch trotz-

dem. So berichtet der Spiegel aus einem geheimen Gesprächsprotokoll zwischen Bundeskanzler Kohl 
und der britischen Regierungschefin Margaret Thatcher von 1982: »›Kanzler Kohl sagte, […] über die 
nächsten vier Jahre werde es notwendig sein, die Zahl der Türken um 50 Prozent zu reduzieren – aber 
er könne dies noch nicht öffentlich sagen›, heißt es in dem Gesprächsprotokoll vom 28. Oktober 1982. 
Und weiter: »Es sei unmöglich für Deutschland, die Türken in ihrer gegenwärtigen Zahl zu assimilie-
ren« (Hecking 2013). 
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vollständige Rechte der Staatsbürgerschaft, ohne vollständige Anerkennung und mit 
eingeschränkten Entfaltungsmöglichkeiten gestalten mussten.  

Diese Ambivalenz zwischen Faktizität der (Post)Migration und Fortschreibung der po-
litischen Abwehr sollte das Migrationsregime ab dem Anwerbestopp prägen. So zeigen 
die Ergebnisse der Bund-Länder-Kommission zur »Fortentwicklung einer umfassenden 
Konzeption der Ausländerbeschäftigungspolitik zur Basis für die Ausländerpolitik in 
Bund und Ländern« von 1977, wie den gewohnten Linien des ›Nicht-Einwanderungs-
landes‹ die Ziele der sozialen Stabilisierung der prekären ›Dauergäste‹ hinzugefügt wer-
den (Meier-Braun 1988: 14). Sie zielten auf die Verbesserung der ›sozialen Integration‹ 
während des mehr oder weniger langen, aber befristeten Aufenthalts der ›Ausländer‹ in 
der Bundesrepublik. Hintergrund dieser Flankierung der Rückkehrorientierung mit 
leichten Rechtsverbesserungen war die Angst vor dem Entstehen eines unkontrollierba-
ren ›Subproletariats‹.53 Die Maßnahmen zielten auf die Sicherstellung des politischen 
und sozialen Wohlverhaltens durch Disziplinierung und Verbesserung der sozialen Po-
sition (Dohse 1985: 305; Karakayali/Tsianos 2002: 252) – bis zum Erreichen des Ziels 
der ›freiwilligen Rückkehr‹, deren ›Förderung‹ in den 1980er Jahren die politische De-
batte bestimmte und unter anderem im 1982 verabschiedeten »Gesetz zur Förderung 
der Rückkehrbereitschaft von Ausländern« führte (Motte 2000). Konsequenterweise 
gehörte zu den Eingliederungs-Maßnahmen die Förderung der ›Heimatverbundenheit‹ 
zum ›Herkunftsland‹ – Kulturvereine, Heimatkunde und Sprachkurse in der Her-
kunftssprache wurden staatlich mit dem Ziel der Rückkehrbereitschaft gefördert. Inso-
fern standen sich ›Eingliederung‹ und die Ablehnung von ›Einwanderung‹ nicht entge-
gen, vielmehr ergänzen sie sich in der Bearbeitung des ›Ausländerthemas‹, wobei Rück-
kehrförderung und die Verhinderung weiterer Migration bis weit in die 1990er Jahre die 
offiziellen Grundpfeiler der defensiven Migrationspolitik im ›Nicht-Einwanderungs-
land‹ bleiben sollten (Schneider 2009: 130).  

An dieser grundsätzlichen Ausrichtung änderte auch die in den 1980ern in der BRD zag-
haft aufkommende Multikulturalismusdebatte wenig – über weite Strecken blieb sie auf 
einen »feuilletonistischen und folkloristischen Einschlag« reduziert (und damit an-
schlussfähig an die Förderung der ›Heimatverbundenheit‹). Sie schrieb sich in Deutsch-
land kaum in staatliche Politiken ein (Aumüller 2009: 198) – und so zeitigt das 1989 
gegründete Frankfurter »Amt für multikulturelle Angelegenheiten« als einzige staatli-
che Institution der BRD bis heute die Spuren im Namen (s.u. Kap. 4.3). Sie wirkte sich 
aber insofern aus, dass Organisationen, die »mit der Bearbeitung der sozialen Folgen 
von Einwanderung befaßt sind«, ab den 1980er Jahren zunehmend begannen, »sich 

 
53 So bspw. ein Ausländerexperte des Bundesarbeitsministeriums 1976: »[...] die deutsche Bevölkerung 

(muß) wissen , daß sie auf Dauer nicht in sozialem Frieden leben kann, wenn die soziale und berufliche 
Integration der Ausländer nicht gelingt. [...] Die heranwachsende Ausländergeneration würde es sich 
nicht bieten lassen, in der Bundesrepublik die Funktion eines Subproletariats übernehmen zu müssen. 
Alles, was an dieser jungen Ausländergeneration versäumt wird, muß eines Tages auf die deutsche 
Bevölkerung zurückschlagen« (zit. n.Dohse 1985: 423) 
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selbst und ihre Praxis in ethnisierend kulturalisierender Semantik zu beschreiben, in 
Umstellung von der sog. Ausländerarbeit daran auszurichten und sie für die Handha-
bung ihrer organisatorischen Alltagsprobleme zu nutzen« (Bommes 1994: 371). Poli-
tisch wurde der Multikulturalismus in der Bundesrepublik zwar in Herausforderung des 
Selbstverständnisses als ›Nicht-Einwanderungsland‹ und mithin der ethnisch-nationa-
len Zugehörigkeit rezipiert (insb. Cohn-Bendit/Schmid 1993; s.u. 4.3), entwickelte sich 
aber vor allem als Aktualisierung desselben: Als Ethnisierung des Wissens über 
(Post)Migration, die in gewisser Hinsicht den Boden für die Wende zum kulturalisti-
schen Integrationsparadigma ebnete (Ha 2009). 

3.4 Fortschreibung der Abstammungsgemeinschaft  
im ›Integrationsland‹ 

Die Phase ab den 1990er Jahren wird häufig als »Modernisierung« der staatlichen Re-
gulation von (Post)Migration verhandelt (vgl. Mannitz/Schneider 2014). Das politische 
Leitbild des Nicht-Einwanderungslandes wurde formal aufgegeben und die Reformen 
des Zuwanderungs- und Ausländerrechts zwischen 1999 und 2007 gingen mit neuen 
Selbstbeschreibungen der Bundesrepublik als von kultureller Vielfalt geprägtes Land, 
internationaler Wirtschaftsstandort und weltoffene Nation einher. Allerdings drückte 
sich diese Modernisierung nicht in einer systematischen Öffnung für neue Migrationen 
aus, sondern vor allem in einem Umbau des staatlichen Umgangs mit der bestehenden 
(post)migrantischen Bevölkerung. Deren Bedeutung kommt im Kern in der »konzepti-
onellen Verschiebungen [...] der sozialen Konstruktion des ›Anderen‹ in der deutschen 
Gesellschaft vom ›Ausländer‹ zum ›Migrationshintergrund‹« zum Ausdruck (Man-
nitz/Schneider 2014: 69). Letztlich lässt sich dieser Umbau als Übersetzung der Kon-
struktion der deutschen Gesellschaft als ethnisch-kulturelle Abstammungsgemeinschaft 
in eine ethnisch-kulturelle Normierung durch die Etablierung eines kulturalistischen 
Integrationsparadigmas verstehen.  

Diese Entwicklung nimmt ihren Ausgang in den 1990er Jahren, die zunächst durch eine 
Verstärkung der Rhetorik des ›Nicht-Einwanderungslandes‹ geprägt waren. Die rassis-
tischen Pogrome und Morde unter anderem in Rostock-Lichtenhagen und Mölln griffen 
Hand in Hand mit politischen Debatten um ›Flüchtlingsflut‹ und ›Asylmissbrauch‹ und 
spiegelten sich letztlich auch in der faktischen Abschaffung des Asylrechts im sogenann-
ten ›Asylkompromiss‹ (Reimer 2013: 32). Und gerade diesem ›Kompromiss‹ ent-
stammten auch die ersten Schritte zur politischen Anerkennung des faktischen Status 
als ›Einwanderungsland‹: Er beinhaltete Einbürgerungserleichterungen für die ›zweite 
Generation‹ der Gastarbeiter_innen und eine Option auf zukünftige Regelungen, die 
eine ›gesteuerte‹ Zuwanderung erlauben sollten. Der langwierige Prozess von den Re-
formen des Ausländerrechts ab Ende der 1990er Jahre bis zur Einführung des neuen 
Zuwanderungsrechts im Jahr 2005 und dessen Neufassung 2007 schrieb den Geist die-
ses Kompromisses fort – die Etablierung des Einwanderungslands wurde von 
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restriktiven Debatten um eine ›deutsche Leitkultur‹, von rassistischen Wahlkämpfen 
wie der gegen den ›Doppelpass‹ (1999) oder für ›Kinder statt Inder‹ (2000) (Hentges 
2002) sowie der wachsenden Dominanz antimuslimischer Rassismen (bspw. Attia 
2007) begleitet und geformt.  

So führte das 1999 verabschiedete neue Staatsangehörigkeitsgesetzt zwar erstmals in 
der Geschichte der Bundesrepublik das Prinzip des ius soli – also des Erwerbs der deut-
schen Staatsangehörigkeit qua Geburt auf deutschem Territorium – ein. Aber dieses 
Prinzip wird von restriktiven Regelungen flankiert, so dass es lediglich die Hälfte der in 
Deutschland geborenen Kinder ausländischer Eltern betrifft. Darüber hinaus wird die 
erworbene Staatsbürgerschaft mit der sogenannten ›Optionspflicht‹ verbunden und er-
lischt automatisch, wenn die Betroffenen nicht bis zum 23. Lebensjahr die zweite, über 
die Eltern erworbene, ausländische Staatsbürgerschaft abgegeben haben (Green 2006: 
128).  

Ein ähnliches Fazit lässt sich für die ab 2000 entwickelte Einführung des sogenannten 
Zuwanderungsgesetzes 2005 ziehen. In den verfahrenen Verhandlungen scheiterte 
letztlich jeder Anspruch einer weitreichenden zuwanderungsrechtlichen Öffnung. Aus-
gestaltet wurde diese Möglichkeit im Endeffekt äußerst restriktiv – selbst Arbeitsmigra-
tion im engen Sinn blieb nur im Einzelfall möglich (Green 2006: 130). Letztlich war das 
gesetzliche Eingeständnis des Status als ›Einwanderungsland‹ bislang vor allem mit 
Einschränkungen der zuvor legalen, aber ungewollten Möglichkeiten der Migration ver-
bunden. Folgerichtig war das Migrationssaldo seit 2008 negativ (Eichenhofer/Hö-
rich/Pichl 2011: 183). Die wesentliche Neuerung lag also nicht im Bereich der Zuwande-
rung, sondern in der gesetzlichen Implementierung des ›Integrationsparadigmas‹ mit 
der Einführung sogenannter ›Sprach- und Orientierungskurse‹ nach dem Prinzip des 
›Förderns und Forderns‹ (Hess/Moser 2009: 12).  

Die Kurse widmen sich der Vermittlung der deutschen Sprache, ein geringerer Teil von 
30 Stunden soll die Teilnehmer_innen mit den Grundzügen von Staat und Verfassung 
sowie der deutschen Kultur und Geschichte vertraut machen. Die Teilnahme wird mit 
einer Prüfung beendet, deren Bestehen mit Erleichterungen im Aufenthalts- bzw. Ein-
bürgerungsverfahren verbunden ist. Berechtigt zur Teilnahme an den Kursen sind Spät-
aussiedler_innen sowie Personen, die erstmals eine dauerhafte Aufenthaltsberechti-
gung erhalten – d.h. zu Erwerbszwecken, im Familiennachzug oder aus humanitären 
Gründen. Darüber hinaus können Ausländerbehörden eine sanktionsfähige Verpflich-
tung zur Teilnahme bei fehlenden mündlichen Sprachkenntnissen aussprechen. Auch 
Personen, die sich bereits länger in Deutschland aufhalten, können verpflichtet werden, 
wenn sie Leistungen nach SGB II beziehen und die zuständigen Behörden einen ›beson-
deren Integrationsbedarf‹ sehen (Groß 2007: 317). Die neuen Einbürgerungsrichtlinien, 
die nun im Staatsangehörigkeitsgesetzt zusammengefasst sind, beinhalten ebenfalls 
Veränderungen im Sinne des Integrationsparadigmas. Sie sehen unter anderem eine 
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Prüfung auf Gesinnung und Loyalität sowie eine Regelanfrage an die Verfassungsschutz-
ämter vor. Nach § 10I 1 Nr. 1 StAG wird dem »Einbürgerungswilligen [...] eine aktive, 
persönliche und glaubhafte Bekenntnis- und Loyalitätserklärung zu unserer freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung sowie die Bestätigung eines nicht verfassungsge-
fährdenden Verhaltens in Vergangenheit und Gegenwart abverlangt« (Göbel-Zimmer-
mann/Eichhorn 2010: 299).  

Mit dem Zuwanderungsgesetz wurde Deutschland also nicht zu einem ›Einwanderungs-
land‹, weil es die Möglichkeiten der Zuwanderung ausbaute, sondern weil es den Um-
gang mit der bestehenden Migrationsbevölkerung auf eine neue Grundlage stellte – 
Deutschland wurde »Integrationsland«, so der ausgegebene Slogan von Bundeskanzle-
rin und CDU (Bade 2007: 64), der sich auch in politischen Initiativen wie dem »Integ-
rationsgipfel«, einem »Nationalen Integrationsplan« und einem »Bundesweitem Integ-
rationsprogramm« sowie den »Deutschen Islamkonferenzen« spiegelte (Bade 2010: 11). 
Die Entwicklung setzte sich auch in folgenden gesetzlichen Neuerungen fort. Das Gesetz 
zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union 
von 2007 implementierte neben der EU-rechtlich notwendigen Legalisierung von Mehr-
staatigkeit bei EU-Bürger_innen und verkürzten Aufenthaltsfristen bei »besonderen In-
tegrationsleistungen« weitere restriktive Vorschriften: Für den Familiennachzug wurde 
der Nachweis von deutschen Sprachkenntnissen (auch bei Ehepartner_innen) und für 
die Sicherung des Lebensunterhalts bei Personen unter 23 Jahren notwendig. Das 
Staatsangehörigkeitsrecht wurde um das Instrument der Einbürgerungstests ergänzt. 
Mit der entsprechenden Verordnung von 2008 wurden die sehr unterschiedlichen Prak-
tiken einzelner Bundesländer in der Durchführung des Einbürgerungsverfahrens in eine 
bundeseinheitliche Regelung überführt, die zuvor – bspw. in Hessen oder Baden-Wür-
temberg – als »Gesinnungs-TÜV« kritisiert worden waren (Göbel-Zimmermann/Eich-
horn 2010: 294 & 299). Vor allem wurde aber der ›fordernde‹ Anteil in der gesetzlichen 
Konzeption des Integrationsparadigmas deutlich ausgebaut. Das ist wörtlich zu verste-
hen: Der Begriff der ›Förderung‹ wurde in einer Überschrift entfernt, während in die 
Grundsatznorm des § 43I des Aufenthaltsgesetzes ausdrücklich um den Begriff des ›For-
derns der Integration‹ ergänzt wurde (Groß 2007: 317). In der amtlichen Begründung 
heißt es dazu: 

»Die Ergänzung dient dazu, klarzustellen, dass nicht nur die Integration gefördert 
wird, sondern dass auch von Ausländern Integrationsbemühungen gefordert wer-
den. Ausländer, die sich mit einer Bleibeperspektive in Deutschland aufhalten, 
sind gefordert, eigenen Anstrengungen zu ihrer Integration zu leisten. Dazu ge-
hört, ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache zu erwerben, das Gewalt-
monopol des Staates zu achten, die Werteordnung des Grundgesetzes verbindlich 
anzuerkennen, sich zur Glaubens-, Religions-, Meinungs- und Pressefreiheit sowie 
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zur Gleichberechtigung von Mann und Frau zu bekennen« (BR-Drs. 224 2007: 
308). 

Entsprechend wurden die Sanktionsmöglichkeiten mit Blick auf die Integrationskurse 
ausgebaut: Auch das Nicht-Bestehen der Abschlussprüfung kann nun geahndet werden, 
außerdem kann die Teilnahme nun mit Mitteln des Verwaltungszwangs durchgesetzt 
werden, Verstöße gegen die Verpflichtung als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden und 
die Kosten für die Kurse können im Voraus erhoben werden (Groß 2007: 319). 

Zusammenfassend ist somit in der kurzen Zeit seit Etablierung des Integrationsparadig-
mas ein »Trend zur Vorverlagerung und Verschärfung der Anforderungen« festzustellen 
(Groß 2007: 319). Von Anfang an konsolidierte diese Entwicklung im Wesentlichen den 
staatlichen Zugriff auf die betroffene (post)migrantische Bevölkerung und differenzierte 
den jahrzehntealten Appell an eine vorübergehende Anpassung der ›Gäste‹ in einen In-
tegrationsimperativ an jene, die nun mal geblieben waren, aus: ›Integration‹ wurde da-
mit als ›Vorleistung‹ der Möglichkeit zur Einbürgerung und als einziger Ausweg aus 
»dem Wirkungsbereich des immer noch gültigen ›Inländerprimats‹« eingeführt (Ka-
rakayali/Tsianos 2002: 261-2). Das Integrationsparadigma zielt im Kern nicht auf die 
Erweiterung von Rechten, sondern nutzt das Spannungsfeld zwischen Aussicht auf ein 
mehr an Rechten und drohenden niederlassungspolitischen Sanktionen zur Disziplinie-
rung im Namen der Homogenitätsvorstellungen der Mehrheitsgesellschaft (Tsianos 
2013: 27) – die Möglichkeit der Einbürgerung und die Anerkennung der Realität der 
(Post)Migration eröffneten der staatlichen Aufforderung zu Integration im Sinne einer 
kulturellen Anpassung schließlich ganz neue Möglichkeiten (Meier-Braun 2013: 18ff.).  

Letztlich wird die Öffnung der deutschen Abstammungsgemeinschaft mit der prinzipiel-
len Möglichkeit zur Einbürgerung durch das Integrationsparadigma und der in dessen 
Kontext etablierten Kategorie des ›Migrationshintergrunds‹ oder ›Migrationshinwei-
ses‹ konterkariert. Das Integrationsparadigma schreibt die »nicht-deutsche kulturelle 
und nationale Herkunft bis zum Nimmerleinstag« fort und koppelt daran ein zu bear-
beitendes Integrationsdefizit (Hess/Moser 2009: 13). Dass dieser politische Zuschnitt 
gerade mit dem Begriff der ›Integration‹ verbunden wird, ist zwar aufgrund seiner Ge-
nese aus dem methodologischen Nationalismus der Soziologie nicht verwunderlich (s.o., 
2.2). Aber der Begriff hat gleichzeitig immer eine zweite Bedeutungsebene besessen, die 
»die Integration als ›Chancengleichheit‹ und ›Partizipation‹ versteht, das heißt im 
Sinne sozialer, ökonomischer, politischer und kultureller Rechte auf Teilhabe« 
(Hess/Moser 2009: 12). Nicht zuletzt hat er in der Geschichte der (Post)Migration auch 
eine Rolle für Kämpfe um Anerkennung gegen die staatliche Regulation im Namen der 
Abstammungsgemeinschaft gespielt (Bojadzijev 2008). In seiner politischen und staat-
lichen Verwendung der letzten Jahre erscheint er deshalb zunächst als ›unschuldiger‹ 
Begriff im politischen Feld – als »leerer Signifikant« (Buck 2011), mit dem unterschied-
liche politische Projekte verbunden sein können. Und gerade dadurch scheint er seine 
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asymmetrische Ausrichtung im Sinne des politischen Integrationsparadigmas wir-
kungsvoll zur Artikulation bringen zu können:  

»Die ›eigene Gesellschaft‹ wird als vernünftig, modern, weltoffen, demokratisch, 
nichtrassistisch, liberal, realistisch und selbstbewusst präsentiert, die ›Anderen‹ 
hingegen als hilfs- und zivilisationsbedürftig einerseits, als potenziell gefährlich 
andererseits. Entsprechend sind zwar ›beide Seiten‹ in der Pflicht, ›Integration‹ 
und die gute Gesellschaft zu verwirklichen. Dabei sind die ›Anderen‹ jedoch stets 
mehr in der Pflicht als die ›Einen‹: Sie müssen beweisen, dass sie zu den Guten 
gehören können, während dieser Nachweis auf Seiten der Aufnahmegesellschaft 
und ihren Angehörigen als bereits erbracht gilt und im Integrationsdiskurs immer 
wieder perpetuiert wird. Im öffentlichen Gebrauch erweist sich ›Integration‹ als 
leerer Signifikant, der seine asymmetrische Ausrichtung verschleiert und damit 
offenbar umso wirkungsvoller artikuliert« (Buck 2011: 48). 

So wurde mit der Wendung zum ›Integrationsland‹ im Kern die Tradition eines rassis-
tischen Misstrauens gegenüber einem großen Teil der (post)migrantischen Bevölkerung 
in Deutschland fortgeschrieben – das etablierte Integrationsparadigma jedenfalls ba-
siert weiter auf einem essentialistischen Verständnis der deutschen Gesellschaft als eth-
nisch-kulturelle Gemeinschaft, das häufig mit vermeintlich universellen Werten (bspw. 
des ›Verfassungspatriotismus‹) verbunden wird, in deren Namen die ›Integration‹ be-
trieben wird. 
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4 Urbane Ordnungen im Namen der Nation 

Der deutsche Staat hat das Verhältnis zu seiner (post)migrantischen Bevölkerung bis 
heute im Zeichen einer ethnisch-kulturell begriffenen nationalen Gesellschaft insze-
niert. Hierin zeigt sich Staatsrassismus als Bedingung jener Integration in den Sozial-
staat, die angewandte Arbeiten mit dem staatlichen Umgang mit (Post)Migration gleich-
setzen. An dieses Ergebnis der bisherigen Darstellung anschließend, wird im Folgenden 
argumentiert, dass städtische Problematisierungen von (Post)Migration nicht nur lange 
als »urbane Paniken« (Tsianos 2013) das Mantra vom Nicht-Einwanderungsland (und 
später von der ›scheiternden‹ Integration) antrieben, sondern entsprechende Interven-
tionen selbst eine urbane Verteidigung der (nationalen) Gesellschaft inszenierten. Dies 
zeigt sich einerseits in städtischen Krisendiskursen, die seit den 1970er Jahren bis heute 
im (post)migrantischen Alltag deutscher Städte – genauer in bestimmten Stadtteilen 
mit überdurchschnittlichen Anteilen von Einwohner_innen ohne deutschen Pass oder 
mit ›Migrationshintergrund‹ – die Ordnung der Stadt bedroht sehen. Und es zeigt sich 
andererseits an der Ausrichtung und Entwicklung stadtspezifischer Interventionsfor-
men, die von einer kommunalen ›Ausländerarbeit‹ über die ›Integration auf Zeit‹ bis 
hin zu einer ›integrationspolitischen‹ Verwaltungsarbeit den städtischen Umgang mit 
(Post)Migration als ›Sonderbereich‹ inszenieren, aus der eine Überlastung der eigentli-
chen Aufgaben für die autochthone Stadtgesellschaft droht. Trotz der Faktizität der 
(Post)Migration in der Bundesrepublik und trotz der Tatsache, dass sie sich vor allem in 
Städten entfaltete, sind Städte also bis heute54 der Inszenierung einer urbanen Dimen-
sion des ›Ausländer-‹ bzw. ›Integrationsproblems‹ treu geblieben und richten ihre Ar-
beit an der staatsrassistischen Rationalität als Inszenierung der ethnisch-kulturellen 
Nation aus. 

4.1 Kommunale Ausländerarbeit 
Vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung des staatlichen Umgangs mit 
(Post)Migration ist es wenig verwunderlich, dass eine dezidierte und systematische 
kommunale Integrationspolitik sich erst in Korrespondenz mit der Etablierung des In-
tegrationsparadigmas ab den 1990er Jahren herausbildete. Das heißt allerdings nicht, 
dass (Post)Migration zuvor kein stadtpolitisches Thema gewesen wäre. Nicht nur aus 
der sozialrechtlichen Gleichstellung heraus mussten sich die Kommunen mit ihren 
(Post)Migrant_innen befassen, auch die kommunale Auftragsangelegenheit des 

 
54 Die Analyse bezieht in diesem Kapitel zwar Regulationsformen ein, die bis heute fortgeschrieben wer-

den. Die strategische Reformulierung kommunaler Integrationspolitik im Kontext des Paradigmen-
wechsels wird aber zunächst ausgeblendet. Dieses Kapitel dient der Erarbeitung einer historischen 
Kontrastfolie, vor deren Hintergrund dann im folgenden Kapitel argumentiert wird, dass sich mit Blick 
auf den Paradigmenwechsel eben nicht von einer ›Kontinuität‹ sprechen lässt. 
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›Ausländerwesens‹, mit der Kommunalverwaltungen im föderalen System große Teile 
der ausländerrechtlichen Bestimmungen ausführen (Bogumil/Holtkamp 2006: 51), 
brachte das Thema, und damit auch den Interpretationsrahmen der Ausländerpolitik, 
von Anfang an in die Städte.  

Die Vorstellung der vorübergehenden ›Gastarbeit‹ erübrigte dabei politische Initiati-
ven, die kommunale Regelaufgaben und Regelstrukturen systematisch auf diese Auf-
gabe eingestellt hätten. Stattdessen leisteten zunächst ›herkunftsspezifische‹ Sozialbe-
rater_innen aus den Wohlfahrtsverbänden angegliederten Diensten ›Notlagenarbeit‹. 
Aus diesen Strukturen entstanden im weiteren Verlauf erste lokal sehr unterschiedlich 
ausgeprägte sozialpolitische ›Parallelsysteme‹, die den expliziten städtischen Umgang 
mit den (post)migrantischen Einwohner_innen der Städte als kommunalen Sonderbe-
reich der ›Ausländerarbeit‹ und ›-politik‹ etablierten. Die ›Ausländerarbeit‹ entwi-
ckelte sich also außerhalb der Regelstrukturen (bspw. Schule, soziale Dienste, Kinder- 
und Jugendhilfe) und folgte von Anfang an dem ausländerpolitischen Grundsatz der Ab-
wehr eines dauerhaften Aufenthalts (Filsinger 2009: 281). Dies zeigte sich nicht zuletzt 
in der späteren Etablierung der ›Ausländerpädagogik‹ und ›Ausländersozialarbeit‹ an 
den Hochschulen, eine Professionalisierung, die wesentlich zur Kulturalisierung und 
Pathologisierung von (Post)Migration und ihrer Gleichsetzung mit einem ›Problem‹ für 
die deutsches Gesellschaft beitrug (Sökefeld 2004: 15ff.).  

4.2 Die urbane Dimension des ›Ausländerproblems‹ 
Wie oben beschrieben, hatte sich die (Post)Migration in der Bundesrepublik im Laufe 
der 1960er Jahre verstärkt der ökonomischen Funktionalisierung entzogen, indem die 
›Gastarbeiter‹ eine Normalisierung ihrer Lebensverhältnisse außerhalb von Firmenba-
racken anstrebten. Und kaum machte sich die (Post)Migration in der Bundesrepublik in 
den Städten bemerkbar, wurden diese Prozesse zum Kern öffentlicher und staatlicher 
Problematisierungen – es waren vor allem städtische Krisendiskurse, die zwanzig Jahre 
nach dem Beginn der offiziellen Anwerbepolitik aus den ›ausländischen Arbeitskräften‹ 
das ›Ausländerproblem‹ machten. Die Art und Weise, in der entsprechende Diskurse 
die Ordnung der deutschen Stadt (häufig ganz wörtlich) unter ›Beschuss‹ geraten sahen, 
sollte die öffentlichen und politischen Diskussionen über die Problematik der 
(Post)Migration im Allgemeinen über Jahrzehnte dominieren. Der Spiegel wusste be-
reits 1973 unter dem Titel »Die Türken kommen – rette sich wer kann« diese Gleichset-
zung der Ordnung der Stadt mit der Ordnung der deutschen Abstammungsgemeinschaft 
zu inszenieren: 

»Die Kneipe am Kottbusser Tor war mal echt Kreuzberg. Ecklage, Berliner Kindl, 
Buletten, Sparverein im Hinterzimmer. Heute rotiert am Buffet der Hammelspieß 
senkrecht, der Kaffee ist süß und dickflüssig, aus der Musikbox leiert orientali-
scher Singsang. ›Hisar‹ heißt die Ecke jetzt auf Türkisch – das bedeutet ›Festung‹, 
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und so abwegig scheint der Name nicht. Unter Einschußlöchern an der Decke 
wacht, wieder mal, ein neuer Wirt [...]. Und nebenan um die Ecke, die ganze Straße 
hinauf und die nächste hinunter, wohnt unübersehbar Kundschaft aus dem Mor-
genland. Im Toreingang Lausitzer Straße 50 hängen Briefkästen von dreißig Mie-
tern, deren Namen allesamt auf ›ogiu‹, ›ek‹ und ›can‹ enden. In der Oranienst-
raße, wo einst Paul Linke wohnte (Nr. 64) und Berliner Luft verspürte, flanieren 
Frauen im Salvar, der Pumphose. Die Gemüseauslagen sind neuerdings von bun-
ter Opulenz, vor den Fleischerläden hängen ausgeweidete Hammel, und überall 
zeigen Türkenfahnen mit Stern und Halbmond an, daß Kreuzberg hier ›Kleen-
Smyrna‹ ist« (Der Spiegel 1973: 24). 

Entsprechende Diskurse machten die Banalität der Sichtbarkeit von (Post)Migration in 
den Städten zum Problem der ›deutschen‹ Stadt (Münch 2010: 277, Lanz 2007: 70). Die 
Metamorphose von »echt Kreuzberg« im Spiegel-Zitat oben wurde dementsprechend 
nicht nur aus Sentimentalität beklagt, sondern weil sie mit den bedrohlichen Metaphern 
der Krise des Gastarbeiterregimes verbunden wurde – die betroffenen Viertel erschie-
nen als »Festung«, in der die ›deutsche Ordnung‹ nicht mehr zu gelten schien: Bedro-
hung, Kriminalität, Unsicherheit wurden auf die Herkunft der (post)migrantischen Be-
völkerung projiziert und damit die bedrohlichen Metaphern aus den Krisendiskursen 
des Gastarbeiterregimes auf die Ebene der Stadt übertragen (›Flutwellen‹, ›Ströme‹, 
›Invasion‹, ›Völkerscharen‹, ›Gastarbeiterbataillone‹; Lanz 2007: 70; Ha 2003: 86). 
Mit diesen Bildern eines Kulturkampfes auf den Straßen angefüllt, erscheint die »Tür-
kenstärke« als bester Beweis der »heranwachsenden« Gefahr: »Fast alle bleiben im 
Lande und mehren sich redlich. [...] Offizieller Zuzug, illegaler Zustrom und natürlicher 
Zuwachs« sorgten für unbeschreibliche Wachstumsraten in Kreuzbergs »Türken-Kolo-
nie«, die weit über die amtlichen Statistiken hinausreichten (ebd.).55  

Kaum war das (post)migrantische Leben in den Städten der Bundesrepublik sichtbar 
geworden, setzte also eine Problematisierung als Formierung eines bedrohlichen »inne-
ren Auslands« (Ha 2003: 62) ein: 

 »Der Andrang vom Bosporus verschärft eine Krise, die in den von Ausländern 
überlaufenen Ballungszentren schon lange schwelte. Städte wie Berlin, München 
oder Frankfurt können die Invasion kaum noch bewältigen: Es entstehen Gettos, 
und schon prophezeien Soziologen Städteverfall, Kriminalität und soziale Verelen-
dung wie in Harlem« (Der Spiegel 1973: 24). 

 
55 Als wenig später, im August 1973, tausende Arbeiter_innen des Kölner Ford-Werks gegen Arbeitsbe-

dingungen und Entlassungen in Folge des Anwerbestopps in den Streik traten und deutsche Medien 
und Politik dies als ›Türkenterror‹ skandalisierten, sollte die Assoziation der ›türkischen Gefahr‹ als 
eindringliches Symbol für die Problematisierung der (Post)Migration auf Jahre etabliert worden sein 
(Lanz 2007: 70). 



Urbane Ordnungen der (Post-)Migration 
 

70 

Bei solchen Problematisierungen handelte es sich keineswegs nur um überspitzte medi-
ale Reproduktionen. Schon der eingangs zitierte Spiegel-Artikel unterstreicht, dass ›So-
ziologen‹ den städtischen Verfall prognostizierten – und auch Fachzeitschriften stellten 
»Menschen fremder Staatsangehörigkeit nicht als Individuen, sondern als soziale, quasi 
genetisch mit gefährlichen Eigenschaften versehene Kollektive dar« (Lanz 2007: 70). 
Konkret verband man mit der (post)migrantischen Bevölkerung praktisch alle zeithis-
torischen Probleme der Städte: »Wohnungsmangel, Infrastrukturdefizite, Originalitäts-
verluste, Integrationsprobleme, Überfremdungsangst und Umweltschäden« wurden 
»mit den rasch ansteigenden Ausländerzahlen in Zusammenhang gebracht« (Ganser 
1974: 33). In einem Artikel der Fachpublikation des deutschen Städtetags wird 1975 die 
»Massierung von Ausländern in den Verdichtungsgebieten« gleich zum »Kernproblem 
der gesamten Ausländerbeschäftigung« erklärt (Happe 1975 zit. n. Münch 2010: 276). 

Vor dem Hintergrund dieser urbanen Krisendiskurse formulierten ab Mitte der 1970er 
Jahre einzelne Städte erste kommunale Konzepte (bspw. Hamburg 1976, Köln 1978, 
Dortmund 1981 und Essen 1984; vgl. Filsinger 2009: 282), die »im Kern bereits dem« 
entsprachen, »was heute unter der Maßgabe ›Fördern und Fordern‹ bei Neuzuwande-
rern für selbstverständlich gehalten wird« (so Bade 2007: 52). Dabei ist zwar richtig, 
dass einzelne Städte zu diesem Zeitpunkt erkannt hatten, dass es sich bei den betroffe-
nen Einwohner_innen »nicht mehr um zeitweilige ›Gäste‹ handelt, sondern in Wirk-
lichkeit bereits um regelrechte Einwanderer« (Stadt Ludwigshafen zit. n. Filsinger 
2009: 282). Aber die Einschätzung, ab diesem Zeitpunkt habe sich die kommunale In-
tegrationspolitik in ihrem heutigen Charakter ausgeprägt, ist – wenn überhaupt – nur 
hinsichtlich der unausgesprochenen Kontinuität ihrer restriktiven und auf die Siche-
rung der ›nationalen Ordnung‹ ausgerichteten Zielstellung richtig. Die sich entwickeln-
den Integrationspolitiken und Modellprojekte setzten nicht nur die begonnene Entwick-
lung einer Ausländerarbeit außerhalb der Regelstrukturen der Kommunen fort (Filsin-
ger 2009: 282), sie wurden auch ansonsten aus einer Perspektive formuliert, die am 
Ideal des Nicht-Einwanderungslandes festhielt.  

So lehnte beispielsweise das in Berlin 1972 beschlossene Konzept der ›bedarfsorientier-
ten Integration‹ das Modell des ›Einwanderungslands‹ auch für die städtischen Politi-
ken ab, weil es keine Lösungen für die Gefahren der »Radikalisierung«, von »Überfrem-
dungstendenzen« und daraus »resultierende Gefahren für die Erhaltung der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung sowie der allgemeinen Sicherheit und Ordnung« biete 
(Der Regierende Bürgermeister Berlin 1972 zit. n. Lanz 2007: 65). Die »bedarfsorien-
tierte Integration« zielte stattdessen auf einen »Prozess der Auslese der integrationsfä-
higen und integrationswilligen ausländischen Arbeitnehmer aus der Masse der in der 
Rotation verharrenden Zuwanderer«, von denen man sich »loyales Verhalten gegenüber 
der deutschen Gesellschaft« erwartete (zit. n. Lanz 2007: 66). Die entstehenden Kon-
zeptionen erweiterten also die grundsätzliche Zielstellung der Abwehr von 
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(Post)Migration um die Aufgabe einer ›Integration auf Zeit‹ als ausländerpolitisch ge-
rahmte, sozio-kulturelle staatliche Fürsorge (Lanz 2009: 105). 

In den meisten Fällen waren diese Konzeptionen kein Auftakt für eine systematische 
Entwicklung eines kommunalen Politikfelds – »nur in wenigen Fällen erfahren die kom-
munalen Handlungsprogramme eine Fortschreibung, was die These der Diskontinuität 
kommunaler Ausländer- bzw. Integrationspolitik begründet« (Filsinger 2009: 283). In 
den 1970er und 80er Jahren prägte sich zwar eine grundsätzliche Handlungsbereit-
schaft auf kommunaler Ebene aus. Inhaltlich verharrte diese aber letztlich weiter in ei-
ner grundsätzlichen Ablehnung der Faktizität der (Post)Migration und folglich auch in 
einer grundsätzlichen Gleichsetzung des Themas mit einem kommunalen Problem. Die 
1980er Jahre spiegelten diese Entwicklung vor dem Hintergrund der oben dargestellten 
restriktiven Wende des Migrationsregimes auch auf kommunaler Ebene wider (Filsin-
ger 2009: 283). 

Mit diesem integrationspolitischen Entwicklungspfad, der (Post)Migrant_innen im We-
sentlichen als Problem der Städte regulierte, entstand in dieser Zeit aber auch die bis 
heute dominanteste Linie kommunalspezifischer staatlicher Strategien im Umgang mit 
(Post)Migration. Ausgehend von den städtischen Krisendiskursen etablierte sich die 
vermeintlich drohende ›Ghettoisierung‹ in den Großstädten als zentrale Metapher für 
den ›Fremdkörper‹, als den die mittlerweile ungewollten ›Gastarbeiter_innen‹ und ihre 
ebenso ungewollt nachgezogenen Familien in der deutschen Gesellschaft wahrgenom-
men wurden. Nicht zuletzt, weil es in der Bundesrepublik zumindest im ernstzunehmen-
den wissenschaftlichen Feld nie Belege tatsächlicher dramatischer ›ethnischer‹ Segre-
gation gab,56 musste zur Legitimation der politischen Maßnahmen immer das »ameri-
kanische Schwarzenghetto« als zynisch-dystopische (und dabei rassistisch-abwertende) 
Warnung vor einer Zukunft, die bei politischer Ignoranz vielleicht auch einmal der Bun-
desrepublik drohen könnte, herhalten (so z.B. im Spiegel-Artikel oben und noch bei 
Häußermann/Siebel 200157; vgl. Ronneberger/Tsianos 2009: 143). Die Tatsache, dass 

 
56 Dabei ist zu unterstreichen, dass die bundesdeutsche Angst vor dem ›Ghetto‹ nie eine empirische 

Grundlage hatte. Weder der ›Ausländerforschung‹ noch später der Migrations- oder Segregationsfor-
schung ist es gelungen, Viertel zu identifizieren, die mit den Standards der internationalen Forschung 
als problematisch segregiert gelten würden (Dangschat 2007, Yildiz 2009). Diese Anmerkung gilt im 
Übrigen auch gegenüber der Problematisierung einer zugespitzten sozialräumlichen Polarisierung – 
einer ›Krise der Stadt‹ als ›Integrationsmaschine‹ in Folge neoliberaler Restrukturierungen – auch 
wenn bspw. Wacquant (oder für den deutschen Fall einschlägig: Butterwegge 2009) etwas anderes 
behauptet, gibt es in der Bundesrepublik schlicht keine »Hyperghettos« (Wacquant 2007: 403) und 
es drohen auch keine »bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen« (Butterwegge 2009: 14) – diese 
Einschätzung ist eher dem ›methodologischen Neoliberalismus‹ der Analysen zuzurechnen (siehe 
auch Kap. 4). Das soll selbstverständlich nicht heißen, dass sich Rassismus und soziale und ökonomi-
sche Ungleichheit in der Bundesrepublik nicht auch räumlich ausdrückt – aber sie in ihrer Räumlich-
keit zu problematisieren kann kaum dem entkommen, was Wacquant selbst als Stigmatisierung von 
»oben«, also aus »den journalistischen, politischen und bürokratischen (sogar wissenschaftlichen) 
Feldern« bezeichnet hat (Wacquant 2007: 399). 

57 So bspw. noch Häußermann in einem Gutachten für die Unabhängige Kommission Zuwanderung in 
einer zwar abgrenzenden, aber dennoch vergleichenden Perspektive auf die »ethnischen Kolonien in 
europäischen Städten« (Häußermann/Siebel 2001: 42). 
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die damit bezeichnete Form eigentlich mit staatlichen und gesellschaftlichen (Zwangs-
)Strukturen verbunden wird, die erst zur ›Ghettoisierung‹ führen, spielte dabei keine 
Rolle. Weder brachten die hegemonialen Diskurse die höheren ›Ausländerquoten‹ in 
Stadtteilen mit bezahlbarem Wohnraum und entsprechend vernachlässigter Bausub-
stanz und sozialer Infrastruktur mit der rassistischen Segmentierung des deutschen Ar-
beitsmarkts in Verbindung oder thematisierten die politische und gesellschaftliche Mar-
ginalisierung der betroffenen Bewohner_innen im Allgemeinen, noch wurden die ras-
sistischen Selektionsprozesse deutscher Wohnungsmärkte in Betracht gezogen  (Ronne-
berger/Tsianos 2009: 143).  

Eine Interpretation (post)migrantischer Prägung von einzelnen Stadtteilen als normale 
Urbanisierungsentwicklung in kapitalistischen Einwanderungsgesellschaften kam 
schon aufgrund der kategorischen Ablehnung der Realität der Migration in der Bundes-
republik nicht in Betracht. Stattdessen dominierte eine Interpretation, die unweigerlich 
Problem von Lösung und damit ›Ausländer‹ von ›Deutschen‹ trennte: 

„Ausländerkonzentrationen [...] beschleunigen die Abwanderung deutscher Fami-
lien aus diesen Gebieten, ermöglichen das Nachrücken weiterer Ausländer, ver-
schärfen so die soziale Segregation, senken die ohnehin geringe Investitionsnei-
gung der Hauseigentümer, zerstören jeden Integrationsansatz und münden un-
weigerlich in eine kaum reversible gettoähnliche Situation« (Schmidt 1981: 171). 

Unter der Annahme, dass ›ordentliche Gastarbeiter_innen‹ auch ›ordentliche Löhne‹ 
erhalten würden, die ihnen eine ›ordentliche‹ Wohnortwahl erlauben müsste, galten 
Stadtteile mit erhöhten Quoten (post)migrantischer Bevölkerung als Ansammlungen 
besonders problematischer ›Ausländer‹, die eben nicht ›ordentlich‹ waren und sich des-
halb nichts anderes leisten konnten, oder – in der öffentlichen Wahrnehmung schlim-
mer noch – sich gezielt von den ›Deutschen‹ separieren wollten (Lanz 2007: 71). Die 
»panischen« Diskurse über diese Stadtteile fungieren insofern praktisch ausschließlich 
als Pathologiserung der als (Post)Migrant_innen identifizierten Bewohner_innen (Ron-
neberger/Tsianos 2009: 145ff.; vgl. Lanz 2007: 69ff.). 

Politisch wurde diese ›Überlastung‹ vor allem als sogenanntes ›Infrastrukturproblem‹ 
verhandelt, das insbesondere mit dem nicht vorhergesehenen und als unkontrollierbar 
wahrgenommenen Familiennachzug verbunden wurde. Die zugrundeliegende Proble-
matisierung verdeutlicht ein Erlass des Bayrischen Staatsministeriums des Innern zum 
»Nachzug von Familienangehörigen ausländischer Arbeitnehmer« von 1976 (auf dessen 
regulativen Gehalt weiter unten eingegangen wird):  

»Die Zuwanderung einer großen Zahl ausländischer Familien kann die öffentliche 
Hand und die gemeinnützigen Einrichtungen (Kindergärten, Heime, Schulen, 
Krankenhäuser usw.) insbesondere in zentralen Orten vor Aufgaben stellen, denen 
sie mitunter schon gegenüber der heimischen Bevölkerung nicht gewachsen sind. 
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[...] ein Familiennachzug, der sich nicht im geordneten Rahmen vollzieht, [kann] 
zu schweren Belastungen für die Infrastruktur und zu untragbaren sozialen Zu-
ständen führen« (Bayrisches Staatsministerium des Innern 1976, zit. n. Dohse 
1985: 345, 346). 

Grundsätzlich greift diese Problematisierung von ›Belastungen der Infrastruktur‹ auf 
die Annahme einer notwendigen Kopplung von Sozialpolitik und Raumordnungspolitik 
zurück, die in der Bundesrepublik mit der Verpflichtung zur »Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet« bereits im Grundgesetz verankert ist (GG Art. 
22(2)) und mit dem 1965 erlassenen Bundesraumordnungsgesetz als Ziel der Raumord-
nung im gesamten Bundesgebiet festgeschrieben wurde. Das Bundesraumordnungspro-
gramm von 1975 definierte dieses Ziel folgendermaßen aus: 

»Gleichwertige Lebensbedingungen im Sinne dieses Programms sind gegeben, 
wenn für die Bürger in allen Teilräumen des Bundesgebietes ein quantitativ und 
qualitativ angemessenes Angebot an Wohnungen, Erwerbsmöglichkeiten und öf-
fentlichen Infrastruktureinrichtungen in zumutbarer Entfernung zur Verfügung 
steht und eine menschenwürdige Umwelt vorhanden ist« (BROP 1975 zit. n. Strä-
ter 1983: 65).   

In der Praxis war mit diesem Ziel durchgängig nicht nur eine sozialpolitisch einseitige 
Problematisierung der Viertel der Armen (und eben nie der Viertel der Reichen als aus-
schließende Stadtteile) verbunden, sondern es entwickelte sich in Form des Leitbilds 
einer ›ethnisch durchmischten Stadt‹ auch eine staatsrassistische Konnotation, indem 
davon die gleichmäßige Verteilung der (post)migrantischen Bevölkerung im Stadtgebiet 
abgeleitet wurde (vgl. Karakayali 2008: 158ff.; Lanz 2007: 302 ff.; Münch 2010: 296). 
Im Kontext des Anwerbestopps setzte sich auch für dieses Staatsziel eine Lesart durch, 
die den Vorgaben des Ausländergesetzes entsprach (»der Staat, seine Einrichtungen und 
seine Rechtsordnung sind für die eigenen Staatsangehörigen geschaffen« (BRD 1962: 9-
10); vgl. oben 3.2). Die (post)migrantische Bevölkerung der Bundesrepublik wurde also 
nicht als ›Bürger_innen‹ zu Subjekten des raumordnungspolitischen sozialen Aus-
gleichs, sondern als Belastung der ›öffentlichen Infrastruktureinrichtungen‹ und einer 
›menschenwürdigen Umwelt‹ für die ›eigentlichen‹ (d.h. Staats-)Bürger_innen ver-
standen. So entwickelte sich eine Pathologisierung der (Post)Migration, die im Kern auf 
die Beschreibung der ›Überlastung‹ städtischer Räume baute. 

In Wissenschaft und Praxis bestand dann auch hinsichtlich der Lösungsansätze Über-
einstimmung: 

»Die Bundesregierung geht davon aus, daß bei einer weiterhin ungesteuerten Zu-
wanderung von Ausländern soziale Konflikte nicht mehr ausgeschlossen werden 
können. Eine Analyse von Zielvorstellungen der politischen Institutionen der Bun-
desrepublik zeigt, ›daß die in der Bundesrepublik arbeitenden Ausländer soweit 
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wie möglich integriert (eingegliedert) werden sollten‹. Die starke Konzentration 
der ausländischen Bevölkerung auf einige wenige Großstädte erschwert jedoch 
ihre Integration. Die sich abzeichnende Gettobildung der Ausländer stellt darüber 
hinaus die Stadtentwicklungsplanung vor neue schwierige Probleme. Diese Ent-
wicklung erzwingt geradezu eine langfristig angelegte Politik der sozialverantwort-
lichen Steuerung der Ausländerwanderung, die sich an den raumordnungspoliti-
schen Zielen unserer Gesellschaft orientieren sollte« (Selke 1974: 39). 

›Sozialverantwortliche Steuerung der Ausländerwanderung‹ – das hieß nichts anderes, 
als dass auch die urbane Dimension des ›Ausländerproblems‹ im Rückgriff auf die oben 
dargestellte staatliche Dispositionsmacht über die ›ausländische Ersatzbevölkerung‹ 
gelöst werden sollte. Das zeigte sich zunächst mit Blick auf die ausgemachte Ursache des 
Familiennachzugs. Dessen Kontrolle durch die Verwaltungen war im Gastarbeiterre-
gime aufgrund der Erwartung der freiwilligen Rückkehr zunächst nicht systematisch 
praktiziert worden. So konnten Familienangehörige, die ohne direkte Absicht einer Ar-
beitsaufnahme einreisten, ohne Sichtvermerk einreisen und mussten erst im Inland eine 
Aufenthaltserlaubnis beantragen. Dies beschränkte die Möglichkeit der Ausländerbe-
hörden auf eine reaktive Steuerung. Der oben bereits zitierte Erlass aus Bayern führte 
nun ein, dass Aufenthaltserlaubnisse von ›ausländischen Arbeitskräften‹ dezidiert nicht 
zum Nachzug von Familienangehörigen berechtigten und koppelte die Zustimmung der 
Ausländerbehörden an die Prüfung der »infrastrukturellen Voraussetzungen«: 

»In Gemeinden mit einem Ausländeranteil von über 12% an der Wohnbevölke-
rung und in Gebieten, die als überlastete Siedlungsgebiete einer Zuzugssperre un-
terliegen, ist das Vorliegen der infrastrukturellen Voraussetzungen für einen Fa-
miliennachzug besonders sorgfältig zu prüfen. Sofern diese Voraussetzungen nicht 
eindeutig gegeben sind, sollte ein Familiennachzug vor einer dreijährigen Min-
destaufenthaltsdauer nicht gestattet werden« (Bayrisches Staatsministerium des 
Innern 1976, zit. n. Dohse 1985: 345). 

Ohne diese Gestattung drohte nun die Ausweisung der Familienmitglieder und der Ent-
zug der Aufenthaltserlaubnis. Der Erlass weitete dies auch auf Familienmitglieder unter 
16 Jahren aus, obwohl diese eigentlich keiner Aufenthaltserlaubnis bedurften: 

»Die im Bundesgebiet lebenden Eltern der Ausländer sind in solchen Fällen auf-
zufordern, ihre Kinder nicht nach Deutschland nachzuholen bzw. – wenn die Kin-
der bereits im Bundesgebiet sind – sie zurückzuschicken. Reisen die Kinder ent-
gegen der Aufforderung der Ausländerbehörde ein bzw. werden bereits im Bun-
desgebiet befindliche Kinder nicht innerhalb einer von der Ausländerbehörde ge-
setzten Frist ins Ausland zurückgebracht, ist die Aufenthaltserlaubnis der Erzie-
hungsberechtigten nicht mehr zu verlängern« (Bayrisches Staatsministerium des 
Innern 1976, zit. n. Dohse 1985: 346). 
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Die Bayrische ›Lösung‹ der ›Infrastrukturprobleme‹ über die Begrenzung des Famili-
ennachzugs wurde aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken nicht im ganzen Bundes-
gebiet übernommen. Die zugrundeliegende Problematisierung prägte aber auch die Ar-
beit der Bund-Länder-Kommission der Arbeitsministerkonferenz, die ab 1976 »Vor-
schläge zur Begrenzung des Familiennachzugs, insbesondere in überlastete Siedlungs-
gebiete« machen sollte (Dohse 1985: 346). 

Weitere Überlegungen einer entsprechenden ›regionalisierten Ausländerpolitik‹ zielten 
auf Beschränkung oder Rückbau der ›Ausländerkonzentrationen‹ durch die Regulie-
rung der ›Ausländerbeschäftigung‹. Durch Anhebung der Anwerbegebühren sowie die 
Erhebung einer Infrastrukturabgabe von den Unternehmen »pro beschäftigte ausländi-
sche Arbeitskraft« sollten die Kosten verteuert werden und somit das Fernbleiben der 
»Ausländer« aus dem »überlasteten Siedlungsgebiet« erreicht werden (so bspw. Ganser 
1974: 36). Alternativ zu dieser Erhöhung des ›Marktpreises‹ pro ›ausländische Arbeits-
kraft‹ wurde die Plafonierung der ›Ausländerzahlen‹ – also das Setzen einer Obergrenze 
– als politisches Instrument diskutiert, wobei das Ausländergesetz als »hochwirksames 
Instrument zur Steuerung der Wachstumsprobleme in den expandierenden Verdich-
tungsräumen« erschien (Ganser 1974: 34).  

Nachdem mehrere westdeutschen Städten dem Beispiel von Berlin gefolgt waren und 
eigenständig sogenannte kleine bzw. große Zuzugssperren für einzelne Bezirke oder das 
gesamte Stadtgebiet eingeführt hatten (Franz 1976), regelten ab 1975 die »Leitlinien zur 
Ausländerbeschäftigung« als Bund-Länder-Vereinbarung die Details einer »Regulie-
rung des Zuzugs ausländischer Arbeitnehmer in überlasteten Siedlungsgebieten« 
(MBl./NRW 1975: 1179). Demnach wurden »Muß-« und »Kann-Zonen« für die Regu-
lierung des Zuzugs in solche Gebiete eingeführt. Als »Muß-Zonen« galten Kreise und 
kreisfreie Städte, in denen der »Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung [...] 
12% (= ca. 100% über dem Bundesdurchschnitt) und mehr erreicht hat«. Sie wurden 
»automatisch zum überlasteten Siedlungsgebiet« erklärt. Bei »Kann-Zonen« wurde die 
Möglichkeit zu einer solchen Sperrung dagegen» den zuständigen Behörden auf Lan-
desebene, u.U. im Einvernehmen mit den betroffenen Kommunen« übertragen, wenn 
die »Ausländerquote« zwar unterhalb der lokalen 12%-Marke lag, gleichzeitig aber über 
dem Bundesdurchschnitt angesiedelt war (MBl./NRW 1975: 1179). Die Zuzugssperren 
leiteten den Handlungsbedarf bzw. die Annahme einer sozialen und infrastrukturellen 
Überlastung der Gebiete also abstrakt aus einem Abgleich zwischen lokalen und natio-
nalen ›Ausländerquoten‹ ab und schränkten die freie Wohnortwahl ausländerrechtlich 
ein. Diese ›Sozialpolitik‹ und ihre Orientierung an den »raumordnungspolitischen Zie-
len unserer Gesellschaft« (Selke 1974: 39) machten (Post)Migrant_innen insofern pau-
schal zum Objekt einer Regierung der Stadt zum Schutz der ›deutschen‹ Bevölkerung: 
Das ›Ausländerproblem‹ sollte gleichmäßig in der Stadt verteilt werden. Die Umsetzung 
erfolgte qua Stempel im Pass und zog bei Verstößen Sanktionen nach sich, die bis zum 
Entzug der Aufenthaltserlaubnis reichen konnten (vgl. Münch 2010: 279ff., Lanz 2007: 
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71). Die Zuzugssperren waren durchweg juristisch umstritten und blieben letztlich in der 
Praxis auch hinsichtlich der Entwicklung der Quoten in den Stadtteilen (nicht jedoch in 
der individuellen Konsequenz) unwirksam. Zuletzt wurde die Berliner Zuzugssperre 
Ende der 1980er Jahre offiziell aufgehoben (Münch 2010: 336ff.). 

Die zugrundeliegende Rationalität prägt allerdings bis heute die Debatten um 
(Post)Migration und Stadt. Nicht zuletzt sind solche Diskurse aus der sozialwissen-
schaftlichen Konstruktion einer »Krise« der »europäischen Stadt« als »Integrationsma-
schine« aktualisiert worden (bspw. Häußermann/Läpple/Siebel 2008), für die immer 
wieder auch der (post)migrantische urbane Alltag als Beleg herhalten muss (Lanz 2002: 
66). Lanz weist zwar darauf hin, dass die (Art der) Problematisierung von (post)migran-
tischen Vierteln aus dieser Perspektive durchaus umstritten ist und sich bspw. Häußer-
mann »gegen die planmäßige Bekämpfung der Bildung ›ethnischer Kolonien‹ ausge-
sprochen hätte« (Lanz 2002: 66). Aber auch im oben zitierten Beispiel von Häußermann 
und Läpple werden mit der ›Krise‹ der ›Europäischen Stadt‹ Prozesse verbunden, die 
nun tatsächlich räumliche Effekte der Desintegration von ›Zuwanderern‹ hervorbringen 
könnten.58 Insbesondere Wilhelm Heitmeyer plädierte dann dafür, diese Effekte auch 
›beim Namen zu nennen‹.59 Demnach drohe die Entwicklung von »Parallelgesellschaf-
ten«, weil (post)migrantische Viertel als »ethnisch-sozialräumliche Schraubstöcke« 
fungierten (Ronneberger/Tsianos 2008: 146; vgl. Lanz 2007: 163ff.). Für die Kommu-
nalpolitik wurden diese Diskurse ausgehend vom einflussreichen empirica-Gutachten 
im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Wohnungsunternehmen (GdW) unter dem 
Titel der ›überforderten Nachbarschaften‹ aufbereitet, der wohl nicht zufällig an die 
›überlasteten Siedlungsgebiete‹ der 1980er erinnert. »Überfordert« seien, so das Gut-
achten, insbesondere   

»viele einheimische Bewohner, denen im Zusammenleben mit Ausländern und 
Aussiedlern zu viel an Integrationsarbeit und Konfliktbewältigung abverlangt 
wird. Überfordert sind die Wohnungsunternehmen, weil sie als Verwalter der un-
gelösten Sozialstaatsprobleme deren Ursachen nicht bekämpfen können. Überfor-
dert sind aber auch die Kommunen, die durch ihre auf einen zu kleinen Bestand 
begrenzte Belegungspolitik – bei schematischer Erhebung der Fehlbelegungsab-
gabe – zahlreiche Schwierigkeiten selber hervorrufen oder verschärfen« (Krins-
Heckenheimer/Pfeiffer 1998 zit. n. Ronneberger/Tsianos 2009: 147). 

 
58 »Dieser Typus der europäischen Stadt ist angesichts der angesprochenen Veränderungen – so unsere 

zentrale These – in eine schwere Krise geraten. […] Die Integration von Zuwanderern ist unter Bedin-
gungen der ökonomischen Stagnation sehr viel schwieriger, als es noch zur Zeit der Massenproduktion 
in den sechziger Jahren der Fall war. So werden sich die sozialen und räumlichen Spaltungen vertie-
fen« (Häußermann/Läpple/Siebel 2008: 18). 

59 Dies nicht zu tun käme, so fasst Lanz Heitmeyers Position zusammen, einer ideologischen Position 
gleich, »die letztlich im Interesse von ›Migranteneliten‹ und der ›Etablierten in sich herausbildenden 
Zitadellen‹ agierten« (Heitmeyer zit. n. Lanz 2002: 66). 
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Ausgelöst wird diese Überforderung dem Gutachten zufolge aber einmal mehr durch die 
anwesenden (Post)Migrant_innen, denen in rassistischen Begrifflichkeiten und in Ab-
grenzung zu den ›Einheimischen‹ eine Selbstbedienungsmentalität unterstellt wird: 

»Vor allem den Einheimischen erscheinen die Sozialämter als Orte der Inquisition 
und der Erniedrigung. Robuster und unbekümmerter gehen demgegenüber viele 
Ausländer vor. Für sie sind die Leistungsträger offensichtlich ein großer Teppich-
handel, den man mit Zähigkeit und Cleverness bis zur Erschöpfung der Schalter-
beamten führt« (ebd.) 

Die Diagnose einer zunehmenden sozialräumlichen Polarisierung der Städte in Kombi-
nation mit Konzepten wie ›Parallelgesellschaften‹ und den damit korrespondierenden 
neorassistischen Zuschreibungen defizitärer, gefährlicher oder fauler ›Einwandererkul-
turen‹ führte zu teilweise popkulturell anmutenden Zerrbildern städtischer Räume, die 
»nicht mehr zu kontrollieren, nicht mehr zu regieren« seien (so bspw. Brinkbäumer et 
al. 2006: 23). Der transnationale Alltag deutscher Städte geriet dabei zur Imaginations-
fläche eines zivilisatorischen Kampfes gegen »Archaismus, Patriarchat, [...] alte Bräu-
che, Aberglauben und Ignoranz« – »die ethnisch geprägten Parallelgesellschaften« ber-
gen nach dieser Diagnose nach wie vor »Sprengstoff für die gesamte Gesellschaft« (so 
bspw. Fahrun 2006). Diese neueste Konjunktur städtischer Untergangsszenarien ist da-
bei nicht zuletzt eng mit dem wachsenden antimuslimischen Rassismus verbunden (vgl. 
Shooman 2011). 

Insofern werden nicht nur ›Zuzugssperren‹ auch in jüngeren Debatten noch referen-
ziert, ein Ende von Desegregationsmaßnahmen im Allgemeinen wird bis heute »gebets-
mühlenartig abgelehnt« (Häußermann/Kapphan 2008: 37; vgl. Gestring 2011: 267ff., 
Münch/Kirchhoff 2009, Kulenkampff 2006). Ergebnis ist, dass defizitorientierte sozial-
räumliche Regulationen wie die Quotierung von Sozialwohnungen für (post)migranti-
sche Bewohner_innen in vielen Kommunen weiterhin gängige Praxis geblieben sind.60 
Gleichzeitig sind die Problematisierungen ›überforderter Nachbarschaften‹ fester Be-
standteil von Strategien, die weniger direkt auf die Dispersion der (post)migrantischen 
Bewohner_innen setzen, als auf die Förderung der sozialen und ethnischen Mischung 
durch Aufwertung und Entstigmatisierung (Münch 2010: 359). Dabei sollen die Stadt-
teile durch die staatlichen Interventionen ›wieder‹ sicher, sauber und schön werden 
(Krummacher 2005) – und im Zusammenspiel mit Modernisierungsmaßnahmen und 

 
60 Solche Quotierungen werden häufig nicht öffentlich gemacht, sind aber als informelle Praxis in den 

meisten deutschen Städten verbreitet und richten sich häufig nach der Gesamtquote der Städte 
(Münch 2010: 341). Das prominenteste Beispiel einer solchen Regelung ist der sogenannte ›Frankfur-
ter Vertrag‹ von 1974 zwischen Stadt und Wohnungsunternehmen, mit dem »als ›sozialverträgliche 
Belegung‹ eine Quote von 30% Ausländern, 15% Sozialhilfebeziehern und 10% Aussiedlern« gilt 
(Münch 2010: 342). In einigen Städten wurden ab den 1980er Jahren auch Mindestquoten eingeführt, 
um die Verteilung von (Post)Migrant_innen auch im Hinblick auf deren Wahlmöglichkeiten zu för-
dern. Bezeichnenderweise wird die Umsetzung dieser ›postiven‹ Quotierungen aber nie wirklich poli-
tisch kontrolliert (Münch 2010: 356). 
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›gelenkter Gentrifizierung‹ die Quote der (Post)Migrant_innen reguliert werden, weil 
man davon ausgeht, dass sie sich die steigenden Mieten nicht leisten können (Münch 
2010: 361). 

4.3 ›Modernisierung‹ im Zeichen des 
Integrationsparadigmas  

Zum Teil in Vorwegnahme der oben beschriebenen Entwicklungen des Ausländer- und 
Zuwanderungsrechts der Bundesrepublik zeichneten sich in der Entwicklung einzelner 
Städte ab den 1990er Jahren die Konturen jenes dezidierten Politikfelds ›kommunaler 
Integrationspolitik‹ ab, das mittlerweile praktisch flächendeckend eingeführt und zu 
großen Teilen standardisiert worden ist. Die oben diskutierte Etablierung des Integrati-
onsparadigmas aus der rassistischen politischen Kultur der 1990er spiegelt sich in den 
städtischen Debatten. Die Durchsetzung der Notwendigkeit einer dezidierten kommu-
nalen Integrationspolitik entstand aus dem Geist der Restriktion, so »dass sich in den 
1990er Jahren viele Bürgermeister veranlasst sahen, eine Begrenzung der Zuwanderung 
zu fordern. Die Belastungen durch Migration und die Orientierung an durch sie verur-
sachten ›Problemen‹ wurden zum dominierenden Thema« (Häußermann/Kapphan 
2008: 20). Auch auf Ebene der Stadt setzte sich die Anerkennung der Faktizität der Mig-
ration also vor allem in Form zu behebender Integrationsdefizite durch: 

»Das Wissen um die Notwendigkeit verstärkter Integrationsanstrengungen und 
einer Neuausrichtung der (kommunalen) Integrationspolitik lag im Kern längst 
bereit: [...] erhebliche Sprachprobleme bei Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund; trotz beachtlicher Bildungserfolge eine beträchtliche Bildungs-
armut unter jungen Migrantinnen und Migranten (vgl. Jeschek 1998; Allmendin-
ger 1999) und überdurchschnittlich viele Jugendliche, die berufslos bleiben 
(BMBF 1999); überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit und Armut unter den Einge-
wanderten (vgl. Seifert 1995); wachsende Segregation in bestimmten Quartie-
ren/Stadtteilen und Tradierung von Integrationsdefiziten (vgl. Dangschat 1995; 
Hilpert 1997; Leggewie 2000) sowie Rückzugstendenzen in zugewanderten und 
einheimischen Bevölkerungsgruppen« (Filsinger 2009: 285). 

Insofern die Kommunen dabei die bestehenden Entwicklungslinien zu einer systemati-
schen Bearbeitung ausbauten und die Vorgaben des nationalen Integrationsparadigmas 
aufgreifen, lässt sich also Bommes eingangs diskutierte These zur Etablierung des Poli-
tikfelds kommunaler Integrationspolitiken vor dem Hintergrund der bisherigen Ausfüh-
rungen nur als Kontinuität einer Integrationspolitik im Namen der Nation verstehen. 
Und so ist es wenig verwunderlich, dass Stefan Lanz für Berlin einen »differenziellen 
Integrationsbegriff« als dominant ausmachen kann, der die Anerkennung der Einwan-
derungssituation mit einer Fortschreibung eines objektivierenden staatlichen Zugriffs 
auf die (Post)Migrant_innen verbindet, indem er »einen prinzipiellen Unterschied 
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zwischen Einheimischen und Einwanderern konstruiert und so dem traditionellen deut-
schen Modell folgt« (Lanz 2009: 106). Wie oben hinsichtlich des Integrationsparadig-
mas dargestellt, verändert sich dabei nicht die grundsätzliche Ausrichtung an der deut-
schen Gesellschaft als konstitutive Norm, vielmehr wird die Konstruktion als Abstam-
mungsgemeinschaft zu einer Wertegemeinschaft erweitert:  

»Das die gesellschaftliche Normalität definierende Eigene umfasst hier entweder 
nur Gruppen, die sich mit einer deutschen Ethnokultur identifizieren, oder inte-
griert im weiteren Sinne alle Subjekte, die sich als Mitglieder einer westlichen 
Wertegemeinschaft verstehen. Einwanderer werden in zwei Gruppen gespalten: 
In solche, die aus einer dem Westen zugeordneten Region stammen und/oder sich 
zu ›Westlichen Werten‹ bekennen – und damit nicht im Visier des Integrations-
diskurses stehen – und in die zu normalisierenden ›Anderen‹, die [...] primär 
durch die Zugehörigkeit zum Islam charakterisiert sind« (Lanz 2009: 106). 

So schrieb sich auch in den systematischen Ausbau städtischer Interventionen die im-
plizite Hierarchie des Integrationsparadigmas ein: Hier die ›deutsche‹ Gesellschaft als 
Norm, dort die Gruppe mit den ›Defiziten‹, die sie zu bearbeiten haben (s.o., 3.4; vgl. 
Buck 2011; Hess/Moser 2009).  

Das gilt selbst dort, wo der Anspruch an die kommunale Integrationspolitik inhaltlich 
deutlich über eine solche Ausrichtung hinausging. Wenn mit der Entwicklung seit den 
1990er Jahren in einigen Städten also eine »Differenzierung früherer Integrationsvor-
stellungen« einherging, die Integrationspolitik nicht einfach als Forderung der Anpas-
sung der (Post)Migrant_innen an kulturelle und soziale Normen der »Aufnahmegesell-
schaft« bindet, sondern »Selbstbestimmung und Partizipation der zugewanderten Be-
völkerung und ihrer Kinder« ermöglichen und »ihren kulturellen Identitätsanspruch, 
vor allem aber ihre Zugehörigkeit« anerkennen will (Filsinger 2009: 285), scheiterte 
dieser Anspruch in der Praxis an der impliziten Asymmetrie des Integrationsparadig-
mas.  

Bestes Beispiel dafür ist die Etablierung und Entwicklung der Frankfurter Integrations-
politik, die zeitlich, inhaltlich und institutionell als Schrittmacher der ersten Welle der 
›Modernisierung‹ in den 1990er Jahren gilt. Mit dem 1989 gegründeten Dezernat für 
Integration und Amt für multikulturelle Angelegenheiten war hier eine integrationspo-
litische Struktur entstanden, die schnell als »Frankfurter Modell« zum deutschlandwei-
ten Vorbild für die Entwicklung des Politikfelds wurde (Aybek/Straßburger 2009, Leg-
gewie 2011 [1993], Nagel 2008). Ausgangspunkt war dabei ein Selbstverständnis, das 
sich dezidiert gegen die Traditionslinien des Nicht-Einwanderungslandes richtete – so 
lässt sich der erste Grundsatz des ›Frankfurter Modells‹ verstehen: 

»Zuwanderer sind mündige Menschen, sie verdienen unsere Akzeptanz. Sie dür-
fen weder institutionell noch gesellschaftlich diskriminiert werden. Ihre 
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wirtschaftlichen und kulturellen Beiträge sind lebenswichtig für alle Menschen in 
der Stadt. Sie müssen nicht nur ›betreut‹ werden und sind nicht nur ein ›soziales 
Problem‹. Ihre gesellschaftlichen Beiträge und sozialen Bedürfnisse betreffen alle 
Bereiche des städtischen Lebens. Ausländerinnen und Ausländer müssen von den 
Deutschen weder paternalistisch gegängelt noch pauschal geliebt werden. Viel-
mehr sind sie zu respektieren und zu achten, auch dann, wenn sie anders aussehen 
oder andere Wertvorstellungen haben als wir« (Cohn-Bendit/Schmid 1993: 286). 

Die Konzeption formulierte also erstmals eine staatliche Politik in der Bundesrepublik, 
die sich vom nationalen Narrativ des Nicht-Einwanderungslandes und der etablierten 
»Pädagogisierung der Ausländer« löste, die lange verhindert hatte, dass über die »prob-
lematische Ausländerpolitik nachgedacht wurde« (Sökefeld 2004: 15). Die Einrichtung 
des Amtes »sollte und wollte« – sofern das auf der kommunalen Ebene möglich war – 
»einen Paradigmenwechsel in der Ausländerpolitik anzeigen« (Cohn-Bendit/Schmid 
1993: 286). Dazu gehörte dezidiert der Anspruch, »die Existenz und die Probleme der 
in der Bundesrepublik lebenden Migranten institutionell anzuerkennen« (Cohn-Ben-
dit/Schmid 1993: 285).  

Die Politik, die das Amt auf Grundlage dieser Konzeption entwickelte, lässt sich im We-
sentlichen in vier Dimensionen zusammenfassen (nach Aybek/Straßburger 2009: 356 
und Leggewie 2011 [1993]: 79ff.): Beratung und Vermittlung zu und mit den zuständigen 
Fachämtern bei Verfahrensfragen und Diskriminierung (später durch eine eigene Anti-
diskriminierungsstelle) sowie Beratung (post)migrantischer Kulturvereine und religiö-
ser Gemeinden (in den Anfangsjahren auch für den zu gründenden Ausländerbeirat); 
Initiation und Durchführung konkreter, innovativer Projekte (teilweise in Kooperation 
mit anderen Ämtern oder Trägern); Kommunikation und Information im Sinne des 
›persuasiven‹ Programms, dass die Bevölkerung auf die Situation der multikulturellen 
Gesellschaft einstellen sollte und andererseits insbesondere in den Anfangsjahren als 
erste staatliche Einrichtung dieser Art in der Bundesrepublik durch wissenschaftliche 
Expertisen, Berichte, Dokumentationen einzelner Projekte die politische Debatte für ein 
Selbstverständnis der Bundesrepublik als »Einwanderungsland« öffnen sollte (Legge-
wie 2011 [1993]: 83). 

Obwohl dabei mit der Konzeption einer ›multikulturellen Gesellschaft‹ gearbeitet 
wurde, die eine deutliche Abweichung von (späteren) integrationspolitischen Entwürfen 
anderer Städte und von den (ebenfalls später) etablierten bundespolitischen Vorgaben 
zur Integrationspolitik darstellen, wurde das ›Frankfurter Modell‹ zum Vorbild für ge-
nau diese Entwicklung. Zum Modell wurde also die Tatsache, dass die Stadt den ›Integ-
rationsbedarf‹ als unumgängliche kommunale Daueraufgabe institutionalisiert hatte. 
Das ist kein Zufall, denn die Frankfurter Integrationspolitik war inhaltlich und praktisch 
von Anfang an in einer Weise aufgestellt worden, die an das Integrationsparadigma an-
schlussfähig war.  
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Auch diese – zeitgenössisch abweichende – Etablierung einer städtischen Integrations-
politik ließ sich schließlich nicht mit einem Bruch mit der Norm nationaler Vergesell-
schaftung verstehen, sondern wurde als kommunale ›Notlösung‹ der überfälligen ›mul-
tikulturellen‹ Aktualisierung derselben etabliert – einer Aktualisierung, die zwar auf die 
Anerkennung der Faktizität der (Post)Migration aus war, aber deren Notwendigkeit vor 
allem aus den Problemen für die deutsche Aufnahmegesellschaft und ihre ›multikultu-
relle‹ Form aus der essentiellen Differenz der (Post)Migrant_innen ableitete:  

»Deutschland ist ein Einwanderungsland, und das bringt auch Probleme mit sich. 
Es gibt Ausländerfreunde, die das leugnen oder lieber verschweigen - es könnte ja 
Wasser auf die Mühlen der Ausländerfeinde sein. Das ist das Gegenstück zu der 
offiziellen Haltung, derzufolge Deutschland kein Einwanderungsland sei: Auch 
wer die Probleme und Konflikte leugnet, die Einwanderung notwendigerweise 
schafft, dementiert die Wirklichkeit. Gelöst werden können solche Probleme und 
Konflikte aber nur dann, wenn sie zuvor benannt wurden. Und genau das werden 
wir tun. [...] Deutschland ist ein Einwanderungsland, und auch dadurch multikul-
turell. Wir feiern das nicht, wir stellen es nur fest« (Cohn-Bendit/Schmid 1993: 
10-11). 

Insbesondere in dieser Hinsicht sollte das Frankfurter Amt zum Modell einer staatlichen 
Problematisierung und Institutionalisierung des Status des Einwanderungslandes wer-
den. Und so lässt sich der zweite Grundsatz des Modells als vorzeitige Formulierung des 
Integrationsparadigmas verstehen: 

»Die Zuwanderer selbst müssen lernen, sich in die inländischen Strukturen, das 
Rechtssystem und die Wertvorstellungen der Deutschen einzufinden und diese 
ebenfalls zu respektieren. Dazu wollen inländische Institutionen beitragen. Es gilt, 
die vorhandene Multikulturalität wahrzunehmen und Wege des Zusammenlebens 
zu finden, die für alle akzeptabel sind. Es gilt auch, die Grenzen kultureller Diver-
genz auf der Grundlage von Menschenrechten und der Verfassung dieses Staates 
zu bestimmen« (Cohn-Bendit/Schmid 1993: 286-7). 

Konsequenterweise wurde in der Arbeit des Amtes dann auch ein Multikulturalismus 
inszeniert, der von der These eines ›Kulturkonflikts‹ ausging und dabei die Dichotomie 
zwischen ›deutscher‹ und ›ausländischer‹ Stadtbevölkerung produzierte: Ausgangs-
punkt war auch hier – einmal mehr – die Umdeutung des (post)migrantischen Alltags 
der Stadt in ein Krisenszenario, wie das Fazit der von Claus Leggewie erstellten Evalua-
tion der Arbeit des Amtes im ersten Jahr verdeutlicht: 

»Um die Zerstörung der Stadt als sozialem und politischem Ort wenigstens einzu-
dämmen, ist der Frankfurter Weg, Sozialpolitik mit kulturpolitischen Akzenten, 
genau der richtige. Denn dabei kann man sich nicht nur auf die sozialen 
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Disparitäten beschränken, sondern muß sich mit regelrechten innerstädtischen 
Kommunikationskatastrophen auseinandersetzen: mit den Gründen für die 
Sprachlosigkeit zwischen den Szenen, mit dem Zusammenbruch der Nachbar-
schaften, mit dem sozialen Tod von Familien und Individuen – mit dem drohen-
den Kollaps der Sozialität« (Leggewie 2011 [1993]: 85). 

Das Frankfurter Modell inszenierte den Multikulturalismus als Mittel der Kriseninter-
vention, das Konfliktschlichtung durch Kulturarbeit erreichen wollte: »Soziale Gegens-
ätze werden als kulturelle Differenzen interpretiert und kulturell gedeutet, sie können 
somit auch mit kulturellen Mitteln moderiert und schließlich harmonisiert werden« 
(Welz 1996: 202). Auch wenn sich die Arbeit des Amts nicht eindeutig als Ethnisierungs-
strategie deuten lässt (vgl. ebd. und Mestre Vives 1998),61 machte diese Konzeption die 
Frankfurter Integrationspolitik anschlussfähig an die »Tradition des deutschen Multi-
kulturalismus«, mit der »Einwanderer als Mitglieder essentiell fremder Ethnokulturen 
gedeutet« werden (Lanz 2009: 107) und die letztlich die Voraussetzung für eine kultur-
alistische Umdeutung der deutschen Abstammungsgemeinschaft in Form des Integrati-
onsparadigmas wurde (s.o. 3.3; vgl. Bommes 1994: 371). Insofern ist es auch wenig ver-
wunderlich, dass das AmkA 2003 gerade im Zuge der Entfaltung des nationalen Integ-
rationsparadigmas durch ein Pilotprojekt zu den später durch das Zuwanderungsgesetz 
verpflichtend eingeführten Sprach- und Integrationskursen sein Budget verdoppeln 
konnte (Radtke 2003: 73). 

Auch in Frankfurt buchstabierte sich also eine kommunale Integrationspolitik aus, die 
die Anerkennung der Faktizität der Migration letztlich auf einen quantitativen und qua-
litativen Ausbau der bestehenden Entwicklungslinien übersetzte: Als ›Sonderbereich‹ 
der Stadtpolitik, während »die politischen Ansprüche auf struktureller Ebene zurück« 
gestellt wurden (Mestre Vives 1998: 74). Bearbeitet wurde im Kern also nicht die feh-
lende Routine der Regelinstitutionen mit der (post)migrantischen Normalität der Stadt-
gesellschaft, mit dem Alltagsrassismus und institutionelle Diskriminierung zum zentra-
len Fokus werden müssten. Dass das AmkA aufgrund von Benachteiligung und Diskri-
minierung »in gewissem Umfang so etwas wie eine Lobby der Frankfurterinnen und 
Frankfurter ohne deutschen Paß sein« müsste, reduzierte sich im Wesentlichen auf die 
Gründung einer Ombudsstelle für Antidiskriminierung, deren Praxis seitdem aus Bera-
tung und ›Konfliktvermittlung‹ bestand. Das Amt sollte aber in keiner Weise systema-
tisch die Interessen der (Post)Migrant_innen vertreten – »keinesfalls fungiert es als 
eine Art Ausländergewerkschaft« (Cohn-Bendit/Schmid 1993: 287). Dieser Frankfurter 
Multikulturalismus mit Radtke als Fortschreibung einer staatsrassistischen Rationalität 
in einer anderen Sprache begreifen: 

 
61 So weist Laura Mestre Vives darauf hin, dass sich die Mitarbeiter_innen dem Vorwurf der Ethnisierung 

bewusst sind und sich das Amt in seiner Praxis »zumindest theoretisch dieser Kritik und Infragestel-
lung« stellt, »indem es Differenz zuläßt und mehr noch die Selbstorganisierung von Migrantlnnen 
propagiert und fördern will« (Mestre Vives 1998: 70). 
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 »Focusing on the systemic aspects [...] of social inclusion and legal incorporation, 
the idea of [...] multiculturalism was conceived as another example of individuali-
sation and pedagogisation of social problems, restricted to questions of cultural 
differences and peaceful everyday arrangements in community life, but avoiding 
necessary structural, political or legal intervention [...] to advance political partic-
ipation and social inclusion on the basis of equality of rights and opportunities« 
(Radtke 2003: 73). 

Selbst für den Frankfurter Fall, in dem in besonderer – eben ›multikultureller‹ Weise – 
der Anspruch einer »Differenzierung von Deutungsmustern und Integrationsvorstellun-
gen« (Filsinger 2009: 291) formuliert wurde, lässt sich also feststellen, dass sich dieser 
Anspruch konzeptionell wie institutionell im Wesentlichen in Form sozial- und kultur-
politischer ›Sonderprogramme‹ zu einer Praxis in den Linien der Asymmetrie des In-
tegrationsparadigmas entwickelte. Für die bundesweite Entwicklung lässt sich trotz al-
ler Unterschiede in »Entwicklungsverläufen und Schwerpunkten« (Filsinger 2009: 287) 
feststellen, dass bis heute häufig »Defizitkompensation und spezielle Förderung in Son-
dermaßnahmen (›Integrationshilfen‹)« im Vordergrund stehen (Filsinger 2009: 286), 
während andere Schlagworte der Etablierung des kommunalen Politikfelds wie bspw. 
die »Interkulturelle Öffnung« städtischer Regelinstitutionen nur in »zaghaften Ansät-
zen« ihren Ausdruck fanden (Filsinger 2009: 284).62  

 

 

 
62 Die vorhandenen Brüche in dieser Entwicklung werden im folgenden Teil der Studie aufgegriffen, der 

sich am Beispiel Frankfurts mit der zunehmenden Standardisierung des Politikfelds ab den 2000er 
Jahren befasst, die Filsinger als »(neuen) takeoff« bezeichnet (Filsinger 2009: 287). 
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5 Zwischenfazit: Seeing like a (Nation) State 

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen wird deutlich: Wenn mit Bommes festzu-
stellen wäre, dass städtische Integrationspolitiken heute im Wesentlichen tun ›was man 
immer getan hat‹, dann lässt sich dies aus der dem vorangegangenen Kapitel zugrunde 
liegenden gouvernementalitätstheoretischen Perspektive nur als Kontinuität eines 
Staatsrassismus verstehen, der das Verhältnis von (Lokal)Staat und (Post)Migration 
prägt. Die sozialstaatliche ›Integration‹ der ›Ausländer‹ ebenso wie der Integrationsim-
perativ in Folge der ›Öffnung‹ des Nicht-Einwanderungslandes inszenieren dieses Ver-
hältnis im Namen der deutschen Gesellschaft als nationale Abstammungs- oder Werte-
gemeinschaft. Dabei sollte auch deutlich geworden sein, dass die vorgestellten städti-
schen Strategien diese nationalstaatliche Rationalität der Regulation von (Post)Migra-
tion verkörpern. Daran zeigt sich, dass deutsche Kommunen nicht nur in den Auf-
tragsangelegenheiten im Bereich des sogenannten ›Ausländerwesens‹ und in der lokal-
staatlichen Ausführung der bedingten Integration der ›Ausländer‹ in den deutschen So-
zialstaat den staatsrassistischen Blick übernommen haben. Sie nutzten die ausländer-
rechtliche Dispositionsmacht oder bedienen sich heute der Logik des nationalen Integ-
rationsparadigmas, um die Ordnung der Stadt zu denken. Plastische Beispiele dieser 
Ausrichtung am Muster der nationalen Gesellschaft sind die Zuzugsbeschränkungen 
und Quotierungen der Belegung öffentlich geförderten Wohnungsbaus, in denen 
(Post)Migration als lokales Ordnungsproblem aus dem Verhältnis der ›Ausländerquote‹ 
zum nationalen Durchschnitt abgeleitet wird. Wenn sich (Post)Migration als urbane 
Verdichtung sozialstaatlicher ›Sonderbelastungen‹ und später als ›Überlastung‹ von 
Siedlungsgebieten darstellte, die im Zweifelsfall durch Zuzugssperren gelöst oder auf 
andere Weise ›verteilt‹ werden sollten, dann offenbart sich darin die Objektivierung von 
(Post)Migration im Namen der ›deutschen‹ Ordnung der Stadt.  

Städte verwalteten ihre (post)migrantische Bevölkerung im vermeintlichen Interesse ih-
rer ›eigentlichen‹ Bürger_innen – als Angehörige einer ethnisch-kulturellen Gemein-
schaft, was lange Zeit praktisch einer Grenzziehung entlang der deutschen Staatsbür-
gerschaft entsprach und nach der selektiven Öffnung von Einbürgerungsmöglichkeiten 
durch den ›Migrationshintergrund‹ des Integrationsparadigmas fortgeschrieben 
wurde. (Post)Migrantinnen werden durch diesen staatlichen Blick immer wieder als 
eine zu bearbeitende Bedrohung identifiziert – »als die ›Anderen‹, ›Fremde‹, die es zu 
erforschen und zu verstehen, abzuwehren und zu kontrollieren, zu nutzen und zu integ-
rieren gilt« (Yildiz 2013: 56). Das heißt nicht zwangsläufig, dass der Staat sie aus der 
Stadt zu tilgen versucht. Aber er reguliert sie stets im Verhältnis zum eigentlichen Ge-
genstand der Regierung der Stadt, der nationalen Gesellschaft in Form der städtischen 
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›autochthonen‹ Bürgerschaft und sucht sie in entsprechend ›geordnete‹ Bahnen zu len-
ken. 

Mit Blick auf die weitere Argumentation63 lässt sich die dargestellte, ungebrochene Be-
ziehung zwischen staatlicher Regulation von (Post)Migration im Namen der nationalen 
Gesellschaft und Regierung der Stadt begrifflich als ›staatlicher Blick‹ (genauer: ›staats-
rassistischer Blick‹) in der Stadt fassen: Stadtverwaltung und -politik haben (Post)Mig-
ration in der Vergangenheit ›wie ein Staat‹ problematisiert. Dieser Vorschlag lehnt sich 
an James Scotts Konzeption eines »seeing like a state« (Scott 1998) an, die gouverne-
mentalitätsanalytischen Perspektiven sehr ähnlich ist, weil sie im Kern moderner Staat-
lichkeit eine spezifische Wissensordnung ausmacht (vgl. Valverde 2011: 278). Scott for-
muliert – ähnlich wie Foucault und daran anschließende Analysen – eine Kritik an der 
normierenden Gewalt, die diese Wissensordnung als Grundlage staatlicher Regulation 
besitzt. Biopolitische wie staatsrassistische Strategien im Sinne Foucaults lassen sich 
mit Scott als »state simplifications« (Scott 1998:6) verstehen, mit der Ordnung nicht 
nur gedacht, sondern nach deren epistemischen Voraussetzungen Ordnung geschaffen 
wird. Scotts Kritik widmet sich nicht dem zugrundeliegenden Mechanismus an sich, 
denn Wissen zu generieren und dabei die repräsentierte Welt zu vereinfachen ist Vo-
raussetzung jeder Organisation durch Verwaltung und damit auch der Bereitstellung 
von sozialen und politischen Rechten, also Wohlfahrt oder Freiheit. Aber Kennzeichen 
moderner Staatlichkeit ist es nicht nur, dass in einem zuvor unbekannten Ausmaß stan-
dardisiertes Wissen über die Entwicklung von Bevölkerung und Ökonomie, Gesellschaft 
und Territorium als Gegenstände der Regierung generiert wird. Entscheidend ist viel-
mehr, dass auch die repräsentierte Welt selbst einer Standardisierung unterworfen wird, 
damit sie für den staatlichen Blick regelmäßig lesbar ist. Staatliche Verwaltungen be-
greifen die Welt nicht nur in state simplifications, sie formen ihre Gegenstände nach 
den Kategorien der Repräsentation: 

»The builders of the modern nation-state do not merely describe, observe, and 
map; they strive to shape a people and landscape that will fit their techniques of 
observation. [...] The more static, standardized, and uniform a population or social 
space is, the more legible it is, and the more amenable it is to the techniques of 
state officials« (Scott 1998: 82). 

Insofern Scotts Analyse sich mit gouvernementalitätsanalytischen Perspektiven deckt, 
erlaubt sie für den Gegenstand hier begrifflich auf den Punkt zu bringen, wie (Post)Mig-
ration im Blick des Staates zu einer permanenten Gefahr für die nationale 

 
63 Der analytische Mehrwert dieser begrifflichen Fassung wird sich im weiteren Verlauf der Argumenta-

tion entfalten – hinsichtlich der These, dass sich in aktuellen städtischen Politiken ein Bruch der Prob-
lematisierung von (Post)Migration im Namen der Nation abzeichnet. Denn wie zu zeigen sein wird, 
lernen Stadtverwaltungen und -politik mit aktuellen integrationspolitischen Strategien (Post)Migra-
tion zu sehen ›wie eine Stadt‹. 
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Vergesellschaftung wird, geleitet durch biopolitische/staatsrassistische state simplifica-
tions. Und wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt, gilt dann auch für den Zusammen-
hang hier, dass Stadtverwaltungen und -politik ihre (post)migrantischen Bewohner_in-
nen in einer Weise fokussieren und regieren, die diesem staatlichen Blick als staatsras-
sistischem Blick folgt – auch hier gilt: »cities [...] often see like a state« (Valverde 2011: 
281).  

Wie lässt sich das verstehen? Historisch geht die Entwicklung moderner Staatlichkeit 
mit Foucault unter anderem aus der Problematisierung urbaner Unordnung hervor. Die 
Gouvernementalisierung des Staates entwickelte sich demnach ausgehend von der Ra-
tionalität der »Policey«64 am Modell der Stadt:  

»Ein Staat gilt als wohlgeordnet, sobald man das gesamte Staatsgebiet mit einem 
Polizeisystem überzogen hat, das ebenso streng und wirkungsvoll ist wie das in 
den Städten geschaffene. Ursprünglich bezeichnete man als ›Polizei‹ ein Ensem-
ble von Reglementierungen, die in einer Stadt für Ruhe sorgen sollten, doch zu 
dieser Zeit wird Polizei zu einer Form von Rationalität für die Regierung des ge-
samten Staatsgebiets. Die Stadt ist das Modell für die Schaffung eines Reglements, 
das Anwendung auf den gesamten Staat findet« (Foucault 2005: 326). 

Und mit der Etablierung des Staatsterritoriums und der in der Folge daran geknüpften 
Konstitution der nationalen Gesellschaft verkehrt sich das Verhältnis, das »Vorbild der 
Urbanisierung« für die Regierung des Staatsgebiets (Foucault 2005: 310), und wird 
selbst den Bedingungen des modernen, gouvernementalen Staates unterworfen. Auch 
die spezifische Ordnung der Stadt wurde also im Laufe des 19. Jahrhunderts zum Ge-
genstand einer Wissensproduktion im Namen der Regierung des Sozialen, d.h. sie 
wurde in einer Weise problematisiert, die ihre soziale, ökonomische und räumliche65 
Beschaffenheit für den Staat regierbar zu machen suchte, entsprechende Ordnungsmo-
delle schuf und zu verwirklichen strebte (Osborne/Rose 1998).  

Entsprechende Programme begreifen die geordnete Stadt als einen Raum, der für den 
staatlichen Blick lesbar und damit regierbar ist:  

»For the first half of the twentieth century, the government of urban existence in 
the face of such anxieties was always inspired, explicitly or implicitly, by a utopian 
dream: a dream of the perfect rational city planned in such a way as to maximize 

 
64 Zu dieser Zeit stand die »Polizei« für eine Regierungsrationalität, die Ordnung als unmittelbare Regle-

mentierung menschlichen Verhaltens verstand, »in dem alles so weit kontrolliert würde, dass die 
Dinge ganz von selbst liefen und ein äußerer Eingriff unnötig wäre« (Foucault 2005: 236). 

65 Der geläufigste Ausdruck dieser Programmatik ist architektonischer Natur und drückt sich in der pe-
niblen Planung der Anordnung von Straßen, Häusern, Plätzen, der Anzahl der Bewohner_innen und 
ihrer Wege durch die öffentlichen Räume aus (Bauman 1997: 208), in der sich der Drang danach, das 
Leben in der Stadt für den Staat erkennbar zu machen und ihn damit zu ordnen, offenbart (Scott 1998: 
55).  
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the efficiency, tranquillity, order and happiness of its inhabitants while minimiz-
ing crime, disorder, vice, squalor, ill health and the like« (Rose 2000: 95). 

Angetrieben wurde dieses moderne Ideal einer – durch den Staat – geordneten Stadt 
stets durch die bedrohliche Unordnung des urbanen Lebens selbst:  

»The recurrent visions of the administered city have always been quickened by a 
sense of crisis, of the nefarious activities and mobile associations within urbanized 
territories that elude knowledge and escape regulation« (Rose 2000: 95).  

Die Beziehung dieses staatlichen Blicks in der Stadt zur Regulation von (Post)Migration 
kommt in den oben dargestellten Krisenfiguren zum Ausdruck, mit denen (Post)Migra-
tion immer wieder zum grundsätzlichen Problem der Ordnung der Stadt gemacht 
wurde. Mit Zygmunt Bauman lässt sich diese Konkretisierung eines abstrakten ›sense 
of crisis‹ zu einer Bedrohung der Ordnung durch das Fremde auf den Punkt bringen, 
womit nicht nur die Beziehung der Regierung der Stadt zum Staatsrassismus, sondern 
auch zur Norm der nationalen Zugehörigkeit und der Staatsbürgerschaft für diese Prob-
lematisierung zum Ausdruck kommt: 

»Der Fremde war der Feind der Gleichförmigkeit und Monotonie, und in die 
Stadtplanung, die sich an der Stadtutopie orientierte (die Utopie einer vollkom-
menen Gesellschaft, die man durch Stadtplanung erreichte), hatte es mit der Aus-
merzung all dessen zu tun, was es an Fremdem bei den Fremden gab, und, wenn 
es sein mußte, der Fremden selbst« (Bauman 1997: 209). 

Entsprechende Strategien problematisieren die Ordnung der Stadt geleitet durch den 
staatsrassistischen Blick – Unordnung erscheint auch in der Stadt ausgehend von der 
Norm des nationalen Gesellschaftskörpers (Osborne/Rose 1999: 745). Entsprechende 
Strategien zielen darauf, die »Ungewißheit symbolisch zu verbrennen«, also den 

»Schrecken der Unbestimmtheit auf eine bestimmte Kategorie von Fremden zu 
konzentrieren (Einwanderer, ethnische Gruppen, Nichtseßhafte, Reisende oder 
Heimatlose, Anhänger bizarrer und deshalb auffälliger Subkulturen) – und dabei 
die Hoffnung nicht aufzugeben, daß die Eliminierung oder Inhaftierung die ge-
suchte Lösung für das Problem der Kontingenz als solcher liefern und die er-
träumte Routine herstellen werde« (Bauman 1997: 208). 

Wenn (Post)Migration in der Stadt als Auslöser des ›sense of crisis‹ moderner Staatlich-
keit zum Gegenstand der Regierung wird, dann inszeniert diese Problematisierung im-
mer wieder die Grenze zwischen (Staats-)Bürger_innen und (Post)Migrant_innen 
(markiert durch die fehlende Staatsbürgerschaft oder – heute – durch ›Integrationsde-
fizit‹ und ›Migrationshintergrund‹). Dies ist der staatsrassistische Blick in der Stadt. 
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TEIL II 
SEEING LIKE A CITY 
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6 Von ›Potentialen‹ und (methodologischem) 
Neoliberalismus 

Mit Blick auf die Rationalität der Nation im Kontext moderner Staatlichkeit wurde im 
ersten Teil dieser Studie herausgearbeitet, wie die ausländerrechtliche Begrenzung der 
›sozialen‹ Integration und das kulturalistische Integrationsparadigma den staatlichen 
Blick auf (Post)Migration auch in der Stadt in staatsrassistischen Linien geprägt haben. 
Dieser zweite Teil der Studie entwickelt die Argumentation, dass sich im Kontext aktu-
eller integrationspolitischer Strategien auf Grundlage neoliberaler Ratio-nalitäten ›un-
ternehmerischer Stadtpolitik‹ eine veränderte Programmatik entfaltet, die einen ande-
ren staatlichen Blick auf (Post)Migration in der Stadt entwirft.66  

Ausgangspunkt ist eine Argumentation in Teilen der angewandten Forschung. Sie sehen 
in aktuellen Entwicklungen kommunaler Integrationspolitiken nicht nur die quantita-
tive Aufwertung des Themas als Politikfeld, sondern auch eine qualitative Neuaufstel-
lung. Demnach würde ›Integration‹ heute nicht nur als zentrale kommunale Aufgabe 
begriffen, sondern auch deren traditionelle ›Defizitorientierung‹ aufgeben (Häußer-
mann/Kapphan 2008). Diese Einschätzungen bauen allerdings im Wesentlichen da-
rauf, dass die Städte in den Linien des Integrationsparadigmas akzeptiert hätten, dass 
(Post)Migration für die deutsche Gesellschaft ›notwendig‹ ist. Ein Blick in das weitere 
Forschungsfeld zeigt, dass die These des ›Paradigmenwechsels‹ auch diesbezüglich 
nicht unwidersprochen bleibt. Denn diese funktionale Begründung lässt sich als Konti-
nuität einer staatsrassistischen Problematisierung von (Post)Migration verstehen. Die-
ser Widerspruch wird im Folgenden als eine zweite Kontinuitätsthese beschrieben: 
Demnach lässt sich die Abkehr von der ›Defizitorientierung‹ als Bedingung von Neo-
liberalisierungsprozessen deuten, die nicht die grundsätzliche Objektivierung von 
(Post)Migration im Namen der Nation verändern, sondern als dessen neoliberale Fort-
schreibung bzw. Zuspitzung zu verstehen sind (6.1).  

Das Kapitel entwickelt – insbesondere im Rückgriff auf James Fergusons Diskussion 
des analytischen ›Gebrauchs des Neoliberalismus‹ (Ferguson 2009) – eine kritische 
Diskussion dieser zweiten, ›neoliberalen‹ Kontinuitätsthese, die sich in Anlehnung an 
die Kritik des ›methodologischen Nationalismus‹ oben (Kap. 2) so zusammenfassen 
lässt: Diese zweite Kontinuitätsthese geht aus einer Analytik hervor, die sich als ›metho-
dologischer Neoliberalismus‹ begreifen lässt, mit dem die Diagnose ›Neoliberalismus‹ 

 
66 Dieser staatliche Blick wird in diesem Teil der Studie in seiner programmatischen Logik isoliert, d.h. 

der staatsrassistische Blick, der – wie gezeigt – in den aktuellen Konjunkturen des Integrationspara-
digmas weiterlebt, taucht hier lediglich als Gegenstand einer programmatischen Problematisierung 
auf (s. insb. Kap. 7.3). Der Teil III der Studie widmet sich der Frage, inwiefern sich diese beiden staat-
lichen Problematisierungsformen in der Regierung der Stadt einerseits gegeneinander artikulieren 
und andererseits miteinander verschränken. 
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zur Analyse des staatlichen Umgangs mit (Post)Migration einfach deduktiv aus Globa-
lanalysen ›des‹ Neoliberalismus abgeleitet wird (6.2). Im Gegensatz zur Argumentation 
oben geht es der Diskussion hier allerdings nicht darum, diese Analytik in ihren grund-
sätzlichen Prämissen (und damit in ihrer Kritik an bestimmten Folgen von Neoliberali-
sierungsprozessen) zurückzuweisen. Vielmehr wird für einen abweichenden analyti-
schen Gebrauch der Analyse städtischer Neoliberalisierungsprozesse (6.3) plädiert, mit 
dem neoliberale Rationalitäten, Strategien und Techniken in der Regierung von 
(Post)Migration nicht von vornherein auf einen bestimmten politischen Gebrauch oder 
Effekt festgelegt werden. Aus dieser Perspektive lässt sich im weiteren Verlauf des zwei-
ten Teils am Beispiel der Genese und Programmatik des Frankfurter Integrations- und 
Diversitätskonzepts zeigen, wie Stadtpolitik durch neoliberale Rationalitäten und Tech-
niken dezidiert gegen die Traditionen einer staatsrassistischen Problematisierung von 
(Post)Migration in der Stadt gewendet werden können (Kap. 7 und 8). 

6.1 Kontinuitätsthese II: ›Potentiale‹ und  
neoliberaler Standortnationalismus 

Häußermann und Kapphan charakterisieren die Entwicklung kommunaler Integrati-
onspolitiken in den letzten beiden Jahrzehnten als »Paradigmenwechsel«. Dabei lässt 
sich sowohl ihre Einschätzung der integrationspolitischen Vergangenheit als auch der 
Dynamik des Politikfelds von Bommes Einschätzung abgrenzen. Demnach hätte sich 
seit den 1990er Jahren, »nach Jahrzehnten einer hilflosen und widersprüchlichen Aus-
länderpolitik«, nach einer Orientierung an »Zuwanderungsbeschränkungen« und an-
sonsten »unkoordinierter Projektpolitik vor allem im Sozial- und Kulturbereich« (Häu-
ßermann/Kapphan 2008: 42), das Thema Integrationspolitik auf kommunaler Ebene 
nicht nur etabliert, sondern dies in Verbindung mit den zuwanderungsrechtlichen Ver-
änderungen auf Bundesebene und der Öffnung des Nicht-Einwanderungslands in einer 
grundsätzlich veränderten Weise:  

»Der Umgang mit Zuwanderern und Migration hat sich aber in den letzten zwei 
Jahrzehnten verändert. Wurde das Thema Zuwanderung früher fast ausschließlich 
als ärgerlicher Problembereich gesehen, der Kosten und wenig Nutzen verursacht, 
so wird heute – von der Bundesebene bis zur lokalen Politik – in der Migration 
zunehmend eine Ressource gesehen, die helfen soll, den absehbaren demographi-
schen Schwund zu bremsen und den voraussehbaren Arbeitskräftemangel zu be-
heben« (Häußermann/Kapphan 2008: 21). 

Auch vor dem Hintergrund der Ausführungen des ersten Teils dieser Studie ließe sich 
diese Fassung eines ›Paradigmenwechsels‹ allerdings nicht als Wandel der grundsätzli-
chen, staatsrassistischen Form der Problematisierung von (Post)Migration begreifen. 
Denn sie verharrt in ihrer Form der Objektivierung, die ›Potentiale‹ der (Post)Migration 
kommen als Nutzen für die deutsche Gesellschaft in den Blick. So lässt sich auch die 
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Einschätzung einer ›funktionalistischen‹ Legitimation dieses Perspektivwechsels von 
Filsinger verstehen: 

»In der Legitimation der neuen Integrationspolitik wird nun auf die Potentiale in 
der (jungen) Migrationsbevölkerung abgehoben (Potentialansatz), die vor allem 
vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und des Arbeitskräftebe-
darfs nicht verspielt werden sollen. Eine bürgerrechtliche Begründung, die von 
den Lebensmöglichkeiten und Chancen der Migrantinnen und Migranten her ar-
gumentiert, ist dagegen deutlich weniger erkennbar. Funktionalistische Begrün-
dungen mögen die Realisierungschancen für eine Integrationspolitik erhöhen, un-
terfordern jedoch die Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Neubestimmung 
von Zugehörigkeit« (Filsinger 2009: 289). 

Ein Blick in die breiter aufgestellte Literatur, die den Umbau zum ›Integrationsland‹ 
analysiert67, offenbart eine deutlich zugespitzte Form dieser Einschätzung einer ›funk-
tionalistischen Begründung‹, die keine ›Neubestimmung von Zugehörigkeit‹ beinhalte. 
So versteht bspw. Encarnación Gutiérrez Rodríguez die Reformen im Kontext des Zu-
wanderungsgesetzes und maßgeblich das deutsche Integrationsparadigma als Aktuali-
sierung von rassistischen Strategien, mit denen sich eine »alte Form der Biopolitik68, 
die der Ethnisierung, in neoliberale Regierungstechniken neu kleidet« (Gutiérrez Ro-
dríguez 2003: 162; H.i.O.). Entsprechende Strategien konstruierten (Post)Migrant_in-
nen nach wie vor als »Gruppe von Fremden«, die es »mittels Ausländergesetzen« zu 
kontrollieren gelte und gleichzeitig einer widersprüchlichen Anrufung unterworfen 
werde, nämlich »›anders zu sein‹ und ›sich zu integrieren‹« (ebd.). Als ambivalent las-
sen sich die Handlungsanforderungen verstehen, weil die staatsrassistische Objektivie-
rung von (Post)Migration als Fremdkörper in der Bevölkerung unter neoliberalen Um-
ständen mit Subjektivierungsformen verkoppelt werde, die die zugeschriebene Differenz 
einer ökonomischen Anrufung zu unterwerfen suchen.  

Wenn (Post)Migration heute in staatlichen Programmen also nicht mehr nur als Syno-
nym des ›defizitären Ausländers‹ auftauche, sondern gleichzeitig als Verheißung pro-
duktiver Differenz, die es im Namen des Staats auszuschöpfen gilt, dann verändere sich 
die staatliche Problematisierung von (Post)Migration nicht grundsätzlich. Vielmehr ver-
kompliziere sich der »Appell des Staates an die Migranten und Migrantinnen« (ebd. 
176). Zum Ausdruck komme dies insbesondere im »Appell an die unternehmerischen 
Potenziale des Migranten als ethnisiertem Entrepreneur« (Gutiérrez Rodríguez 2003: 

 
67 Diese Arbeiten beschäftigen sich nicht mit der Etablierung einer strategischen Steuerung und zum 

Großteil auch nicht dezidiert mit Stadtpolitik. Aber sie analysieren alle (Post)Migration als Gegenstand 
von staatlichen Strategien und gesellschaftlichen Diskursen und lassen sich insofern auf den Gegen-
stand der Regierung von (Post)Migration in der Stadt übertragen.  

68 Wie die Ausführungen oben gezeigt haben, eigentlich: des Staatsrassismus (vgl. Kap. 2.3). 
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174) – eine Figur, die sich als Kern der Potentialorientierung begreifen lässt (vgl. Rodatz 
2012). Gutiérrez Rodríguez führt aus: 

»Migrantlnnen sind in den letzten Jahren als die neuen UnternehmerInnen zele-
briert worden und zählen zu einer der begehrten Zielgruppen von Programmen 
zur Förderung in die Selbstständigkeit. Beschäftigungsprogramme, die die aus der 
Not erwachsenen Überlebensstrategien von Migrantinnen und Migranten, der Ar-
beitslosigkeit und der subtilen rassistischen Ausschließung sowie Diskriminierung 
auf dem Arbeitsmarkt zu entgehen, in rhetorischen Formeln von Flexibilisierung 
und Unternehmergeist verpacken. Die Zauberformel lautet hier ethnic business. 
Unter dieser Formel werden MigrantInnen mittels staatlicher Beschäftigungs-
maßnahmen angehalten, nicht nur als ›UntemehmerInnen ihrer selbst‹ (vgl. Pühl 
in diesem Band) aktiv zu werden, sondern gerade ihre partikuläre Ressource, die 
der Ethnizität, als viel versprechende Marktanlage einzusetzen. Differenz und ins-
besondere Ethnizität fügen sich hier in die Mehrwertlogik des global agierenden 
Marktes ein« (Gutiérrez Rodríguez 2003: 176). 

In der Analyse von Gutiérrez Rodríguez erscheinen solche Anrufungen vor dem Hinter-
grund einer gleichzeitigen Fortschreibung der nationalen Logik der Integration und der 
ausländerrechtlichen Objektivierung sowie der rassistischen Stratifizierung von Ökono-
mie und Gesellschaft als neoliberale Rekonstitution staatsrassistischer Strategien, die 
im Kern auf die nationale Konstruktion eines ethnisch-deutschen Bevölkerungskörpers 
bezogen bleiben: »Demnach erfahren Migrantinnen und Migranten trotz des scheinba-
ren Bestrebens des neo-liberalen Staates, sie auf der ökonomischen Ebene zu integrie-
ren, immer wieder eine Anrufung als subjectless objects« (Gutiérrez Rodríguez 2003: 
175; H.i.O.). 

In ähnlicher Weise argumentiert Christoph Butterwegge, dass sich ein bedarfs- und po-
tentialorientierter »Begründungszusammenhang für Migrations- und Integrationspoli-
tik« nur als »sozialpolitische Demagogie« verstehen lässt, der »dem um sich greifenden 
Rassismus keineswegs die Grundlage« entzieht, sondern Zeichen der neuen »Dominanz 
›nationaler Interessen‹ und volkswirtschaftlicher Wanderungsbilanzen« im Neolibera-
lismus ist (Butterwegge 2009: 62). An anderer Stelle führt er aus: 

»Obwohl oder gerade weil der Neoliberalismus (viele, jedoch keineswegs alle) Zu-
wanderer als Gewinn für die eigene Volkswirtschaft betrachtet, sie ›vorurteilsfrei‹ 
ökonomischen Kosten-Nutzen-Kalkülen unterwirft und ihre Arbeitskraft als ›Hu-
mankapital‹ betrachtet, bedeutet eine ›Herrschaft des Marktes‹ für die Migrati-
onspolitik weniger Humanität und den Abschied von moralischen Kategorien. [...] 
Wenn man so will, entsteht ein duales und selektives Migrationsregime: Die ›gu-
ten‹ (d.h. hoch qualifizierten) Zuwanderer werden angeworben bzw. willkommen 
geheißen, die ›schlechten‹ (d.h. niedrig qualifizierten) Zuwanderer systematisch 
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abgeschreckt. Zuckerbrot und Peitsche dienen als Instrumente einer Migrations-
politik, die im Alltag volkswirtschaftlichen und demografischen Interessen folgt, 
wiewohl die Menschenrechte in Sonntagsreden zur obersten Richtschnur des 
Handelns erklärt werden« (Butterwegge 2005: 5-6). 

Butterwegge konzipiert das Verhältnis von Neoliberalismus und Nationalstaat als 
›Standortnationalismus‹, der sich zwar vom »klassischen Deutschnationalismus« un-
terscheide, aber eine modernisierte Variante »völkischen Bewußtseins [...] als Reaktion 
auf eine veränderte Weltmarktsituation« verkörpere (Butterwegge 1998: 124). Durch ei-
nen ›Globalisierungsdiskurs‹, der im Kern dazu diene, Wettbewerbs- und Leistungsge-
danken im Zeichen des Wirtschaftsstandorts zu verabsolutieren, sei ab den 1980er Jah-
ren die neoliberale Restrukturierung des Wohlfahrtsstaats in den Linien dieses Stand-
ortnationalismus vorangetrieben worden (Butterwegge 2005: 1). Dabei versteht er den 
Neoliberalismus als hegemoniale politische Ideologie, die sich zur »Weltanschauung, ja 
zu einer politischen Zivilreligion« entwickelt habe, die »alle Poren der Gesellschaft« bis 
hin zu Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden durchdringe (Butterwegge 2013: 15). 
Der Neoliberalismus präsentiere sich als alternativlose Strategie im Angesicht des glo-
balen Standortwettbewerbs, ersetze das wohlfahrtstaatliche Prinzip des sozialen Aus-
gleichs durch die Idee der Leistungsgerechtigkeit und legitimiere so die soziale und öko-
nomische Spaltung der Gesellschaft als gerechte Aufteilung in Marktgewinner_innen 
und -verlierer_innen (vgl. grundsätzlich bspw. Butterwegge 2007). 

Die aus diesen Prozessen formierte ›Konkurrenzgesellschaft‹ sei in ihren Grundzügen 
sozialdarwinistisch und wohlstandschauvinistisch und ließe sich demnach leicht in den 
Standortnationalismus einbinden, der »als politisch-ideologischer Kitt« die Gesellschaft 
trotz Prekarisierung und sozialer Zerklüftung der »als Spaltpilz und Sprengkraft wirken-
den ›Reformpolitik‹ nach Modellvorschlägen des Neoliberalismus« zusammen halten 
sollte (Butterwegge 2013: 24). Dass der Standortnationalismus sich auch mit »(Kul-
tur-)Rassismus« verbindet, ist demnach notwendige Konsequenz des neoliberalen Pro-
jekts: »Wo Umverteilung von unten nach oben mittels der neoliberalen Ideologie unter 
Hinweis auf Globalisierungsprozesse – als zur Sicherung des ›eigenen Wirtschaftsstan-
dortes‹ erforderlich – legitimiert wird, entsteht ein gesellschaftliches Klima, das (ethni-
sche) Ab- und Ausgrenzungsbemühungen stützt« (Butterwegge 2007: 217).  

Die Konsequenzen für eine »neoliberale Stadtentwicklung« leitet Butterwegge aus die-
ser Analyse knapp und konsequent ab: 

»Stadtentwicklungsplanung, die als Standortpolitik der Kapitallogik folgt, schafft 
auf der einen Seite glamouröse Schaufenster des Konsums (›Räume der Sieger‹) 
und auf der anderen Seite vernachlässigte Wohnquartiere (›Räume der Verlie-
rer‹), die kaum noch etwas miteinander zu tun haben. [...] ›Hier konzentriert und 
ghettoisiert sich Armut.‹ (Hahn 1999, S. 204) Migrant(inn)en leben überwiegend 
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in benachteiligten Wohngebieten (vgl. Friedrichs/Blasius 2000), die als ›soziale 
Brennpunkte‹ diskreditiert, mit einer überhöhten ›Ausländerkriminalität‹ assozi-
iert oder euphemistisch als ›Stadtteile mit besonderem Entwicklungs-‹ bzw. ›Er-
neuerungsbedarf‹ tituliert werden« (Butterwegge 2009: 14). 69 

Ähnlich wie Butterwegge dies oben für die Entwicklung der Migrationspolitik beschrie-
ben hat, bietet der neoliberale Staat also auch in der Stadt »Zuckerbrot und Peitsche« 
(Butterwegge 2005: 6). In und gegen die ›Räume der Verlierer‹ setzt sich demnach 
»statt des ›wohltätigen‹ bzw. Sozialstaates [...] mehr und mehr der ›strafende‹ Krimi-
nal- bzw. Polizeistaat durch« (Butterwegge 2009: 13).70 In der dichotomen Logik dieser 
Argumentation71 stünde dieser ›Peitsche‹ die Problematisierung von ›Potentialen‹ und 
›Ressourcen‹ der (Post)Migration, also neoliberales ›Zuckerbrot‹, zur Seite, als Stand-
ort-Strategie, in der bestimmte (Post)Migrant_innen eine Funktion für die ›Räume der 
Sieger‹ übernehmen können. 

Eine ähnliche Argumentation findet sich auch bei Stefan Lanz, wenn er neben der oben 
dargestellten Dominanz eines »differenziellen Integrationsdiskurses« (s.o. Kap. 4.3) ein 
»ökonomisches Deutungsmuster« von (Post)Migration in integrationspolitischen Dis-
kursen in Berlin ausmacht:  

»In diesem Diskurs hat die Redeweise eines ökonomischen und gesellschaftlichen 
Potenzials der Einwanderer die traditionelle Problemoptik abgelöst. Er tendiert 

 
69 Wobei Butterwegge in seinen katastrophischen Darstellungen und seiner Warnung vor »bürgerkriegs-

ähnlichen Auseinandersetzungen« infolge der »Krise der sozialen Stadt« (Butterwegge 2009: 14) 
selbst solche Zuschreibungen produziert und sich dabei mit Häußermann auch noch auf einen der 
sozialwissenschaftlichen Urheber des Bund-Länder Programms »Soziale Stadt« bezieht, das die kriti-
sierten ›euphemistischen‹ Titel des ›besonderen Bedarfs‹ bestimmter Stadtteile in der Bundesrepub-
lik etabliert hat (Güntner 2007: 231). Deutlich wird hier, wie manche Neoliberalismus-Analysen selbst 
zur räumlichen Stigmatisierung des deutschen Ghetto-Diskurses beitragen. Dagegen ist die Einschät-
zung zu wiederholen, die oben schon anlässlich der Darstellung der Genese dieses Diskurses gemacht 
wurde: weder der Migrations- noch der Segregationsforschung ist es gelungen, in der Bundesrepublik 
Viertel zu identifizieren, die mit den Standards der internationalen Forschung als problematisch seg-
regiert gelten würden (Dangschat 2007, Yildiz 2009). Es gibt in der Bundesrepublik auch unter dem 
Einfluss des Neoliberalismus weder »Hyperghettos« (Wacquant 2007: 403), noch drohen »bürger-
kriegsähnliche Auseinandersetzungen« (Butterwegge 2009: 14) – diese Einschätzungen sind dem 
›methodologischen Neoliberalismus‹ der Analysen zuzurechnen (s.u. Kap. 6.2). Aus dieser Perspek-
tive könnte man Wacquant selbst, in jedem Fall aber Butterwegge vorwerfen, zur Stigmatisierung von 
»oben«, also aus »den journalistischen, politischen und bürokratischen (sogar wissenschaftlichen) 
Feldern« (Wacquant 2007: 399) beizutragen, die Wacquant richtigerweise kritisiert. 

70 Butterwegge greift hier die Neoliberalismus-Analyse von Wacquant auf (bspw. zur »Bestrafung der Ar-
men« Wacquant 2009). Er weist zwar darauf hin, dass sich dessen Analyse von Entwicklungen »jen-
seits des Atlantiks« nicht einfach übertragen lässt, nutzt sie aber dennoch zentral für seine Analyse der 
deutschen Verhältnisse. Für die Bundesrepublik ist darauf hingewiesen worden, dass sich der stra-
fende Staat bzw. die neoliberale »Strafstadt« hier nicht einseitig durch repressive Strategien verstehen 
lässt: »Die Zusammenarbeit verschiedener Akteure führt so zu einer spezifischen Form para-polizei-
licher Bearbeitung sozialpolitischer Problemlagen, die auf ein ›the poor policing the poor‹ (Eick 2003) 
zwischen Containment und Ausschließungspolitik hinauslaufen« (Eick/Sambale/Töpfer 2007: 13). 

71 Butterwegge führt das selbst in der Anwendung seiner Neoliberalismusanalyse auf den Gegenstand der 
»Stadtplanung« nicht aus (Butterwegge 2009).  
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entsprechend dazu, sie utilitaristisch in brauchbare und eher störende Gruppen zu 
spalten« (Lanz 2009: 110).  

Diese städtische Problematisierung von ›Potentialen‹ als lokalstaatlicher Ausdruck ei-
nes »utilitaristischen Zugriffs« (ebd.) auf (Post)Migration sieht Lanz als Ausdruck des 
aktivierenden Wohlfahrtsstaats, der mit deutlichen sozialen Einschnitten verbunden 
sei: 

»Gerade im Feld der Integrationspolitik offenbart sich jene ›Ökonomisierung des 
Sozialen‹, mit der das vormals begrenzte ›Gebiet des Ökonomischen die Gesamt-
heit menschlichen Handelns‹ umfasst (Lemke 1997: 248). [...] Das heute vorherr-
schende Workfare-Regime basiert auf dem Modell des aktivierenden Sozialstaates 
[...]. Zu seinen ›magischen Floskeln‹ (Adalbert Evers) gehört neben ›Aktivierung‹ 
und ›Bürgergesellschaft‹ der Slogan vom ›Fördern und Fordern‹, wobei Ersteres 
Hemmnisse für gesellschaftliche Eigentätigkeit abbauen soll und Letzteres meint, 
dass ›Bürger sich ihrer Verantwortung für das Gemeinwesen klar werden und von 
staatlicher Politik aufgefordert werden, sich zu engagieren‹. [...] Während der 
Staat die Integration ›würdiger‹ Gruppen besser fördert, gibt er ›unwürdige‹ 
Gruppen tendenziell auf und unterstellt sie einer repressiven Kontrolle« (Lanz 
2009: 111-2).  

Gleichzeitig legitimiere das ökonomische Deutungsraster dieses Diskurses und seine in-
dividualisierende Logik eine Integrationspolitik, die nicht aus »einer sozialpolitischen 
Perspektive betrieben, sondern als Investition in das unternehmerische Subjekt ›Ein-
wanderer‹ verstanden und im Kern auf die Felder Bildung und Arbeitsmarkt be 
schränkt« wird. (Lanz 2009: 106). Dies sorge für eine einseitige Problematisierung einer 
herzustellenden »Chancengleichheit«, mit dem der Aktivierungsimperativ des aktivie-
renden Sozialstaats auf (Post)Migrant_innen bezogen würde – auch hier würde dann 
Armut oder Arbeitslosigkeit auf individuelle Defizite und Verhaltensweisen zurückge-
führt, die durch Anstrengungen der Betroffenen selbst zu beheben wären. Mit der Dis-
artikulation des ›Sozialen‹ als Problematisierung gesellschaftlichen Ausgleichs geraten 
demnach auch Fragen nach institutioneller Diskriminierung des Bildungssystems oder 
des Arbeitsmarkts aus dem Blick (Lanz 2009: 114).  

Wenn Integrationspolitik in der Stadt mit dem »neoliberal turn« also als »Investition in 
das unternehmerische Subjekt ›Einwanderer‹« in den Blick gerät (ebd. 106), dann lässt 
sich darin aus der Perspektive von Lanz kein grundsätzlicher Wandel entdecken – je-
denfalls lasse sich diese Problematisierung nahtlos mit dem »historisch dominanten 
Strang des Einwanderungsdiskurses, Migration ausschließlich nach ihrem ökonomi-
schen Nutzen zu bewerten«, verbinden (Lanz 2009: 111). Er grenzt diese Konzeption 
folgerichtig grundsätzlich von einem »emanzipatorischen Modell« des diversitären 
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Integrationsdiskurses72 ab, mit dem »Einwanderer als politische Bürger adressiert« 
(Lanz 2009: 119) werden könnten.  

Wenn sich die Entwicklung kommunaler Integrationspolitik mit diesen Analysen also 
als lokalstaatlicher Ausdruck von Neoliberalisierungsprozessen in den Linien des Integ-
rationsparadigmas darstellt, dann wäre der damit assoziierte ›Perspektivwechsel‹, mit 
dem Städte (Post)Migration nicht mehr nur als Problem, sondern als zu nutzende Res-
source und zu entwickelndes Potential verstehen wollen, in erster Linie als Neoliberali-
sierung eines Exklusionszusammenhangs zu begreifen – als staatlicher Ausdruck des 
»Rassismus in der Leistungsgesellschaft«, der sich mit Sebastian Friedrich folgender-
maßen auf den Punkt bringen lässt:  

»Migrant_innen werden nicht mehr ausschließlich in biologistisch- und/oder kul-
turrassistischer Weise mit Hilfe von Naturalisierungen zu ›Anderen‹ gemacht, 
sondern erhalten vermeintlich die Möglichkeit, sich durch individuelle Anstren-
gungen und ›Leistungserbringung‹ zu inkludieren bzw. durch ›Leistungsverwei-
gerung‹ weiter zu exkludieren« (Friedrich 2011: 26).  

In der Bundesrepublik verkörpert die Popularität der Verlautbarungen Thilo Sarrazins 
die Plausibilität dieses Zusammenhangs. Dass seine Rede von »Arabern und Türken in 
dieser Stadt« ohne »produktive Funktion, außer für den Obst- und Gemüsehandel«, die 
»ständig neue kleine Kopftuchmädchen« produzierten (zit. n. Çelebi 2011) so erfolgreich 
werden konnte, lässt sich ohne die These, dass das Verhältnis zwischen Nation und 
(Post)Migration seit Ende des Nicht-Einwanderungslands in deutlicher Weise ›ökono-
misiert‹ worden ist, nicht begreifen (vgl. die Beiträge in Friedrich 2011). Im Unterschied 
zum Gastarbeiterregime, in dem zwar die Gastarbeit, nicht aber eine dauerhafte Migra-
tion ökonomisch gerechtfertigt wurde, artikulieren diese und ähnliche Diskurse ein öko-
nomisches Raster, mit dem Zuwanderungs- und Integrationspolitik auf die Nation be-
zogen werden. Nicht (Post)Migration an sich, sondern die Zuwanderung und ›Vermeh-
rung‹ von vermeintlich unproduktiven Kulturen erscheint dann als Problem und spie-
gelt sich beispielsweise in der ebenso rassistischen Lobrede der »osteuropäischen Juden 
[...] mit einem um 15 Prozent höheren IQ als dem der deutschen Bevölkerung« (Çelebi 
2011). Sarrazins populäre Positionen zeigen überdeutlich, dass der Wechsel von eth-
nisch-kulturellen Zugehörigkeitskriterien zu solchen der ökonomischen Leistungsfähig-
keit auf die Nation bezogen ist und dabei anschlussfähig für rassistische73 Wissensfor-
mationen bleibt. Durch »die Ökonomie wird der Wiedereinzug des Biologischen legiti-
miert, der Grad an Existenzberechtigung eines Individuums festgelegt und der Beweis 

 
72 Siehe dazu Kap. 6.3. 
73 Sarrazin schweift in seinen Positionen zwischen den Narrativen von biologischer Vererbung und kultu-

reller oder sozialer Reproduktion umher und schöpft somit die für seine Argumentation notwendige, 
eindeutige Unterscheidung von produktiven und unproduktiven Gruppen aus rassistischen oder neo-
rassistischen Wissensformationen (Kohlmann 2011: 175ff.). 
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der Ungleichheit geliefert« (Kohlmann 2011: 178), der zugleich als Legitimation zur Un-
gleichbehandlung erscheint. 

Auch wenn offizielle74 Stellungnahmen von Staat und Politik praktisch durchweg mit 
Ablehnung insbesondere der Form von Sarrazins Thesen reagierten,75 lassen sie sich als 
Ausdruck eines Standortnationalismus in Butterwegges Sinn verstehen. Und sie artiku-
lieren in deutlich zugespitzter Form eine ökonomisierende Logik, die Basis der staatli-
chen Regulation von (Post)Migration in der Bundesrepublik geworden ist. Jedenfalls 
lassen sich die oben diskutierten Reformen des Zuwanderungsrechts in der Bundesre-
publik und das damit verbundene Integrationsparadigma als Schritte eines neoliberalen 
Umbaus des ›Nicht-Einwanderungslands‹ zu einem Staat verstehen, der sich als »Club« 
geriert und neue Mitglieder nach ökonomischen Leistungskriterien selektiert und ›inte-
griert‹ (vgl. Kolb 2007).  

Wenn sich in aktuellen kommunalen Integrationspolitiken also Veränderungen staatli-
cher Problematisierungen von (Post)Migration in der Stadt zeigen, so könnte man diese 
zweite Kontinuitätsthese zusammenfassen dann als lokalstaatliche Adaption des Integ-
rationsparadigmas und dessen neoliberalen Standortnationalismus. Die Problematisie-
rung der ›Potentiale‹ der (Post)Migration stellte dann zwar eine neue ›Perspektive‹ dar, 
wäre aber Ausdruck eines neoliberalen, jedoch unverändert staats-rassistischen (weil 
utilitaristischen/funktionalen) Verhältnisses von Staat und (Post)Migration. 

6.2 ›Methodologischer Neoliberalismus‹ 
Auch das bereits aus der Einleitung bekannte Zitat der Frankfurter Oberbürgermeisterin 
Roth, ließe sich als ein entsprechend neoliberaler Umgang mit (Post)Migration in der 
unternehmerischen Stadt verstehen: »Heute, 50 Jahre nach den ersten Gastarbeitern 
[...] ist der Zuzug dieser Männer und Frauen, die zu Frankfurtern, zu Deutschen gewor-
den sind, eine der Ressourcen der Zukunft, um im internationalen Wettbewerb der mo-
dernen Metropolregionen konkurrieren zu können« (Roth in Stadt Frankfurt 2009: 43). 
In der Einleitung wurde aber die These formuliert, dass sich im Kontext dieser offen-
sichtlich ökonomischen Rationalität Spielräume für einen tatsächlich grundlegenden 
Wandel staatlicher Problematisierung von (Post)Migration in der Stadt ergeben könn-
ten, die – um es von Filsingers Variante der Kontinuitätsthese einer fortlaufenden 
›funktionalistischen Legitimation‹ von städtischen Integrationspolitiken abzugrenzen – 
»die Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Neubestimmung von Zugehörigkeit« 
nicht »unterfordern« (Filsinger 2009: 289). Auf den Punkt gebracht wurde dieser 

 
74 Sie sind durchaus relevant für Verwaltungshandeln, selbst wenn sie von leitenden Positionen abgelehnt 

werden (Kap. 11.3). 
75 So hatte Bundeskanzlerin Merkel Sarrazins Beiträge als Äußerungen, »die für viele Menschen in diesem 

Land nur verletzend sein können« und sein »Deutschland schafft sich ab« als »überhaupt nicht hilf-
reich« bezeichnen lassen (FAZ 2010). 
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Spielraum dort mit dem Diktum der späteren Frankfurter Integrationsdezernentin, 
nachdem (Post)Migration in Frankfurt eine »Tatsache« sei, mit der sich die Bürger_in-
nen abzufinden hätten oder »woanders hinziehen« könnten (Eskandari-Grünberg zit. n. 
Topçu 2007), und der These, dass sich diese Aussage in gewisser Hinsicht als program-
matische Leitlinie einer ›Integrationspolitik‹ verstehen lässt, die sich im Kontext der 
›unternehmerischen Stadt‹ Frankfurt als ›Vielfaltspolitik‹ aufstellt. 

Ausgehend von dieser Beobachtung im Frankfurter Feld entwickelt dieser Teil der Stu-
die also eine Perspektive, die sich auch von der These einer ›neoliberalen‹ Kontinuität 
staatsrassistischer Problematisierungen von (Post)Migration in der Stadt unterscheidet. 
Argumentiert wird, dass sich das Zusammenspiel von Neoliberalisierung und Integrati-
onsparadigma auf der Ebene der Stadt ganz anders entfalten kann, als es durch hege-
moniale öffentliche Diskurse und staatliche Regulationen impliziert wird – vor allem 
aber anders, als der gängige kritische Gebrauch des ›Neoliberalismus‹ zur Analyse von 
Nationalismus oder Rassismus dies vorsieht. Dieses Zusammenspiel lässt sich allerdings 
nicht erkennen, wenn Neoliberalismus als Makrostruktur konzipiert wird, deren Entfal-
tung auf Ebene der Stadt76 (mehr noch in konkreten Städten) deduktiv aus den Theorien 
über diese Makrostruktur abgeleitet wird, wie das die bislang vorgestellten Analysen tun 
(»die neoliberale Modernisierung« bei Butterwegge 2009, »der neoliberale Staat« bei 
Gutiérrez Rodríguez 2003 oder »the neoliberal turn« bei Lanz 2007: 253; konkret zu 
Lanz s.u. Kap. 6.3). Gegen eine solche Verwendung ist grundsätzlich argumentiert wor-
den, dass sie mit einem analytischen Vorgehen verbunden ist, in dem die ›Struktur‹ des 
Neoliberalismus vor allem über eine deduktive Verwendung entsprechender Theorien 
über den Neoliberalismus ›nachgewiesen‹ wird. Es handelt sich um eine Analytik, die 
man als ›methodologischen Neoliberalismus‹ bezeichnen könnte, weil sie Thesen über 
eine bestimmte (›schlechte‹) politische Wirkung des Neoliberalismus als Prämisse der 
Untersuchungen verwendet, anstatt die Frage, wie sich Neoliberalisierungsprozesse 
auswirken, zum dezidierten Gegenstand zu machen.  

Eine pointierte Kritik eines solchen analytischen »Gebrauchs des Neoliberalismus«77 ist 
von James Ferguson vorgelegt worden (Ferguson 2009). Fergusons Argument ist nicht, 
dass ein prekarisierender, chauvinistischer – und mit Blick auf den Gegenstand dieser 
Studie zu ergänzen – (staats-)rassistischer Neoliberalismus nicht zu kritisieren wäre. Er 
stellt vielmehr infrage, ob alles, was unter dem Attribut ›neoliberal‹ analysiert wird, not-
wendig zu den damit häufig schematisch implizierten Effekten führt (»neoliberalism is 
bad for poor and working people, therefore we must oppose it«; Ferguson 2009: 166). 

 
76 Die spezifischen Effekte, die Neoliberalisierungsprozesse für die Ebene der Stadt haben können, werden 

aus den Analysen von »Stadtentwicklung« (Butterwegge 2009) bzw. »städtischen Integrationsdiskur-
sen« (Lanz 2007) einfach ausgespart. Auch Gutiérrez Rodríguez’ Argumentation baut im Kern auf 
Programme, die Konzepte zu sogenannten ›Migrantenökonomien‹ bzw. ›ethnischen Ökonomien‹ für 
Stadtplanung und kommunale Integrationspolitik aufgreifen, thematisiert dies aber als Strategie ›des 
neoliberalen Staats‹ (vgl. Rodatz 2012). 

77 Der Titel des Textes lautet: »The Uses of Neoliberalism« (Ferguson/Gupta 2002). 
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Seine These lautet, dass ein undifferenzierter analytischer Gebrauch der ›Neoliberalis-
mus-Diagnose‹ dazu führt, mögliche Ambivalenzen im politischen Gebrauch neolibera-
ler Regierungstechniken zu übersehen. Fergusons eigentliche ›Provokation‹ (s.u. Kap. 
6.3) liegt also nicht darin, die in gängigen Analysen zu recht kritisierte neoliberale He-
gemonie und ihre katastrophalen politischen Folgen zu negieren (»on the contrary«; 
Ferguson 2009: 166), sondern in der These, dass ihre Analyse häufig eher einer Form 
der »denunciation (Aha! Neoliberalism!)« (Ferguson 2009: 181), mit der die Machtver-
hältnisse einfach wiederholt werden, einer politischen Kritik gleicht:  

»This is good enough, perhaps, if one’s political goal is simply to denounce ›the 
system‹ and to decry its current tendencies. And, indeed, some seem satisfied with 
such a politics. […] This sort of work styles itself as ›critique‹, and imagines itself 
to be very ›political‹. But what if politics is really not about expressing indignation 
or denouncing the powerful? What if it is, instead, about getting what you want?« 
(Ferguson 2009: 166-7). 

Für Ferguson folgt diese Ausrichtung einer schematischen ›Kritik‹ aus einem undiffe-
renzierten Gebrauch unterschiedlicher analytischer Konzeptionen des Neoliberalismus. 
Grundsätzlich ist der Begriff die (Selbst-)Bezeichnung einer makroökonomischen Dokt-
rin, die sich im Kern durch eine Fetischisierung des Markts sowie einer daraus abgelei-
teten Skepsis gegenüber staatlicher Regulierung auszeichnet und die durch Deregulie-
rung die freie Entfaltung privater Unternehmen ermöglichen will. Von dieser Bezeich-
nung zu unterscheiden ist Ferguson zufolge der Gebrauch des Begriffs in kritischen Ana-
lysen. Politökonomische Perspektiven analysieren Neoli-beralismus als ein Regime von 
Regulationen und Praktiken, das sich zwar mit Bezug auf diese makroökonomische Dok-
trin legitimiere, im Kern aber (bspw. mit David Harvey 2005) als hegemoniales Klas-
senprojekt zu verstehen sei: »a set of highly interested public policies that have vastly 
enriched the holders of capital, while leading to increasing inequality, insecurity, loss of 
public services, and a general deterioration of quality of life for the poor and working 
classes« (Ferguson 2009: 171) – »a very particular (and conservative) political agenda« 
(Ferguson 2009: 182). Demgegenüber bezeichnen gouvernementalitätsanalystische 
Perspektiven mit dem Begriff eine Rationalität im Sinne Foucaults und verbinden damit 
spezifische Regierungstechniken, die auch zentral für die Analyse hier sind: »the deploy-
ment of market mechanisms and ›enterprise‹ models to reform government, restructure 
the state, and pioneer new modes of government and subjectification« (Ferguson 2009: 
172).  

Das Problem schematischer Kritiken besteht Ferguson zufolge darin, dass diese unter-
schiedlichen Verwendungsweisen undifferenziert aufeinander bezogen werden. Die 
Verwendung im politökonomischen Sinn zur Bezeichnung eines spezifischen politischen 
Projekts, das sich völlig zu recht als »a synonym for ›evil‹« beschreiben ließe (Ferguson 
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2009: 174), hat sich auch zur Deutung von Prozessen durchgesetzt, die im viel breiteren, 
›technischen‹ Sinn von Gouvernementalitätsanalysen als ›neoliberal‹ zu verstehen sind.  

Aber diese Prozesse müssen nicht notwendigerweise auf das ideologische Projekt ›des‹ 
Neoliberalismus bezogen sein oder sich, selbst wenn sie in diesem Sinn intendiert wer-
den, in seinen Linien entfalten:  

»to say that certain political initiatives and programs borrow from the neoliberal 
bag of tricks doesn’t mean that these political projects are in league with the ideo-
logical project of neoliberalism (in David Harvey’s sense) – only that they appro-
priate certain characteristic neoliberal ›moves‹ (and I think of these discursive and 
programmatic moves as analogous to the moves one might make in a game). These 
moves are recognizable enough to look ›neoliberal‹, but they can, I suggest, be 
used for quite different purposes than that term usually implies« (Ferguson 2009: 
174). 

Ein undifferenzierter Gebrauch der analytischen Perspektiven kann dazu führen, dass 
Regierungstechniken, die sich im breiteren Verständnis von Gouvernementalitätsanaly-
sen als ›neoliberal‹ verstehen lassen, unmittelbar dem politisch-ideologischen Projekt 
›des‹ Neoliberalismus zugerechnet werden. Fergusons Vorschlag plädiert insofern ge-
gen ein Neoliberalismusverständnis, das von einer bestimmten ideologischen Funktion 
neoliberaler Regierungstechniken bzw. ihrer notwendigen Kopplung an ein »hegemonic 
›neoliberal‹ political-economic project (however that might be characterized)« ausgeht 
(Ferguson 2009: 182). 

Aus dieser Problematisierung leitet sich nicht ab, dass politökonomische Analysen per 
se ›schlecht‹ und gouvernementalitätsanalytische Analysen per se ›gut‹ für diesen Vor-
schlag geeignet sind, noch, dass sie grundsätzlich nicht aufeinander bezogen werden 
können.78 Ein Blick auf die konzeptionelle Grundlage von Fergusons Argument bei Col-
lier 2005 zeigt, dass der seinen Vorschlag explizit als Beitrag zur Debatte um »actually 
existing neoliberalisms« entwickelt hat, die vor allem in der geographischen Stadtfor-
schung aus politökonomischer Perspektive geführt worden ist (insb. Brenner/Theodore 
2002) und die explizit darauf ausgerichtet ist, die »different variants of neoliberalism 
[...] the hybrid nature of contemporary policies and programmes, [and] the multiple and 
contradictory aspects of neoliberal spaces, techniques, and subjects« zu begreifen 
(Larner 2003: 309; vgl. Collier 2005: 1).  

Colliers Argument ist, dass sich solche Dynamiken nicht verstehen lassen, wenn der Ne-
oliberalismus als Makrostruktur konzipiert wird, sondern sie Gegenstand einer substan-
ziellen Analyse werden müssen. Dies ist vor allem ein Einwand gegen eine deduktive 
Verwendung von Globalanalysen des Neoliberalismus, der sich auf politökonomische 

 
78 Sie lassen sich in vielerlei Hinsicht produktiv – und differenziert – aufeinander beziehen (vgl. 

bspw.Adolphs 2008, Schipper 2013). 
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Konzeptionen von Harvey und anderen ebenso beziehen lässt, wie auf den analytischen 
Gebrauch gouvernementaler Neoliberalismus-Konzeptionen: 

»First, following a tradition of Foucaultian work, the basic technical feature of ne-
oliberalism can be defined as the dispersion of formal mechanisms of calculative 
choice in specific proposals for governing. Second, this definition tells us only a 
limited amount about the actual form through which neoliberal mechanisms are 
instituted. Therefore, third, analysis of the formal fact of calculative choice must 
be supplemented by a substantive analytics which suggests the form of actually 
existing neoliberalism in specific domains« (Collier 2005: 14). 

Folgt man dem Vorschlag von Collier, dann eignet sich zwar die im Anschluss an 
Foucault mögliche ›technische‹ Analyse neoliberaler Rationalitäten und Strategien in 
besonderer Weise, eine solche substanzielle Untersuchung zu entwickeln. Aber auch für 
sie stellt sich vor allem die Anforderung, den Gegenstand und die konkrete institutiona-
lisierte Form zu untersuchen. In einem späteren Artikel (der wiederum mit Fergusons 
Aufruf zu einer politisierenden Analytik endet)79 konkretisiert Collier diese Kritik am 
Beispiel eines bestimmten analytischen Gebrauchs von Foucaults Arbeiten zum Neoli-
beralismus:  

»Influenced by Foucault’s lectures of the late 1970s, they elaborated an approach 
to governmental rationality that focused not on political philosophy but on mun-
dane techniques and technologies of government [...] In some cases they have care-
fully qualified their claims about the resulting political formations; in other cases 
they have drifted in the direction of a sloppy analysis in which, as Wacquant puts 
it, the world is awash in ›proliferating institutions all seemingly infected by the 
neoliberal virus‹ (2012: 68) and in which neoliberalism seems to lose any specific-
ity« (Collier 2012: 193). 

In anderen Worten: Eine pauschale Analyse ›des‹ Neoliberalismus als dystopische Zeit-
diagnose lässt sich auch entwickeln, wenn Foucaults Problematisierungen zu einer The-
orie umgedeutet werden, vor deren ›Hintergrund‹ dann der Zustand der Welt ›kriti-
siert‹ wird.80 Auch für den Gegenstand hier gilt dann, dass die Art und Weise, in der 
Neoliberalisierungsprozesse für eine abweichende Konzeption städtischer Integrations-
konzepte in Frankfurt relevant sind, eine substanzielle Analyse der lokalen und 

 
79 Das wird im Teil III noch einmal eine Rolle spielen, wenn die abweichende Art, in der Fergusons Vor-

schlag hier aufgegriffen wird, begründet wird.  
80 Ein solches Verständnis neoliberaler Gouvernementalitäten als »Gesellschaftstheorie oder Theorie so-

zialer Prozesse« (Osborne 2004: 33) hat Thomas Osborne als ›governmentality studies‹ (in Abgren-
zung zu ›studies of governmentality‹) kritisiert. Demnach übersehen entsprechende Analysen auf der 
Suche nach den »mehr oder weniger gesetzmäßigen Generalisierungen unserer Gegenwart« (Osborne 
2004: 37) Ambivalenzen und Widersprüche des Regierens oder interessieren sich schlicht nicht dafür. 
Sie verlieren damit das zentrale Interesse, dass die Perspektive Foucaults (und die daran anschließen-
den ›studies of governmentality‹) gerade ausgemacht hätte – nämlich die Macht von »Generalisie-
rungen« zu hinterfragen (Osborne 2004: 37). 
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konkreten Implementation von Regierungstechniken voraussetzt. Diese Prozesse wür-
den aber mit solchen ›Globalanalysen‹ des Neoliberalismus nicht in den Blick geraten. 

6.3 ›Vom Gebrauch des Neoliberalismus‹ 
Die Konsequenz dieser Kritik für den Gegenstand hier – und für die Frage, wie sich trotz 
verbreiteter funktionalistischer Begründungen von Integrationspolitik mit Bezug auf 
den ›Standort‹ Stadt (s.o. Kap. 6.1) ein grundsätzlich verändertes Verhältnis von Staat-
lichkeit und (Post)Migration in der Stadt artikulieren könnte – lässt sich am Beispiel der 
Argumentation von Lanz zeigen. Sein ›methodologischer Neoliberalismus‹ besteht da-
rin, dass er in einem »Exkurs« (Lanz 2007: 252ff.) eklektisch, d.h. in Fergusons Sinne 
undifferenziert,81 Diagnosen abzulehnender Entwicklungen unter dem Titel »the neoli-
beral turn« zusammenführt (s.o. Kap. 6.1) und die Narrative städtischer integrationspo-
litischer Diskurse darauf ›bezieht‹.82 Durch diese Assoziation stadtpolitischer Narrative 
auf die These eines in seinen politischen Effekten immer gleichen ›neoliberal turn‹ wird 
dessen Gestalt als ›Strukturmerkmal‹ zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Der ›ne-
oliberal turn‹ wird als ›Kontext‹ auf städtische Artikulationen von Integrationspolitik 
bezogen und dadurch für die Frage, ob sich diese als Fortschreibung staatsrassistischer 
Problematisierung oder als »Traditionsbruch« begreifen lassen, bedeutungslos – für 
Lanz liegt er einfach »quer« zu dieser Frage und wird gerade dadurch zum dominanten 
Muster: 

»Während ein differentieller Integrationsdiskurs einen prinzipiellen Unterschied 
zwischen Einheimischen und Einwanderern konstruiert und so dem traditionellen 
deutschen Modell folgt, basiert ein diversitärer Integrationsdiskurs konträr dazu 
auf der Annahme einer grundlegenden Diversität der städtischen Gesellschaft. 
Quer zu diesen gegensätzlichen Positionen bewirkte der so genannte neoliberal 
turn jedoch eine Dominanz integrationspolitischer Konzepte, die dem Modell des 
aktivierenden, Welfare durch Workfare ersetzenden Sozialstaates folgen: Integra-
tionspolitik wird so nicht mehr aus einer sozialpolitischen Perspektive betrieben, 
sondern als Investition in das unternehmerische Subjekt ›Einwanderer‹ verstan-
den und im Kern auf die Felder Bildung und Arbeitsmarkt beschränkt« (Lanz 
2009: 106). 

 
81 Auf knapp vier Seiten werden praktisch alle vorhandenen kritischen Analyseperspektiven von Foucault 

über die politische Ökonomie bis zu allgemeinen Zeitdiagnosen zusammen gelesen (siehe Lanz 2007: 
252ff.).  

82 Wörtlich: »Wie sich in den folgenden Kapiteln zeigen wird, beziehen sich zahlreiche Aussagen der In-
terviewpartner über ›Integration‹ auf die zentralen Begriffe dieses neuen staatlichen Sozialmodells 
oder sind nur in dessen Kontext verständlich« (Lanz 2007: 256). 
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An Lanz’ Analyse des Berliner Integrationskonzepts von 200583 zeigt sich dann, dass 
diese Fassung einer Neoliberalismusanalyse zu der Frage, wie sich staatsrassistische 
Problematisierungen von (Post)Migration unter diesen Bedingungen entwickeln, kaum 
etwas beitragen kann. Die neoliberalen Bedingungen städtischer Integrationspolitiken 
werden für die Frage der Fortschreibung der staatsrassistischen Geschichte oder eine 
abweichende Entwicklung von Stadtpolitik zu einem ›emanzipativen Traditionsbruch‹ 
in diesem Sinne gar nicht erst thematisiert: 

»Gerade die Tatsache, dass sich dieses offizielle Integrationskonzept von Positio-
nen absetzt, die auf dem vorherrschenden Szenario eines westlich-islamischen 
Kulturkonflikts basieren, verdeutlicht die unberechenbare Dynamik der Diskurs-
formation ›Einwanderungsstadt Berlin‹: Keine der Positionen darin hält eine he-
gemoniale oder stabil dominante Stellung inne. [...] Die Frage, in welcher politi-
schen Thematik oder Entscheidung ein kultur-rassistischer Rückfall in Kontinui-
tät zur deutschen Historie oder ein emanzipativer Traditionsbruch die Oberhand 
gewinnt, scheint von einiger Kontingenz bestimmt und von jeweiligen Akteurs-
konstellationen abzuhängen. Gleichwohl wäre ein Integrationskonzept, das in 
ähnlicher Weise auf Diversität gründet und primär die Qualität der städtischen 
Institutionen für ein Gelingen von ›Integration‹ verantwortlich macht, weder zu 
Zeiten der Großen Berliner Koalition noch vor Antritt der rot-grünen Bundesre-
gierung denkbar gewesen« (Lanz 2007: 378).  

Lanz ordnet das Berliner Integrationskonzept (zumindest tendenziell; Lanz 2009: 116) 
einem »kritisch-pluralistischen« Integrationsdiskurs zu. Dieser Diskurs beinhalte eine 
politische Perspektive, bei der die Anerkennung von (Post)Migration aus ihrer Faktizität 
als prägendes und bleibendes Merkmal von Stadt in einer globalisierten Welt begründet 
wird, und leitet daraus dezidiert die Notwendigkeit politischer und gesellschaftlicher 
Anpassungsprozesse ab. Die Nicht-Thematisierung diskriminierender Strukturen der 
neoliberalen Variante wird dort abgelehnt, weil die proklamierte »Chancengleichheit« 
nicht auf Grundlage einer Strategie zu erreichen sei, die nur auf eine verbesserte Quali-
fikation der Betroffenen setzt. Lanz versteht diese Position folglich als Teil eines »linken 
Gegendiskurs[es]«, der »das Sortieren in würdige und unwürdige, gebrauchte und nicht 
gebrauchte Einwanderer« zurückweise (Lanz 2009: 113). 

Folgerichtig führt er die tendenzielle Ausrichtung des Berliner Konzepts an diesem Dis-
kurs auf eine »erbitterte Debatte« im Prozess seiner Erstellung zurück, in der die feder-
führende Sozialsenatorin der PDS eine integrationspolitische Distanzierung von den 

 
83 Die allerdings kursorisch bleibt, weil Lanz nicht dezidiert die strategische Steuerung von Integrations-

politik untersucht und das Konzept nach Ende seiner eigentlichen Erhebungsphase veröffentlicht 
wurde (Lanz 2007: 19). 
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sozialpolitischen Grundsätzen des aktivierenden Sozialstaats, dezidiert in ihrer zuge-
spitzten Form von »Hartz IV«, durchsetzte. Andererseits spiegelten sich im Konzept die 
Positionen einer »vorwiegend von Einwandererorganisationen besetzten Arbeitsgruppe 
des ›Beirats für Migration und Integration‹«, der seit 2003 als Beratungsgremium des 
Berliner Senats fungierte (Lanz 2009: 115). Für Lanz stellt das abweichende Integrati-
onskonzept also die zumindest teilweise erfolgreiche Artikulation einer Gegenhegemo-
nie dar, die sich gegen staatsrassistische Problematisierungen richten kann, weil es zu-
vor ›erbittert‹ gegen den Neoliberalismus ging. 

An diesem Punkt verlässt seine Analyse die Welt der Diskurse und Rationalitäten und 
beantwortet die Frage der erfolgreichen Artikulation einer abweichenden integrations-
politischen Konzeption mit dem Verweis auf (partei-)politische Gegenhegemonien, die 
gleichzeitig sonderbar konturlos bleiben – so konturlos, dass sie praktisch als ›Zufall‹ 
erscheinen.84 Denn entgegen der tendenziellen Zuordnung, dass ein solches Integrati-
onskonzept in der Vergangenheit unter Regierungsbeteiligung der CDU auf Bundes- 
oder Landesebene nicht denkbar gewesen wäre,85 stellt Lanz für die integrationspoliti-
schen Positionen in der Stadt fest, dass diese sich gerade nicht parteipolitisch ordnen 
ließen: »der diskursive Bruch zwischen konservativen – sprich nationalistischen, völki-
schen oder kulturalistischen – und progressiven Positionen zum städtischen Immigra-
tionskomplex [verläuft] nicht zwischen, sondern innerhalb der Parteien und politischen 
Lager« (Lanz 2007: 244). Dies wirft dann die Frage auf, wie die abweichende Rationali-
tät des Konzepts erfolgreich als städtische Gesamtstrategie artikuliert werden konnte, 
die mittlerweile nicht nur eine Fortschreibung in den gleichen Linien (Stadt Berlin 
2007) erfahren hat, sondern auch in ein entsprechendes »Gesetz zur Regelung von Par-
tizipation und Integration« gemündet ist (Stadt Berlin 2010).86  

Aus der Argumentation von Lanz ließe sich polemisierend der Schluss ziehen, dass es in 
Berlin in breiter Linie gelungen ist, integrationspolitisch den ›neoliberal turn‹ zu desar-
tikulieren. Aber selbstverständlich geht auch Lanz davon nicht aus. Er benennt, dass die 
Berliner Konzeption trotz der in ihr enthaltenen Abweichungen eindeutig in ökonomi-
schen Rationalitäten von Stadtpolitik verankert ist: »In einer modernen Unternehmens-
kultur, so argumentiert das [...] Integrationsprogramm des rot-roten Berliner Senats 

 
84 Der Gebrauch des Begriffs der ›Kontingenz‹ im Zitat ist irreführend. Gemeint ist die ›unberechenbare 

Dynamik‹ – Kontingenz bezeichnet aber in poststrukturalistischen Arbeiten im Anschluss an Nietz-
sche und Foucault das ›Gewordensein‹ von Ereignissen, das gerade nicht ›zufällig‹, sondern machtvoll 
geordnet ist, aber aus einer ›singulären‹ Geschichte hervorgegangen ist, deren genealogische Rekon-
struktion zeigt, dass sie auch anders sein könnten (vgl. bspw. Saar 2007: 142).  

85 Siehe Zitat oben: »Gleichwohl wäre ein Integrationskonzept, das in ähnlicher Weise auf Diversität grün-
det und primär die Qualität der städtischen Institutionen für ein Gelingen von ›Integration‹ verant-
wortlich macht, weder zu Zeiten der Großen Berliner Koalition noch vor Antritt der rot-grünen Bun-
desregierung denkbar gewesen« (Lanz 2007: 378). 

86 So kommt jedenfalls Kiepenheuer-Drechsler 2013 zu dem Schluss, dass alle diese Schritte einer »Neu-
ausrichtung der Berliner Integrationspolitik [...] für sich eine pluralistische Position in Anspruch« 
nehmen (Kiepenheuer-Drechsler 2013: 89; vgl. für eine entsprechende Analyse des Konzepts in der 
Version von 2007 Pütz/Rodatz 2013).  
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(Abgeordnetenhaus 200587), gilt die Vielfalt als Stärke und das wiederum treffe auch für 
Berlin zu« (Lanz 2009: 110). Nur kann er diese offensichtliche Verankerung des Kon-
zepts in einer ökonomischen Rationalität analytisch nicht aufarbeiten, weil seine Kon-
zeption des Neoliberalismus dies schlicht nicht zulässt – ›Emanzipativ‹ kann aus seiner 
Perspektive nur eine Entwicklung sein, die weder staatsrassistisch, noch neoliberal ist.  

Mit seiner Analyse des Berliner Integrationskonzepts entgeht Lanz zwar insofern der 
Falle des ›methodologischen Neoliberalismus‹, als er die Möglichkeit einer ›emanzipa-
tiven‹ Artikulation städtischer Integrationspolitiken unter neoliberalen Umständen 
nicht kategorisch ausschließt. Dennoch führt die schematische Konzeption seines ›neo-
liberal turn‹ dazu, dass die Anzeichen für einen ›emanzipativen‹ Gebrauch neoliberaler 
Rationalitäten auf Ebene der Stadt im Sinne einer Artikulation von Integrationspolitik 
jenseits staatsrassistischer Problematisierungen analytisch nicht weiter verfolgt werden 
können. Die Argumentation, die hier mit Blick auf Frankfurt entwickelt wird (und si-
cherlich auch deshalb anders ausfällt), stellt eine ähnliche (wenn auch deutlichere) Ab-
weichung der Konzeption kommunaler Integrationspolitik von der ›Kontinuität zur 
deutschen Historie‹ vor. Die These lautet dabei, dass die Artikulation von Integrations-
konzepten als ›emanzipativer Traditionsbruch‹ auf Ebene der Stadt weit weniger ›zufäl-
lig‹ und von (partei-)politischen Akteurskonstellationen abhängig ist, als Lanz’ Argu-
mentation das erscheinen lässt – zumindest aber, dass sie sich nicht ›gegen‹, sondern 
durch bestimmte Neoliberalisierungsprozesse erfolgreich artikulieren lässt. 

Der Vorschlag hier lautet also, von einer Analytik abzusehen, die auf (partei-)politische 
Hegemonien ›gegen‹ den Neoliberalismus angewiesen ist, weil sie es für ausgeschlossen 
hält, dass sich neoliberale Rationalitäten, Strategien und Regierungstechnologien für ei-
nen abweichenden politischen Gebrauch eignen. Es könnte jedoch politische Artiku-
lationen geben die »not just [involve] opposing ›the neoliberal project‹, but appropriat-
ing key elements of neoliberal reasoning for different ends« (Ferguson 2009: 174).  

In dieser Hinsicht lässt sich Fergusons Vorschlag wörtlich auf die Problemstellung hier 
beziehen, obwohl er sie in einem völlig anderen thematischen und geographischen Zu-
sammenhang entwickelt:  

»Neoliberalism might take on new life in other contexts88, in the process opening 
up new political possibilities [...] We can’t think about this (or even acknowledge 

 
87 Hier zitiert als Stadt Berlin 2005. 
88 Ferguson meint damit einen geographischen Kontext, in dem sich neoliberale Rationalitäten und Re-

gierungsstrategien in anderer Weise entfalten könnten: »what we might call neoliberalism in the Afri-
can sense« (Ferguson 2009: 172) war demnach in der Vergangenheit »largely a matter of old-style 
laissez-faire liberalism in the service of imperial capital« (Ferguson 2009: 173). Neoliberale Rationa-
litäten und Strategien, die »Anglo-Foucaultdians« unter dem Begriff analysiert haben (Ferguson 
2009: 172), hätten für diesen geographischen Kontext bislang kaum eine Rolle gespielt – und könnten 
sich in diesem Kontext ganz anders entfalten, als das ihre im europäischen und nordamerikanischen 
Kontext entwickelte Kritik impliziert (Ferguson 2009: 172). Das Argument hier wäre dann, dass sich 
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its possibility) if we continue to treat ›neoliberal‹ simply as a synonym for ›evil‹. 
Instead, I suggest (and this is a deliberate provocation) that some innovative (and 
possible effective) forms of new politics in these times may be showing us how 
fundamentally polyvalent the neoliberal arts of government can be« (Ferguson 
2009: 174). 

Die Art und Weise, wie diese Studie dieser Aufforderung einer ›politisierenden‹ Analyse 
folgt, unterscheidet sich allerdings nicht nur hinsichtlich des abweichenden Gegen-
stands, sondern auch hinsichtlich des Verständnisses, wie eine gouvernementalitätsana-
lytische Kritik mit möglicherweise zu identifizierenden ›neuen politischen Möglichkei-
ten‹ umgehen sollte (vgl. insbesondere Kap. 8, 10, 11).  

In den folgenden beiden Kapiteln wird zunächst eine in Colliers und Fergusons Sinn 
›technische‹ Analyse der neoliberalen Re-Organisation von kommunalen Integrations-
politiken in Frankfurt durch die Einführung eines Integrationsmanagements auf Grund-
lage des dortigen Integrationskonzepts entwickelt. Diese Analyse geht nicht von einem 
neoliberalen ›Kontext‹ ausgeht, sondern untersucht die Artikulation politischer Ratio-
nalitäten und Strategien untersucht, indem sie das Frankfurter Integrationskonzepts als 
Programmatik versteht:  

»Programme sind performativ, gerade darin dass sie visionär sind, dass sie Erstre-
benswertes projizieren und Wege und Verfahren aufzeigen, die dahin führen sol-
len. [...] Indem sie Problemfeststellungen, Ziele und Strategien der Bearbeitung 
ins Verhältnis zueinander setzen, artikulieren sie Denkweisen und etablieren be-
stimmte Ordnungsvorstellungen. Sie formen die Realität in dieser Rationalität. 
Dies geschieht nicht nur auf dem Papier, vielmehr können Programme sich in 
Praktiken einschreiben, und das ist es, was ihre Realitätsmächtigkeit ausmacht« 
(Kessl/Krasmann 2005: 231). 

Wenn Gegenstand einer »programmanalytischen Rekonstruktion« ist, wie Problemati-
sierungen »aufgegriffen, übersetzt und umgebogen werden, unter welchen Bedingungen 
die Probleme, die sie formulieren, überhaupt Gehör finden und auf Akzeptanz bzw. auf 
Widerstand stoßen« (Kessl/Krasmann 2005: 232), dann wird das hier im Sinne der in 
der Einleitung vorgestellten Erweiterung der Untersuchungsgegenstände auf Prozesse 
im Frankfurter Feld der Verwaltungsarbeit (Kap. 1.5) in zweifacher Weise relevant. Ei-
nerseits hinsichtlich der lokalen Genese der Programmatik und der Art und Weise, wie 
dabei durch Problematisierungen einer ›unternehmerischen‹ Stadtpolitik und -verwal-
tung transnationale Konzepte aus der Migrationsforschung aufgegriffen und für eine 
entsprechende Konzeption einer ›vielfältigen‹ Stadtgesellschaft und -bürgerschaft über-
setzt werden. Und andererseits wird es darum gehen, wie diese Problematisierungen der 

 
neoliberale Rationalitäten und Strategien im Kontext der Stadt ›new political possibilities‹ jenseits der 
staatsrassistischen Problematisierung von (Post)Migration entfalten.  
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Vielfalt im Kontext des Aufbaus eines Integrationsmanagements auf dieser Grundlage 
»realitätsmächtig« (Kessl/Krasmann 2005: 231) werden sollen (bzw. werden; s. Teil 
III).
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7 Eine ›Politik der Vernetzung‹ für die 
›Unternehmerische Stadt‹ 

Das Frankfurter Integrations- und Vielfaltskonzept macht die Regierung von (Post)Mig-
ration, ausgehend von einer ›transnationalen‹ Problematisierung der Stadtgesellschaft, 
zum Ausgangspunkt einer städtischen Querschnittsaufgabe. Anstatt der Idee einer (na-
tional) geordneten und geplanten Stadt artikuliert die Programmatik den neoliberalen 
Traum einer ›unternehmerischen Stadt‹, die sich durch ihre heterogenen Ordnungen 
praktisch selbst regiert. Zugehörigkeit wird dabei nicht mehr in der Logik von nationaler 
Identität und Staatsbürgerschaft begriffen, sondern durch die Idee einer (zu aktivieren-
den) Stadtbürgerschaft entworfen – und dies im Frankfurter Fall auf Grundlage einer 
›transnationalen‹ Konzeption einer Stadt der ›Vielfalt‹. Diese ›transnationale‹ Proble-
matisierung wird dabei nicht nur möglich, weil sie sich durch neoliberale Rationalitäten 
artikulieren kann. Indem sie als inhaltliches Ziel eines Steuerungsmodells ›unterneh-
merischer‹ Stadtverwaltung konzipiert wird, wird die Problematisierung zur Grundlage 
einer strategischen Steuerung der Regelstrukturen der Stadt.  

Ausgehend von dieser These wird in den nächsten beiden Kapiteln Fergusons Vorschlag 
einer provokativen Analyse von Neoliberalisierungsprozessen auf die Genese und Pro-
grammatik des Frankfurter Integrationskonzepts bezogen. Indem die Verschränkung 
von Rationalitäten, Strategien und Regierungstechniken aus der Genese des Konzepts 
analysiert wird, wird sich zeigen, dass die Programmatik der ›Stadt der Vielfalt‹ para-
doxerweise gerade durch Neoliberalisierungsprozesse artikulierbar wird. Während die-
ses Kapitel das Konzept als Implementierung eines im Politikfeld systematisch mobili-
sierten ›Integrationsmanagements‹ aus der Rationalität des zugrundeliegenden ›neuen 
Steuerungsmodells‹ (›new public management‹) erarbeitet, zeichnet das folgende Ka-
pitel nach, wie sich auf dieser Basis und im Prozess die spezifische Konzeption einer 
›Stadt der Vielfalt‹ artikulieren konnte, mit der die Gesamtkonzeption der Frankfurter 
Integrationspolitik als urban politics of transnational citizenship zu verstehen ist (Kap. 
8). Diese Trennung wird hier nicht nur aus Darstellungsgründen gewählt.89 Im Prozess 
der Erstellung oblag die transnationale Konzeption des Leitbilds der Vielfalt einer Ar-
beitsgruppe unter Federführung wissenschaftlicher Expert_innen, während die Formu-
lierung der politischen Konzeption in den Linien des neuen Steuerungsmodells getrennt 
davon durch Mitarbeiter_innen des Amts für multikulturelle Angelegenheiten (AmkA) 

 
89 Allerdings wird ihre Reihenfolge aus argumentativen Gründen gegenüber der Darstellung im Konzept 

umgekehrt: Das Leitbild ›Vielfalt‹ eröffnet das Konzept, wird hier aber erst im folgenden, achten Ka-
pitel diskutiert. Allerdings folgt diese Darstellung den Ereignissen im Feld – Auslöser des Prozesses 
war die Forderung nach der Einführung einer integrationspolitischen Konzeption, die dem neuen 
Steuerungsmodell folgt, und dieser Prozess eröffnete die Möglichkeit zum Entwurf eines neuen inhalt-
lichen Leitbildes. 
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und des Integrationsdezernats vorgenommen wurde (was zu zwei getrennten Entwürfen 
führte: Römhild/Vertovec 2009, Stadt Frankfurt 2009). Die Trennung spiegelt sich 
auch im Konzept wieder, dessen erstes Kapitel dezidiert dem Leitbild der Vielfalt gewid-
met ist. Dennoch ist die Trennung in der Darstellung hier insofern heuristisch als die 
Diskussionen der Arbeitsgruppen (teilweise im Konflikt) aufeinander bezogen waren 
und in der Programmatik des Konzepts, das Integrationspolitik im Wesentlichen als 
›Politik der Vernetzung‹ begreift, sich das Leitbild der Vielfalt und das neue Steuerungs-
modell miteinander artikulieren. 

Dieses Kapitel widmet sich also der Implementierung einer strategischen Steuerung von 
Integrationsprozessen in Frankfurt. Das Kapitel argumentiert, dass städtische Integra-
tionspolitiken in Folge der Entfaltung des Integrationsparadigmas auf der Bundesebene 
Gegenstand einer konzertierten Mobilisierung von Modellen und best practices kom-
munaler Integrationspolitik durch Instrumente des interkommunalen Vergleichs ge-
worden sind, der sich Stadtpolitik und -verwaltungen kaum entziehen können. Im Zent-
rum dieser Mobilisierung steht ein Modell von kommunaler Integrationspolitik als ›In-
tegrationsmanagement‹, das sich im Wesentlichen durch die neoliberale Rationalität ei-
ner ›unternehmerischen Stadt‹ – genauer einer ›unternehmerischen‹ Regierung der 
Stadt – begreifen lässt (7.1). Die Mobilisierung solcher Politiken schlägt sich nicht nur 
in der praktisch flächendeckenden Einführung von Integrationskonzepten als Teil einer 
strategischen Steuerung von Stadtpolitik nieder, sondern prägt die Konzepte auch in-
haltlich – der Prozess in Frankfurt eröffnete zwar eine (konfliktreiche) Diskussion über 
das tragende Leitbild, die Rationalität des kolportierten Steuerungsmodells von Stadt-
politik setzte sich aber unabhängig davon als grundlegende Rationalität des Konzepts 
durch (7.2). Die Art und Weise, wie sich diese Rationalität im Frankfurter Konzept ent-
faltet, zeigt, dass auf Grundlage einer ›unternehmerischen‹ Steuerungsrationalität nicht 
nur die zu aktivierenden ›Potentiale‹ der (post)migrantischen Frankfurter_innen prob-
lematisiert werden, sondern Integrationspolitik nach dem Muster des Governance-Mo-
dells als Steuerung einer ›produktiven‹ Vernetzung von Bürger_innen und heterogenen 
Ordnungsmustern der Stadtgesellschaft begriffen wird (7.3). Der letzte Abschnitt des 
Kapitels arbeitet heraus, dass sich der Neoliberalismus dieser Integrationspolitik nicht 
als ökonomisch-funktionale Verengung auf den Wirtschaftsstandort Stadt begreifen 
lässt, sondern als Rationalität des zugrundeliegenden Steuerungsmodells auf die Akti-
vierung aller verfügbaren Ressourcen der Stadtgesellschaft für die ›vernetzte‹ Ordnung 
der Stadt abzielt. Das Modell ›unternehmerischer‹ Stadtpolitik widerspricht in seiner 
grundsätzlichen Steuerungslogik einer staatsrassistischen Rationalität, was allerdings 
nicht heißt, dass dieser Widerspruch auch zur Entfaltung kommen muss (7.3). 
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7.1 ›Integrationsmanagement‹ in der 
›unternehmerischen Stadt‹ 

Mit den Stimmen aller Fraktionen mit Ausnahme der Freien Wähler90 verabschiedete 
der Magistrat der Stadt Frankfurt am 30.09.2010 unter dem Titel »Vielfalt bewegt 
Frankfurt« ein »Integrations- und Diversitätskonzept für Stadt, Politik und Verwal-
tung« (FfM 2010). Die Stadt griff damit verhältnismäßig spät eine Entwicklung auf, die 
sich mit Dieter Filsinger als ein »(neuer) ›take off‹« kommunaler Integrationspolitiken 
in den 2000er Jahren beschreiben lässt (Filsinger 2009). Grundsätzlich lässt sich dieser 
›take off‹ als endgültige Entwicklung von ›Integration‹ zu einem dezidierten kommu-
nalpolitischen Tätigkeitsfeld beschreiben. Die Diskussionen, die 2005 in die Einführung 
des Zuwanderungsrechts und damit in die offizielle Selbstbeschreibung der Bundesre-
publik als Einwanderungs- bzw. ›Integrationsland‹ mündeten, wurde für die Ebene der 
Stadt mit dem Diktum verbunden, dass »Integration vor Ort« stattfinden müsse (Bom-
mes 2008). Diese Entwicklung und die damit verbundenen, »vielen neu entstandenen 
kommunalen Experimentierbaustellen« sind nur, so Filsinger, »im Zusammenhang mit 
der verstärkten Vernetzung von schon engagierten (europäischen) Städten zu analysie-
ren, über die lokales Wissen über Erfolgsbedingungen kommuniziert, gebündelt und 
systematisiert wurde« (Filsinger 2009: 287).  

Ein genauerer Blick auf diese Prozesse offenbart allerdings, dass es sich dabei nicht nur 
um eine einfache Vernetzung handelt, sondern die Art, in der ›gebündelt und systema-
tisiert‹ wird, deutlich strukturiert ist. Dabei lässt sich beobachten, wie angewandte For-
schung, staatliche Institutionen und eine zunehmende Anzahl privater policy entrepre-
neure91 nicht nur Anlässe zum Austausch bieten, sondern wie das Politikfeld mit Hilfe 
von Wettbewerbsstrukturen und konkreten Standards formatiert wird (vgl. Pütz/Rodatz 
2013: 176 ff.). In der Selbstbeschreibung eines Benchmarkings des Eurocities-Netz-
werks, wie ein solcher Prozess idealerweise aussehen kann, klingt das bspw. folgender-
maßen: 

»Durch die Teilnahme an Leistungsvergleichen (benchmarking) mit anderen 
Städten auf nationaler und europäischer Ebene können Städte Indikatoren zur 
Verbesserung der Standards bei der Migrantenintegration entwickeln, anhand 

 
90 NPD und Republikaner blieben der Sitzung fern (FfM 2010). 
91 In der Bundesrepublik spielen dabei insbesondere Bundesministerien und -ämter sowie interkommu-

nal agierende Verbände (bspw. der deutsche Städtetag oder die Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement), private Stiftungen (bspw. Bertelsmann, Schader oder der Sachverständi-
genrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration) und Forschungseinrichtungen (bspw. das 
Deutsche Institut für Urbanistik) eine Rolle. Auch transnationale Regierungsorganisationen wie die 
EU legen bspw. durch Förderprogramme gezielt Vergleiche von Politiken unter ihren Mitgliedstaaten 
nahe, um intern einen Wettbewerb um ›gute Politiken‹ zu initiieren – bspw. im »European network 
of cities for local integration policies for migrants (CLIP)« oder dem »Eurocities Network of Major 
European Cities«. Auch spielen Vorbildstädte eine große Rolle, die oftmals als Referenz und Legitima-
tion für die Implementierung neuer stadtpolitischer Konzepte herangezogen werden – im Fall der In-
tegrationspolitik ohne Frage die »DiverCity« Toronto (vgl. Pütz 2013: 176ff.). 
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derer sich Leistungen überwachen lassen. Sobald Good Practice identifiziert wird, 
spielen führende Städte, nationale Städteverbände und staatliche Ministerien eine 
wichtige Rolle bei ihrer Verbreitung« (Eurocities 2009: 25). 

Solche Prozesse einer konzertierten Zirkulation von stadtpolitischem Wissen können als 
Urban Policy Mobilities konzeptionell gefasst werden (bspw. McCann/Ward 2011; 
Peck/Theodore 2010) und wurden auch für Städte in der Bundesrepublik an unter-
schiedlichen Politikfeldern empirisch rekonstruiert. Die Arbeiten beobachten dabei 
nicht nur politikfeldübergreifend eine Zunahme an Austauschmöglichkeiten unter Prak-
tiker_innen, sondern auch, dass dieser Austausch durch Werkzeuge des interkommu-
nalen Vergleichs wie benchmarking, Identifikation von best practices und Wettbewer-
ben in spezifischer Weise im Sinne einer »unternehmerischen« Stadtpolitik strukturiert 
wird (Peyroux/Pütz/Glasze 2012, Pütz/Rodatz 2013, Silomon-Pflug et al. 2013). 

So lässt sich auch in Frankfurt beobachten, dass die Wahrnehmung, die Rolle der Stadt 
als Vorreiterin im Politikfeld der ›Integration‹ wäre ins Wanken geraten, zum Auslöser 
für die Erstellung eines Integrationskonzepts und die damit beabsichtigte Einführung 
einer strategischen Steuerungsstruktur wurde. In den Worten der für den ersten Ent-
wurf verantwortlichen Verwaltungsmitarbeiter_in im AmkA stellte sich die Ausgangssi-
tuation im Jahr 2008 so dar: 

»Verschiedene Stiftungen, allen voran die Bertelsmann Stiftung, haben in dieser 
Zeit zusammen mit den Ministerien begonnen, Instrumente zu promovieren: [...] 
gesteuerte Integration, durch Konzepte und Monitoring. [...] Frankfurt hat da 
lange nichts davon gemacht. [...] Ein Meilenstein war dann dieser Wettbewerb, 
den die Bertelsmann Stiftung ausgerufen hatte: Best-Practices. Und da hat sich 
Frankfurt natürlich beworben und kam zum Entsetzen unserer Amtsleitung auf 
den zweiten Platz. [...] Und Stuttgart, weil es eben dieses Konzept hatte, war auf 
dem ersten Platz. Und in Netzwerken der Integrationspolitiker und der Experten 
in Stiftungen, Bund, Kommunen usw., da wurde das gehandelt. [...] Und dass es 
so ein Konzept in Frankfurt zu dem Zeitpunkt nicht gab, das hat sich dann auch 
hier nach und nach rumgesprochen. Und dann kam die Politik – weil sich Parteien 
ja immer irgendwie gegenseitig ärgern – und hat gesagt: ihr, die ihr da jetzt dieses 
Dezernat habt, warum gibt es denn sowas hier nicht, andere haben das doch auch« 
(I 5 13/01). 

Zwar hatte sich die Stadt mit der frühen Einrichtung des AmkA seit Anfang der 1990er 
Jahre lange einen Ruf als Vorreiterin der zunehmenden Etablierung des Politikfelds in 
kommunalpolitischen Diskursen sichern können. Die im Feld etablierten Mechanismen 
des interkommunalen Vergleichs zeigten nun aber an, dass man wichtige Entwicklungen 
verschlafen hatte – der »Reformdruck« für eine entsprechende konzeptionelle Neuauf-
stellung auf Grundlage eines Integrationsmangements entstand also nicht aus der Praxis 
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der Frankfurter Verwaltungsarbeit, sondern wurde über externe Vergleiche und Exper-
tisen hergestellt, die auf eine Umstrukturierung der integrationspolitischen Arbeit im 
Sinne eines »modernen« Verwaltungsdesigns abzielten (Aybek/Straßburger 2009: 
364).  

Auch in der Frankfurter Entwicklung zeigt sich insofern, dass das eigentlich ›Neue‹ des 
›take offs‹ kommunaler Integrationspolitiken im Verlauf der 2000er Jahre nicht war, 
dass nun auch die letzten Städte in der Bundesrepublik das Politikfeld ›Integration‹ ent-
deckten, sondern durch die »konzeptionelle Profilierung und die beginnende strategi-
sche Umsetzung eines Integrationsmanagements« gekennzeichnet ist (Filsinger 2009: 
287). Mit dieser Profilierung soll Integrationspolitik als kommunalpolitische Quer-
schnittsaufgabe in praktisch allen kommunalen Handlungsfeldern zum Gegenstand ei-
ner strategischen Steuerung werden (Filsinger 2009: 287ff.). Ein solches »Integrations-
management« soll auf strategischen Konzeptionen, regelmäßigen Integrationsberich-
ten, Evaluationen und indikatorengestützten Monitorings beruhen (Gestring 2011, 
Dahme/Wohlfahrt 2009, Gesemann/Roth/Aumüller 2012: 119ff., Pavković 2008, 
Reichwein 2009). Mittlerweile verfügen über 90% der deutschen Großstädte zumindest 
über entsprechende strategische Integrationskonzepte, die als Grundlage der Imple-
mentierung einer strategischen Steuerung von städtischen Integrationspolitiken gelten 
(Gesemann/Roth/Aumüller 2012: 40).  

Dieser Kern der qualitativen Neuaufstellung lässt sich an den kolportierten Standards 
›erfolgreicher‹ kommunaler Integrationspolitiken ablesen. Dies zeigt beispielsweise die 
Problematisierung der Expertise zum »Management kommunaler Integrationspolitik« 
(KGSt (Hrsg.) 2005) der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanage-
ment, die wesentlicher Anstoß dieser erfolgreichen Mobilisierung war: 

»Kommunen wetteifern in einer globalisierten Ökonomie als Standorte internati-
onaler Unternehmen. Der Warenaustausch auch mittelständischer Firmen über-
schreitet zunehmend nationale Grenzen. Offenheit und Toleranz der Stadtgesell-
schaften werden damit immer mehr zu bedeutenden Standortfaktoren. In vielen 
Kommunen ist der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in den letzten 
Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen, in einigen Großstadtquartieren bilden sie 
bereits die Mehrheit. Die Qualität des Zusammenlebens von Einheimischen und 
Zuwanderern wird damit zu einem zentralen Einflussfaktor für die Attraktivität 
einer Kommune. Die demografische Entwicklung in Deutschland und das Zuwan-
derungsgesetz verleihen der Frage, wie erfolgreich Kommunen Integrationspolitik 
betreiben, ein neues Gewicht und eine hohe Aktualität. Integrationsmanagement 
kann wesentliche Potenziale für die Entwicklung von Kommunen erschließen, 
wenn Strategie, Steuerung und Organisation passend ausgestaltet sind« (Reich-
wein 2006). 
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Die Systematisierung kommunaler Integrationspolitiken in diesen Linien ist also einer-
seits nur aus dem Kontext des mit dem Zuwanderungsgesetz etablierten Integrations-
paradigmas zu verstehen, andererseits stellt sich die dabei formulierte Problematisie-
rung vor allem als Apell an das Eigeninteresse von Städten als internationale Wirt-
schaftsstandorte und als Standorte der (Post)Migration dar und stellt die Implementie-
rung eines Integrationsmanagements als Lösungsstrategie der Wahl dar.92  

Derselbe Zuschnitt zeigt sich in jenem Wettbewerb »Erfolgreiche Integration ist kein 
Zufall« der Bertelsmann Stiftung und des Bundesministerium des Innern (BMI), der 
zum Auslöser des Prozesses in Frankfurt werden sollte (BMI/Bertelsmann 2005). Die 
Begründung für die Erstplatzierung der Stadt Stuttgart stellte heraus, dass die Stadt mit 
ihrem bereits 2002 verabschiedeten Konzept »Integrationspolitik unter anderem als 
Standortfaktor für internationale Unternehmen begreift« – es erfuhr demnach »breite 
internationale Anerkennung und wird von der Stadt als eines ihrer ›Markenzeichen‹ be-
trachtet« (BMI/Bertelsmann 2005). Strategisch sei das Konzept als politischer Auftrag 
für die ganze Stadt »als Synthese aus ›leadership‹ und ›community involvement‹ ange-
legt« (BMI/Bertelsmann 2005). Diese beiden Schlagworte lassen sich als Referenzen auf 
zwei Leitbilder politischer Steuerung in der Stadt verstehen, an denen sich das kolpor-
tierte Design eines Integrationsmanagements im Kern orientiert. Dahme und Wohlfahrt 
haben sie in einem angewandten Beitrag zur politischen Steuerung von Integrationspro-
zessen als »Konzern Stadt« (›leadership‹) und »Bürgerkommune« (›commnity involve-
ment‹) vorgestellt (Dahme/Wohlfahrt 2009: 63). In ihrer Darstellung erschließt sich so-
fort, warum diese beiden Leitbilder als Lösungsstrategie eines Integrationsmanage-
ments im Namen des Standorts Stadt als einschlägig erscheinen. Demnach sucht eine 
entsprechende strategische Ausrichtung von Integrationspolitik dazu beizutragen, 
»Kommunen zu attraktiven Wirtschaftsstandorten weiterzuentwickeln, die zugleich die 
sozialen Folgen der damit einhergehenden Segregation und Desintegration abzuarbei-
ten haben« (Dahme/Wohlfahrt 2009: 63): 

»Das [alte] Modell einer durch gewählte (ehrenamtliche) Räte gesteuerten, we-
sentlich durch Verwaltungspolitik gekennzeichneten kommunalen Selbstverwal-
tung, stößt an seine Grenzen, wenn es darum geht, die Kommunen zu attraktiven 
Wirtschaftsstandorten weiterzuentwickeln, die zugleich die sozialen Folgen der 
damit einhergehenden Segregation und Desintegration abzuarbeiten haben. [...] 
Wesentliche Merkmale des Konzernleitbildes sind betriebswirtschaftliches Ma-
nagement, Ausgliederung und Privatisierung öffentlicher Aufgaben und Dienste. 
[...] Die Technokratisierung und Managerialisierung der Verwaltungssteuerung 
[...] dehnt sich auf die politische Steuerung insgesamt [aus] und beeinflusst 

 
92 Und bereits diese Problematisierung weist darauf hin, dass eine Legitimation von Integrationspolitik, 

die dezidiert auf den Standort ›Stadt‹ bezogen wird, nicht auf den ›Nutzen‹ von (Post)Migration (oder 
die ›Kosten‹ ihrer Desintegration) fokussiert bleiben muss, sondern ›Offenheit und Toleranz der 
Stadtgesellschaften‹ ins Zentrum der Problematisierung stellen kann (s.u. Kap. 7.2, 7.3 und 8). 
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letztlich auch den Prozess politischer Willensbildung in den Kommunen« 
(Dahme/Wohlfahrt 2009: 63-4).  

»Das Leitbild Bürgerkommune zeichnet sich noch durch zwei weitere Modernisie-
rungsaspekte aus: bürgerschaftliche Politik will zum einen Bürger, Bürgerstiftun-
gen, Bürgervereine eigenverantwortlich – und meist ehrenamtlich – Aufgaben 
übertragen, die bisher (meistens) als öffentliche Angelegenheiten angesehen wur-
den. Dadurch entlastet sich die Kommune von bestimmten Aufgaben und Kosten« 
(Dahme/Wohlfahrt 2009: 63).  

Kommunale Integrationspolitik – da ist Bommes also zuzustimmen – soll nun »im De-
sign moderner Verwaltung« praktiziert werden (Bommes 2008: 164). Die zentrale Prob-
lematisierung eines ›Integrationsmanagements‹ zeigt allerdings, dass sich diese ›Mo-
dernisierung‹ nur als Anpassung von Integrationspolitik an die »unternehmerische 
Stadt« begreifen lässt. Unter diesem Begriff sind aus politökonomischer und gouverne-
mentalitätsanalytischer Perspektive die spezifischen Folgen von Neoliberalisierungs-
prozessen für die Ebene der Stadt auf den Punkt gebracht worden (Schipper 2013). Der 
Begriff wurde 1989 von Harvey sowie in anderen politökonomischen Arbeiten als Kon-
zept für die Analyse »lokaler Politik« (Mayer 1990) im Kontext der »ongoing de-
construction and attempted reconstitution of urban social space« durch ökonomische 
und politische Umwälzungen seit den 1980er Jahren beschrieben (Brenner/Theodore 
2005: 101). Demnach sind Städte durch die Veränderungen kapitalistischer Produktion 
(Deindustrialisierung, Tertiärisierung), die Deregulierung der Finanzmärkte sowie im 
europäischen Kontext die Durchsetzung des gemeinsamen europäischen Markts und die 
dadurch ermöglichten transnationalen ökonomischen Dynamiken, in eine neue Auto-
nomie gedrängt worden. Einerseits trafen Arbeitslosigkeit, soziökonomische Problem-
lagen und Infrastrukturverfall in besonderer Weise städtische Räume. Und andererseits 
wurden die Städte durch den Rückbau sozialstaatlicher Strukturen für die soziale Ent-
wicklung verantwortlich gemacht und durch ökonomische Globalisierungsprozesse ei-
nem neuen, nationalen und transnationalen Standortwettbewerb ausgesetzt. Gleichzei-
tig sind die staatlichen Möglichkeiten, auf diese Entwicklungen zu reagieren, durch ne-
oliberale Restrukturierungen verändert worden. Dieser Veränderungsprozess war ei-
nerseits durch den Abbau von staatlichen Interventionsmöglichkeiten (Deregulierung), 
fiskalischer Restriktion (Austerität) und dem Rück- bzw. Umbau sozialer Sicherungs-
systeme gekennzeichnet, andererseits durch den Aufbau neuer Strategien, mit denen 
staatliche Gestaltungsmacht auf lokaler Ebene wiedererlangt werden soll. Im Effekt lässt 
sich eine Neuordnung der Hierarchien zwischen subnationaler, nationaler und interna-
tionaler Ebene mit deutlichen Folgen für Städte beschreiben, die sich als »Politics of 
Scale« bzw. »Glokalisierung« begreifen lässt (Brenner 2000, Brenner 2003, Swynge-
douw 1997).  
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Aus politökonomischer Perspektive stellen sich diese Entwicklungen als veränderte 
Strukturmerkmale dar, die Stadtpolitik heute determinieren: 

»Im Gegensatz zum lokalen Staat als verlängertem Arm des fordistischen Natio-
nalstaates ist primäres Ziel unternehmerischer Stadtpolitik, global agierendes Ka-
pital, einkommensstarke Haushalte und KonsumentInnen im interkommunalen 
Wettbewerb anzuziehen, wozu eine Verbesserung harter und weicher Standortfak-
toren geboten erscheint. Paradigmatisch sind dabei die absolute Priorisierung von 
Standortpolitik gegenüber allen anderen Politikoptionen, in diesem Rahmen die 
Produktion symbolischen Kapitals durch Festivalisierung und Stadtmarketing, 
weiterhin Privatisierungen und Public-Private-Partnerships, die Umstrukturie-
rung der Verwaltung nach betriebswirtschaftlichen Kriterien, ein Rückbau des lo-
kalen Wohlfahrtsstaats sowie ein verschärftes Kontrollregime gegenüber margina-
lisierten Gruppen« (Schipper 2013: 12). 

Aus gouvernementalitätsanalytischer Perspektive lassen sich diese Strategien ›unter-
nehmerischer‹ Stadtpolitik insbesondere mit neuen Steuerungs- und Subjektivierungs-
formen in Verbindung bringen – »im Unterschied zu materialistischen Kritiken« gerät 
damit eine »spezifische Wissensordnung« in den Blick, welche die »strategische Aus-
richtung städtischer Regierungspraxis anleitet« (Rosol 2013). Aus dieser Perspektive 
lassen sich die beiden oben als zentrale Referenzen eines Integrationsmanagements vor-
gestellten Leitbilder charakterisieren. Mit dem ›Konzern Stadt‹ lässt sich eine Reorga-
nisation städtischen Verwaltungshandelns fassen, die auch mit den Begriffen »neues 
Steuerungsmodell« (NSM)93 in Verbindung gebracht wird und in der Bundesrepublik 
seit den 1990er Jahren mit Strategien wie Ergebnisorientierung, Globalbudgets, Leis-
tungsmessung, Wettbewerb und Controlling implementiert worden ist (Lebuhn 2010: 
35). Anstatt politische Ziele in die Zuteilung von Personal-, Finanz- und Sachmitteln zu 
übersetzen und die Verwaltung ihr Werk verrichten zu lassen (Inputsteuerung), werden 
die zu erreichenden Ergebnisse in Form von strategischen Zielen und Produktkatalogen 
formuliert und der Weg der Realisierung dieser Ergebnisse durch ein neues Berichtswe-
sen, Leistungsindikatoren und darauf bezogene Budgets überwacht. Weil so die Ergeb-
nisse und die Kosten ihrer Realisierung in den Mittelpunkt rücken, erscheint nicht zu-
letzt die Ausgliederung von Aufgaben und Dienstleistungen an Zivilgesellschaft, private 
Unternehmen und Public Private Partnerships als rational (Lebuhn 2010: 36f.). Die öf-
fentliche Verwaltung wird dabei einer ›unternehmerischen‹ Logik unterworfen und 
konkurriert unter Kostendruck um Investitionen, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. 
Insofern stellen entsprechende Reformen keine ›neutralen‹ Modernisierungsmaßnah-
men dar. Zentraler Effekt dieser Logik ist, dass politische Fragen auf 

 
93 Dabei handelt es sich um eine Adaption des internationalen Modells eines »New Public Management« 

für den deutschen Kontext (Silomon-Pflug/Heeg 2013: 186). 
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Kostenüberlegungen reduziert werden – sie lässt sich insofern als Teil einer »neolibera-
len Neuordnung städtischer Verwaltungen« verstehen (Silomon-Pflug/Heeg 2013).  

Das Leitbild der ›Bürgerkommunes‹ ist aus gouvernementalitätsanalytischer Perspek-
tive direkt anschlussfähig an diese Zielstellung: »projektorientierte und kommunikative 
Formen von Planung treten in den Vordergrund, die die jeweils vor Ort vorhandenen 
Potentiale aufspüren und verstärken wollen und die auf die Emanzipation der lokalen 
Bevölkerung setzen« (Kamleithner 2009: 29). Entsprechende Strategien äußern sich 
insbesondere als verändertes Subjektivierungsverhältnis, das als neo-soziale Responsi-
bilisierungsstrategie beschrieben worden ist. Sie suchen ihr Klientel im Rückgriff auf 
sein soziales und ökonomisches Kapital zur ›selbstverantwortlichen‹ sozialen, ökono-
mischen, kulturellen und politischen Gestaltung des eigenen Lebens zu aktivieren 
(Kessl/Krasmann 2005: 234). Als Regierungsstrategie knüpfen sie den erweiterten 
Raum zur differenzierten Selbstentfaltung ihrer Subjekte an die Erwartung, dass er 
selbstständig in einer Weise genutzt wird, die zumindest keine Kosten verursacht und 
im besten Fall ›produktiv‹ ist. Die Strategien führen also nicht weniger, sondern in einer 
Weise, die die Notwendigkeit sozialpolitischer Interventionen zu minimieren sucht. 
Auch der Staat dieser Strategien ist nicht ›weniger‹ sondern ›anders‹: Ein Staat, der die 
Selbstführungskompetenzen seiner Bürger_innen fördert, kontrolliert und im Fall der 
Abweichung sanktioniert (Bröckling/Krasmann/Lemke 2000: 26). 

Beide Leitbilder »propagieren offensiv eine Fragmentierung der politischen Steuerung« 
(Dahme/Wohlfahrt 2009: 63), indem sie sich an einem »local governance«-Modell aus-
richten: »Entwicklungsprobleme und Entwicklungsperspektiven der Stadt werden zu ei-
ner Aufgabe, die mittels eines Netzwerks aus Verbänden, Vereinen, Unternehmen und 
öffentlichen Institutionen gelöst werden soll« (Dahme/Wohlfahrt 2009: 63). Sie teilen 
insofern eine programmatische Ausrichtung an einem Steuerungsmodell in sich, das im 
»Unterschied zu den hierarchischen, zentralistischen und dirigistischen Charakteren 
traditioneller (wohlfahrts-)staatlicher Steuerungsformen (›govemment‹)« die gesetzten 
Steuerungsziele durch »dezentrale, netzwerkartige Formen der ›Kontextsteuerung‹ zu 
erreichen sucht« (Lemke 2004: 64).  

In dieser Schnittmenge kommt auch die Quintessenz einer Überführung von Integrati-
onspolitik in eine ›strategische Steuerung‹ zum Ausdruck. So argumentiert eine weitere 
zentrale Expertise zur Implementierung kommunaler Integrationspolitiken im Sinne ei-
ner strategischen Steuerung, dass  

»im Zuge einer Umorientierung der Verwaltung gerade auf kommunaler Ebene 
die unmittelbare Steuerung in Form von unilateralen Verwaltungsmaßnahmen 
durch kooperative Verfahren, die eine größere Zahl von Akteuren in die Entschei-
dungs- und Durchführungsprozesse einbeziehen, ergänzt worden ist. Dies ist von 
besonderer Bedeutung gerade für die Durchführung von Integrationsprogrammen 
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und -maßnahmen, die ohnehin auf die Unterstützung zahlreicher vor Ort tätiger 
Akteure angewiesen sind« (Verbundpartner ZiS 2005: 17). 

Die Rationalität einer ›strategischen Steuerung‹ von Integration, die mit der Einführung 
eines Integrationsmanagements erreicht werden soll, unterscheidet sich in dieser Hin-
sicht deutlich von früheren Idealen der Regierung der Stadt. Anstatt dass die Interven-
tionen »große Pläne und paternalistische Planungsmodelle« umzusetzen suchen, ent-
steht das Ideal einer Stadt, die das Beste aus ihren vorhandenen Möglichkeiten macht: 
»These [programs] seek new ways of harnessing the forces immanent within urban exis-
tence: they dream of a city that would almost govern itself« (Rose 2000: 96). 

7.2 ›Einfach irgendwas abschreiben‹ 
Der aus dem Reformdruck des interkommunalen Vergleichs hervorgehende Auftrag für 
die Entwicklung des Frankfurter Integrationskonzepts war also klar: Aus dem Eigenin-
teresse der Stadt als internationaler Wirtschaftsstandort und als Standort der 
(Post)Migration heraus galt es, ein Integrationsmanagement zu entwerfen, das – zumin-
dest dem Sinn nach – den Prinzipien von ›leadership‹ und ›community involvement‹,94 
den Leitlinien ›unternehmerischer‹ Stadtpolitik zwischen ›Konzern Stadt‹ und ›Bürger-
kommune‹ also, in ihren im letzten Abschnitt (Kap. 7.1) aufgezeigten Rationalitäten 
städtischer Steuerung folgt.  

Die Voraussetzungen dafür schienen nicht zuletzt deshalb gut, weil eine entsprechende 
Legitimation der Frankfurter Integrationspolitik bereits vorlag. Vor dem Hintergrund 
der Entwicklung der ›unternehmerischen Stadt‹ Frankfurt seit den 1980er Jahren und 
der globalen Ausrichtung dieses Unternehmens (vgl. Schipper 2013) verwundert es we-
nig, dass bereits die Begründung des Multikulturalismus in Frankfurt mit der ökonomi-
schen Rationalität dieses Settings spielte (s.u. Kap. 8.1). Es galt für die Verantwortlichen 
vor Ort also vor allem, die bestehende Arbeit des AmkA aus Perspektive des neuen Steu-
erungsmodells zu durchleuchten, sie in die Struktur des neuen Steuerungsmodells zu 
übersetzen und gegebenenfalls zu ergänzen. Für diese Aufgabe lag es – angesichts der 
zahlreichen bereits vorliegenden Empfehlungen, Beispiele und Modelle (die ja im inter-
kommunalen Vergleich überhaupt erst den Reformdruck ausgelöst hatten) – auf der 
Hand, für den Entwurf in Frankfurt »einfach irgendwas von anderen Städten abzu-
schreiben« (I 5 13/01). Denn für eine Stadtverwaltung, die sich dem Wettbewerb um die 
Adaption und Weiterentwicklung von Politiken stellt (bzw. stellen muss), ist es rational, 
auf die angebotenen Ressourcen in interkommunalen Netzwerken und auf Expertisen 
zurückzugreifen.  

Auch in dieser Hinsicht lässt sich in Frankfurt beobachten, dass die wettbewerbsorien-
tierte ›Verteilung‹ von Stadtpolitiken als »fast policy regime« (Peck 2001: 452) häufig 

 
94 Die polemische Formulierung hat einen wahren Kern.  
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Politiken und Strategien einer ›unternehmerischen‹ Stadtpolitik kolportiert. Sie lassen 
sich erfolgreich mobilisieren und implementieren, weil zwischen intrinsisch aus dem 
Vergleich entstehendem ›Reformdruck‹ und den immer schon verfügbaren Lösungen 
häufig keine Zeit für eine grundlegende Diskussionen der Politiken bleibt – und erst 
recht kein Platz für die Entwicklung einer grundlegenden Opposition (Peck 2001: 452). 
Selbst wenn neu entworfene Strategien und Leitbilder öffentlich diskutiert werden, re-
duziert sich die Funktion dieser Partizipationsverfahren häufig auf die Legitimation der 
(anderswo ja schon ›erfolgreichen‹) Politiken und lässt durch Pfadabhängigkeiten des 
Partizipationsverfahrens keinen Raum für wirklich abweichende Ergebnisse (Robinson 
2011). Insofern ist der Effekt dieser Technologien und Prozesse häufig als post- bzw. 
anti-politisch zu beschreiben – der Transfer von Politiken und Strategien in dieser Weise 
fördert und fordert eine Vorstellung von Stadtpolitik und -verwaltung als Management, 
das technische und neutrale ›Lösungen‹ anbieten kann, anstatt Probleme als Ausdruck 
von widersprüchlichen Interessen politisch zu verhandeln (Clarke 2012: 35ff.). 

Dieser Effekt lässt sich im Feld insgesamt beobachten. Expertisen und interkommunaler 
Vergleich haben nicht nur dafür gesorgt, dass Städte Integrationskonzepte erstellt ha-
ben sondern, dass sie in ihrer strategischen Ausrichtung sehr ähnliche Konzeptionen 
entwickelt haben. Bei aller Abweichung in grundlegenden Narrativen (›Vielfalt‹, ›Inter-
kultur‹, ›Integration‹) bzw. ihrer »Philosophie« (Gesemann/Roth/Aumüller 2012: 146) 
weisen sie deutliche Konvergenzen hinsichtlich der oben aufgezeigten Konturen einer 
›unternehmerischen‹ Stadtpolitik auf (vgl. Pütz/Rodatz 2013).95 Diese Konvergenz lässt
sich in vier hegemonialen Steuerungsstrategien zusammenfassen: Die Konzepte bauen
alle grundsätzlich auf einer Problematisierung von (Post)Migration als Ressource der
Stadt auf, mit der häufig eine dezidierte Kritik der dominierenden ›Defizitorientierung‹
staatlicher Problematisierungen verbunden wird. Integrationspolitik müsste zweitens
von einer ›ausländerpolitischen‹ Sonderaufgabe zu einer städtischen Querschnittsauf-
gabe entwickelt werden; für diese Aufgabe gilt drittens der Ausbau kommunalpolitischer
Integrationsnetzwerke im Allgemeinen und viertens mit einem besonderen Fokus auf
den Sozialraum die Aktivierung (post)migrantischer Organisationen und Bürger_innen
für diese Netzwerke als strategische Voraussetzungen jeder Konzeption von Integrati-
onspolitik.

Auch in Frankfurt haben die Vorbilder den Entwurfsprozess deutlich geprägt.96 Insofern 
ist es wenig verwunderlich, dass sich auch im Frankfurter Konzept die 

95 Grundlage war eine Analyse der Konzepte der 20 größten deutschen Städte (Pütz/Rodatz 2013).  
96 So nennt bspw. auch eine Präsentation des AmkA aus der Entwurfszeit neun Empfehlungen des oben 

bereits zitierten Wettbewerbs von Bertelsmann Stiftung und BMI (BMI/Bertelsmann 2005), die für 
Frankfurt relevant wären. Sie lassen sich zu den vier Strategien zusammenfassen: »Potentialorientie-
rung«, »Integration als Querschnittsaufgabe verankern« [d.h. »Politische Verbindlichkeit herstellen«, 
»Dienstleister Kommune: Zugangsbarrieren abbauen«, »Erfolge messen: Evaluation und Monito-
ring«], »Netzwerke aufbauen«, »Partizipation sicherstellen und bürgerschaftliches Engagement akti-
vieren« [d.h. auch: »auf Stadtteilebene planen und arbeiten]«. Nach diesen Vorraussetzungen gilt es
dann, die »Handlungsfelder [zu] bearbeiten (Einzelzitate aus AmkA/5 2009). 
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Vorstrukturierung der Implementierung einer strategischen Steuerung durch die 
konzertierte Mobilisierung im Feld deutlich ausdrückt – und das wird hier zunächst im 
Fokus stehen. Allerdings zeigt sich in Frankfurt auch, dass ›Modelle‹ sich nicht einfach 
lokal ›niederschlagen‹. Die Mobilisierung von Politiken ist kein planvoller oder direkt 
gesteuerter Prozess und lässt sich insofern – selbst bei kohärenten Vorbildern und Mo-
dellen – selten einfach als ›Entfaltung‹ von ›Blaupausen‹ begreifen:  

»While policy models seek to stabilize and validate an explicit set of rules, tech-
niques, and behaviors, that when applied in ›foreign‹ settings might be expected 
to yield comparable results, this rational gaze is persistently disrupted by the 
messy realities of policymaking at the ›ground‹ level« (Peck/Theodore 2010: 170). 

Das bedeutet allerdings nicht nur, dass sich mobilisierte Politiken in der sozialen und 
politischen Realität vor Ort anders ›auswirken‹ können, sondern dass ihre Verwendung 
vor Ort »Adaption« und »Umarbeitung« beinhaltet (was aber selten Gegenstand der 
Untersuchung ist; Silomon-Pflug et al. 2013: 213). Dabei kann die eigentliche Adaption 
›scheitern‹ und trotzdem »komplexe Umarbeitungsprozesse in Gang« setzen (Silomon-
Pflug et al. 2013: 2014). Jedenfalls muss die lokale Reproduktion von Strategien und 
Politiken vor Ort hergestellt werden und verbindet sich dabei häufig mit anderen Ratio-
nalitäten und Techniken (bspw. McCann 2008, McFarlane 2009, Ong 2007).  

Die Art und Weise, wie sich die Rationalität einer ›unternehmerischen‹ Verwaltungs-
steuerung im Frankfurter Konzept ausdrückt, ist Ergebnis eines komplexen Prozesses, 
der sich nicht auf den »fast policy transfer« (Peck/Theodore 2001: 429) der gängigen 
Blaupausen reduzieren lässt. Infolge des interkommunalen Wettbewerbs entstand zwar 
»ein irrer Handlungsbedarf für Frankfurt«, der sich unter anderem »auf der politischen 
Ebene in Anträgen von allen möglichen Parteien« ausdrückte und zu einer ersten An-
weisung führte, die bestehende integrationspolitische Arbeit durch die schnelle Einfüh-
rung von »Maßnahmenberichterstattung und Monitoring« als »neue Integrationsbe-
richterstattung« aufzuwerten. Darauf reagierte die Verwaltung allerdings mit einem 
»bösen Vermerk«, der nicht nur mit Verweis auf die technischen Anforderungen des 
neuen Steuerungsmodells auf die Notwendigkeit aufmerksam machte, ein Leitbild zu 
entwerfen, sondern einen Prozess einforderte, der – explizit in Abgrenzung zum Groß-
teil der vorhandenen Blaupausen im Zeichen des Integrationsparadigmas – die »Stadt 
mit Hilfe von Experten unter den Gesichtspunkten von Diversity, Transnationalität und 
so weiter anders in den Blick nehmen sollte«. Und dieser Vorschlag setzte sich im End-
effekt unter Verweis auf die möglichen Disktinktionsgewinne im interkommunalen Ver-
gleich als Ausgangspunkt des Prozesses durch (alle Zitate: I 5 13/01). Wie noch zu zeigen 
sein wird, ist diese (in gewisser Hinsicht widerständige) Arbeit im Prozess der Konzep-
terstellung konstitutiv für eine Artikulation der neoliberalen Rationalität der Program-
matik als Politik transnationaler Stadtbürgerschaft gewesen (Kap. 8). Im Konzept 
drückt sie sich nicht nur im Titel »Integrations- und Diversitätskonzept« aus, sondern 
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eröffnet als Leitbild einer »Politik der Vielfalt« die Konzeption der Frankfurter Integra-
tionspolitik. Wie ebenfalls noch zu zeigen sein wird, ist diese grundsätzliche Ausrichtung 
wiederum konstitutiv für die Einschätzung der Programmatik (Kap. 7.4, 8).  

In der folgenden Diskussion wird dieses Leitbild allerdings zunächst zurückgestellt – 
denn der Erfolg des »harten Ringens« (I 4 12/10) um eine transnationale Konzeption 
der ›Stadt der Vielfalt‹ im Verlauf des Entwurfsprozesses lässt sich nicht begreifen, 
wenn nicht zuvor die Ausrichtung der Konzeption am Steuerungsmodell ›unternehme-
rischer‹ Stadtpolitik beleuchtet wird. Denn dieses Modell war – vermittelt über den Re-
formdruck zur Implementierung eines ›Integrationsmanagements‹ aus dem interkom-
munalen Vergleich – Auslöser und Richtschnur der Diskussionen um das Leitbild der 
›Vielfalt‹ und bildet auch den omnipräsenten Kern der Rationalität des verabschiedeten 
Konzepts. Diese Rationalität wird im Folgenden also selektiv (und ohne genauer auf die 
Bedeutung des ›Vielfalts-‹ Begriffs einzugehen) herausgearbeitet, bevor sich das fol-
gende Kapitel (8) den weiteren Implikationen zuwendet. 

7.3 ›Vielfalt bewegt Frankfurt‹ 
Das umfangreiche und etwas unübersichtliche Frankfurter »Integrations- und Diversi-
tätskonzept für Stadt, Politik und Verwaltung« formuliert »Grundsätze, Ziele, Hand-
lungsfelder« (Tab. 1). Auch wenn es Vorschläge für Steuerungsstrukturen macht, lässt 
es sich nicht als Umsetzungsrahmen der konzeptionellen Neuaufstellung begreifen. 
Zwar werden insgesamt 55 Ziele und 60 Handlungslinien formuliert, diese sind aber 
sehr abstrakt gehalten und es werden selten Verantwortlichkeiten benannt (Tab. 1). 
Auch verwaltungsintern wird das Konzept nicht als Instrument der Steuerung begriffen: 

»Es ist kein Leitbild in dem Sinne, dass es in einem Prozess mit anderen Ämtern 
für die einzelnen Handlungsfelder runter gebrochen worden wäre, wo man Ziel-
kaskaden definiert. […] Es ist gar nicht so einfach, die konkreten Aufgaben für ei-
nen bestimmten Arbeitsbereich zu finden, muss das mit einer Suchfunktion ma-
chen, weil die ganzen Aussagen so verstreut sind in diesem ganzen Text, dass man 
nicht sagen kann, okay, wir haben jetzt dieses Themenfeld und da steht jetzt kon-
sistent und relativ konkret drin, worum es geht und was die Ziele sind« (I 5 13/01). 

Insofern lässt sich hier eine Beobachtung von Radtke und Stošić zum nationalen Integ-
rationsplan übertragen, wenn sie feststellen, dass er in Form und Inhalten nicht den 
Ansprüchen der »Neuen Steuerungskonzepte (New Public Management), die von der 
Politik derzeit favorisiert werden (Radtke/Stošić 2008: 77), folgt.  
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Abb.  3 »Ziele« des Frankfurter Integrations- und Diversitätskonzepts 

 
Quelle: Stadt Frankfurt 2011: 1 

  

»Die Vielfalt unserer Bevölkerung beschränkt sich nicht auf Herkunfts-
geschichten, sondern umfasst zugleich die Lebenserfahrungen mehrerer 
Generationen, eine große Spannbreite beruflicher Werdegänge und 
sozialer Lagen, sehr unterschiedliche Interessen und Wünsche für ein 
selbst bestimmtes Leben, mannigfache Erwartungen an Familie, an einen 
Beruf und an unser Zusammenleben. Doch jede Gesellschaft braucht  
eine von allen geteilte Sicht von Wirklichkeit, Vorstellungen von einer 
gemeinsamen Zukunft, Formen und Symbole der Zu gehörigkeit, eine 
Verständigung über Pflichten, Rechte und Möglichkeiten der Teilhabe.  
Bei allen Unterschieden stellt sich uns immer neu die Frage:  
Wie wollen wir zusammenleben?«

Vielfalt bewegt Frankfurt
Integrations- und Diversivitätskonzept 
für Stadt, Politik und Verwaltung

Grundsätze
Ziele
Handlungsfelder

 Ziele
 Respektvoller Umgang mit Unterschieden
  1. Kommunikation von Gemeinschaft fördern 20
  2. Umgang mit Unterschieden erleichtern 20
  3. Dialog und Vernetzung voranbringen 21
  4. Beteiligung an Entscheidungen ausbauen 21
  5. Möglichkeiten von Kommunalpolitik ausschöpfen 21
  6. Würde des Einzelnen achten 22
  7. Zugehörigkeitsgefühle anerkennen 22
  8. Freie Lebensgestaltung fördern 23
  9. Niemanden überfordern 23
10. Vielfache Zugehörigkeiten anerkennen 24
11. Abgrenzungen überwinden 24
12. Gruppenzwängen entgegenwirken 25
13. Besondere Hilfestellungen leisten 26
14. Demokratische Abläufe vermitteln 26
15. Mitsprache und Beteiligung sicherstellen 27
16.  Offenheit für neue Einwohner und  

Mitglieder kommunizieren 27
17. Freiräume von Religion und Kultur anerkennen 28
18. Gleiche Rechte akzeptieren 28
19. Internationale Beziehungen berücksichtigen 29

 Beachtung lokaler Besonderheiten
20. Traditionsbildung wahrnehmen 30
21. Historische Verpflichtungen annehmen 30
22. Traditionen vermitteln und hinterfragen 30
23. Bürgerengagement und Zivilgesellschaft fördern 31
24. Parallelgesellschaften entgegenwirken 31
25. Bestehende Strukturen nutzen und fördern 32
26. Veränderungen ernst nehmen 32
27. Menschen zum Bleiben bewegen 33
28. Vielschichtigkeit anerkennen 33

 Integrationspolitik als stadtweite Querschnittsaufgabe
29. Mit Vielfalt professionell umgehen 35
30. Bürgerkontakt ausweiten 35
31. Gleichberechtigte Teilhabe sicherstellen 36
32. Information und Begegnung erhöhen 37
33. Gemeinsamkeiten betonen 37
34. Konflikte verhindern und nutzen 38
35. Abgestimmte Handlungspläne erarbeiten 41
36.  Kriterien für Kooperation und  

Förderung standardisieren 41
37. In regelmäßigem Turnus berichten 42
38.  Berichterstattung der städtischen  

Ämter abstimmen 42
39. Ergänzendes Monitoring einführen 43
40. Vertiefende Studien durchführen 43
41. Stadträumlichen Ansatz vermitteln 44
42. Zentrale Veranstaltungen organisieren 44
43. Kooperation mit Hochschulen ausbauen 44
44. Ämterübergreifende Kooperation strukturieren 46
45.  Konferenz der Amtsleiterinnen und  

Amtsleiter nutzen 46
46.  Projektgruppen der Fachämter und  

Betriebe einrichten 47
47. Effiziente transparente Abläufe ermöglichen 47
48. Stadtweite Breitenwirkung sicherstellen 47
49. AmkA als Querschnittsfachamt 48
50. Querschnittsarbeit und Planung 48
51. Zentrale Clearing- und Ombudsstelle 48
52. Regionale Kooperationen vertiefen 49
53. Auf Bundesebene engagieren 49
54.  Interessen auf europäischer und  

internationaler Ebene vertreten 50
55. Institutionelle Partner einbeziehen 50

Leitbild: Eine vernetzte Stadt  
  1. Menschen zusammenbringen  54
  2. Gemeinsame Themen und Interessen formulieren 54
 
 Begegnung: Eine Willkommenskultur  
  3. Maßnahmen für neu Zuziehende ausbauen 56
  4. Information und Zugänge vereinfachen 56
  5. Gegenseitige Wertschätzung einfordern 56
 
 Grundsatz: Teilhabe und Mitwirkung 
  6. Bestehende Strukturen nutzen und öffnen 58
  7. Neue Beteiligungsformen schaffen 58
  8. Politische Beteiligung erhöhen  58
  9. Information und politische Bildung ausbauen 59
10. Veränderungsbereitschaft unterstützen 59
 
 Planung: Eine integrierte Stadtentwicklung 
11. Gesamtstädtische Strategien verfolgen  60
12. Stadtteile als gemeinsamen Raum fördern  60
13. Öffentliche Räume gestalten und nutzen 60
14. Entwicklung von Stadtteilen fördern  61
15. Wohnungspolitik anpassen  61
 
 Stadtteile: Ein gutes Zusammenleben 
16. Anlaufstellen schaffen  62
17. Segregation entgegenwirken  62
18. Netzwerke stärken und bilden  63
 
 Verständigung: Sprache und Kommunikation 
19. Frühe Deutschförderung ausbauen  64
20. Spracherwerb begleiten  64
21. Mehrsprachigkeit berücksichtigen  64
22.  Differenziertes Angebot an  

Deutschkursen sicherstellen 65
23. Deutschkenntnisse sicherstellen  65
24. Räume für Kommunikation schaffen  65

  Bildung: Zukunftschancen für die   
Einwanderungsgesellschaft  

25. Kommunales Steuerungsmodell umsetzen 67
26. Zugänge erleichtern 67
27. Familien unterstützen 68

28. Institutionen vernetzen 68
29. Mit Vielfalt umgehen  68
30. Soziale bildung vermitteln 68
31. Miteinander fördern  68
32. Übergänge erleichtern  69
33. Erwachsenenbildung gestalten 69

 Lebensgrundlagen: Wirtschaft und Arbeitsleben 
34. Ausbildungsreife sicherstellen  71
35. Berufsausbildung begleiten  71
36. Weiterbildung vernetzen 71
37. Integration im Berufsleben fördern 72
38. Beurteilung ausländischer Abschlüsse erleichtern  72
39. Selbständigkeit unterstützen 72
40. Fördernetzwerke ausbauen 72

 Kreativität: Kultur und Kunst  
41. Kultur und Kunst vermitteln 74
42. Anknüpfungspunkte schaffen 74
43. Beteiligung unterstützen 74
44. Kulturelle Bildung fördern  75

 Sozialer Zusammenhalt: Eine Stadtgesellschaft 
45. Sozialer Ausgrenzung entgegenwirken 76
46. Geschlechtsspezifische Aspekte berücksichtigen 76
47. Älteren Generationen helfen  76
48. Familienarbeit ausbauen  77
49. Jugendhilfe vernetzen 77
50. Konflikte lösen, Gewalt ächten 77
51. Flüchtlinge schützen 78
52. Menschen ohne Aufenthaltsstatus beistehen 78
53. Gesundheitsversorgung sicherstellen  78
54. Menschen mit Behinderung helfen  78
55. Sexuelle Orientierungen berücksichtigen 79
56. Neue Formen des Zusammenlebens anerkennen 79
57. Veränderung städtischer Milieus berücksichtigen 79
58. Religionsgemeinschaften würdigen 79

 Öffentlicher Dienst: Umgang mit Vielfalt 
59. Diversitätsmanagement anwenden 81
60. Strukturen und Kompetenzen weiterentwickeln 81

  Handlungslinien 
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Abb.  4 »Handlungslinien« des Frankfurter Integrations- und Diversitätskonzepts 

 
Quelle: Stadt Frankfurt 2011: 1  
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Dennoch lässt sich das Konzept anders als der Nationale Integrationsplan nicht als »Sy-
nopse« verstehen, die »im Modus des Bastlers [...] etwas Vorgefundenes, aus anderen 
Zusammenhängen stammendes kombiniert« (Radtke/Stošić 2008: 77). Auch wenn es 
in dieser Form nicht umsetzbar ist (I 5 13/01)97 liefert das Konzept eine abstrakte, aber 
detaillierte Problematisierung bestehender und zu entwickelnder stadtpolitischer 
Handlungsfelder vor dem Hintergrund der konzeptionellen Neuaufstellung. Es folgt 
also dem neuen Steuerungsmodell nicht in der Form, ist aber dezidiert als »Grundlage 
von Selbstvergewisserung und -verpflichtung« (Stadt Frankfurt 2011: 7) gemeint, für die 
»integrationspolitische Ausrichtung der Stadtverwaltung sowie für einen stadtweiten 
Prozess mit anderen institutionellen Akteuren und der Öffentlichkeit«. Es liefert inso-
fern eine – wenn auch abstrakte – weitestgehend in sich geschlossene und insofern pro-
grammatische Grundlage für die Steuerung der Querschnittsaufgabe ›Integration‹ in 
Frankfurt. 

Im Folgenden werden die vier Strategien, mit der sich die Neuaufstellung mit dem Ziel 
einer strategischen Steuerung begreifen lässt, jeweils vorgestellt und ihre Implikationen 
exemplarisch an Problematisierungen aus den Handlungsfeldern belegt.  

Potentialorientierung 

Auch im Frankfurter Konzept wird die kommunalpolitische Aufgabe ›Integration‹ aus-
gehend von einer Problematisierung der Stadt als Ort der (Post)Migration als Ressource 
für den Wirtschaftsstandort eröffnet: 

»Frankfurt ist heute nicht nur eine Stadt von internationaler Geltung. Unsere 
Stadt gehört zu jenen Orten, in denen für die ganze Welt Dienstleistungen ange-
boten und Entscheidungen getroffen werden. Wichtige Branchen sind an solchen 
Zentren nicht nur von hoher Mobilität geprägt, sondern zugleich einem besonde-
ren Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Für solche Städte, Drehscheiben und Knoten-
punkte der internationalen Wirtschaft, haben sich die Rahmenbedingungen stär-
ker geändert als für andere. [...] Wissenschaftler bezeichnen solche Städte als ›Glo-
bal Cities‹. Ökonomische Prosperität, soziale Dynamik und kreative Innovation 
sind in ihnen verbunden mit Mobilität und Einwanderung sowie mit der Entwick-
lung zu einer von Heterogenität und ständigem Wandel geprägten ›Weltstadt‹« 
(Stadt Frankfurt 2011: 13). 

Im Anschluss an Frankfurts Fremd- und Selbstbeschreibung (als »einzige ›Global City‹ 
Deutschlands«, Stadt Frankfurt 2011: 13) wird (Post)Migration hier als funktionale Not-
wendigkeit und Zeichen einer erfolgreichen, transnational vernetzten städtischen Öko-
nomie und Gesellschaft gesehen. Allerdings stellt das Konzept damit Integrationspolitik 
nicht einfach in den Dienst des Stadtmarketings »der neoliberalen Stadt« (Mattissek 

 
97 Dies wird in Teil III der Studie Gegenstand der Diskussion sein (Kap. 11.1). 
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2008) oder der Wirtschafts- oder Kreativpolitik, bspw. nach dem »Skript« der »Kreati-
ven Stadt« von Richard Florida, mit dem (Post)Migration und die mit ihr einhergehende 
»kulturelle Vielfalt« zu einem »Produktionsmittel im Wertschöpfungsprozess« werden 
(Dzudzek 2012: 68). Vielmehr kommen wirtschaftsbezogene Problematisierungen die-
ser Art im weiteren Konzept überhaupt nicht mehr vor – auch nicht in der Variante einer 
Problematisierung von (Post)Migrant_innen als (Klein-)Unternehmer_innen in soge-
nannten »ethnischen« oder »Migrantenökonomien« (Dzudzek 2012: 69).  

Generell steht nicht die Nennung von ›Potentialen‹ und ›Ressourcen‹ im Vordergrund, 
sondern deren abstrakte politische Implikation:  

»Vielfalt darf nicht als unerwünschte Komplikation angesehen werden. Wenn sie 
stattdessen zusätzlichen Nutzen bringen soll, sind Unterschiede zum gemeinsa-
men Besten fruchtbar zu machen« (Stadt Frankfurt 2011: 39). 

Integrationspolitik kann dann weder in der Tradition einer städtischen »Ausländerpo-
litik« stehen, »noch eine ›Problempolitik‹« inszenieren (Stadt Frankfurt 2011: 35). Ent-
gegen der ›defizitorientierten‹ Vergangenheit, in der städtische Integrationspolitiken 
zumindest als stadtpolitischer ›Sonderbereich‹, meist aber als ›Sonderbelastung‹ be-
griffen wurden, formuliert das Konzept den Anspruch einer »Abkehr davon, die Situa-
tion von Migrantinnen und Migranten oder sozial Schwächeren in erster Linie nach ih-
ren angeblichen kollektiven Eigenschaften, insbesondere nach ihren Defiziten – fehlen-
den Ausdrucksfähigkeiten, geringerer Erwerbsbeteiligung oder möglicherweise unzu-
reichender Leistungs- oder Anpassungsbereitschaft – zu beurteilen« (Stadt Frankfurt 
2011: 14). Das Konzept greift diesen Perspektivwechsel durchgängig auf. Es problemati-
siert damit letztlich direkt die oben beschriebene Vergangenheit einer Stadtpolitik im 
Namen der Nation (Kap. 4.3), begreift (Post)Migration stattdessen als alltäglichen Be-
standteil von Stadtgesellschaft und fragt, wie sich dies auf die Verwaltung der Stadt aus-
wirken muss. In der Folge werden »einzelne Bevölkerungsgruppen nicht als anzupas-
sende Minderheiten, sondern als Teilhabende betrachtet« (Stadt Frankfurt 2011: 39). 

Die ›Potentialorientierung‹ lässt sich nicht als Norm der Einteilung von erwünschter 
und unerwünschter Differenz begreifen, sondern als Bedingung der Problematisierung 
auch von ›Defiziten‹. Denn wenn Menschen 

»teilhaben sollen, müssen wir ihnen helfen, wo sie schwächer sind; ihnen verdeut-
lichen, welche Rechte und Pflichten für alle gleichermaßen gelten – aber auch un-
sere eigenen Strukturen so ausrichten, dass die Menschen ihre eigenen Stärken 
nutzen können« (Stadt Frankfurt 2011: 14). 

Auch in dieser Hinsicht drücken sich also die ›Potentiale‹ aus: als Erwartung, dass tat-
sächlich bestehende Defizite (selbst wenn es strukturelle sind) ausgeglichen werden 
können, indem man die ›Stärken‹ stärkt – »Selbsthilfepotenziale der Bürgerinnen und 
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Bürger sind zu fördern« (Stadt Frankfurt 2011: 36). Integrationspolitik in diesem Sinn 
hat das Ziel der »Chancengleichheit«: »Menschen zu befähigen, in unserer Gesellschaft 
einen eigenen erfolgreichen Weg zu gehen« (Stadt Frankfurt 2011: 9).  

Querschnittsaufgabe 

Um den Nutzen der Diversität für die Stadt zu entfalten, gilt es demnach, Integrations-
politik als Aufgabe an »jeden Arbeitsplatz unserer Stadtverwaltung« zu bringen:  

»Ziel von ›Diversitätsmanagement‹ ist es daher, Unterschiede ernst zu nehmen 
und produktiv aufzugreifen. Effizientes Diversitätsmanagement ist dabei weder 
als Zusatzaspekt zu bisherigen Abläufen zu begreifen noch durch ergänzende Maß-
nahmen umzusetzen, sondern soll als integraler Bestandteil von Aufgabenbe-
schreibung und Aufgabenerfüllung an jedem Arbeitsplatz unserer Stadtverwal-
tung wirksam werden« (Stadt Frankfurt 2011: 39). 

In Referenz auf die betriebswirtschaftliche Konzeption des ›Diversity-Managements‹ 
(bspw. Aretz 2004) wird Integrationspolitik hier also zur »Querschnittsaufgabe für ganz 
Frankfurt« (Stadt Frankfurt 2011: 39ff.). Demnach ist »bei der Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben jeweils zu prüfen, wie den unterschiedlichen Bedürfnissen und dem Gemein-
wohl einer vielfältigen Bürgerschaft am besten entsprochen werden kann« (Stadt Frank-
furt 2011: 35). Dies drückt sich nicht nur darin aus, dass letztlich alle kommunalen Auf-
gabenbereiche im Konzept problematisiert werden, sondern steht im Kern der Imple-
mentierung eines Integrationsmanagements als Steuerung dezentraler Verwaltungspro-
zesse: 

»Die Grundsätze und Handlungslinien dieses Konzepts sollen als dauerhafte und 
übergeordnete Arbeitsansätze zu einer einheitlichen Zielbeschreibung und zur 
Systematisierung von Abläufen beitragen, die in der Fachverwaltung und ihren 
vielfachen Kooperationen dezentral erfolgen. Auf dieser Basis sollen abgestimmte 
Ziele in Handlungsplänen operationalisiert werden, die turnusgemäß zur Grund-
lage einer systematisierten Berichterstattung werden. Die gemeinsame Steuerung 
erfolgt in einer Arbeitsstruktur, die dieses Konzept ebenfalls formuliert. Die De-
zernate stellen dafür übergreifende Arbeitsgruppen zusammen und steuern die 
kommunale Organisationsentwicklung. In der ihm übertragenen koordinierenden 
Querschnittsfunktion hat das Dezernat für Integration die Rolle eines Impulsge-
bers und Katalysators mit dem Ziel, zu einer abgestimmten, systematischen, ver-
bindlichen Umsetzung beizutragen« (Stadt Frankfurt 2011: 52).  

Sichergestellt werden soll die Durchführung dieser Querschnittsaufgabe also durch die 
Moderation von Dezernat und AmkA, die dafür eine entsprechende Berichterstattung 
als Managementstruktur implementieren: 
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»Das Amt für multikulturelle Angelegenheiten ist die koordinierende Fach- und 
Informationsstelle bei Fragen der Integration und Diversität mit einer koordinie-
renden Querschnittsfunktion. [...] Seine Arbeit mündet in die Koordination und 
Herausgabe des Integrations- und Diversitätsberichts als Berichterstattung über 
die Umsetzung dieses Konzepts« (Stadt Frankfurt 2011: 48). 

Das bedeutet auch, dass die Tätigkeit des AmkA nur »befristete Projektarbeit und Pilot-
verfahren« beinhalten sollte, mit dem Ziel, »Erfahrungen und Ergebnisse in die Re-
geleinrichtungen zu geben« (Stadt Frankfurt 2011: 48).  

Weil dem »öffentlichen Dienst« dabei in »Organisation, Tätigkeit, Personalentwicklung 
und Kooperationen eine Vorbildrolle« zukommt (Stadt Frankfurt 2011: 39), stellt das 
Konzept die wichtige Rolle von Antidiskriminierungsarbeit heraus – und zwar nicht nur 
hinsichtlich der Dienstleistung der städtischen Antidiskriminierungstelle, die zur »zent-
ralen Clearing- und Ombudsstelle« ausgebaut werden soll (Stadt Frankfurt 2011: 48, 
auch: 36). Alle »städtischen Ämter und Betriebe sollen in geeigneter Form für unter-
schiedliche Formen von Diskriminierung sensibilisiert werden« (Stadt Frankfurt 2011: 
36) und sie sollten »Ansätze für den Umgang mit Unterschieden in Geschlecht, Alter, 
Herkunft und Überzeugung oder anderen individuellen Besonderheiten oder sprachli-
chen Fähigkeiten entwickeln«. Das beinhaltet auch, dass die Stadt ihre Personalentwick-
lung entsprechend gestalten sollte: 

»Dazu gehört es, das eigene Bewusstsein für die Weltanschauungen, Lebenswei-
sen und Kommunikationsstile verschiedener Menschen und Milieus zu schärfen 
und sicherzustellen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst 
die vielfältigen Lebenserfahrungen unserer Bevölkerung aus eigener Begegnung 
und Erfahrung kennen. In ämterübergreifender Abstimmung sollten aufgrund der 
Ziele dieses Konzepts geeignete und angemessene Kriterien für die städtische Per-
sonalpolitik formuliert werden. [...] Die Verwaltung sollte [...] sich bemühen, den 
Anteil der städtischen Auszubildenden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit Migrationshintergrund oder anderen Lebenserfahrungen zu erhöhen« (Stadt 
Frankfurt 2011: 81). 

Vernetzungspolitik 

Die Art und Weise, wie diese Steuerungsfunktion im Konzept entworfen wird, setzt be-
reits für die strategische Abstimmung innerhalb der Stadtverwaltung ein indirektes 
Steuerungsverständnis voraus – dass die »Verwaltung [...] nach Sachzuständigkeiten 
gegliedert« ist, dürfe der Zielsetzung der Querschnittsaufgabe nicht im Weg stehen: 

»Ressortübergreifende Zusammenarbeit sowie eine gute Kooperation und Vernet-
zung sind wichtige Voraussetzungen für die erfolgreiche Arbeit aller Institutionen, 
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Organisationen und Personen, die sich um die stadtgesellschaftliche Integration 
bemühen« (Stadt Frankfurt 2011: 46). 

Allerdings endet dieses Steuerungsverständnis, das sich klar am Governance-Modell 
orientiert, nicht an den Grenzen der Verwaltung. Die zu vernetzenden Akteure sind viel 
heterogener: 

»Integration gelingt nur gemeinsam, im Zusammenwirken von Stadtpolitik und 
Verwaltung mit anderen Institutionen, Verbänden, Vereinen, religiösen Gemein-
den, engagierten Bürgerinnen und Bürgern und der städtischen Öffentlichkeit« 
(Stadt Frankfurt 2011: 18). 

Integration ist in dieser Vorstellung nur durch »eine übergreifende gemeinsame Politik« 
herzustellen, die explizit »auch private Initiativen strukturell einbezieht« (Stadt Frank-
furt 2011: 47). Und als Modus politischer Steuerung setzt diese Vernetzung Führung vo-
raus: 

»Wichtige Mittel von Integrationspolitik als Politik von Vielfalt und Vernetzung 
sind [...] eine Ausrichtung der Arbeit von Fachleuten und Initiativen auf gemein-
same Ziele und eine entsprechend abgestimmte Umsetzung« (Stadt Frankfurt 
2011: 39). 

Die Netzwerkmetapher strukturiert aber nicht nur die Weise, wie politische Steuerung 
im Konzept entworfen wird, vielmehr wird eine erfolgreiche Integrationspolitik selbst 
»als Politik der Vernetzung« (Stadt Frankfurt 2011: 15) begriffen. Die »integrierte Stadt-
gesellschaft« wird als strukturierte »Vernetzung der Stadtgesellschaft« entworfen,98 in 
der 

»Menschen und Gruppen auf sozialer, politischer, wirtschaftlicher und kultureller 
Ebene über bestehende ethnische, nationale und soziale Grenzen hinweg und über 
flüchtige Begegnungen hinaus formell und informell so in Beziehung« gesetzt wer-
den, »dass auf bürgerschaftlicher wie auch auf institutioneller Ebene gemeinsame 
Interessen erkannt, geformt und zu einer Basis für Zusammenarbeit, Teilhabe und 
Identifikation mit unserer Stadt werden« (Stadt Frankfurt 2010: 4). 

Und Integrationspolitik als Steuerungsziel einer potentialorientierten Vernetzung ist 
dann auf die Mobilisierung aller Beteiligten angewiesen – auf Aktivierung und Einbin-
dung der heterogenen Kräfte der Stadt: 

»In sehr unterschiedlichen Lebensbereichen und in allen Politikfeldern hat unsere 
Stadt in Verwaltungsstrukturen und Dienstleistungen, in Zusammenarbeit mit an-
deren Akteuren, Wohlfahrtsverbänden, freien Trägern und Initiativen 

 
98 Mit »Dialog und Vernetzung der Stadtgesellschaft« war das erste Kapitel des Verwaltungsentwurfs für 

das Konzept überschrieben (Stadt Frankfurt 2009: 83). 
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Bedingungen zu schaffen, die gleiche Chancen und Möglichkeiten zur Beteiligung 
fördern und bei gleichen Standards unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ge-
recht werden. Unser Ziel ist eine Dialog- und Angebotsstruktur sowie ein städti-
sches Selbstverständnis, die geeignet sind, die Stadtbevölkerung insgesamt zu in-
teressieren und in ihrer tatsächlichen Vielfalt anzusprechen« (Stadt Frankfurt 
2011: 16). 

Auch aus dieser Konzeption von Integrationspolitik als Vernetzungspolitik heraus, wird 
also begründet, dass die sozialen, ökonomischen und politischen Institutionen der Stadt 
dies ermöglichen müssten: 

»Vernetzungspolitik zielt darauf ab, möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern 
durch persönliche Begegnung eine bessere Einschätzung ihnen unbekannter Men-
schen und Milieus zu ermöglichen – z.B. auch bei Übergangsempfehlungen im 
Schulbereich oder bei der Beurteilung von Bewerbungen – oder durch gemischte 
Teams Diskriminierungen strukturell entgegenzuwirken« (Stadt Frankfurt 2010: 
36).  

›Vernetzung‹ ist insofern Mittel, Ziel und Maßstab der im Konzept entworfenen Integ-
rationspolitik der Stadt.  

Bürgerbeteiligung und Community 

Eine solche ›Politik der Vernetzung‹ »bedeutet und verlangt« dann nicht zuletzt »die 
Teilhabe unterschiedlicher Gruppen, gemeinsam übernommene Verantwortung und 
darauf gründend eine stärkere Identifikation aller mit unserer Stadt« (Stadt Frankfurt 
2011: 18). Dafür ist »Chancengleichheit, Gleichberechtigung, Begegnung und Teilhabe« 
sicherzustellen, damit  

»Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung sowie un-
terschiedlicher Biographie und Lebenssituation gleichwertige Möglichkeiten zur 
Teilhabe am öffentlichen Leben haben. Dafür haben wir nicht nur Angebote zu 
schaffen, sondern auch das Verständnis füreinander zu fördern« (Stadt Frankfurt 
2011: 22).  

Dabei differenziert das Konzept zwischen ›Ausländer_innen‹ und ›Staatsbürger_in-
nen‹ nicht als Abgrenzung der zu beteiligenden Stadtbürger_innen, sondern hinsicht-
lich der damit verbundenen Hürden und Anstrengungen für eine Beteiligung an der 
stadtgesellschaftlichen Vernetzung: 

»Eine stärkere Einbindung von Migrantinnen und Migranten in stadträumliche 
und weitergehende politische Entscheidungen ist geboten. Wir wollen den Willen 
zur Einbürgerung nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei älteren 
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Ausländerinnen und Ausländern fördern. Das damit verbundene Wahlrecht ist 
nur eine Möglichkeit der politischen Partizipation neben der Mitarbeit in Initiati-
ven, Parteien oder Gewerkschaften, Dachverbänden oder Gemeinden. Es ist offen 
zu diskutieren, welche unterschiedlichen politischen und verfassungsrechtlichen 
Argumente für oder gegen ein allgemeines kommunales Wahlrecht vorgebracht 
werden, über das auf Bundesebene entschieden werden muss. Auch deutsche 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
ger, auch diejenigen, die nur mit der Aussicht auf einen vorübergehenden Lebens-
abschnitt nach Frankfurt kommen, sind verstärkt anzusprechen und für ihren 
Stadtteil und diese Stadt zu interessieren. Durch Ansprache und Information ist 
sicherzustellen, dass Unionsbürgerinnen und -bürger, denen volle kommunale Be-
teiligungsrechte bereits zustehen, diese auch vermehrt wahrnehmen« (Stadt 
Frankfurt 2011: 58). 

Das Konzept begreift die sozialen, ökonomischen oder kulturellen Vernetzungen der 
Stadtgesellschaft unabhängig von der Frage der staatsbürgerschaftlicher Partizipations-
rechte als zu aktivierende Ressource der Integrationspolitik, die insbesondere auf »eine 
produktive Beteiligung unterschiedlicher Gruppen« (Stadt Frankfurt 2011: 22) gerichtet 
ist:  

»Die Frankfurter Bevölkerung zeichnet sich durch eine Diversität und Ausdiffe-
renzierung von Gruppen und Milieus aus, die für städtische Zentren typisch ist. 
Unsere Stadt wird durch das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern in unter-
schiedlichen Gruppen und sozialen Netzwerken getragen [...] Bei der Politikgestal-
tung, der öffentlichen Selbstdarstellung und bei konkreten Handlungsplänen wird 
die Stadt Frankfurt berücksichtigen, dass sich Menschen in mehreren sowie in ge-
meinsamen Beziehungen sehen und je nach Religion, Zugehörigkeitsgefühl, Inte-
resse oder Stilempfinden auch als Gruppe ein unterschiedliches öffentliches Ver-
halten äußern. Unsere Stadt ist ein gemeinsamer Rahmen für eine Vielzahl von 
Gruppenidentitäten, denen die Stadtpolitik Räume zur kreativen Entfaltung schaf-
fen will, von denen wir alle aber auch eigene Beiträge zu einem besseren Miteinan-
der erwarten« (Stadt Frankfurt 2011: 24).  

In den Fokus der integrationspolitischen Vernetzung geraten also auch »Communi-
ties«99 – und damit explizit (Post)Migrantische Organisationen (bspw. Kulturvereine 
und religiöse Zuwanderergemeinden), deren stadtgesellschaftliche Partizipation im Na-
men der Multiplikation der Selbstführungskräfte gefördert werden soll: »Migrantenor-
ganisationen [sind] weiter zu fördern und ihr Beitrag als Brückenbauer sichtbar zu ma-
chen« (Stadt Frankfurt 2010: 58), denn als »Selbsthilfegruppen und 

 
99 Interessanterweise kommt der Begriff im Konzept nicht vor, wohl aber die Bedeutung von Gruppen, 

Nachbarschaften, Gemeinden, sozialen und ethnischen Netzwerken usw. für »Politik und Planung«, 
die »nach einer Verbindung von privatem Engagement und öffentlicher Steuerung suchen und in der 
Zivilgesellschaft und der Stärkung lokaler Netzwerke ein Allheilmittel sehen« (Kamleithner 2009: 35). 
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Interessenverbände können [sie] die Chance zur Selbstverwirklichung und Selbstbestä-
tigung bieten, soziale Lücken schließen« (Stadt Frankfurt 2011: 24). 

Die Implikation der »Vernetzungspolitik« ist dann nicht zuletzt ein veränderter Blick 
auf (post)migrantische »Milieus«, die nicht »als sich verfestigende ›Parallelgesellschaf-
ten‹ zu beurteilen sind« (Stadt Frankfurt 2011: 27): Im Raster einer potentialorientier-
ten Vernetzungspolitik erkennt das Konzept auch ›ethnische Netzwerke‹ als Ressource, 
wenn sie für den ›erfolgreichen Weg‹ der Stadtbürger_innen dienlich sind. Den Zielen 
»Segregation entgegen[zu]wirken« und »wahrgenommene und tatsächliche ›Parallel-
gesellschaften‹« zu verhindern (Stadt Frankfurt 2011: 62) differenzieren sich hier deut-
lich in diesen Linien: 

»Dabei ist zwischen selbst gewählter und unfreiwilliger Segregation zu unterschei-
den: Sog. ›ethnische‹ Segregation ist häufig nicht die Ursache, sondern eine Aus-
wirkung sozialer Benachteiligungen oder eine Folge der Lage auf dem Wohnungs-
markt. Menschen suchen sowohl die Nähe derjenigen, die ähnliche Erfahrungen 
teilen, wie auch ihren eigenen Lebensweg und beruflichen Aufstieg in die Gesell-
schaft, der sie aus dem eigenen Umfeld wegführen kann. In der Planung gestalte-
rischer Ansätze oder politischer Einzelmaßnahmen und Projekte wollen wir mit 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten und dabei unter-
schiedliche Gruppen zur gleichberechtigen Teilnahme ermuntern. [....] Wir wollen 
anerkennen und abwägen, welche produktive Rolle traditionelle oder ethnische 
Netzwerke in Integrationsprozessen spielen können. Verwandtschaft, Freunde 
und langjährige Bekannte bieten Gefühle der Geborgenheit und Anerkennung« 
(Stadt Frankfurt 2011: 63). 

Die Problematisierung richtet sich hier einerseits auf »wahrgenommene [...] Parallelge-
sellschaften«, die entstehen, weil »in unterschiedlichen Religionszugehörigkeiten eine 
besondere Hürde oder Belastung des gemeinsamen Zusammenlebens« im Stadtteil ge-
sehen wird, die durch »Information und die Unterstützung von Begegnung« bearbeitet 
werden könnte (Stadt Frankfurt 2011: 63). Andererseits werden nicht Stadtteile oder die 
»sog. ethnische Segregation« (Stadt Frankfurt 2011: 63), sondern einzelne »Religions-
gemeinschaften« oder »Gruppen« problematisiert, wenn sie »auf ihre Mitglieder unan-
gemessenen Zwang ausüben« oder sich »dem öffentlichen Leben verschließen« – d.h. 
der Vernetzung100 verschließen (Stadt Frankfurt 2011: 24). 

 
100 An anderer Stelle heißt es explizit: Wenn sie keinen »Anschluss finden an die Netzwerke anderer Men-

schen im Stadtteil« (Stadt Frankfurt 2011: 32).  
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7.4 Vom ›Potential‹ des Standorts zur ›vernetzten‹ 
Steuerung 

Auch wenn sich das Frankfurter Konzept ob der fehlenden Umsetzungsorientierung der 
Form nach nicht den technischen Anforderungen des neuen Steuerungsmodells unter-
wirft, formuliert es Integrationspolitik klar nach den Leitlinien dieses Modells – an der 
Schnittstelle von ›Bürgergemeinde‹ und ›Konzern Stadt‹ wird Integrationspolitik als 
Querschnittsaufgabe zum Gegenstand einer möglichst ›effizienten‹ Steuerung der Netz-
werke der Stadt, die von den Büros der Stadtpolitik und -verwaltung über privatwirt-
schaftliche und zivilgesellschaftliche Dienstleister der Integrationsarbeit, durch den So-
zialraum der Stadtteile und die Netzwerke der bürgerschaftlichen Selbstorganisation bis 
zu den zu aktivierenden Bürger_innen selbst verlaufen sollen. Das Konzept denkt Integ-
rationspolitik von einer Problematisierung der Steuerungsmöglichkeiten ›unternehme-
rischer‹ Stadtpolitik aus, deshalb müsse Integrationspolitik im Kern ›Vernetzungspoli-
tik‹ sein, die auf die ›Potentiale‹ der Stadtgesellschaft setzt, sie in allen Politikbereichen 
zum Ausgangspunkt der Intervention macht und damit die Teilhabe von Bürger_innen 
und ihre Netzwerken zu nutzen und zu aktivieren sucht. In dieser Logik muss diese 
Querschnittsaufgabe einer strategischen Steuerung unterworfen werden – denn im Rah-
men einer ›unternehmerischen‹ Stadtpolitik gilt es, den Nutzen der Vernetzungen für 
die Ordnung der Stadt möglichst effizient sicherzustellen:  

»Regulation through the techniques of ›new public management‹ [...] transform 
political control, which now operates ›at a distance‹ through setting budgets, tar-
gets, standards and objectives, all overseen by the ubiquitous techniques of moni-
toring and audit. These strategies thus involve the generation of autonomy plus 
responsibility. They multiply the agencies of government while enveloping them 
within new forms of control. The autonomy of political actors is to be shaped and 
used to govern more economically and more effectively« (Rose 2000: 97). 

Weder thematisch noch mit Blick auf die Problematisierung von ›Chancengleichheit‹ im 
Konzept lässt sich diese ›effiziente‹ Steuerung allerdings mit der »Investition in das un-
ternehmerische Subjekt ›Einwanderer‹« für den Standort (Lanz 2009: 106) gleichset-
zen. Das würde bedeuten, die strategische Steuerung von Integrationspolitik auf den 
»historisch dominanten Strang des Einwanderungsdiskurses, Migration ausschließlich 
nach ihrem ökonomischen Nutzen zu bewerten« (Lanz 2009: 111) zu reduzieren. Darauf 
verweist nicht nur die Tatsache, dass der Wirtschaftsstandort Frankfurt lediglich als Le-
gitimation und Eröffnung der ›Potentialorientierung‹ des Konzepts eine Rolle spielt und 
auch dort eher die Funktion hat, die konstitutive Rolle von (Post)Migration für die Stadt 
Frankfurt in ihrer heutigen Form zu illustrieren (s.u. Kap. 8.2). Darüber hinaus werden 
die ›Potentiale‹ in einem viel abstrakteren Sinn genutzt – sie freizulegen spielt bspw. 
immer wieder eine Rolle zur Problematisierung von struktureller und institutioneller 
Diskriminierung als Schranken der Aktivierung.  
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Wenn mit dem neuen Steuerungsmodell und der ›unternehmerischen‹ Stadtpolitik, für 
die es steht, »die öffentliche Hand ›von innen‹ heraus am Primat des Marktes« ausge-
richtet wird und »deshalb weniger als eine Spar-, Reform- oder Modernisierungsmaß-
nahme, [...] sondern als eine Machttechnologie« begriffen werden muss, dann lassen 
sich dessen Implikationen für die hier diskutierte Reartikulation von Integrationspolitik 
nur nachvollziehen, wenn man die Ausrichtung am Markt nicht wörtlich als Dominanz 
von »Themen der wirtschaftlichen Entwicklung, industriellen Wachstums und struktu-
reller Wettbewerbsfähigkeit« (Brenner/Heeg 1999; zit. n. Lebuhn 2010: 37) begreift. 
Ohne Frage geht das neue Steuerungsmodell mit seiner Referenz auf den ökonomischen 
Ansatz der »public choice theory« auf eine Rationalität zurück, die das Handeln der öf-
fentlichen Hand am Modell des Marktes ausrichten will: 

»As they see it, the state can and should be colonized by enterprise culture. A pub-
lic economy in which there are many different enterprises of different kinds, all 
competing for public favour, is (in this view) more likely to be responsive to public 
needs and desires. Since coercive authorities are likely to be corrupt, oppressive, 
and inefficient, it is important that they be subject to competitive pressures: [...] 
Whenever possible, it is said, public goods should be provided by private, for-profit 
enterprises, which operate under the normal competitive pressures of the market. 
[...] The standard objection to the American-style public choice model is that it 
favours the rich and the powerful and enables business (and wealthy people gen-
erally) to escape just and necessary taxation and regulation« (Magnusson 2013: 
49).  

Allerdings weißt Magnusson darauf hin, dass sich diese Rationalität neben der direkten 
Folgen in Form einer Dominanz von Wirtschaftspolitik vor allem als Rationalität, als 
»Governance« im Sinne eines »models of networked authority« verbreitet hat (Magnus-
son 2013: 29). 

Dieser Blick auf die Stadt als Netzwerk bedeutet – und das ist letztlich die zentrale Im-
plikation für die Diskussion hier –, dass Integration nur die gesteuerte Vernetzung des 
Bestehenden bedeuten kann:  

»Gerade im Rahmen der ›Neuen Steuerung‹, in der mit Anreiz- und Kontraktme-
chanismen die ›Steuerung der Selbststeuerung‹ (Foucault) praktiziert wird, wer-
den Deutungen der Probleme, die unter Gesichtspunkten der ›Integration‹ der Ge-
sellschaft zu bewältigen wären, im Zusammenspiel der Beteiligten nicht nur ›aus-
gehandelt‹, sondern für alle Teilsysteme und ihre Organisationen verbindlich ge-
macht« (Radtke/Stošić 2008). 

Die Rationalität dieses Steuerungsmodells legt aus ›Effizienzgründen‹ nicht nur nahe, 
die ›Betroffenen‹ von ›Problempolitiken‹ an der Lösung der ›Probleme‹ zu beteiligen, 
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sondern mit Bezug auf die Selbstführungskräfte der Stadtgesellschaft die zu lösenden 
›Probleme‹ zu überdenken.  

Mit der ›unternehmerischen‹ Inszenierung von Integrationspolitik als ›Vernetzungspo-
litik‹ wird insofern eine neoliberale Rationalität zur Grundlage genommen, die nicht auf 
die »anthropologische Assimilierung jedes beliebigen Verhaltens an ökonomisches Ver-
halten« ausgerichtet ist, sondern das Modell des Marktes (hier vermittelt über die Vor-
stellung von Governance) als »Erklärungsraster« heran zieht, mit dem individuelles 
Verhalten konzipiert und damit die Möglichkeit staatlicher Steuerung strukturiert wird 
(Foucault 2004: 349). Der Markt ist hier also nicht der konkrete, betriebs- oder volks-
wirtschaftliche Markt, sondern ein Modell, »wodurch das Individuum gouvernementa-
lisierbar wird«, also ein »Prinzip der Regelung der Macht« (Foucault 2004: 349). Diffe-
renz wird in diesem Modell nicht als Identität oder Wesenhaftes der Subjekte auf Grund-
lage von »psychologischem Wissen oder einem anthropologischen Inhalt« problemati-
siert, sondern als Verhalten, das als Ergebnis rationaler Entscheidungen interpretiert 
wird (Foucault 2004: 349).  

Die Diagnose von ›Abweichung‹ verschiebt sich also auf die Umstände, unter denen 
diese Entscheidungen getroffen werden. Wenn die hier diskutierten Strategien also die 
Potentiale der Vernetzung problematisieren, dann ergeben sich Implikationen für den 
Umgang mit (Post)Migration, die in der Vergangenheit stets als Abweichung von der 
nationalen Norm wahrgenommen wurde. Denn die Orientierung an diesem Modell be-
trifft unmittelbar jenes staatliche Normalisierungsverhältnis, das oben als Staatsrassis-
mus vorgestellt wurde (s.o. 2.3): 

»Was am Horizont einer solchen Analyse erscheint [ist] [...] keine Gesellschaft, in 
der ein Mechanismus der allgemeinen Normalisierung und des Ausschlusses des 
Nicht-Normalisierbaren erforderlich wäre. Im Gegenteil haben wir in diesem Ho-
rizont das Bild, die Idee oder das programmatische Thema einer Gesellschaft, in 
der es eine Optimierung der Systeme von Unterschieden gäbe, in der man Schwan-
kungsprozessen freien Raum zugestehen würde, in der es eine Toleranz gäbe, die 
man den Individuen und den Praktiken von Minderheiten zugesteht, in der es 
keine Einflussnahme auf die Spieler des Spiels, sondern auf die Spielregeln geben 
würde und in der es schließlich eine Intervention gäbe, die die Individuen nicht 
innerlich unterwerfen würde, sondern auf ihre Umwelt bezöge« (Foucault 2004: 
359). 

Die Problematisierung von (Post)Migration in der Stadt wird in der Perspektive des 
neuen Steuerungsmodells von der Frage der homogenen Gesellschaft entkoppelt. Sie ist 
nicht mit einem ›ökonomischen Imperativ‹ gleichzusetzen, sondern ordnet Individuum 
und Kultur, Individuum und Herkunft, Individuum und Nation anders an – als Optio-
nen, Handlungsweisen oder eben als Ressourcen und Kapital für die Vernetzung der 
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Stadt. Die Regeln des Marktes sind hier nicht wörtlich als Entscheidungsvorlage der 
Menschen, sondern für die Modellierung der Subjekte der Programmatik zu verstehen, 
als Struktur des Regierungswissens, in der (Post)Migration nicht als essentielles An-
hängsel auszuschließender oder zu normalisierender Subjekte, sondern als banaler Be-
standteil der vielfältigen Differenzen der zu vernetzenden Stadtgesellschaft problemati-
siert wird. In diesem Sinne verweisen die Strategien auf eine andere, ›oberflächlichere‹ 
Art der Problematisierung (vgl. Valverde 2003: 95ff.), als deren Effekt sich Handlungen 
nicht mehr auf ein fremdes ›Wesen‹ zurückführen lassen – sondern aus den ›rationalen 
Entscheidungen‹ der Akteure resultieren:  

»Die Stadt der Vielfalt und damit auch die Stadt der Differenz wird so akzeptiert, 
wie sie ist, ohne normative Eingriffe und ohne Desegregationspolitik. Dies wäre 
auch verfehlt, denn ethnische Viertel sichern das Überleben einer auf die ethni-
schen Gruppen ausgerichteten Ökonomie. Ein türkischer Bäcker hätte geringere 
Marktchancen, wenn seine Klientel dispers über die Stadt verteilt wäre. Segrega-
tion ist aus dieser Sicht die Voraussetzung für die Erhaltung ethnischer Gruppen 
und damit eines neuen gesellschaftspolitischen Leitbildes« (Fassmann 2002: 20). 

Eine Übersetzung der spezifischen Ressourcen von (Post)Migrant_innen in andere Ka-
pitalsorten erscheint dann ›rational‹, weshalb sich auch die ›ethnische‹ Organisation 
sozialer und familiärer Netzwerke hier nicht mehr per se als Zeichen von ›Parallelgesell-
schaften‹, sondern als Organisationsressource der Vernetzung darstellen kann.101 

Wenn Integrationspolitik im Sinne des neuen Steuerungsmodells als Vernetzungspolitik 
konzipiert wird, legt sie also nahe, aus Gründen einer ›effizienten‹ Steuerung den Kreis 
der zu Beteiligenden (und ihrer Netzwerke) zu erweitern. Radtke und Stošić haben al-
lerdings darauf hingewiesen, dass diese Implikation »der Neuen Steuerungskonzepte 
(New Public Management)« (Radtke/Stošić 2008: 77) sich in der deutschen Integrati-
onspolitik102 häufig nicht entfaltet, weil sie »den nationalstaatlichen Rahmen nicht ver-
lässt« (Radtke/Stošić 2008: 106). Entsprechende Programme wählen dann zwar die 
Sprache der ›Vernetzung‹, halten aber an der Zielsetzung des nationalen Integrations-
paradigmas, an der Gleichsetzung von (Post)Migration mit einem »Integrationsprob-
lem« und einem »Verständnis von Integration, das den Aspekt der ›kulturellen‹ Anpas-
sung an die nationale Gemeinschaft in den Vordergrund rückt« fest – die »Netzwerke« 

 
101 Obwohl das Frankfurter Konzept nicht offensiv die verbreitete Variante einer solchen Perspektive auf 

sogenannte »Migrantenökonomien« formuliert (vgl. Rodatz 2012), ist es auch nicht mehr als die gän-
gige »gebetsmühlenartig[e]« (Häußermann/Kapphan 2008: 37) Fortschreibung von ›normativen 
Eingriffen‹ im Sinne der Desegration zu verstehen. Darauf verweisen die oben bereits genannten Dif-
ferenzierungen des »Segregationsdiskurses« ebenso (Kap. 7.3), wie dass der »Frankfurter Vertrag«, 
der eine staatsbürgerliche Quotierung öffentlich geförderter Wohnungen vorsieht, unter der Über-
schrift »Wohnungspolitik anpassen« aufgeführt wird (Stadt Frankfurt 2011: 64).  

102 Sie entwickeln diese Kritik konkret an Beispielen des Integrationsparadigmas (Nationaler Integrati-
onsplan, Nationale Integrationsgipfel), sowie am Beispiel kommunaler Problematisierungen im Rah-
men des Bund-Länder-Programms ›Soziale Stadt‹ (Radtke/Stošić 2008: 78).  
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dieser Programme reduzieren sich dann auf (antragsrelevante) Rahmungen sozialpäda-
gogischer Operationsweisen (Radtke/Stošić 2008: 106). (Post)Migrant_innen werden 
dann weiter in staatsrassistischer Weise zum Objekt der ›Integration‹ gemacht, weil sie 
schlicht nicht als Teilnehmer_innen angesehen werden, die zu ›vernetzen‹ sich lohnt. 
Umgekehrt bedeutet das aber auch: Die neoliberale Steuerungslogik ›unternehmeri-
scher‹ Stadtpolitik eröffnet die Möglichkeit einer programmatischen Desartikulation 
der Norm der nationalen Gesellschaft. Das folgende Kapitel wird zeigen, wie »Integrati-
onspolitik« im Frankfurter Konzept auf Basis des neuen Steuerungsmodells zur »Politik 
der Vielfalt und Vernetzung« (Stadt Frankfurt 2011: 15) in diesem Sinne werden konnte.
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8 Eine transnationale Politik der Stadtbürgerschaft 

Das Frankfurter ›Integrations- und Vielfaltskonzept‹ lässt sich als Grundlage der Im-
plementierung einer strategischen Steuerung von Integrationsprozessen begreifen. Die 
dabei kolportierte Rationalität einer ›unternehmerischen‹ Politik der ›Vernetzung‹ 
wurde im Prozess der Konzepterstellung durch die Mobilisierung transnationaler Kon-
zepte aus der Migrationsforschung zur spezifischen Formulierung von Integrationspoli-
tik als »Politik der Vielfalt und Vernetzung« (Stadt Frankfurt 2011: 15) verwoben. Damit 
lässt sich die Gesamtkonzeption der Frankfurter Integrationspolitik als urban politics 
of transnational citizenship verstehen. Mit dieser These widmet sich dieses Kapitel der 
Genese und Programmatik der ›Vielfalt‹ im Frankfurter Konzept, die im letzten Kapitel 
zunächst ausgespart wurde. Es zeichnet nach, wie die Mobilisierung des Modells des 
›Integrationsmanagements‹ aufgrund der »messy realities of policymaking at the 
›ground‹ level« (Peck/Theodore 2010: 170) in Frankfurt die Möglichkeit zu einer spezi-
fischen »Adaption« und »Umarbeitung« (Silomon-Pflug et al. 2013: 213) eröffnete – 
und in dieser Hinsicht für die Frankfurter Konzeption gerade nicht ›einfach irgendwas 
abgeschrieben‹ wurde. Während sich diese Möglichkeit im Widerspruch zu einem »fast 
policy transfer« (Peck/Theodore 2001: 429) ergab, wurde ihre Entfaltung als Leitbild, 
das den »nationalstaatlichen Rahmen« des Integrationsparadigmas (Radtke/Stošić 
2008: 106) verlässt, gerade möglich, weil die entwickelte transnationale Konzeption von 
Stadtgesellschaft sich in der neoliberalen Logik ›unternehmerischer‹ Stadtpolitik arti-
kulieren konnte: im Namen der ›Effizienz‹ des neuen Steuerungsmodells und im Winds-
chatten einer Problematisierung des Wirtschaftsstandorts der ›Global City‹ Frankfurt. 
Im letzten Kapitel wurde abschließend herausgearbeitet, dass dieses Modell von Integ-
rationspolitik als ›unternehmerische‹ Stadtpolitik in seiner grundsätzlichen Steue-
rungslogik die Möglichkeit einer programmatischen Desartikulation der staatsrassisti-
schen Norm der nationalen Gesellschaft eröffnet – das vorliegende Kapitel arbeitet her-
aus, wie die Frankfurter ›Politik der Vielfalt und Vernetzung‹ diese Möglichkeit durch 
eine transnationale Konzeption von Stadtbürgerschaft realisiert.   

Den Ausgangspunkt der Argumentation bildet eine Einführung in Konzeptionen von ur-
ban citizenship, die auch verdeutlicht, warum sich nicht bereits die Etablierung des 
Amts für multikulturelle Angelegenheiten (AmkA) als politische Artikulation einer 
transnationalen Stadtbürgerschaft begreifen lässt (8.1). Vor diesem Hintergrund wird 
die Problematisierung der integrationspolitischen Vergangenheit in Frankfurt und der 
verfügbaren Modelle für die Entwicklung des Frankfurter Leitbildes der »Vielfalt« im 
Entwurfsprozess rekonstruiert. Hier liegt die eigentliche Begründung für die These die-
ses Teils der Studie, nach der sich im Rahmen der Etablierung des kommunalen Integ-
rationsmanagements eine Programmatik entfaltet, die mit der Tradition deutscher 
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Stadtpolitik bricht: Das Konzept entwirft die Stadt der Vielfalt als Stadt einer transnati-
onalen Stadtgesellschaft. Während dies im Konzept selbst knapp (aber deutlich) als Dik-
tum der »Vielfalt als Tatsache« (Stadt Frankfurt 2010: 4) auf den Punkt gebracht wird, 
zeigt die Genese des Konzepts, dass sich der Großteil der Arbeit und Auseinanderset-
zungen in seiner Entwicklung um dieses Leitbild rankte. Mit ihm stellt sich die Program-
matik gegen die staatsrassistische Tradition deutscher Stadtpolitik – gegen das ›Staats-
ziel‹ einer Integrationspolitik im Namen der Nation, um noch einmal Keleks Einwand 
aus der Einleitung103 zu bemühen. Weil diese Konzeption aber in der öffentlichen Parti-
zipationsphase als erfolgreiche Artikulation inszeniert werden konnte, ließ sie sich im 
Endeffekt auch politisch durchsetzen (8.2). Im Zusammenspiel von neoliberaler Steue-
rungslogik und der Mobilisierung eines ›methodologischen Transnationalismus‹, so die 
abschließend verdichtete These, ergibt sich eine kommunale Programmatik, die sich als 
urban politics of transnational citizenship begreifen lässt (8.3). 

8.1 Zwischen Stadt und Nation: urban citizenship 
Die Rekonstruktion des Frankfurter Integrationskonzepts als Inszenierung des neuen 
Steuerungsmodells (Kap. 7) hat gezeigt, dass sich dies nicht als »restriktives, ökonomis-
tisch verengtes Modell« (Lanz 2009: 119) verstehen lässt – mit dem eine kommunale 
Integrationspolitik (Post)Migration einseitig auf den Wirtschaftsstandort ›Stadt‹ bezo-
gen würde und damit am »historisch dominanten Strang des Einwanderungsdiskurses, 
Migration ausschließlich nach ihrem ökonomischen Nutzen zu bewerten« (Lanz 2009: 
111), festhalten würde. Dabei zeigt die Konzeption in Frankfurt, dass der neoliberale 
Kontext des prägenden neuen Steuerungsmodells selbst eine Integrationspolitik als 
›Vernetzungspolitik‹ hervorbringt, durch die eine Unterscheidung entlang der Kriterien 
›nationale Zugehörigkeit‹ oder ›Staatsbürgerschaft‹ in Bezug auf die Anrufung als ›Bür-
ger_in‹ der Stadt nachrangig wird.  

Im Folgenden wird es um die Frage gehen, inwiefern diese Effekte einer Rationalität 
›unternehmerischer‹ Stadtpolitik zu einem »Aktivierungspostulat« führen können, 
»das Einwanderer als politische Bürger adressiert« und sich insofern als »emanzipato-
risches Modell« verstehen lässt (Lanz 2009: 119). Dieser Zusammenhang ist allerdings 
voraussetzungsreich. Er lässt sich nur begreifen, wenn die Subjektivierung dieser Pro-
grammatik als Stadtbürger_schaft verstanden wird, die sich dezidiert gegen eine Regie-
rung der Stadt im Namen der Nation – genauer: im Namen von Staatsbürgerschaft und 
nationaler Zugehörigkeit – richtet. 

Das Versprechen einer solchen Politik der Sta(d/t)tbürgerschaft steht in Frankfurt be-
reits seit der Gründung des AmkA im Raum. So hat Gisela Welz bereits 1998 im Rück-
griff auf Steven Vertovec (Vertovec 1996) argumentiert, dass dem Amt in dieser Hinsicht 

 
103 Zur Erinnerung: »Wer Vielfalt als Tatsache setzt und daraus keine Gemeinschaft anstrebt, deutet 

schlicht das Staatsziel um« (Kelek 2011). 
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eine »Schlüsselfunktion« zukommen könnte. Mit einer Institution, die verspricht, »die 
Rechte der Einwanderer« zu stützen und »ihren Interessen in kommunalen Entschei-
dungsfindungsprozessen Gehör« zu verschaffen, »wird – so Vertovec – tatsächlich eine 
›re-definition of citizenship‹ eingeleitet« (Welz 1998: 44). Allerdings deutet bereits die 
Analyse von Welz darauf hin, dass es im Wesentlichen beim Verspechen einer solchen 
städtischen ›re-definition‹ bleiben sollte. Denn eine Institutionalisierung des Multikul-
turalismus kann sich als nationale Einhegung dieser Prozesse darstellen – oder sich, 
selbst wenn sie anderes verspricht, praktisch als solche entfalten (Glick Schiller 2011, 
s.u.).  

Grundsätzlich wird mit dem Konzept urban citizenship die Stadt als politischer Raum 
begriffen, in dem die Koppelung von Bürgerschaft und Nation als – seit dem 18. Jahr-
hundert unverändert – zentraler Moment der staatlichen Organisation von Gesellschaft 
herausgefordert werden kann: 

»Until transnations attain more flesh and bone, cities may still be the most im-
portant sites in which we experience the crises of national membership and 
through which we may rethink citizenship« (Holston/Appadurai 1996: 202). 

Wenn Städte schon immer Orte waren, an denen um neue Bürgerschaftsrechte gekämpft 
wurde, dann wird dort heute – in einer Welt globalisierter Wirtschaftssysteme, transna-
tionalisierter Gesellschaften und internationalisierter Politik – die Funktion dieser 
Kopplung zunehmend infrage gestellt (Holston/Appadurai 1996: 187f.). Dass sich der 
Blick dabei auf die Stadt richtet, begründet sich unter anderem mit jenen Prozessen der 
Reskalierung, die oben schon mit politökonomischen Analysen der ›unternehmerischen 
Stadt‹ vorgestellt wurden (Kap. 7.1).104  

Grundsätzlich sind die transnationalisierenden Effekte dieser Prozesse für die »Global 
City« (Sassen 1991) folgendermaßen beschrieben worden: Wenn Nationalstaaten sich 
zunehmend den ökonomischen Entscheidungen transnationaler Unternehmen und in-
ternationaler Organisationen unterordnen, werden Städte nicht nur als lokalstaatliche 
Einheiten, sondern auch als Orte der Transnationalisierung wichtiger. Hier haben trans-
national und international vernetzte Unternehmen und Organisationen ihre Standorte, 
und so besteht zwischen Städten und transnationalen ökonomischen Netzwerken eine 
direkte wechselseitige Abhängigkeit. Organisationen und Beschäftigte sind auf materi-
elle und soziale Infrastrukturen ebenso angewiesen wie auf öffentliche und private 
Dienstleistungen. Und Stadtpolitik und -verwaltung müssen diese anbieten, vermitteln 
und vermarkten (Sassen 1991: 323 ff.). Nicht zuletzt verstärken und verändern diese 
Entwicklungen urbane Migrationsregime, da die neuen städtischen Ökonomien in 

 
104 Nina Glick Schiller und Ayse Çağlar haben allerdings auf die deutlichen Leerstellen zwischen Migrati-

ons- und Stadtforschung hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen »the neoliberal restructuring of 
locality and roles of migrants within these globe spanning processes« (Glick Schiller/Çağlar 2010: 60) 
hingewiesen. 
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vielfältigster Weise auf transnationale Migration angewiesen sind (vgl. bspw. Sassen 
1996, Sassen 2006).  

Unter diesen Umständen transnationalisieren sich städtische Ökonomien und Gesell-
schaften also in einer Weise, die von der nationalstaatlichen Organisation im Sinne von 
Zugehörigkeit und Rechten nicht abgebildet werden. Dies ist die »crisis of national 
membership«, die mit dem Begriff der urban citizenship überdacht werden soll (Hols-
ton/Appadurai 1996: 202). Dieser Begriff ist insofern kein dezidierter Vorschlag, stadt-
politische Institutionalisierungen als »re-definition of citizenship« (Vertovec 1996: 386) 
zu begreifen, sondern sucht das Verhältnis von Status der Staatsbürgerschaft (und nati-
onaler Zughörigkeit) und einer substantiellen Dimension von citizenship zu problema-
tisieren. Ausgehend vom Verständnis eines Rechts auf gleiche Rechte (und damit auch 
auf Nicht-Diskriminierung) aller an einem Ort lebender Menschen, unabhängig vom 
Status der nationalen Staatsbürgerschaft (bspw. Isin/Siemiatycki 2002) wird eine ur-
ban citizenship dann als praktizierte Teilhabe an der Stadt in sozialer, politischer, öko-
nomischer und kultureller Hinsicht dem formalen Status der (Staats-)Bürgerschaft und 
damit verbundener bzw. fehlender Rechte gegenübergestellt (vgl. Lebuhn 2013: 233).105 
Aus dieser Perspektive lässt sich also mit Blick auf (Post)Migration eine Form prakti-
zierter, aber nicht in Rechten realisierter Zugehörigkeit problematisieren. Urban citi-
zenship in diesem Sinne ist eine analytische Perspektive, mit der die tradierte staatliche 
Regulation im Namen von Staatsbürgerschaft und nationaler Zugehörigkeit aus dem 
transnationalen Alltag der Städte heraus kritisiert werden kann. Deutlich wird diese Per-
spektive in ihrer normativen Explikation bei Rainer Bauböck. Er hat den Vorschlag ge-
macht, die faktische Transnationalisierung von Städten in Folge der oben beschrieben 
Reskalierungsprozesse als Tradierung des nationalen Territorialstaats zu begreifen, und 
deshalb die Souveränität von Städten als Verwaltungseinheiten zu stärken. Im Kern 
steht dabei eine Idee von urban citizenship, die auf Anwohnerschaft und nicht auf nati-
onaler Zugehörigkeit basiert und auch die Möglichkeit multipler Stadtbürgerschaften 
und der entsprechenden Wahlrechte innerhalb und über nationale Grenzen hinaus be-
inhaltet (Bauböck 2003: 139). Interessant wird dieses politikwissenschaftliche Gedan-
kenspiel für die Diskussion hier, weil es Stadtpolitik als Ort der Vermittlung zwischen 
städtischen Kämpfen um citizenship und der nationalen Verfasstheit von citizenship 
einführt – urban citizenship als Ausgangspunkt für die Entwicklung einer 

 
105 Häufig sind mit urban citizenship also eigentlich »acts of citizenship« in Städten oder mit Bezug auf 

die Stadt gemeint. Damit ist gemeint, dass politische und soziale Bewegungen ihre Rechte mit Bezug 
auf bspw. Gender, Sexualität, Ökologie, Migration oder Multikulturalität heute häufig in Städten ein-
fordern. Durch die Vielfalt und Hybridität von Identitäten, die sich dort sammeln, wird die Artikula-
tion und Durchsetzung neuer Rechte hier wahrscheinlicher (Isin/Siemiatycki 1999: 7f.; vgl. bspw. Gar-
cia 1996, Holston/Appadurai 1996). Entsprechende Kämpfe beschränken sich nicht auf Fragen des 
Nutzens der Stadt, sondern richten sich gegen jede Form des Ausschlusses vom staatlich zugewiesenen 
Status oder der Entfaltung von citizenship – (post)migrantische Kämpfe in diesem Sinne wenden sich 
gegen die nationale Form solcher Ausschlüsse (vgl. bspw. Nyers 2010). Stadtpolitik spielt in diesen 
Analysen – wenn überhaupt – als Gegenstand oder Adressatin dieser Kämpfe eine Rolle. 
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postnationalen Demokratie, die sich gegen die Imperative nationaler Souveränität und 
Homogenität richtet und eine Transformation nationaler Identitäten und nationalisti-
scher Ideologien zum Effekt haben soll (ebd.: 157). Aus einer analytischen Perspektive 
besitzt dieser politische Idealentwurf von urban citizenship allerdings keine Plausibili-
tät. Er formuliert zwar ein plausibles politisch-normatives Ideal, artikuliert aber in kei-
ner Form die machtvollen, verwobenen und widersprüchlichen Rationalitäten, Strate-
gien und Praktiken, die städtisches Regieren empirisch prägen. 

Die Argumentation von Welz bezieht sich auf die analytischen Konzeptionen von urban 
citizenship im dargestellten Sinn:  

»Die hochmobilen transnationalen Unternehmen ›konsumieren‹ große Städte als 
austauschbare Organisationsbasen ihrer Aktivitäten und versuchen sich zugleich 
Verpflichtungen einem einzigen oder generell Nationalstaaten gegenüber nach 
Möglichkeit zu entziehen. Zugleich fordern die in solchen Städten lebenden, oft 
schlecht bezahlt – und, sofern ohne Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung, voll-
kommen ungesichert – arbeitenden Migranten dazu heraus, Rechte und Pflichten 
von Stadtbewohnern neu zu definieren, vielleicht in dem Sinne, in dem die ameri-
kanischen Autoren den Begriff der ›postnational citizenship‹ verwenden« (Welz 
1998: 36). 

Ausgehend von der Feststellung, dass Frankfurt vielleicht nicht weiter dem ökonomi-
schen Entwicklungspfad einer »Weltstadt« folgen wird, aber die »Anziehungskraft der 
Stadt für Ein- und Zuwanderer ungebrochen« fortbestehen werde (Welz 1998: 35), stellt 
sich die Stadt aus dieser Perspektive als »postnational location« (ebd., vgl. Appadurai 
1996) dar. Und mit dieser Argumentation verbindet sich die These, dass »politische De-
batten [...] sich dann an der Frage fest[machen], ob Stadtbürger, die nicht Staatsbürger 
sind, Zugang zu Rechten und Pflichten haben sollen, die identisch mit denen der Staats-
angehörigen sind« (Welz 1998: 35). Vor diesem Hintergrund entsteht die Einschätzung, 
dass die Einrichtung des AmkAs als Ausdruck und Institutionalisierung einer »re-defi-
nition of citizenship« zu verstehen sein könnte (Welz 1998: 44).  

Und das ist auch insofern richtig, als sich die Gründung des AmkAs nur als Ausdruck 
der Faktizität der (Post)Migration in der Global City und ihres offensichtlichen Zusam-
menhangs mit deren wirtschaftlicher Entwicklung begreifen lässt: 

»Frankfurt ist längst eine multikulturelle Stadt – ist aber bisher noch nicht hinrei-
chend fähig und willens gewesen, dieser Tatsache im gesellschaftlichen, kulturel-
len, sozialen und politischen Gefüge, in der Verfassung der Stadt Rechnung zu tra-
gen. [...] Als Finanzzentrum huldigt (die Stadt) einem überaus konsequenten In-
ternationalismus – nach innen aber, ihrer eigenen internationalen Bevölkerung 
gegenüber, bleibt sie engherzig. Das kann auf Dauer nicht gutgehen, in dieser 
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unaufrichtigen Diskrepanz kann eine Stadt, die weltoffen sein will, auf Dauer nicht 
leben« (zit. n. Leggewie 2011 [1993]: 77).106 

Wie oben bereits zu Frankfurt als Beispiel der Fortschreibung des staatsrassistischen 
Blicks in der Stadt argumentiert wurde, lässt sich die Etablierung des Frankfurter Mul-
tikulturalismus zwar als Herausforderung des Status des Nicht-Einwanderungslandes 
auf Ebene der Kommunalpolitik verstehen, entfaltete sich aber konzeptionell und in sei-
nen Praktiken in einer Weise, die anschlussfähig an die Fortschreibung einer staatsras-
sistischen Problematisierung von (Post)Migration im nationalen Integrationspara-
digma bleibt (Kap. 4.3). So lässt sich auch Welz’ Analyse der tatsächlichen Praktiken des 
Amts als Hinweis darauf verstehen, dass die Art und Weise der in Frankfurt entwickel-
ten institutionellen Antwort auf die Krise nationaler Zugehörigkeit in der Stadt keines-
wegs zu einer Gleichbehandlung (post)migrantischen Einwohner_innen als Stadtbür-
ger_innen beitragen muss. 

Sie bezieht ihre Analyse in dieser Hinsicht nicht auf ihre abschließende Einschätzung, 
aber sie benennt das Problem deutlich: Das AmkA betrieb vor allem »›expressive For-
men der Repräsentation von Minderheiten, die [als] zu stark am Konsum ›exotischer‹ 
Kulturenvielfalt« orientiert zu kritisieren wäre, deren eigentliche Adressatin eine »städ-
tischen Elite von Connaisseurs« und ihr Bedarf nach »Kulturerfahrungen der besonde-
ren Art« war (Welz 1998: 42). Gleichzeitig stellte sich die Ethnisierung dieses Multikul-
turalismus als Lösung für eine Konstruktion von »Einwanderung« dar, die »in erster 
Linie kulturelle Probleme erzeugt« und die »auch mit kulturellen Mitteln bearbeitet 
werden müssen« (Welz 1998: 41). Zentrale Folge der Rationalität, mit der das AmkA 
operierte, war dann, dass die eigentlichen Fragen der Gleichberechtigung von 
(Post)Migrant_innen als Stadtbürger_innen in ihrer substantiellen Dimension gerade 
nicht Teil der programmatischen Intervention wurden: 

Die Zielgruppe der Migranten [...] hatte von der neuen Institution statt kommuni-
kativer Ansätze zunächst dezidierte und vor allem konkrete Maßnahmen erwartet 
– Beseitigung von Arbeitslosigkeit, von Benachteiligung in Schule und Ausbil-
dung, von Wohnungsproblemen und die Schaffung von politischen Partizipations-
möglichkeiten« (Welz 1998: 41). 

Insofern ist der in Frankfurt etablierte Multikulturalismus (im Wesentlichen auch in 
seiner weiteren Entwicklung; vgl. Radtke 2003: 73; Kap. 4.3) zwar als Beispiel dafür zu 
verstehen, dass Städte durch Reskalierungsprozesse und als Standorte transnationaler 
ökonomischer und sozialer Vernetzung ein Eigeninteresse an der Adaption multikultu-
reller Strategien entwickeln. Der dabei etablierte Multikulturalimus muss sich aber we-
der konzeptionell noch in der Praxis als Alternative zum »territory principal« des 

 
106 Leider werden diese Zitate in der Evaluation der ersten Jahre der Arbeit des AmkA von 1993 nicht 

belegt – sie stellen sich aber in der Argumentation als Belege des »Selbstverständnis der neuen mul-
tikulturellen Stadtpolitik« dar (Leggewie 2011 [1993]: 73).  



Eine transnationale Politik der Stadtbürgerschaft 
 

145 

Nationalstaats und der »idea of a primary belonging to one society and a loyalty to just 
one nation-state« darstellen (Glick Schiller 2011: 214).107  

Diese Geschichte des Frankfurter Multikulturalismus (und ihr verzerrtes Spiegelbild in 
der Omnipräsenz des nationalen Integrationsparadigmas) ist es, die im Kontext der 
Adaption des neuen Steuerungsmodells für die Frankfurter Integrationspolitik zum Ge-
genstand einer intensiven Bearbeitung und Auseinandersetzung wurde. Wie im Weite-
ren herausgearbeitet wird, entsteht mit ihr die Möglichkeit einer tatsächlich transnatio-
nalen Problematisierung von urban citizenship in der städtischen Programmatik der 
»Vielfaltspolitik«. 

8.2 Frankfurt bewegt ›Vielfalt‹ 
Oben wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich die Konzepterstellung in Frankfurt, 
trotz der auch im Endeffekt offensichtlichen Durchschlagskraft des neuen Steuerungs-
modells, nur als komplexer Prozess begreifen lässt. In dessen Verlauf wurde die grund-
sätzliche Steuerungslogik mit einem sehr spezifischen und deutlich von Vorbildern und 
der Tradition der Frankfurter Integrationspolitik abweichenden Leitbild verbunden. 
Der Blick richtet sich hier also zunächst noch einmal auf den Ausgangspunkt in Folge 
des interkommunalen Vergleichs: 

»Ab 2007 war also klar, da besteht ein irrer Handlungsbedarf, was Frankfurt an-
belangt. [...] Zu dem Zeitpunkt gab es ja immer so ein gewisses Schwanken zwi-
schen Integration im Sinne von Assimilation und Vielfaltsgeschichten, also immer 
in unterschiedlichen Ausprägungen, je nach Stadt, je nach Stadtpolitik. Und man 
hat immer unglaublich gerungen um diesen Integrationsbegriff und diese Esser-
Definitionen108 standen sehr im Vordergrund bei vielen Städten. Und ich habe ein 
Plädoyer dafür geschrieben, dass wir hier in Frankfurt einen ganz anderen Ansatz 
brauchen, einen ganz anderen Blick auf die Stadt. Ich wusste ja auch, dass in der 
Migrationsforschung seit langem auch völlig andere Perspektiven entwickelt wor-
den waren, die hier überhaupt noch nicht angekommen waren in der deutschen 
Integrationspolitik. « (I 5 13/01). 

Der aus dem interkommunalen Vergleich entstehende ›Reformdruck‹ eröffnete also ei-
nen Prozess, in dessen ersten Überlegungen die Vorbilder für Prozess und Inhalte des 

 
107 Obwohl Glick-Schillers Studie mit Manchester (New Hampshire, USA) dezidiert eine Stadt untersucht, 

die nicht als Global City, sondern als ›Verliererin‹ im städtischen Standortwettbewerb zu verstehen 
ist, lässt sich ihre Einschätzung der Etablierung des dortigen Multikulturalismus praktisch ungebro-
chen auf die Entwicklung in Frankfurt übertragen: »The very same statistics of linguistic diversity in 
the schools were also used to substantiate the claim that migrants imposed excessive demands on city 
services, especially on public schools and the police. Even the public celebration of ethnic diversity as 
a desirable part of gentrification held elements of racialization, commodification and objectification 
that were far from welcoming« (Glick Schiller 2011: 222). 

108 Es handelt sich um einen Verweis auf die handlungstheoretische Assimilationstheorie des Soziologen 
Hartmut Esser (s.u.). 
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Integrationskonzepts mit dem ›Gründungsmythos‹ einer Frankfurter Tradition von In-
tegrationspolitik sowie einer spezifischen Perspektive auf die Entwicklungen der Migra-
tionsforschung kollidierten – zwei Referenzketten,109 die sich auch im weiteren Verlauf 
des Prozesses artikulieren und miteinander verschränken sollten.  

Transnationalismus auf dem Weg in die unternehmerische Stadt 

Der Gründungsmythos des Amts für multikulturelle Angelegenheiten (AmkA), aus dem 
sich der Bedarf nach einem ›ganz anderen Ansatz‹ begründet, bezieht sich hier nicht auf 
die oben diskutierte Rationalität des Multikulturalismus (im Gegenteil, deren »Essenti-
alismus« wurde dezidiert als Grund für eine Neu-Konzeption begriffen; s.u.), sondern 
auf die Gründung des AmkAs im Dissens mit der rassistischen Normalität des Nicht-
Einwanderungslandes:  

»Die Gründung des Amts fiel ja in eine Zeit, die von einem starken Rechtstrend 
geprägt war. Auch in der Stadtpolitik hieß es ›die gehören hier nicht her‹ und es 
wurde irgendwie viel dem Volk nach dem Mund geredet und so weiter. [...] Es war 
ja genau die Zeit, als es überall Übergriffe gegen Flüchtlinge gab, und wir hatten 
eine Höllenangst, dass hier irgendwas in Frankfurt passiert. [...] Und in diese Zeit 
kam dieses Multikulti-Amt, und das hat ja auch wie eine Bombe eingeschlagen« (I 
5 13/01). 

Das AmkA wurde 1989 von den Grünen in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD 
durchgesetzt und wenig später unter Federführung des Grünen-Politikers Daniel Cohn-
Bendit als ehrenamtlichen Dezernenten gegründet. Im vorrausgehenden Wahlkampf 
hatte nicht nur die NPD mit rassistischen Positionen erfolgreich Stimmen einwerben 
können. Auch die CDU hatte die ›Ausländerfrage‹ in den Mittelpunkt des Frankfurter 
Wahlkampfs gestellt: Man müsse »zur Kenntnis nehmen, dass es in der Bevölkerung 
den ›eindeutigen Wunsch‹ nach einer Begrenzung des Zuzugs von Ausländern und einer 
Beendigung des Missbrauchs des Asylrechts gebe« (Mick 1989).  

Das AmkA wird vor diesem Hintergrund als institutioneller Aufschlag gewertet, die 
staatliche und politische Negation der (post)migrantischen Gesellschaft zu durchbre-
chen und zumindest für Frankfurt die Strukturen an das anzupassen, was »da draußen 
schon längst gelebt« würde: »wir sind Frankfurter, wir gehören hierher« (I 5 13/01). Der 
Griff zum Konzept des Multikulturalismus wäre aus dieser Perspektive heraus der 

 
109 Dieser Begriff wird hier in Anlehnung an Latour 1999 genutzt. Damit soll einerseits hervorgehoben 

werden, dass es sich nicht ›nur‹ um Narrative handelt, sondern mit diesen Referenzketten ›Welten‹ 
eingebunden werden – die institutionelle und politische Welt der Gründungsphase des AmkA und die 
Welten transnationaler Migration. Gleichzeitig weist der Begriff darauf hin, dass sie nicht einfach ›re-
präsentiert‹ werden, sondern sich ihre Mobilisierung als Übersetzungsprozess darstellt, in dem sich 
die Bedeutung dieser Welten verändert: »An jedem Punkt einer Referenzkette ist eine Veränderung 
oder Unterbrechung möglich« (Dölemeyer/Rodatz 2010: 214; dort auch grundsätzlich zur programm-
analytischen Verwendung).  
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Versuch gewesen, eine neue Sprache für eine adäquate Selbstbeschreibung der Stadtge-
sellschaft zu finden – ein Versuch, der auch in der Praxis immer wieder offenbarte, »wie 
hilflos wir mit den Begriffen hinterherhinken – bis heute – hinter dem, was passiert« (I 
5 13/01). In den 20 Jahren seit Gründung des AmkAs hätten sich aber »von der Wissen-
schaftsseite her mehr Backup, mehr Instrumentarium, bessere Alternativen« entwickelt 
(I 5 13/01).  

Damit wird die Verbindung zur zweiten Referenzkette im Prozess Neuaufstellung der 
Frankfurter Integrationspolitik deutlich – der Veränderung von Konzepten und Begrif-
fen aus der Migrationsforschung, welche für die Stadtpolitik mobilisierbar sind. Wenn 
im Zitat oben abgrenzend auf die Fixierung anderer Städte auf »diesen Integrationsbe-
griff und diese Esser-Definitionen« (I 5 13/01) verwiesen wird, dann ist das nicht zufäl-
lig. Essers handlungstheoretische Variante der Assimilationstheorie hat nicht nur nach-
haltig die deutschsprachige Migrationssoziologie geprägt, sein Modell verfügt auch über 
eine »offensichtliche Deutungshoheit innerhalb der staatlichen bundesrepublikani-
schen Integrationspolitik« (Aumüller 2009: 106) – wie oben ausgeführt mit neuem 
Schwung seit den Reformen des Zuwanderungsrechts. ›Esser‹ lässt sich im Zitat der 
AmkA-Mitarbeiter_in dann als Symbol für wissenschaftliche Perspektiven verstehen, 
die (Post)Migration in direkter Abhängigkeit zur ontologisierten Form des National-
staats konzipieren, denn das wissenschaftliche Integrationsparadigma lässt sich als 
Quintessenz des ›methodologischen Nationalismus‹ verstehen (Wimmer/Glick Schiller 
2002).  

Mit den »völlig anderen Perspektiven« der Migrationsforschung, die für die Entwick-
lung des Frankfurter Konzepts eine Rolle spielen sollten, waren also Arbeiten gemeint, 
die sich aus der Kritik des methodologischen Nationalismus entwickelt haben. Postna-
tionale bzw. transnationale Methodologien also, die sich als »(Forschungs-)Haltung« 
begreifen lassen, die, 

»mit den gängigen dargestellten Diskursen und Bebilderungen der Migration 
bricht – also jenseits ethnischer, nationaler Zuschreibungen sowie jenseits des 
Herkunftstalks [arbeitet] – und die stattdessen Migration als conditio humana, als 
eine totale soziale Tatsache und als gesellschaftsverändernde Kraft epistemolo-
gisch und methodologisch aufgreift« (Hess 2013: 118).  

Als ›postnational‹ lassen sich diese Perspektiven dann nicht bezeichnen, weil sie not-
wendigerweise die Rolle von Nationalstaaten und Nationalismus in der Prägung von 
transnationaler Migration und Gesellschaften negieren, sondern weil sie diese nicht me-
thodologisch voraussetzen. In diesen Perspektiven wird Migration nicht mehr dichotom 
auf die als Container begriffene ›Herkunftsgesellschaft‹ oder ›Aufnahmegesellschaft‹ 
reduziert, vielmehr werden Migrationsprozesse als dauerhafte Bestandteile von Verge-
sellschaftung unter Globalisierungsbedingungen begriffen (vgl. bspw. Glick Schiller 
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2007). Diese Methodologien sind auch Voraussetzung der Beschreibung jener Prozesse, 
die bspw. in Global Cities neue Formen der Zugehörigkeit produzieren – erst wenn das 
Leben in diesen Städten nicht als nationales Nullsummenspiel der Assimilation konzi-
piert wird, ist es überhaupt möglich, transnational vernetzte städtische Räume als Ge-
burtsort neuer Formen der citizenship zu begreifen (s.o. Kap. 8.1).  

Dem Dreieck aus ›Reformdruck‹, der spezifischen Tradition der Frankfurter Integrati-
onspolitik als ›Abweichung‹ gegen die Tradition des Nicht-Einwanderungslandes sowie 
der damit verbundenen Bezugnahme auf neue Perspektiven der Migrationsforschung, 
entsprang also der Prozess zum Frankfurter Integrationskonzept. In der Folge wurden 
gerade keine gesicherten Expert_innen der sehr gut institutionalisierten angewandten 
Integrationsforschung nach Frankfurt geholt – kraft der Assoziation dieser Perspektiven 
mit dem methodologischen Nationalismus des deutschen Mainstreams der Migrations-
forschung schieden sie als Expert_innen in dieser spezifischen Frankfurter Konstella-
tion aus. Mit den Kulturanthropolog_innen Regina Römhild und Steven Vertovec als 
dezidierte Vertreter_innen postnationaler Methodologien und einer Forschung »aus 
der Perspektive der Migration« (Römhild 2009) wurde die Expertise stattdessen zu ei-
nem Versuch, »Begriffe aus solchen transnationalen Perspektiven für die Stadtpolitik 
denkbar zu machen« (I 4 12/10).  

Die Problematisierung eines methodologischen Nationalismus der Integrationsfor-
schung und seiner Folgen für das Begreifen der postnationalen Stadtgesellschaft Frank-
furts bildet dann auch den Ausgangspunkt der entwickelten Expertise: 

»In der statistischen Erfassung und in den sich auf diese Zahlen beziehenden Un-
tersuchungen, etwa der Frankfurter Integrationsstudie (Halisch 2008), wird wei-
terhin zwischen ›Ausländern‹ (verschiedener Nationalität) und ›Deutschen‹ un-
terschieden, ergänzt durch die neuere Unterscheidung zwischen Deutschen mit 
und ohne Migrationshintergrund. Wie die nachfolgenden Ausführungen, die auf 
neuen wissenschaftlichen Konzeptionen (u.a. Pries 1997; Sökefeld 2004; Römhild 
2007; Vertovec 2007), eigenen Berechnungen und Recherchen beruhen, zeigen, 
wird diese herkömmliche Betrachtungsweise der tatsächlichen Vielfalt in der Stadt 
nicht gerecht. So verdeckt der Blick auf nationale Herkunftsgruppen deren innere 
kulturelle, religiöse, soziale Differenzierungen: Unterschiede, die für den Alltag 
der Menschen und ihre tatsächliche Orientierung weit relevanter sein können als 
eine (statistisch konstruierte) nationale Herkunftsidentität. [...] Vor allem verhin-
dern diese nationalen bzw. ethnischen Grobkategorien die wesentlich interessan-
tere Betrachtung von kulturellen und sozialen Überschneidungen zwischen den 
Nationalitäten – eine Perspektive, wie sie etwa das neue Interesse an (transethni-
schen) Szenen, Netzwerken, Milieus in den Mittelpunkt stellt« (Römhild/Vertovec 
2009: 37). 
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Die Expertise mobilisiert also postnationale Methodologien für eine Beschreibung der 
Stadt der Vielfalt (konkret: Transnationalismus, Super-Vielfalt und Milieus110 der Viel-
falt in Frankfurt, Römhild/Vertovec 2009: 30ff.) und vermittelt diese mit bestehenden 
Diskursen der Integrationspolitik sowie der unternehmerischen Stadt zur Beschreibung 
einer »städtische[n] Vielfalt, die sich über alle Schichten, Nationalitäten und Herkünfte 
hinweg erstreckt«: 

»Diese Dimension einer umfassenden urbanen Vielfalt wird jedoch bislang in den 
bestehenden Integrationskonzepten weder angemessen berücksichtigt, noch wird 
sie selbst als Ressource zeitgemäßer Urbanität erkannt und gefördert. Das hier 
vorgestellte Konzept der ›Vernetzung‹ geht von dieser erweiterten Perspektive der 
Vielfalt aus und entwickelt daraus Vorschläge für eine Politik der Synergie. Diese 
Perspektive einer produktiven Vernetzung der Potentiale kultureller und sozialer 
Vielfalt gilt in unternehmerischen Konzepten des Diversity Management, etwa in 
der Bertelsmann-Studie ›Synergie der Vielfalt‹ und in der ›Charta der Vielfalt‹, 
längst schon als zukunftsweisende Neuorientierung. Zudem betonen alle aktuellen 
Überlegungen zur Entwicklung Frankfurts (u.a. ›Frankfurt/Rhein-Main 2020 – 
die europäische Metropolregion‹, ›Frankfurt für Alle‹) die Liberalität, Weltoffen-
heit und Internationalität der Stadt als wesentliches, zu förderndes Zukunftspo-
tential. In dem hier vorgelegten Konzept wird diese Qualität erstmals auf das ge-
samte Spektrum urbaner Diversität – in der Wirtschaftsmetropole und in der kul-
turellen Weltstadt, der Wissenschafts- und der Einwanderungsstadt bezogen und 
für eine all diese Dimensionen umfassende Entwicklungsperspektive fruchtbar ge-
macht« (Römhild/Vertovec 2009: 28). 

Im Windschatten der ökonomischen Funktionsbedingungen der Global City und der 
Steuerungsrationalität ›unternehmerischer‹ Stadtpolitik die gesamte Stadt postnational 
denkbar zu machen – so lässt sich dann der Zugang der wissenschaftlichen Expertise 
verstehen. Dieser atypische Zugang als Entwurf eines kommunalen Integrationskon-
zepts kommt bspw. in folgender Zusammenstellung der wissenschaftlichen Konzepte 
der »Global City«, der »Weltstadt«, von »Transnationalismus« und »Milieu« pointiert 
zum Tragen: 

»Gerade an den Rändern der bereits existierenden Milieus der Vielfalt sind noch 
viele Vernetzungspotentiale offen: in den monokulturellen Räumen und Instituti-
onen der Stadt, die selbst noch zu wenig von der sie umgebenden Vielfalt geprägt 
sind und deshalb an den Ressourcen und Erfahrungen der transnationalen, diver-
sen Stadt noch zu wenig teilhaben; in den abgehobenen Welten des mobilen Busi-
ness-Personals, das noch zu wenig Bodenkontakt mit einer Stadt hat, die gerade 
seinen Bedürfnissen und Interessen viel zu bieten hat; in den bislang noch zu 

 
110 Auch das Milieu-Konzept lässt sich als postnationale Methodologie verstehen (Kunz 2010). 
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wenig einbezogenen Lebenswelten der Einwanderer, die unter den prekären Be-
dingungen eines ungesicherten Aufenthalts in Frankfurt leben und arbeiten. [...] 
Die ungleichen Welten der ökonomischen Global City und der kulturellen Welt-
stadt in eine produktive Verbindung miteinander zu bringen, ist eine wesentliche 
Aufgabe zukunftsorientierter, weltstädtischer Vernetzungs- und Vielfaltspolitik« 
(Römhild/Vertovec 2009: 67). 

Diese Darstellung spielt pointiert mit den Markern des nationalen Integrationsparadig-
mas und den damit verbundenen »urbanen Paniken« (Tsianos 2013): Die Semantik der 
›Parallelgesellschaften‹ als Konstruktion ›monokultureller Räume‹ oder ›abgeschlosse-
ner Welten‹ wird hier auf den Kopf gestellt. Hier geraten mit diesen Bildern undurch-
lässige Verwaltungen, die Polarisierung der städtischen Ökonomie und die Prekarisie-
rung durch nationalstaatliche Regulationen in den Blick. Gleichzeitig greift die Proble-
matisierung der Expertise die Ambivalenzen neoliberaler Stadtentwicklung strategisch 
auf: Der Rekurs auf die Wertschöpfungskraft städtischer Diversität impliziert sofort eine 
ökonomische Hierarchie der Vielfalt – das abgehobene »Business-Personal« ist wichti-
ger als das abgehängte »Boden-Personal« (Römhild/Vertovec 2009: 61). Aber der Re-
kurs ist auf die Eröffnung eines Möglichkeitsfelds gerichtet: Weil ›Business-‹ nicht ohne 
›Bodenpersonal‹ zu bekommen ist, lassen sich auch politische Perspektiven jenseits der 
engen ökonomistischen Logik des Wirtschaftsstandorts einflechten.  

Nicht zuletzt wird dieser Versuch im Rekurs auf das Konzept der »Sanctuary City« deut-
lich. Die Expertise legt mit Blick auf die Vielfalt und Präkarität des Rechtstatus des Bo-
denpersonals der Global City das Beispiel der Stadt New Haven (USA) nahe:  

»Im Jahr 2007 führte die Stadt New Haven in den USA eine ›Resident Card‹ ein. 
Sie zeichnet ihren Besitzer als ›Stadtbürger‹ aus, ähnlich wie der deutsche Perso-
nalausweis die Staatsbürgerschaft bestätigt. Jeder Einwohner kann die Karte be-
antragen und mit ihr verschiedene Programme und Services der Stadt nutzen, un-
abhängig von seinem legalen Status im Land« (Römhild/Vertovec 2009: 45). 

New Haven war die erste Stadt in den USA, die eine solche Stadtbürgerschaft unabhän-
gig vom Aufenthaltsstatus der Person auswies. Mittlerweile haben sich in einer ganzen 
Reihe von nordamerikanischen und britischen Städten ähnliche Praktiken entwickelt – 
in allen Fällen weigern sich die Städte, die aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen der 
Bundesebene im Stadtgebiet umzusetzen. Dies kann rechtlich kodifiziert sein oder als 
eine einfache Praxis darauf beschränkt sein, dass Sicherheitsbehörden oder Kranken-
häuser und andere Einrichtungen schlicht nicht nach dem Aufenthaltsstatus fragen 
(›don’t ask don’t tell‹). Diese Städte werden als »Sanctuary City« und ihre Praxis der 
defacto Regularisierung illegalisierter Migrant_innen ist in den vergangenen Jahren zu 
einem zentralen Bestandteil von Kämpfen um (urban) citizenship geworden (Nyers 
2010).  
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Mit diesem Verweis kommt die programmatische Politik dieser Expertise noch einmal 
pointiert zum Ausdruck: unter Rekurs auf die Bedingungen der ›unternehmerischen‹ 
Stadt den Nationalismus der ›Integration‹ mit einem Konzept der Stadt der Vielfalt zu 
ersetzen und damit dem transnationalen Leben in der Stadt einen politischen Raum zu 
eröffnen. 

Was Neoliberalismus auch kann: no integración! 

Dieser ›transnationale‹ Auftakt des Frankfurter Prozesses zur Erstellung eines Integra-
tionskonzepts war letztlich möglich geworden, weil die Fortschreibung der migrations-
politisch devianten Frankfurter Tradition der Integrationspolitik und die damit impli-
zierten, in der Migrationsforschung ebenso devianten ›ganz anderen‹ Perspektiven im 
Kontext des neoliberalen Reformdrucks auch Distinktionsgewinne versprachen. Das 
›Frankfurter Modell‹ hatte der Stadtpolitik schließlich nach ›Abschleifen‹ seiner ›rebel-
lischen‹ grünen Anfänge lange Zeit den Platz als Vorreiterin kommunaler Integrations-
politiken sichern können. Und den State-of-the-art der Forschung in stadtpolitische 
Konzepte zu übersetzen, versprach diesen vergangenen Erfolg zu erneuern. Politisch 
sprach also nichts gegen diesen Versuch – die Dezernentin »war erst mal begeistert« (I 
5 13/01).  

Das Management dieses Prozesses wurde dem neuen Referenten der Dezernentin über-
tragen. Weil dessen professionelle Biographie zuvor außerhalb von Frankfurt und au-
ßerhalb der kommunalen Integrationspolitik geprägt wurde, sollte er im weiteren Ver-
lauf eher die Referenzkette des von den konkreten politischen Verhältnissen verstärkten 
›Reformdrucks‹ artikulieren (I 5 13/2). Im Entwurfsprozess, insbesondere in den teil-
weise wöchentlich stattfindenden Sitzungen der Arbeitsgruppe aus wissenschaftlichen 
Expert_innen und Mitarbeiter_innen des AmkAs und des Dezernats, wurde in der Folge 
zunehmend weniger über den grundsätzlichen Perspektivwechsel, sondern über die po-
litische »Machbarkeit« diskutiert – und »Machbarkeit« wurde in diesem Zusammen-
hang mit den klassischen Begriffen der Integrationspolitik assoziiert. Die »Sorge des 
Dezernats [...], dass das Konzept politisch durchfallen könnte« (I 5 13/1), entfaltete sich 
vor dem Hintergrund eines sehr öffentlichen Konflikts um einen Moschee-Bau im Stadt-
teil Hausen,111 der bundesweiten ›Sarrazin-Debatte‹112 und der auch dadurch verschärf-
ten integrationspolitischen Debatte in der schwarz-grünen Koalition in Frankfurt. Letz-
tere äußerte sich ganz materiell dadurch, dass die CDU als Antwort auf den Entwurf »10 
Thesen für ein Frankfurter Integrationskonzept« vorlegte – »Zukunft gemeinsam 

 
111 Gemeint sind die Nachwirkungen jenes Konflikts, in dem die spätere Integrationsdezernentin mit dem 

Satz »Migration in Frankfurt ist eine Tatsache. Wenn ihnen das nicht passt, müssen sie woanders hin-
ziehen« aufgefallen war (s.o. Kap. 1; vgl. Bartsch 2008, Remlein 2007). 

112 Zwar erschien Sarrazins »Deutschland schafft sich ab« erst im August 2010, aber die öffentliche Dis-
kussion seiner rassistischen Argumentationskerne entwickelte sich praktisch parallel zu den Diskus-
sionen des Frankfurter Konzepts, seit der Veröffentlichung seines Interviews »Klasse statt Masse« im 
Lettre International im Herbst 2009 (Brandsätze 2014, Friedrich 2011). 
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gestalten« im Zeichen des Integrationsparadigmas (CDU-Fraktion 2010). Das Hauptau-
genmerk des Dezernats lag also auf der politischen ›Konsensfähigkeit‹ des Konzepts in 
der Öffentlichkeit und bei den politischen Fraktionen im Magistrat (FN 8 13/7). Begriffe 
wie »Super-Diversity« oder »Global City« würden, so war die Befürchtung, Assoziatio-
nen einer »Schönfärberei« wecken, selbst wenn sie wissenschaftlich und deskriptiv ge-
meint wären (I 5 13/01; I 4 12/10).  

Dass sich der transnationale Perspektivwechsel dennoch grundsätzlich in den Prozess 
einschreiben konnte, lag nicht zuletzt an einem aufwendigen Beteiligungsverfahren: Be-
vor der Entwurf in die Politik gegeben wurde, ging er an die Öffentlichkeit – durch ein 
Onlineverfahren, durch Runde Tische und andere Formen der Beteiligung wurden der 
Dokumentation des Prozesses zufolge 46.000 Menschen online und 1.500 direkt er-
reicht, der Entwurf wurde über 10.000 mal heruntergeladen (Stadt Frankfurt 2010: 3). 
Und dieses Verfahren hatte nicht die erwartete Auswirkung hinsichtlich der Frage, was 
politisch ›machbar‹ wäre: 

»Und dann waren eigentlich alle ziemlich baff, dass die Frankfurter Bevölkerung 
sich dadurch angesprochen gefühlt hat und gesagt hat: genau so ist es. Ja, also 
diese Sicht von Diversität. Das war wie so ein Aufatmen. Also wie man sich fühlt, 
wenn man sich erkannt fühlt. Zum Beispiel von jungen Leuten, die in ihren hybri-
den Szenen leben, wo ethnische Zuschreibungen absurd sind und auch irgendwie 
gar nicht mehr funktionieren. [...] Da ist noch mal ganz klar rübergekommen, es 
geht hier nicht um Assimilation. Es geht aber darum: Die hier leben, haben das 
Recht, hier zu leben, und wichtig ist dann die Frage, wie wir das organisieren, ge-
stalten und so weiter« (I 5 13/01). 

Während also zuvor stets die öffentliche Beteiligung zur Begründung der ›Machbarkeit‹ 
gegen die Formulierung einer ›Vielfaltspolitik‹ ins Feld geführt wurde, entwickelte die-
ser Prozess eine Dynamik, mit der Referenzketten der Tradition Frankfurter Integrati-
onspolitik und der neuen Perspektiven der Migrationsforschung sich auch im verab-
schiedeten Konzept artikulieren konnten. Denn die Beteiligung der Stadtgesellschaft 
ließ die Repräsentationen der ›Vielfalt‹ in gewisser Weise ›wahr‹ werden, indem er die 
mobilisierte Öffentlichkeit als ›vielfältig‹ im Sinne des wissenschaftlichen Entwurfs ar-
tikulierte.  

In der Einschätzung der Beteiligten ist das im Nachhinein in gewisser Weise ein politi-
scher Coup gewesen – wäre der Entwurf zuerst in die repräsentativen politischen Ver-
fahren gegangen, hätte deren ›Machbarkeit‹ die Oberhand gewonnen: »Denn die Politik 
ist ja überwiegend deutsch und nicht geöffnet. Aber nachdem das in der Öffentlichkeit 
so gut angenommen wurde, konnten die dahinter nicht mehr zurück« (I 5 13/01). Den-
noch bezog sich das endgültige Konzept im Detail nur indirekt auf den Entwurf und die 
Auswertung des Beteiligungsverfahrens. Entscheidender war die politische Absicherung 
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der Zustimmung aller Fraktionen im Magistrat und die Abstimmung mit anderen Äm-
tern. Im verabschiedeten Konzept drückt sich das vor allem darin aus, dass der Integra-
tionsbegriff beibehalten wird und auch semantisch in Teilen im Sinne des Integrations-
paradigmas genutzt wird, obwohl er eigentlich vollständig durch das Verständnis von 
Integrationspolitik als »Politik der Vielfalt und Vernetzung« (Stadt Frankfurt 2011: 15) 
ersetzt werden sollte.  

Das ändert aber nichts daran, dass im Mittelpunkt des Konzepts eine Repräsentation 
von (Post)Migration als faktischer, konstitutiver, aber vor allem alltäglicher Bestandteil 
von Stadtgesellschaft steht. Am deutlichsten artikuliert sich diese Konnotation darin, 
dass das zentrale Narrativ der »Vielfalt als Tatsache« (Stadt Frankfurt 2011: 15) nicht 
nur auf bestimmte Bevölkerungsgruppen, sondern als Merkmal der städtischen Gesell-
schaft insgesamt artikuliert wird: Stadtpolitik für das »Gemeinwohl einer vielfältigen 
Bürgerschaft« (Stadt Frankfurt 2011: 35). Unter diesen Umständen verändert sich auch 
die Bedeutung von ›Integrationspolitik‹ zu einer »Politik der Vielfalt, die die urbane Re-
alität ernst nimmt« (Stadt Frankfurt 2011: 12): 

»Eine Politik, die wirklich integrieren will, kann nicht mehr nur mit den üblichen 
Kategorien ›ethnischer‹ oder ›kultureller‹ Einwanderergruppen arbeiten, son-
dern muss die viel komplexere Realität der gesamten Frankfurter Stadtgesellschaft 
im Blick haben: ein Neben- und Miteinander sich überkreuzender, sich verändern-
der, sich weiter ausdifferenzierender oder auch mischender und neu bildender Mi-
lieus« (Stadt Frankfurt 2011: 15).  

Das Frankfurter Konzept problematisiert damit die Vergangenheit einer Stadtpolitik im 
Namen der Nation nicht nur aus einer funktionalen Begründung heraus,113 sondern be-
greift (Post)Migration in ganzer Linie als alltäglichen Bestandteil von Stadtgesellschaft. 
Die ersten Worte im Vorwort der Dezernentin lauten: »zu Hause zu sein statt integriert« 
(Stadt Frankfurt 2011: 9; H.d.V.). Die Provokation dieses Satzes als Einleitung eines 
städtischen Integrationskonzepts erinnert nicht zufällig an kritische Kommentare und 
Initiativen zum Integrationsparadigma der letzten Jahre: In Frankfurt bspw. die »Statt-
Integration«-Konferenzen, die das Deutsch-Türkische Jugendwerk im Jahr 2011 aus-
richtete (Topçu 2011); im weiteren politischen Feld bspw. »no integración« (kanak attak 
2002), »Integration, Nein Danke!« (Plattform gegen Rassismus 2010) oder »Demokra-
tie statt Integration« (kritnet 2010); im wissenschaftlichen Feld bspw. »Vergesellschaf-
tung statt Integration« (Geisen 2010) oder »No Integration?!« (Hess/Binder/Moser 
2009). Das Grundnarrativ »Vielfalt als Tatsache« (Stadt Frankfurt 2011: 15) wird hier 

 
113 Eine deutliche, aber funktionale Problematisierung dieser Vergangenheit zeigt sich bspw. im Konzept 

der Stadt Leipzig: »Während lange Zeit in der Bundesrepublik aus einer eher problem- und defizitori-
entierten Sichtweise heraus agiert [...] wurde, setzt sich in den letzten Jahren mehr und mehr die Er-
kenntnis durch, dass Integrationspolitik angesichts der demografischen Realität und der Globalisie-
rung der Wirtschaft auch die Potenziale von Migration benennen, entsprechend würdigen und als Be-
reicherung für die kommunale Entwicklung verstehen sollte« (Stadt Leipzig 2006: 9). 
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zur Voraussetzung jedes Sprechens über Integration (und bedeutet dann eigentlich auch 
hier: »Diversity statt Integration« (Terkessidis 2008; H.d.V.). 

8.3 Urban Politics of Transnational Citizenship 
Die im siebten Kapitel aus der Rationalität des neuen Steuerungsmodells erarbeiteten 
Strategien – von der Potentialorientierung, über die Querschnittsaufgabe, Vernetzungs-
politik und nicht zuletzt der Anrufung aktiver Bürger_innen und ihrer (Selbst-)Organi-
sationsressourcen für die ›vernetzte Stadtgesellschaft‹ – wurden im Prozess der Kon-
zepterstellung mit dem im letzten Abschnitt dargestellten Leitbild der ›Vielfalt‹ und sei-
ner Genese aus transnationalen Methodologien der Migrationsforschung verknüpft. So 
lässt sich die Formulierung von Integrationspolitik als »Politik der Vielfalt und Vernet-
zung« (Stadt Frankfurt 2011: 15) verstehen.  

Die Mobilisierung einer Integrationspolitik als ›Management‹ auf Grundlage des neuen 
Steuerungsmodells im interkommunalen Vergleich eröffnete in Frankfurt also einen 
Prozess der Adaption, an dessen Ende eine staatliche Problematisierung transnationaler 
Stadtbürgerschaft steht. Das lässt sich begreifen, wenn man die Rationalität ›unterneh-
merischer‹ Stadtpolitik, die oben als zentral für die Einführung eines Integrationsma-
nagements beschrieben wurde, mit Nicolas Rose und Thomas Osborne selbst als Rear-
tikulation von urban politics of citizenship begreift (Rose 2000, Osborne/Rose 1999). 
Ohne dass die Fragestellung dort auf den staatlichen Umgang mit (Post)Migration ge-
richtet wäre, erwiesen sich die beiden kurzen Artikel als äußerst produktiv für die Fra-
gestellung hier. Denn Rose argumentiert mit Blick auf die »entrepreneurial form« der 
herausgearbeiteten Steuerungsrationalität, dass sich in der Stadt unter neoliberalen 
Umständen veränderte Formen der Subjektivierung etablieren, mit denen »the city can 
take over from the state as the primary reference point of citizenship« (Rose 2000: 96). 

Der Kern dieser Transformation ist oben schon angesprochen worden: In der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts habe der Traum einer planbaren, rationalen Ordnung der 
Stadt die Regierung städtischen Lebens angeleitet, der im Wesentlichen den oben ana-
lysierten, staatsrasstischen Ordnungsmustern des Nationalstaats folgte (vgl. Os-
borne/Rose 1999: 745; s.o. Kap. 4.3, 5). Heute hätten sich hingegen die Regierungswei-
sen der Stadt, das Wissen, auf das sie sich beziehen, und damit die Problematisierungen 
städtischen Lebens vervielfacht. Ziel der entsprechenden Programme sei es, Ordnung 
aus der Vielfalt städtischen Lebens zu schöpfen: »These [programs] seek new ways of 
harnessing the forces immanent within urban existence: they dream of a city that would 
almost govern itself« (Rose 2000: 96). Wenn die Programmatik in Frankfurt also ›Viel-
falt‹ als konstitutiven Moment von Stadtgesellschaft begreift und ihre Zielsetzung auf 
eine möglichst produktive bzw. effiziente Vernetzung ihrer heterogenen Ordnungen zur 
Ordnung der Stadt zusammenfügen will, dann werden die Subjekte dieser 
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Programmatik nicht als Fremde, die es im Namen der Nation zu ›integrieren‹ gilt, son-
dern als Stadtbürger_innen einer vernetzten Stadtgesellschaft begriffen:  

»Citizens are here imagined as bound to communities through ties of allegiance, 
affinity and mutual recognition, and as acquiring their identities – thought of as a 
complexity of values, beliefs, norms of conduct, styles of existence, relations to au-
thority, techniques of self-management, ways of resolving dilemmas and coping 
with fate – in and through these identifications« (Rose 2000: 98).  

Für die unternehmerischen Subjekte dieser Programme ist es ›rational‹, wenn sie ihre 
spezifischen Ressourcen der ›Vielfalt‹ in andere Kapitalsorten transformieren und da-
mit zur Ordnung der Stadt der Vielfalt beitragen (vgl. Rodatz 2012: 88). An dieser Ver-
knüpfung wird die Strategie der Responsibilisierung, die mit der Potentialorientierung 
verbunden ist, deutlich. Die Programme suchen ›Chancengleichheit‹ herzustellen und 
›Selbsthilfepotential‹ zu generieren. Chancen zu nutzen und sich selbst zu helfen, ist 
dann nicht nur Ziel der Förderung von Integration, sondern auch ihre Erwartung an die 
Stadtbürger_innen sich in produktiver Weise ›aktiv‹ zu zeigen. Entscheidend für die 
Argumentation hier ist dann aber, dass diese Subjektivierungsstrategie nicht einfach als 
weitere Technik der Abschöpfung (post)migrantischer Ressourcen für den Nutzen der 
deutschen Gemeinschaft konzipiert wird (s.o. Kap. 6.1). Vielmehr entsteht mit ihr eine 
veränderte Konzeption von Zugehörigkeit – deren Bruch zur Ordnung der Stadt im Na-
men der Nation sich ebenfalls mit Rose zum Ausdruck bringen lässt: 

»This is not a relation of citizen and community in terms of blood, descent, lineage, 
tradition, fixity, mechanical solidarity and the like, but a relation of identification. 
[…] Citizenship – ceasing to be a kind of ›possession‹ or simple right of persons – 
has taken on a relational form. Citizenship is as much a capacity to act in relation 
to the particular circumstances of one’s environment, as well as in relation to oth-
ers, as it is a ›right‹ conferred by the state. If the city is again central here it is in 
that […] – insofar as it is a concrete, localized space – the city can take over from 
the state as the primary reference point of citizenship. This transformation from 
citizenship as possession to citizenship as capacity is embodied in the image of the 
active and entrepreneurial citizen who seeks to maximize his or her lifestyle 
through acts of choice, linked not so much into a homogeneous social field as into 
overlapping but incommensurate communities of allegiance and moral obliga-
tion« (Rose 2000: 98-9). 

Rose beschreibt die urban politics of citizenship als Quintessenz ›unternehmerischer‹ 
Stadtpolitik und als Kritik einer Regierung durch (responsibilisierende) Freiheit (Rose 
1999). Und fraglos ist die Stadt der Vielfalt auch die Stadt der zu Ertüchtigenden. Aber 
gleichzeitig lässt sich seine Beschreibung der veränderten urban politics of citizenship 
für die Frage des staatlichen Umgangs mit (Post)Migration hier wörtlich nehmen. Und 
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dann wird deutlich, dass die Stadt der Vielfalt nicht mehr die Stadt der rassistischen 
Solidargemeinschaft ist, in der es den sozialen Frieden der ethnisch-kulturellen Gemein-
schaft vor der (Post)Migration zu schützen (oder für sie zu nutzen) galt. In diesem Sinne 
verschiebt ›Vielfaltspoltik‹ die Beziehung von citizenship und (Post)Migration in der 
Stadt: von der staatsrassistischen Bedeutung als Abweichung zur nationalen Gemein-
schaft der Staatsbürger_innen »in terms of blood, descent, lineage, tradition, fixity, me-
chanical solidarity« (Rose 2000: 98) in Bezug auf das Ideal der aktiven Stadtbürger_in, 
um deren (Selbst-)Führung sich die Programmatik bemüht. Diese Programmatik diffe-
renziert die Vielfalt der Bewohner_innen der Stadt – und damit auch ›Deutsche‹ und 
›Ausländer_innen‹ oder ›Migrant_innen‹. Die Unterscheidung wird aber nicht zur Dif-
ferenzierung zwischen eigentlichen Bürger_innen der Stadt und von in ihrem Namen zu 
objektivierenden Defiziten und Potentialen der (Post)Migration getroffen – denn ›akti-
viert‹ werden sollen alle.  

Im Verbund mit der hier herausgearbeiteten Mobilisierung einer transnationalen Kon-
zeption von Stadtgesellschaft lässt sich die neoliberale Aktivierung ›unternehmerischer 
Stadtbürger_innen‹ als ein Raster verstehen, durch das die Regierung der Stadt als 
»postnational location« (Appadurai 1996) denkbar wird, und damit eine transnationale 
urban citizenship im oben diskutierten Sinn politisch artikulierbar macht. Auf der 
Grundlage von Neoliberalisierungsprozessen entsteht dabei eine Problematisierung des 
transnationalen Alltags der Städte, der die tradierte staatliche Regulation im Namen von 
nationaler Zugehörigkeit zugunsten einer effizienten Regierung der Stadt der Vielfalt 
desartikuliert. Im Kontrast zur oben diskutierten Vergangenheit des AmkAs lässt sich 
diese Programmatik nicht nur aufgrund des Leitbilds der ›Vielfalt‹, welches eine Kritik 
des nationalen Integrationsparadigmas und der pädagogisierenden Rationalität des 
Multikulturalismus zum Ausgangspunkt hatte, als neuen Anlauf einer Frankfurter ›re-
definition of citizenship‹ begreifen (s.o.) – ein Anlauf, der nicht nur durch die neolibe-
rale Rationalität ›unternehmerischer‹ Stadtpolitik möglich wurde, sondern durch die 
damit verbundenen Steuerungstechniken auch das Versprechen beinhaltet, als ›Quer-
schnittsaufgabe‹ tatsächlich die Regelinstitutionen der Frankfurter Verwaltung daran 
auszurichten. Wenn diese Zugehörigkeit jenseits der essentialistischen Linien des nati-
onalen Narrativs von Blut und Abstammung, Tradition und Kultur (Rose, s.o.) artiku-
lieren, dann nicht dezidiert, um die Stadt als »homebase for cosmopolitan democracy« 
zu entwickeln, wie es Bauböck vorgeschlagen hat (Bauböck 2003: 157). Es geschieht aus 
einer ›unternehmerischen‹ Rationalität heraus, in deren Zentrum das Bild aktiver und 
unternehmerischer Stadtbürger_innen steht, die zur Prosperität der Stadt beitragen sol-
len.  

Aber die Programmatik ließe sich nicht verstehen, wenn man sie als Ausdruck der do-
minierenden Lesart im Zeichen des »neoliberal turn« verstehen würde, in der »Integra-
tionspolitik […] nicht mehr aus einer sozialpolitischen Perspektive [heraus] betrieben, 
sondern als Investition in das unternehmerische Subjekt ›Einwanderer‹ verstanden« 



Eine transnationale Politik der Stadtbürgerschaft 
 

157 

wird (Lanz 2009: 106). Wenn (berechtigterweise) kritisiert wird, dass mit dem Über-
gang zum workfare-Staat der sozialpolitische Ausgleich eingebüßt werde, gerät in Ver-
gessenheit, dass dieser Ausgleich in der Bundesrepublik immer eine nationale Solidar-
gemeinschaft inszenierte, die es vor (Post)Migration zu verteidigen galt. Und wenn (be-
rechtigterweise) kritisiert wird, dass die responsibilisierenden Strategien in der neolibe-
ralen Stadt die sozialen Verwerfungen durch Ökonomisierung und Privatisierung ver-
schleierten, dann wird übergangen, dass damit erstmals nicht nur die ›ethnisch‹ Deut-
schen als Bürger_innen der Stadt angesprochen werden. In dieser Hinsicht kann die 
Analyse hier nicht übersehen, in welcher Weise die städtischen Strategien »über Fragen 
von ›Fördern‹ und ›Fordern‹ weit hinaus« gehen (Stadt Frankfurt 2011: 9) – in einer 
Weise, in der neoliberale Steuerungsrationalität und transnationale Konzeption von 
Stadtgesellschaft im Zusammenspiel eine Form von Stadtbürgerschaft erschaffen, die 
zwar nicht formal und souverän ist,114 aber nichtsdestotrotz in ihrer Abweichung von 
den eingeübten Problematisierungen von (Post)Migration im Namen der Nation »could 
transform national identities and nationalist ideologies from below and from within« 
(Bauböck 2003: 157). Bereits die Rolle des Partizipationsprozesses für die unwahr-
scheinliche Durchsetzung der Leitlinie ›Vielfalt als Tatsache‹ im verabschiedeten Kon-
zept verdeutlicht, dass die Reartikulation kommunaler Integrationspolitik in der neoli-
beralen Steuerungslogik ›unternehmerischer‹ Stadtpolitik ein Verständnis von »Viel-
faltspolitik« hervorbringen konnte, das die »Einwanderer als politische Bürger adres-
siert« – ein Verständnis also, das Lanz als »emanzipatorisches Modell« (Lanz 2009: 
119) dezidiert vom neoliberalen Zeitgeist abgrenzt. Deshalb gilt es, diese Prozesse nicht 
mit einer negativen Kritik an Neoliberalisierung kurzzuschließen, sondern das Interesse 
darauf zu richten, wie sich diese staatliche Problematisierung von (Post)Migration in 
der Stadt als (möglicherweise nützliche) Bedingungen für Kämpfe um einen gleichbe-
rechtigten Zugang zu Arbeit, Bildung, Politik oder Wohnen in der Stadt entfalten kön-
nen. 

 

 

 

 

 
114 Bauböcks normativer Entwurf schlägt eine Stärkung der Autonomie von Städten gegenüber dem sou-

veränen Nationalstaat in dieser Hinsicht vor: eine formelle Stadtbürgerschaft, die mit politischen und 
anderen Rechten einhergeht, die bislang nur von Nationalstaaten vergeben werden (Bauböck 2003).  
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9 Zwischenfazit: Seeing like a (Neoliberal) City 

Mit Blick auf die Rationalität der Nation im Kontext moderner Staatlichkeit wurde im 
ersten Teil dieser Studie herausgearbeitet, wie die ausländerrechtliche Begrenzung der 
›sozialen‹ Integration und das kulturalistische Integrationsparadigma den staatlichen 
Blick auf (Post)Migration auch in der Stadt in staatsrassistischen Linien geprägt haben. 
Dieser zweite Teil der Studie entwickelt ausgehend von James Fergusons ›provokativer‹ 
These, dass »neoliberalism might take on new life in other contexts, in the process ope-
ning up new political possibilities« (Ferguson 2009: 174), die Argumentation, dass sich 
mit dem Frankfurter Integrations- und Diversitätskonzept auf Grundlage neoliberaler 
Rationalitäten ›unternehmerischer‹ Stadtpolitik eine veränderte Programmatik der 
städtischen Regierung von (Post)Migration entfaltet. Die Frankfurter Konzeption macht 
kommunale Integrationspolitik als »Politik der Vielfalt und Vernetzung« (Stadt Frank-
furt 2011: 15), ausgehend von einer ›transnationalen‹ Problematisierung der Stadtge-
sellschaft, zum Ausgangspunkt einer städtischen Querschnittsaufgabe. Diese Problema-
tisierung wird nicht nur möglich, weil sie sich durch neoliberale Rationalitäten artiku-
lieren kann, sondern auch, weil sie als inhaltliches Ziel eines Steuerungsmodells ›unter-
nehmerischer‹ Stadtverwaltung zur Grundlage einer strategischen Steuerung der Regel-
strukturen der Stadt wird. Sie lässt sich deshalb als programmatische Artikulation einer 
transnationalen Stadtbürgerschaft verstehen, als urban politics of transnational citi-
zenship. 

Der Staat soll in Frankfurt mit dieser Programmatik also lernen, (Post)Migration in der 
Stadt mit anderen Augen zu sehen – nicht wie ein Nationalstaat entlang staatsrassisti-
scher ›state simplifications‹ (Kap. 5), sondern entlang der Raster des neuen Steuerungs-
modells einer ›unternehmerischen‹ Stadtpolitik, mit denen der Blick hier auch auf die 
zu nutzenden transnationalen Ordnungsmuster der Stadtgesellschaft fällt. Diese Pro-
grammatik problematisiert (Post)Migration insofern in Abgrenzung von der Ordnung 
der Nation, wenn sie diese wie eine (neoliberale) Stadt sieht. Dieser städtische Blick lässt 
sich hier abschließend im Rückgriff auf die Arbeiten von Erol Yildiz (»Die weltoffene 
Stadt«, Yildiz 2013) und Warren Magnusson (»seeing like a city«115, Magnusson 2010) 
begreifen. Beide beschäftigen sich nur indirekt mit Stadtpolitik und -verwaltung. Sie 
widmen sich aber der Kritik des hier als ›staatsrassistischer Blick‹ diskutierten Ord-
nungsdenkens und entwerfen ihr seeing like a city (Magnusson) bzw. ihre 

 
115 Marianna Valverdes oben bereits zitierte Konzeption eines seeing like a city lässt sich zwar insofern auf 

die Argumentation hier beziehen, dass sie beschreibt, dass Städte oft ›wie ein Staat‹ sehen (s.o. Kap. 
5). Sie problematisiert allerdings »legal tools of premodern origin« in ihrer Rationalität als seeing like 
a city (Valverde 2011: 277; H.d.V.). Diese lassen sich zwar bspw. durch ihren Bezug auf communities 
als zu responsibilisierende lokale Gemeinschaften mit neoliberalen Rationalitäten in Verbindung brin-
gen, aber Valverde entwickelt ihr Argument nicht in dieser Hinsicht weiter.  
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»postmigrantische Urbanität« (Yildiz) jeweils in Abgrenzung dazu. Der Vorschlag hier 
ist also, ihre Entwürfe als Hinweise auf die vom staatlichen Blick abweichende Proble-
matisierung der diskutierten städtischen Programmatik zu verstehen.  

Magnusson schlägt vor, einen ›städtischen Blick‹ zu entwickeln, um Ordnung jenseits 
des Ordnungsmodells des souveränen Nationalstaats zu denken:  

»To see the city is to recognize that it is [...] not organized on the sovereignty prin-
ciple, but instead on the principle of self-organization, which in turn implies a mul-
tiplicity of authorities operating under conditions of rivalry and interdependence« 
(Magnusson 2010: 118). 

Er argumentiert, dass sozialwissenschaftliche Analysen lernen sollten, die Welt wie eine 
Stadt zu sehen, sein seeing like a city ist also zunächst nur ein politikwissenschaftliches 
Gedankenspiel, mit dem neue Ordnungsmuster identifiziert und in die Diskussion ge-
bracht werden sollen: im Einklang mit einer Kritik am ›methodologischen Nationalis-
mus‹ der Sozialwissenschaften geht es ihm darum, den ›staatlichen Blick‹ der Politik-
wissenschaft (oder allgemeiner: der politischen Theorien der Sozialwissenschaften) zu 
hinterfragen (Magnusson 2010: 42). Seine Ausführungen sind hier aber insofern hilf-
reich, als er sein seeing like a city explizit in Abgrenzung zum ›staatlichen Blick‹, der 
oben als charakteristisch für die Regierung von (Post)Migration herausgearbeitete 
wurde, entwickelt. Er bezieht sich nicht nur in der Kritik des staatlichen Blicks als (mög-
licherweise gewaltsame) Durchsetzung schematischer, formaler Ordnungsdesigns auf 
Scott. Auch dessen weiterführende These ist zentral für Magnussons Argumentation 
(Magnusson 2013: 116, Fn. 2): nämlich, dass der staatliche Blick insofern desaströs sein 
kann, als er die Rolle lokaler Selbstorganisation und dessen nicht formalisierbare Be-
stände an lokalem Wissen, informellen Praktiken und Improvisationen für die Herstel-
lung politischer und sozialer Ordnungen nicht (an)erkennen kann (Scott 1998: 309). 

Magnusson argumentiert, dass die Stadt reichhaltiges Material dafür liefert, soziale und 
politische Organisation jenseits der Souveränität des nationalen Territorialstaats zu be-
obachten. Und er argumentiert (ebenfalls ähnlich wie Scott; vgl. bspw. Scott 1998: 
103ff.), dass sich lokale Organisation häufig in Städten der Ordnung durch den souve-
ränen Nationalstaat entzieht: 

»To the extent that the sovereign state or universal empire is present in the cities 
concerned, it tends to be colonized by these practices of self-government. [...] Prac-
tices of self-government may eat away at sovereignty, and create space for a politics 
that makes the exercise of sovereign authority more difficult and less necessary. 
[...] Ostensible sovereigns may be there, but their presence or absence is not the 
be-all or end-all of benign political order. Practices of self-government, rooted in 
everyday life, are most crucial, and it is through urban analysis that we can see 
most clearly what those practices are or could be« (Magnusson 2010: 45). 
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Während sich diese alltäglichen sozialen Dynamiken der Urbanität für den ›staatlichen 
Blick‹ als andauernde Krise der Souveränität des Staats in der Stadt darstellen muss, 
(die sich für den Gegenstand dieser Studie mit den andauernden ›panischen‹ Problema-
tisierungen von (Post)Migration in der Stadt deckt; s.o. Kap. 4), schlägt Magnusson vor, 
einen ›städtischen Blick‹ zu entwickeln, der es erlaubt »to take the city seriously as a 
form of political order that develops in and against states and empires, both locally and 
globally« (Magnusson 2010: 45). 

Auch Erol Yildiz fordert einen Perspektivwechsel ein und widmet sich dabei abstrakt 
demselben Problem wie Magnusson, entwickelt es allerdings mit Blick auf das Verhält-
nis von (Post)Migration und Stadt. Er schlägt vor, die Ordnungen in der Stadt »im Ge-
gensatz zu einem nationalen Ordnungsdenken, das auf Eindeutigkeit und Homogenität 
beharrt«, in den Linien eines »methodologischen Kosmopolitismus« (Beck 2004) neu 
zu denken: 

»Dieser Bruch, also die ›Konversion des Blicks‹ (Bourdieu/Wacquant 1996: 284), 
bedeutet, urbane Welten anders zu sehen und zu interpretieren. Weltoffene Städte 
nehmen keine Rücksicht auf ethnische und nationale Diskurse, sondern entwi-
ckeln ihre eigene soziale Grammatik. Jetzt kommt es darauf an, diese urbane 
Grammatik zu entdecken und für die Gestaltung des urbanen Lebens zu nutzen« 
(Yildiz 2013: 10). 

Yildiz widmet sich dem Problem des ›nationalen Ordnungsdenkens‹ analog zu Magnus-
son als Problematisierung des staatlichen Blicks: Seine Argumentation zielt darauf, 
postnationale Methodologien und damit eine Sozialwissenschaft zu stärken, die sich der 
Aufgabe stellen kann, »diese urbane Grammatik zu entdecken« (ebd.). Wie Magnusson 
argumentiert, dass Stadtgesellschaften ständig Ordnungen produzieren, die der staatli-
che Blick nicht als solche erkennen kann, so argumentiert Yildiz, dass die wiederkeh-
rende Skandalisierung von (Post)Migration in der Stadt die Normalität einer alltägli-
chen »postmigrantischen Urbanität« verkennt:  

»Jenseits und unterhalb der nationalisierten und homogenisierten Wirklichkeit 
finden wir dann eine urbane Komplexität und Vielschichtigkeit, hybride und wi-
dersprüchliche Alltagspraktiken, kulturelle Überschneidungen, Überlappungen 
und Verflechtungen, die überwiegend als ein Ergebnis von Migrationsbewegungen 
betrachtet werden können (vgl. Csáky 2010). [...] Dies wäre eine ›postmigranti-
sche Perspektive‹ auf urbane Welten, aus der die Geschichte der Migration und 
die aus ihr erwachsenen Verortungen neu erzählt werden, aus der weltweite und 
transkulturelle Mobilität ins Blickfeld rückt« (Yildiz 2013: 42). 

Im weiteren Verlauf der Argumentation bringt Yildiz für die Beschreibung dieses »pro-
duktiven Beziehungsgeflechts zwischen Stadt und Migration« (ebd.) jene Teile der 
Stadt- und Migrationsforschung in Stellung, welche die traditionelle Verankerung im 
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methodologischen Nationalismus und die entsprechende Rolle als Stichwortgeber des 
staatlichen Blicks in der Stadt (s.o. Kap. 2.2) aufgegeben haben und mit Begriffen wie 
»›Transnationale Räume‹ (Ludger Pries), ›Transkulturalität als Praxis‹ (Robert Pütz) 
oder ›banaler Kosmopolitismus‹ (Ulrich Beck)« Elemente (post)migrantischer Urbani-
tät als Ordnung erkennbar machen (Yildiz 2013: 21). Mit diesen Perspektiven arbeitet 
Yildiz Städte als Orte produktiver »migrantischer Communities« heraus (Yildiz 2013: 
99ff.). Er diskutiert die Banalität der »sozialen Grammatik des urbanen Lebens« auch 
in solchen Stadtteilen, die gemeinhin als postmigrantische ›Problemviertel‹ gefasst wer-
den (Yildiz 2013: 109ff.), und die hybriden kulturellen Bezüge von »Biographien in Be-
wegung« (Yildiz 2013: 159ff.) – kurz, er diskutiert die Frage, inwiefern (Post)Migration 
in einem sehr weiten Sinn »als Großstadt-Ressource« gelten kann (Yildiz/Mattausch 
2009). Indem Yildiz also vorschlägt, postmigrantische urbane Grammatiken zu entde-
cken, die aus Perspektive des staatlichen Blicks nicht als Ordnung wahrzunehmen sind, 
und daher die Analyse auf die »urbane Komplexität und Vielschichtigkeit, hybride und 
widersprüchliche Alltagspraktiken, kulturelle Überschneidungen, Überlappungen und 
Verflechtungen« (Yildiz 2013: 42) richtet, begibt er sich auf die Suche nach der postmig-
rantischen Spezifität von Magnussons seeing like a city. Durch seine Konversion des 
Blicks sucht er dort, wo der staatliche Blick in der Stadt nur »Turbulenzen im nationalen 
Container« (Terkessidis 2013) wahrnehmen kann, Strukturen, Muster und Praktiken 
der Selbstorganisation jenseits der Ordnungsmuster des souveränen Nationalstaats zu 
identifizieren. 

Weder Yildiz noch Magnusson beschäftigen sich mit der Frage, unter welchen Umstän-
den die Ordnung der Stadt in der Praxis städtischer Programme aus Perspektive eines 
solchen ›städtischen Blicks‹ konzipiert wird. Aber es lassen sich in beiden Argumenta-
tionen Hinweise finden. Yildiz kritisiert die Persistenz des nationalen Ordnungsdenkens 
nicht zuletzt deshalb als paradox, weil damit verkannt werde, dass die postmigranti-
schen Formen der Vergesellschaftung in einer globalisierten Welt unumgängliche Res-
sourcen sind:  

 »Die Städte haben in den letzten 60 Jahren ein neues Gesicht bekommen. Erste 
repräsentative Moscheen, Synagogen oder buddhistische Tempel sind entstanden 
und werden vielleicht einmal so selbstverständlich sein wie belebte Einkaufsstra-
ßen in migrationsgeprägten Stadtvierteln. Diese Entwicklung ist ein Indiz für eine 
zukunftsweisende Urbanität, die Diversität und exogene Impulse als Weltoffenheit 
und Ressource begreift. In dem mehr oder weniger als Fremdheitsdiskurs geführ-
ten öffentlichen Migrationsdiskurs konnte sich diese Perspektive bisher nicht 
durchsetzen, ist marginal geblieben« (Yildiz 2013: 9). 

Das Argument hier lautet dann also, dass es der Kontext der unternehmerischen Stadt 
ist, in dem städtische Programme beginnen, »Diversität und exogene Impulse als Welt-
offenheit und Ressource« (ebd.) zu begreifen – und dass sich im Fall von Frankfurt, mit 
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der Mobilisierung eben jener transnationaler Perspektiven, auf die Yildiz sich bezieht, 
eine »Konversion« (Yildiz 2013: 10) des staatlichen Blicks ereignet. Während Yildiz die-
sen Zusammenhang nicht weiter diskutiert, expliziert Magnusson die in dieser Hinsicht 
möglicherweise produktive Rolle von neoliberalen Rationalitäten. Er beruft sich für 
seine Konzeption von »politics of urbanism as a way of life« als Grundlage seines städ-
tischen Blicks ganz explizit auf neoliberale Argumentationen – bspw. von Hayek (Mag-
nusson 2010 insb. 71ff.) oder der »public choice theory«, aus der neoliberale Steue-
rungsmodelle des »new public management« öffentlicher Verwaltung hervorgegangen 
sind (Magnusson 2010: 49). Denn diese Perspektiven – so seine Argumentation – for-
mulieren durch die Referenz auf den ›Markt‹ in seiner abstrakten Form als ›methodo-
logischer Individualismus‹ eine politische Ontologie, die nicht-souveräne Ordnungen 
erkennen kann. Wo der staatliche Blick nur ein »chaotic system of local self-govern-
ment« ausmachen kann, identifizieren neoliberale Perspektiven in der Stadt Systeme 
der Selbstorganisation (Magnusson 2010: 49).  

Auf diese analytische Verwendung des Neoliberalismus durch Magnusson wurde ent-
sprechend kritisch hingewiesen.116 Aber er argumentiert ähnlich wie Ferguson (s.o. Kap. 
6.2), dass eine Perspektive, die Neoliberalisierungsprozesse per se als Teil eines Klas-
senprojekts versteht, den möglicherweise abweichenden Gebrauch von neoliberalen Re-
gierungstechniken übersieht (Magnusson 2013: 56) – vor allem aber, dass ihre kritische 
Analyse zu vergessen droht, dass die Organisation von Staatlichkeit bereits vor dem Ein-
fluss neoliberaler Rationalitäten kein Hort der bedingungslosen Solidarität und Inklu-
sion war. Scotts seeing like a state meint die desaströsen Folgen einer hochmodernen, 
liberalen Form staatlicher Organisation, die in der Kritik von Neoliberalisierungspro-
zessen aber häufig als »blackbox called the state« aus dem Blick gerät (Magnusson 2013: 
49). Übertragen auf den Gegenstand hier wäre dies eine Kritik, die aus der Analyse einer 
»Ökonomisierung des Sozialen« (Bröckling/Krasmann/Lemke 2000) von der Tradition 
der nationalen Form des Sozialen und deren staatsrassistischen Effekten abstrahiert: 
Wenn (berechtigterweise) kritisiert wird, dass mit dem Übergang zum workfare-Staat 
der sozialpolitische Ausgleich eingebüßt wird, kann in Vergessenheit geraten, dass die-
ser Ausgleich eine nationale Solidargemeinschaft inszenierte, die es vor (Post)Migration 
zu verteidigen galt (s.o. Teil I). Und wenn (berechtigterweise) kritisiert wird, dass die 
responsibilisierenden Strategien in der neoliberalen Stadt die sozialen Verwerfungen 
durch Ökonomisierung und Privatisierung verschleiern, dann wird übersehen, dass ›un-
ternehmerische‹ Städte damit ein Eigeninteresse entwickeln könnten, jenseits der 

 
116 So bspw. durch Roger Keil: »By consistently privileging Hayek’s thought over Harvey’s critique, for 

example, Magnusson rarefies and somewhat reifies neoliberalism« (Keil in Brunet-Jailly et al. 2013: 
796). Dieser Einwand übersieht allerdings, dass Magnusson diese kritischen Perspektiven begründet 
zurückweist und sein analytischer Gebrauch des Neoliberalismus sich ganz im Sinne von Ferguson 
(ohne dass Magnusson ihn zitiert) nicht als Affirmation des Neoliberalismus, sondern als ›Provoka-
tion‹ gängiger kritischer Neoliberalismusanalysen verstehen lässt (Magnusson 2013: 56). 
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Ordnung der Nation ihren (post)migrantischen Alltag zum konstitutiven Ausgangs-
punkt von Stadtpolitik zu machen.  

(Post)Migration wie eine neoliberale Stadt zu sehen, bedeutet hier, nicht dem staatsras-
sistischen Blick zu folgen. Etienne Balibar hat auf die mögliche Entwicklung in Richtung 
eines »Post-Rassismus« für eine »Welt der Unternehmer-Nationen« verwiesen, in der 
»die Dimension der historischen Erzählung genealogischer Mythen (und damit das
Spiel der Substitutionsverhältnisse von Rasse, Volk, Kultur und Nation) relativ zu-
rück[tritt]« (Balibar/Wallerstein 1992: 35-36). Hier wurde gezeigt, dass es die ›unter-
nehmerische Stadt‹ ist, in der die staatliche Problematisierung von (Post)Migration von
diesen genealogischen Mythen befreit werden kann.
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10 Staatsrassistische Assemblagen.  
Oder: vom Gebrauch der Vielfalt 

Vor dem Hintergrund der im Kontrast zueinander entwickelten Analysen eines staats-
rassistischen und eines städtischen Blicks auf (Post)Migration in der Stadt wendet sich 
dieser dritte Teil der Studie einer Analyse von Verwaltungspraktiken im Frankfurter 
Feld zu. Dabei wird es nicht darum gehen können, ob die Stadt Frankfurt in der Praxis 
eine Stadt der Vielfalt oder des Staatsrassismus ist oder ob der eine oder der andere 
Blick die staatlichen Problematisierungen und Praktiken im Feld dominiert. Es kann 
dabei nur um die Frage gehen, in welchem Verhältnis beide zueinander stehen. Denn 
wenn im ersten Teil dieser Studie argumentiert wurde, dass sich staatliche Problemati-
sierungen in der Bundesrepublik bis heute durch die Genealogie moderner Staatlichkeit 
als staatsrassistischer Blick verstehen lassen, dann wird diese These durch die program-
matische Artikulation eines abweichenden städtischen Blicks auf (Post)Migration, die 
der zweite Teil für die Implementierung einer strategischen Steuerung von kommunaler 
Integrationspolitik in Frankfurt nachgezeichnet hat, nicht grundsätzlich in Frage ge-
stellt. Zur Disposition stand dort – in Anlehnung an Fergusons ›Provokation‹ – die 
These, dass sich bestimmte städtische Neoliberalisierungsprozesse für einen ›Ge-
brauch‹ gegen die staatsrassistische Ordnung der Regulation von (Post)Migration in der 
Bundesrepublik eignen. Und gezeigt wurde, dass sich Frankfurt als ›unternehmerische‹ 
Stadt nicht nur als Wirtschaftsstandort, sondern – im Namen einer ›effizienten‹ Ver-
waltung – auch in ihrem Selbstverständnis ›transnationalisiert‹. Gezeigt wurde weiter-
hin, dass sich in diesem Prozess eine städtische Programmatik artikulieren kann, die 
sich den staatsrassistischen Blick nicht mehr zu eigen macht und stattdessen eine trans-
nationale Stadtbürgerschaft in den Mittelpunkt stellt.  

Die großen Linien des Staatsrassismus – von den Regulationen des deutschen Auslän-
der- und Asylrechts, über die staatsrassistische Funktionsweise der sozialstaatlichen 
›Integration‹ von (Post)Migration bis hin zu den Diskursen um ›Integrationsdefizite‹ 
und ›Migrationshintergründe‹ (die nicht zuletzt im Zuwanderungsgesetz ihre gesetzli-
che Grundlage haben) – bleiben in der Stadt der Vielfalt notwendigerweise in vielfacher 
Hinsicht präsent. Denn anders als im normativen Entwurf von Bauböck, eine Stadtbür-
gerschaft zu »erfinden«, mit der die staatliche Regulation politischer und sozialer 
Rechte auf die Ebene der Stadt verlagert würde (Bauböck 2003), arbeitet die Frankfurter 
Programmatik mit staatsrassistischen Regulationen von (Post)Migration und deren Fol-
gen weiter: »Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, Aufenthalts- und Staatsbürgerschafts-
recht, der Umgang mit Flüchtlingen, mit Geduldeten und mit Menschen ohne offiziellen 
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Aufenthaltsstatus wird nicht auf kommunaler Ebene entschieden« (Stadt Frankfurt 
2011: 18).117  

Der städtische Blick lässt sich nicht als Ablösung oder Alternative zum staatsrassisti-
schen Blick denken, sondern kann – zumindest »until transnations attain more flesh 
and bone« (Holston/Appadurai 1996: 202) – nur im Verhältnis zur fortgeschriebenen, 
staatsrassistischen Ordnung der Nation gedacht und analysiert werden. Es wird hier ab-
schließend also um die Frage einer Kritik des Staatsrassismus in der Stadt der Vielfalt 
gehen. Dabei wird der Vorschlag gemacht, die im zweiten Teil der Studie entwickelte 
Analyse der Programmatik in Fergusons Sinne, zu einer relationalen und praktischen 
Kritik von Verwaltungshandeln in Frankfurt weiter zu entwickeln: Indem die Brüche 
und Fissuren, die sich zwischen staatsrassistischem und städtischem Blick auf 
(Post)Migration im Frankfurter Feld zeigen (und häufiger nur andeuten), aufgegriffen 
und vertieft werden. Der Vorschlag lautet also weiterhin, die politischen Spielräume, die 
sich aus einer Verankerung der ›Politik der Vielfalt und Vernetzung‹ in den hegemoni-
alen Rationalitäten ›unternehmerischer‹ Stadtpolitik ergeben, zu analysieren –und sie 
darüber hinaus für eine immanente Kritik des Staatsrassismus in der Stadt der Vielfalt 
zu nutzen.  

Dieses Kapitel begründet und entwickelt die Konturen dieser Analyse in zwei Schritten: 
Zunächst wird im Rückgriff auf rassismusanalytische Arbeiten eine weitere Kontinui-
tätsthese entwickelt, nach der es sich bei der Programmatik der Vielfalt zwar um eine 
egalitäre Rationalität handeln könnte, diese aber im Wesentlichen für die Fortschrei-
bung staatsrassistischer Rationalitäten in der Stadt genutzt wird. Im Anschluss wird der 
Vorschlag gemacht, diese These nicht im Sinne einer dekonstruktiven Kritik der Frank-
furter Programmatik und ihrer (fehlenden) ›Realitätsmächtigkeit‹ aufzugreifen. Statt-
dessen wird eine analytische Erweiterung von Fergusons oben aufgegriffener Konzep-
tion einer Neoliberalismusanalyse entwickelt, mit welcher der Staatsrassismus in der 
Stadt der Vielfalt zum Gegenstand einer immanenten, in Bruno Latours Worten »kon-
struktiven« (Latour 2004) Kritik gemacht werden kann. Wenn sonst Gouvernementali-
tätsanalysen die ›Realitätsmächtigkeit‹ von Programmen zum Zweck ihrer Dekonstruk-
tion aufarbeiten bzw. einer externen Kritik unterziehen, wird dieser Modus hier ›auf den 

 
117 Allerdings ist der Spielraum der Kommunen für eine Ausgestaltung ihrer Aufgaben selbst in diesen 

Teilen wesentlich größer, als das Zitat vermuten lässt. Denn die Kommunen bestimmen zwar nicht die 
Rechtsgrundlagen, sind aber in der Bundesrepublik für die Ausführung eines Großteils der Verwal-
tungsaufgaben zuständig. Selbst bei weisungsgebundenen Auftragsangelegenheit nach Landes- und 
Bundesrecht (bspw. Melderecht, Bauaufsichtsrecht, Ausländerangelegenheiten, Ordnungs-
recht;Bogumil/Holtkamp 2006: 51-2), kann die Kommune noch die ›Kultur‹, in der diese Aufgaben 
durchgeführt werden, beeinflussen (bspw. der Anspruch einer »Willkommenskultur« in »Ausländer-
behörden«, die das Frankfurter Konzept formuliert, und das mittlerweile selbst durch ein Pilotprojekt 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und andere Expertisen empfohlen wird; Stadt 
Frankfurt 2011: 56, BAMF 2014). In den Selbstverwaltungsangelegenheiten sind die Spielräume deut-
lich größer, selbst wenn Landes- oder Bundesrecht ausgeführt werden (bspw. Bauleitplanung, Kinder-
gärten, Jugendhilfe, Wohngeld, Schulverwaltung). Bei den freiwilligen Aufgaben werden auch die 
Ziele der Kommunalpolitik durch die Kommunalvertretung selbst festgelegt (Bogumil/Holtkamp 
2006: 51-2).  
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Kopf gestellt‹. Stattdessen wird die ›Realitätsmächtigkeit‹ der Programmatik der ›Vie-
falt‹ und ihrer Steuerungsrationalität als Herausforderung des Staatsrassismus in der 
Stadt der Vielfalt fokussiert – diesbezüglich sollen hier »possibilities for contestation« 
(O'Malley/Weir/Shearing 1997: 504) eröffnet werden. 

10.1 Kontinuitätsthese III: Von ›reflexiven 
Rassismen‹ und rassistischer ›Nicht-
Performativität‹ 

Folgt man der Argumentation von Serhat Karakayali, dann lassen sich Konstellationen, 
in denen egalitäre Diskurse mit der (Re)Produktion rassistischer Formationen verbun-
den sind, als ein ›reflexiver‹ Rassismus verstehen, der auf der semantischen Ebene ohne 
essentielle Differenzkonstruktionen auskommt: 

»Dieser neue Rassismus unterscheidet sich in Gestalt und Funktionsweise von sei-
nen historischen Vorläufern, dem biologischen und seinem Nachfolger, dem kul-
turalistischen Rassismus, insofern nicht mehr die Konstruktion ›latenter‹ Deter-
minanten im Mittelpunkt steht, mit denen dann die Gruppe der Kulturalisierten 
oder Rassifizierten als minderwertig konstruiert werden soll« (Karakayali 2011: 
96). 

Dieser Rassismus ist demnach als »reflexiv« zu verstehen, weil er sich durch die Inkor-
poration von »›selbstkritischen‹ Elementen« gegen »Einwände immunisiert« (Ka-
rakayali 2011: 96).118 Karakayali argumentiert, dass sich die Rolle semantisch egalitärer 
Diskurse für einen solchen Rassismus nur aus einer auf den ersten Blick »willkürlichen 
Kombinatorik« mit anderen Diskursformationen begreifen lässt:  

»Feministische Argumente oder solche gegen antisemitische Stereotype und Ho-
mophobie etwa sind verkoppelt mit Legitimationsdiskursen zur Abschottung von 
Grenzen und [...] antirassistische Diskurse wiederum finden Eingang in Politiken 
der Migrationskontrolle« (Karakayali 2011: 102-3).  

Der Effekt dieser Kombinatorik ist demnach alles andere als willkürlich, denn durch 
diese (re)produziert sich der Rassismus. Sie stellt die Grenzen von ›Kollektiven‹ wieder 

 
118 Karakayali und auch Pieper/Tsianos entwickeln diese Thesen mit einem völlig anderen Interesse als es 

diese Studie tut. Sie interessieren sich dezidiert für »institutionelle Rassismen« (Miles 1991: 113), also 
»Diskurse, Politiken und Praktiken von staatlichen und zivilgesellschaftlichen Institutionen, die sys-
tematisch Ausgrenzung und Diskriminierung produzieren, ohne sich explizit und vorsätzlich rassisti-
scher Begründungs- und Deutungszusammenhänge zu bedienen« (Tsianos/Pieper 2011: 121). Sie fo-
kussieren insofern also ›egalitäre‹ Argumentationen ›in‹ Konstellationen institutioneller Diskriminie-
rung – in beiden Fällen sind die Gegenstände antimuslimische Rassismen, die mit Verweis auf ›west-
liche‹ Werte der ›Toleranz‹ für Differenz in Kombination mit anderen Diskursen die Exklusion be-
stimmter Subjekte legitimiert, die zu einer Verinnerlichung dieser Werte nicht in der Lage seien (Ka-
rakayali 2011, Tsianos/Pieper 2011). Auch wenn sich diese Gegenstände deutlich von Programmen der 
Vielfalt unterscheiden, lassen sich die Argumentationen hier fruchtbar machen und verweisen darauf, 
das der ›Gebrauch‹ von ›Vielfaltspolitiken‹ nicht notwendig an ihre ›Intention‹ gebunden ist.  
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her, die auf der semantischen Ebene als aufgehoben erscheinen: »Emanzipatorische Po-
sitionen« erscheinen als »kollektive ›Errungenschaften‹« und werden »historisch we-
niger emanzipativ kodierten Entitäten« gegenübergestellt (Karakayali 2011: 103-4).  

Ähnlich argumentieren Marianne Pieper und Vassilis Tsianos, wenn sie von einem 
»postliberalen Rassismus« als »Rassismus in Zeiten der Gleichheit« sprechen (Tsia-
nos/Pieper 2011): 

»Die Hegemonie von Dominanzgesellschaften wird sichergestellt, obwohl die Zu-
schreibungen und Verfahrensweisen als angemessen oder wertneutral erscheinen. 
[...] Postliberaler Rassismus tritt das Erbe sowohl der Krise des ›differentiellen 
Rassismus‹, als auch des gegen ihn artikulierten Antirassismus an« (Tsianos/Pie-
per 2011: 121). 

In der Folge, so argumentieren Tsianos und Pieper, lassen sich rassistische Praktiken 
nicht mehr von der ideologischen Konstruktion binärer Differenzen und entsprechender 
Prozesse der Exklusion bestimmen, »sondern primär über neuartige Prozesse einer li-
mitierten Inklusion bzw. einer egalitären Exklusion« (Pieper/Panagiotidis/Tsianos 
2011: 120).  

In dieser abstrakten Form lassen sich die Überlegungen von Karakayali, Tsianos und 
Pieper auf den Gegenstand hier übertragen. Sie weisen darauf hin, dass die Formulie-
rung einer »Politik der Vielfalt und Vernetzung« auf Ebene der Stadt nicht aus ihrem 
egalitärem Anspruch – der keine ›binären Differenzen‹ produziert – sondern aus ihrem 
Zusammenspiel mit anderen diskursiven Formationen zu verstehen wäre. Beide Argu-
mentationen widmen sich in ihren Thesen im Kern dem antimuslimischen Rassismus. 
Karakayali beschreibt, wie über die nicht-essentialistische Konstruktion einer Norm von 
Subjekten, die zur ›Reflexion‹ und ›Selbstkritik‹ in der Lage sind, die Konstruktion ei-
nes »muslimischen Subjekts« legitimiert und hergestellt werden kann, das in seinen 
Einstellungen zu unflexibel wäre, und rigide an überholten kulturellen Mustern fest-
hielte (Karakayali 2011: 97). Ergo wird dieser Ausschluss nicht von einer klaren, exklu-
siven Gemeinschaftszugehörigkeit ausgehend organisiert, also von einem »nationalen 
Kollektiv« (Karakayali 2011: 111), »sondern über den Gegensatz zwischen jenen, die der 
Selbstsorge fähig sind und den ›Fahrlässigen‹« (Karakayali 2011: 110). Und dieser Ge-
gensatz kann in »staatlichen Schließungs- und Kohäsionsfunktionen« in (re-ethnisier-
ter) Form aufgegriffen werden (Karakayali 2011: 110-1), ohne, dass behauptet werden 
muss, das Unterscheidungskriterium eines ›reflexiven‹ Subjekts (das zur Selbstsorge in 
der Lage wäre) sei essentieller Bestandteil der nationalen Gemeinschaft, »gelingt es [...] 
das imaginäre Kollektiv der Muslime abzuwerten« (Karakayali 2011: 99).  

In ähnlicher Weise argumentiert Tsianos, dass sich ein »antimuslimischer Urbanismus« 
heute nicht als eindeutiges »ideologisches Hegemonieprojekt« begreifen lässt, sondern 
als Effekt von »Assemblagen des Rassismus« zu verstehen ist (Tsianos 2013: 37; vgl. 
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Pieper/Panagiotidis/Tsianos 2011). Auch hier entsteht der antimuslimische Rassismus 
ausgehend von einer ›egalitären‹ Norm, die von ihren Subjekten gerade ›Toleranz‹ und 
›Flexibilität‹ im Umgang mit städtischer ›Vielfalt‹ einfordert. Diese Norm »verkörpert 
die vermeintliche Toleranz der Mehrheitsgesellschaft und treibt gleichzeitig urbane Pa-
niken voran«, durch die das Scheitern eines (kollektiven) Teils der urbanen Vielfalt an 
dieser Norm konstruiert wird. Tsianos rekonstruiert dies am Beispiel einer Skandalisie-
rung und affektiven Aufladung von homophoben Ereignissen, an deren Ende die ›Ei-
genschaft‹ des »ethnisierten muslimischen Anderen im Stadtteil« steht (Tsianos 2013: 
37). Mit dieser »moralischen Panik« entsteht ein »zivilisatorischer Auftrag« im Namen 
der ›Vielfalt‹, der nicht nur die »Disziplinierung von abweichendem Verhalten« als 
»muslimisches« Verhalten legitimiert, sondern auch die Verdrängung des ›muslimi-
schen‹ Kollektivs und seiner ›Kulturträger_innen‹ aus dem Stadtteil legitimiert (Tsia-
nos 2013: 37).   

Folgt man diesen Argumentationen, dann könnte sich die Programmatik der ›Vielfalt 
und Vernetzung‹ in Assemblagen als »Zusammenspiel von Sinngehalten, narrativen Fi-
guren und affektiven Vektoren [...], die im städtischen Raum zirkulieren« (Tsianos 2013: 
37) mit anderen Diskursen und Rationalitäten verketten und sich so als paradoxe Norm 
entfalten, mit der die Ordnung der Stadt der Vielfalt an die Binarität von Nation und 
Differenz zurückgebunden wird. Diese Norm würde einfordern, dass die Stadtbür-
ger_innen ›vielfalts- und vernetzungsfähig‹ sein müssten – und sie einem bestimmten 
Teil der ›vielfältigen‹ Stadtgesellschaft absprechen. Dass diese Norm bereits in der ›un-
ternehmerischen‹ Steuerungsrationalität als Grundlage der Programmatik der Vielfalt 
im Frankfurter Konzept angelegt ist, hat Nicolas Rose mit der Figur des »anti-citizen« 
herausgearbeitet, der als Dystopie den aktiven Stadtbürger_innen gegenübersteht: 

»This new image of citizenship must be understood in relation to that which op-
poses it, a kind of anti-citizen that is a constant enticement and threat to the pro-
ject of citizenship itself. The emergence of the notion of exclusion, to characterize 
those who previously constituted the social problem group defines these non-citi-
zens or anti-citizens not in terms of substantive characteristics but in relational 
terms; that is, it is a question of their distance from the circuits of inclusion into 
virtuous citizenship. The ›excluded‹ might make it into citizenship if they can only 
be connected up to the right networks of community and the requisite channels of 
enterprise« (Rose 2000: 103).  

Dass das Frankfurter Konzept diese Norm nicht auf bestimmte ›ethnische‹ Problem-
gruppen (die es aufgrund der Rationalität der Vielfalt nicht kennt) bezieht, und diese 
überhaupt nur hinsichtlich der Anmahnung der Bereitschaft zur ›Vernetzung im Stadt-
teil‹ und als Mahnung gegen ›Gruppenzwänge‹ formuliert (vgl. oben, Kap. 7.3) – bedeu-
tet nach diesen Argumentationen also, dass sie im Zusammenspiel mit anderen 
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Diskursen und Rationalitäten in den Assemblagen der Verwaltungsarbeit dennoch dazu 
genutzt werden könnte.  

Auch die Argumentation von Sarah Ahmed lässt sich als Hinweis darauf verstehen, dass 
sich die Programmatik der ›Vielfalt‹ in ihrem Gebrauch als (Re)Produktion einer natio-
nalen Normierung entfalten könnte. Ahmed entwickelt ihre These am Beispiel von 
diversitiy- und race-equality policies an britischen Hochschulen, deren Kontext einer 
›unternehmerischen‹ Steuerungsrationalität sich direkt auf den Zusammenhang hier 
beziehen lässt. Sie argumentiert, dass Programme, die Gleichberechtigung versprechen 
oder dezidiert Ungleichheit und Rassismus problematisieren, systematisch »nicht-per-
formativ« sind: »statements of commitment are non-performatives: they do not bring 
about the effects they name« (Ahmed 2012: 17). Dabei bezieht sie sich auf »Diversity-
Dokumente«, die der Art des Frankfurter ›Diversitätskonzepts‹ inhaltlich und in ihrer 
Funktion in einer spezifischen Steuerungsrationalität zum Verwechseln ähnlich sind:  

»Zum einen werden die Dokumente von den Institutionen autorisiert (der/die Vi-
zerektor/in unterschreibt sie im Namen der Institution); sie treffen Aussagen über 
die Institution (beispielsweise indem sie der Institution bestimmte Eigenschaften, 
wie etwa Diversity, zuschreiben); und schließlich weisen sie auf zukünftige Hand-
lungen hin (indem sie eine Institution zu einer bestimmten Handlungsweise ver-
pflichten)« (Ahmed 2011: 104; H.d.V.). 

Auf Grundlage einer Analyse, in der sie die Erstellung und das Zirkulieren dieser Doku-
mente untersucht hat (s.u. Kap. 10.2), kommt sie zu einer These, die sich auf das Ver-
hältnis von Vielfalts-Konzept und Staatsrassismus übertragen lässt. Ahmed argumen-
tiert, dass entsprechende Konzeptionen im Kontext ihrer Verwendung als Grundlage ei-
ner strategischen Steuerung nicht als »Überwindung von institutionellem Rassismus zu 
begreifen« sind, sondern im Gegenteil, ihre »Bedingungen möglicherweise Formen des 
Rassismus stützen« (Ahmed 2011: 120). Sie argumentiert dabei nicht, dass die Program-
matik inhaltlich ›eigentlich‹ Rassismus legitimiert – denn der Effekt ließe sich aus ihrer 
Perspektive selbst dann nachweisen, wenn die untersuchten Dokumente nicht nur die 
bestehende ›Vielfalt‹ der Institution beschreiben, sondern in deutlicher Sprache darauf 
hinweisen, dass diese Vielfalt von Ungleichheit und Rassismus geprägt ist: »Die Spra-
che, die wir als kritisch erachten, kann von genau den Herrschaftsmethoden ›entliehen‹ 
werden, die wir kritisieren« (Ahmed 2011: 126).  

Diesen Effekt erklärt sie durch die »falschen« Anreize, die durch die Steuerungsrationa-
lität gesetzt werden, die der Erstellung dieser Dokumente zugrunde liegt. Gleichstellung 
und Vielfalt würden zu Gegenständen gemacht, die sich anhand von Indikatoren messen 
und vergleichen lassen – aber dieses System entwickelt eine »Eigendynamik [...] in der 
Überprüfbarkeit zum Selbstzweck« wird (Ahmed 2011: 125). Das Ergebnis sei häufig, 
dass nicht die Gegenstände, sondern ihre Dokumentation zum Maßstab einer 
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›erfolgreichen‹ oder ›exzellenten‹ Institution werden: »you end up doing the document
rather then doing the doing«119 (Ahmed 2011: 125). So könnte das dokumentierte »Be-
kenntnis, jedwedem Rassismus entgegen zu treten« als Funktion zur ökonomisch moti-
vierten Selbstrepräsentation der Institution als besonders Vielfältig »zu einem Marken-
zeichen und zu einer Art Aushängeschild werden«, mit dem nicht »nur Rassismus ver-
schleiert«, sondern auch »ein neues Image geschaffen« wird, »nämlich das, antirassis-
tisch zu sein und sogar über der Kategorisierung von ›Rasse‹ zu stehen« (Ahmed 2011:
134). Wenn die eigentlich mit dem Dokument implizierte Arbeit nicht getan wird, führe
dies zum paradoxen Effekt, dass die ursprünglich in der Kritik stehende Norm der In-
stitution (in diesem Fall: »whiteness«) zwar unter dem Image verschwindet, sich an ih-
rer tatsächlichen Rolle in der Institution aber gerade deshalb nichts verändern muss
(Ahmed 2011: 133).

10.2 Eine dekonstruktive Kritik des Staatsrassismus in 
der Stadt der Vielfalt 

Alle im letzten Abschnitt vorgestellten Argumentationen weisen darauf hin, dass eine 
Konzeption der »Vielfalt und Vernetzung« in ihrem Gebrauch nicht auf ihr programma-
tisches Versprechen, nämlich der Förderung einer aktiven Stadtbürgerschaft die ›Chan-
cengleichheit‹ unter der Prämisse der ›Vielfalt als Tatsache‹ zu ermöglichen, festgelegt 
ist. Sie lassen sich insofern als weitere Kontinuitätsthese verstehen, nach der auch die 
Verwaltung der Stadt der Vielfalt systematisch in die Reproduktion rassistischer Ver-
hältnisse verwoben wäre. Und wie im folgenden Kapitel zu zeigen sein wird, ist sie das 
auch. Staatsrassismus in der Stadt der Vielfalt ließe sich dann wie der »post-liberale 
Rassismus« (Tsianos/Pieper), der »›reflexive‹ Rassismus‹« (Karakayali) oder der 
»nicht-performative« Antirassismus (Ahmed) als Rassismus verstehen, der auf der se-
mantischen Ebene ohne Essentialismus – eben ohne die Mythen der Nation um Rasse,
Volk und Kultur – auskommt und sich gerade dadurch ungehindert entfalten kann.

Insofern greift das folgende Kapitel diese Vorschläge auf, indem es die praktische Ent-
faltung der Programmatik der Vielfalt im Frankfurter Feld der Verwaltungsarbeit unter-
sucht, und dabei beobachtet, wie die Dokumente der Programmatik der Vielfalt »kur-
sieren, wie sie wandern, wo sie stecken bleiben« (Ahmed 2011: 136). Es wird gezeigt, wie 
sich das Verhältnis zwischen der Programmatik und bestehenden Routinen des Staats-
rassismus im »Gefüge heterogener Kräfte von Wissensproduktionen, Regelungen, 
Machtverhältnissen, Akteuer_innen, situativen Gegebenheiten« (Pieper/Panagioti-
dis/Tsianos 2011: 200) der Verwaltung der Stadt der Vielfalt begreifen lässt. Allerdings 
wird es bei der Analyse im folgenden Kapitel nicht darum gehen, diese Perspektiven im 
Sinne eines ›methodologischen Rassismus‹ aufzugreifen und die Programmatik der 
Vielfalt mit Blick auf ihre mögliche Einbindung in Konstellationen eines institutionellen 

119 Es handelt sich um eine englischsprachige Überschrift im zitierten deutschsprachigen Text. 
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Rassismus oder ihre ›Nicht-Performativität‹, »als Ideologie im Sinne einer manipulati-
ven Täuschung« (Karakayali 2011: 111) zu dekonstruieren, die ›eigentlich‹ der Fort-
schreibung des Staatsrassismus dient.  

Aus der unumstrittenen Präsenz des Rassismus lässt sich nicht auf seine Reproduktion 
durch jede staatliche oder institutionelle Strategie oder Praktik schließen – inbegriffen 
auch solche, die einen egalitären oder antirassistischen Impetus haben. Einen solchen 
Gebrauch sehen auch die vorgestellten Analysen nicht vor, im Gegenteil richten sie sich 
dezidiert gegen eine strukturalistische Analytik durch die ein »immer gleicher Rassis-
mus [...] auf die immer gleiche Weise, die Subjekte seiner Anrufung« identifiziert (Pie-
per/Panagiotidis/Tsianos 2011: 197). Aus der von ihnen herausgearbeiteten Rolle egali-
tärer Diskurse für Konstellationen eines »institutionellen Rassismus« (Miles 1991: 113) 
lässt sich nicht umgekehrt ableiten, dass ›solche‹ Diskurse systematisch auf diese 
›Funktion‹ festgelegt wären. Denn alle vorgestellten Arbeiten argumentieren dezidiert 
nicht funktionalistisch und arbeiten die institutionellen Rassismen als Effekte von spe-
zifischen diskursiven »Verkettungen« (Karakayali), von »Assemblagen« (Tsia-
nos/Piper) bzw. der »Zirkulation« von »Dokumenten« und der institutionellen Prakti-
ken, die sich mit ihnen (nicht) verbinden (Ahmed), heraus. 

Insofern nimmt auch dieser dritte Teil der Studie nicht die These einer ungebrochenen 
Kontinuität des Staatsrassismus in der Stadt der Vielfalt zum Ausgangspunkt, sondern 
die »Unsicherheit darüber [...], was diese Dokumente« – hier: die Strategien und In-
strumente einer strategischen Steuerung von Vielfaltspolitik – »bewirken werden« (Ah-
med 2011: 136). Allerdings führt die Analyse im Folgenden diese ›Unsicherheit‹ mit der 
im zweiten Teil der Studie in Anlehnung an Ferguson entwickelten, ›provokativen‹ Ana-
lyse der Programmatik auf. Ziel ist es zu zeigen, dass diese Analyse sich zu einer relatio-
nalen und praktischen Kritik von Verwaltungshandeln weiter entwickeln lässt, mit der 
sich die Brüche und Fissuren, die sich zwischen staatsrassistischem und städtischem 
Blick auf (Post)Migration im Frankfurter Feld andeuten, begreifen und vertiefen lassen.  

In dieser Hinsicht wird eine Beobachtung von Sarah Ahmed über den möglichen ›prak-
tischen‹ Nutzen von Vielfalts-Konzeptionen hier ins Zentrum der Analyse gestellt: 

»Das Dokument sagt ›wir sind divers‹, als ob diese Aussage [die Organisation] 
dazu mache. In gewisser Hinsicht sollten wir uns weigern, diese Dokumente so zu 
lesen, als ob sie tun, was sie sagen. Das soll nicht heißen, dass solche Dokumente 
nicht wichtig sind oder dass sie keine wichtige Arbeit leisten. Das tun sie. Gerade 
die Tatsache, dass sie daran scheitern, eine wirklichkeitsgetreue Abbildung der 
Universität zu liefern, macht sie zu nützlichen Instrumenten. Praktiker/innen 
können sich die Dokumente zunutze machen, um aufzuzeigen, welche Kluft be-
steht zwischen dem, was die Organisationen wirklich ›tun‹, und dem, was sie sa-
gen, dass ›sie tun‹, oder wie sie in Erscheinung treten. In anderen Worten, indem 
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man Diversity verschriftlicht, als ein Bekenntnis, eine Performanz oder Beschrei-
bung, können diese Dokumente als unterstützende Hilfsmittel genutzt werden, in-
dem die Kluft zwischen Worten und Taten aufgedeckt wird« (Ahmed 2011: 136). 

In Ahmeds Argumentation wird diese Einschätzung gewissermaßen von der Analyse ge-
trennt. Während ihre analytische Arbeit sich der Art und Weise widmet, wie diese Do-
kumente »nicht-performativ« bzw. nur als Dokumentationspolitiken »performativ« 
sind, wird ihr eigentlich weitergehender, programmatischer Gehalt nur durch Verweis 
auf kritische »Praktiker/innen«, die sich »die Dokumente zunutzen machen« sichtbar 
gemacht (Ahmed 2011: 136). Der Vorschlag in der vorliegenden Studie lautet, ausgehend 
von Beobachtungen im Frankfurter Feld, einen entsprechenden Gebrauch durch ›Prak-
tiker_innen‹ nicht nur zu fokussieren, sondern analytisch aufzugreifen, indem die Pro-
grammatik der Vielfalt aktiv zu einer ›praktischen‹ Kritik des Staatsrassismus entwi-
ckelt wird.  

Wie lässt sich diese Überlegung mit der im zweiten Teil der Studie entwickelten Analyse 
der Programmatik verbinden? Ziel der Bewegung ist es, die oben entwickelte Analyse 
der Programmatik im Frankfurter Feld weiter zu verfolgen und dahingehend weiterzu-
denken, wie die Verankerung der ›Politik der Vielfalt und Vernetzung‹ in den hegemo-
nialen Rationalitäten ›unternehmerischer‹ Stadtpolitik für eine Kritik des Staatsrassis-
mus in der Stadt der Vielfalt nutzbar gemacht werden könnte. Fergusons Vorschlag 
selbst hilft in dieser Hinsicht nicht weiter, denn in seiner Argumentation begrenzt sich 
die Analyse eines abweichenden Gebrauchs des Neoliberalismus in bestimmten Politi-
ken auf eine Exemplifikation seines abstrakten Arguments: 

»My real interest in the policy proposals discussed here, in fact, has little to do 
with the narrow policy questions to which they seek to provide answers. For what 
is most significant, for my purposes, is not whether or not these are good policies, 
but the way that they illustrate a process through which specific governmental de-
vices and modes of reasoning [...] may be [...] put to very different uses« (Ferguson 
2009: 182; H.d.V.). 

Ferguson versteht die Analyse in diesem Sinne abweichender Programme also lediglich 
als Beispiel für ihre prinzipielle Möglichkeit und verbindet diese Beobachtung mit dem 
Aufruf, sich der »challenge of developing new progressive arts of government« zu wid-
men (Ferguson 2009: 182). Er argumentiert, dass sich politische (auch antagonisti-
sche120) Alternativen nicht als praktische Umsetzung negativer Kritik denken lassen, 
sondern nur als »bricolage«, als ein Zusammensetzen »of something new out of scaven-
ged parts originally intended for some other purpose« (Ferguson 2009: 183). In dieser 

 
120 Er bezieht sich auf Foucaults Ausführungen zur Möglichkeit einer sozialistischen Gouvernementalität: 

»[I]f there is really a socialist governmentality, then it is not hidden within socialism and its texts. It 
cannot be deduced from them. It must be invented« (Foucault, zit. n. Ferguson 2009: 183).  
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Hinsicht schlägt Ferguson vor, das gängige Kritikverständnis von Gouvernementalitäts-
analysen zu verkehren. Denn sie fokussieren normalerweise hegemoniale Programme, 
um sie genealogisch oder auf andere Weise zu destabilisieren und damit ›Brüche‹ zu 
erzeugen oder zu verstärken – »to maximize the possibilities for contestation« (O'Mal-
ley/Weir/Shearing 1997: 504; vgl. bspw. Bröckling/Krasmann/Lemke 2000: 21, Larner 
2000: 14) und sehen die Formulierung ›alternativer‹ Programme nicht als Mittel an: 

»Concerns about the relatively underdeveloped politics in the governmentality lit-
erature should not be read as a call on our part for the development of a new po-
litical programme out of this work. Given the Foucauldian lineage of the govern-
mentality writers, and our own sympathies, this would not be appropriate to a tra-
dition that is explicitly concerned with maximizing the opportunities for difference 
and contestation. The imposition of yet another programme of rule might only add 
to the array of possible oppressions« (O'Malley/Weir/Shearing 1997: 504). 

Fergusons Vorschlag lässt sich insofern auch als Kritik an dieser analytischen Haltung 
verstehen, die jede Art des Regierens als »yet another programme of rule« (ebd.) redu-
ziert, und damit letztlich die Differenzierungen der Foucaultschen Machtanalytik zwi-
schen »Repressionshypothese« und »Produktivität der Macht« (vgl. Bröckling/Kras-
mann/Lemke 2000: 24) auf die Instrumente einer weiteren Variante negativer Kritik 
beschränkt. 

Man muss Fergusons Vorschlag, alternative Programme zu entwerfen, also nicht mit 
dieser pauschalen Kritik zurückweisen. Dennoch erscheint sein Plädoyer für einen ana-
lytisch rückgebundenen Entwurf politischer Programme vor dem Hintergrund seiner 
zuvor entwickelten Argumentation und ihrer Referenzen als seltsame Engführung zu ei-
ner Art normativ-idealistischer Politikwissenschaft.121 Letztlich gibt Ferguson mit dieser 
Engführung im Fazit seiner Argumentation gerade jene analytische Haltung auf, die sein 
Argument stark macht und weswegen es hier aufgegriffen wurde: Es lassen sich die Pro-
zesse im Feld selbst als ›bricolage‹ verstehen, in der sich ein abweichender Gebrauch 
des Neoliberalismus entwickeln kann, weil unterschiedliche Rationalitäten, Strategien 
und Techniken auf spezifische Weise zusammengesetzt werden (so auch das Argument 
bei Collier 2005, auf den sich Ferguson eigentlich bezieht).  

In diesem Sinn soll die Analyse aus dem zweiten Teil der Studie hier weiter entwickelt 
werden und damit zu einem – im Gegensatz zu Ferguson - analytischen Fazit gebracht 
werden. Auch dafür ist es allerdings notwendig, das gängige Kritikverständnis von Gou-
vernementalitätsanalysen zu überdenken. Denn entsprechende Analysen widmen sich 

 
121 Für den Gegenstand hier ließe sich in gewisser Hinsicht Rainer Bauböcks »re-imagening« einer forma-

len urban citizenship als »homebase for cosmopolitan democracy« als ein solcher Programm-Entwurf 
verstehen, denn er macht die in anderen Arbeiten als Folge von neoliberalen Reskalierungsprozessen 
beschriebene Formierung von Städten als transnationale Orte zum Ausgangspunkt eines normativen 
Entwurfs (s.o. Kap. 8.1; Bauböck 2003). 
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der »Realitätsmächtigkeit« von Programmen normalerweise mit dem Ziel, diese zu de-
konstruieren. Sie tun das als »studies of governmentality« im Modus einer »Geschichte 
des Denkens« (Osborne 2004: 37), d.h. mit Blick auf die (durchaus materiellen) Effekte 
von »Wahrheits-Politiken« (Bröckling/Krasmann/Lemke 2000: 23). In diesem Modus 
wenden sie sich der »Realitätsmächtigkeit« von Programmen dezidiert nicht im Sinne 
der Frage zu, »ob oder wie Programme richtig umgesetzt werden, [...] auch nicht, ob die 
Ziele, die sie formulieren, prinzipiell wünschenswert oder ihre Lösungsvorschläge ge-
eignet sind« (Kessl/Krasmann 2005: 232; vgl. Rose/O'Malley/Valverde 2006: 100). 
Vielmehr suchen sie die (impliziten) Prämissen der Programme freizulegen, als »Dena-
turalisierungsstrategie, die den reifizierenden Gebrauch von Kategorien« kritisiert, in-
dem sie »das historisch-spezifische Netz von Kräfteverhältnissen, Interessen und Stra-
tegien auf[decken], das jene Evidenzen ermöglicht und stabilisiert hat« (Bröck-
ling/Krasmann/Lemke 2000: 21).  

Andere Perspektiven wenden sich der »Realitätsmächtigkeit« von Programmen in ihren 
konkreten, lokalisierten Kontexten zwar zu – sie tun das aber entweder als »Govern-
mentality-Studies« im Sinne einer »realistischen politischen Soziologie«, mit der die 
Darstellung der negativen Auswirkungen von Programmen zu ihrer negativen Kritik bei-
tragen sollen (Osborne 2004: 37). Oder sie tun es in einer Weise, in der die genealogi-
sche Dekonstruktion durch eine Analyse von Widersprüchen oder dezidierten Wider-
ständen im »sozialen Leben« der Programme ergänzt bzw. erweitert wird – der Blick 
auf die tatsächliche (häufig fehlende oder abweichende) ›Realitätsmächtigkeit‹ soll also 
auf andere Weise auf die Kontingenz von Machteffekten hinweisen: 

»Zu den diachronen, historischen Brüchen und Transformationen, die Foucault 
expliziert, kommen in dieser Perspektive synchrone Fissuren, Ungereimtheiten, 
Heterogenitäten innerhalb und zwischen Programmatiken, Rationalitäten und po-
litischen Techniken« (Dölemeyer/Rodatz 2010: 215). 

Abweichend von diesen Konzeptionen lautet der Vorschlag in dieser Studie, sich der Re-
alitätsmächtigkeit der Programmatik der Vielfalt dezidiert nicht mit dem Ziel ihrer De-
konstruktion zuzuwenden, sondern ihre Realitätsmächtigkeit ›affirmativ‹ zu untersu-
chen. ›Affirmativ‹ meint dabei nicht eine prinzipielle Affirmation der Programmatik – 
das Interesse richtet sich also auch hier nicht auf die Frage, ob die Ziele der Program-
matik »prinzipiell wünschenswert oder ihre Lösungsvorschläge geeignet« sind 
(Kessl/Krasmann 2005: 232). Aber anstelle sich ihnen mit dem Ziel der Dekonstruktion 
zu widmen, erscheint es hier als produktiv, sich am Kritikverständnis von Bruno Latour 
zu orientieren und die Spannungsfelder und Übersetzungsprozesse im Feld zu »entfal-
ten« und die »Spuren zu replizieren und hervorzuheben, die [dort] durch Versuche ge-
neriert worden sind« (Latour 2007: 236) – eine Form »konstruktiver« Kritik, die darauf 
zielt, die Assoziationen im Feld in spezifischer Weise zu dokumentieren und ihnen 
dadurch etwas hinzuzufügen (Latour 2007: 211ff.). 
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Deshalb wird das folgende Kapitel genau das tun, was Gouvernementalitätsanalysen 
normalerweise ablehnen: Die Verwaltung der Stadt der Vielfalt an ihren eigenen, pro-
grammatischen Maßstäben messen – nicht aus der Überzeugung, dass eine ›richtige‹ 
Umsetzung ausreichend wäre, sondern weil im Prozess »new political possibilities« ent-
stehen könnten (Ferguson 2009: 174). Für eine Kritik des Staatsrassismus, so die These, 
kann eine in Fergusons Sinne politisierende Bezugnahme auf die Programme der Viel-
falt ein Werkzeug sein, das verspricht, politisch wirksam zu werden. Diesen Zusammen-
hang soll dieser letzte Teil der Studie exemplifizieren – wenn es darum geht, die tra-
dierte Rationalität des Staatrassismus herauszufordern, dann lohnt es sich, den städti-
schen Blick dagegen in Stellung zu bringen. 
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11 Zur Verwaltung der Stadt der Vielfalt 

 

In der Ausführung kommunaler Auftrags- und Pflichtaufgaben ordnet der staatsrassis-
tische Blick – auf Grundlage von Landes- und Bundesrecht und durch die Zusammen-
arbeit mit Landes- und Bundesverwaltungen – nicht nur weiterhin die Stadt der Vielfalt. 
Vielmehr lässt sich in Frankfurt beobachten, wie sich in den über vier Jahren, die seit 
der Verabschiedung des Frankfurter Konzepts vergangen sind, das ›Unternehmen‹ 
Stadt Frankfurt in weiten Teilen der ›unternehmerischen‹ Steuerung seiner Integrati-
onspolitik als ›Vielfalts- und Vernetzungspolitik‹ durch Integrationsdezernat und Amt 
für multikulturelle Angelegenheiten (AmkA) entzogen hat. Im AmkA selbst ist die Pro-
grammatik zwar omnipräsent – eine systematische Re-Orientierung der Arbeit an den 
selbstgesteckten Zielen der Steuerung der Querschnittsaufgabe ›Vielfalt‹ ist bislang aber 
ebenfalls nicht zu verzeichnen. Der staatsrassistische Blick prägt die Arbeit der Stadt 
Frankfurt also nicht nur dort weiter, wo diese aufgrund von Landes- und Bundesrecht 
formal gesehen keine Wahl hat, sondern auch in jenen Bereichen, in denen sie Ziele oder 
zumindest die Art und Weise ihrer Ausführung selbst bestimmen kann. Das folgende 
Kapitel arbeitet diese Situation ausgehend von der Beobachtung auf, dass die Program-
matik der ›Vielfalt und Vernetzung‹ in diesen eingespielten Abläufen Spannungen er-
zeugen kann. Es zeichnet also nicht nur die selektive Weise nach, in der die Program-
matik für ein Re-Design von Logos und Öffentlichkeitsarbeit im Zeichen der ›Vielfalt‹ 
und für ›exzellente‹ Dokumentationen der ›Vielfalt‹ genutzt wird, sondern hebt jene 
Momente hervor, in denen die Programmatik tatsächlich die Routinen der Stadtverwal-
tung irritiert – oder in denen sie irritiert werden müssten.  

Die Argumentation des Kapitels verläuft in drei Schritten: Ausgehend vom Beispiel des 
etablierten Integrations- und Diversitätsmonitorings wird zunächst herausgearbeitet, 
inwieweit sich die bestehenden Ansätze einer Umsetzung der Programmatik im engeren 
Sinne als veränderte Rahmung begreifen lassen, durch den die staatsrassistische Ord-
nung der Verwaltungsarbeit in ihren Regelstrukturen herausgefordert wird (11.2). Der 
zweite Abschnitt arbeitet exemplarisch Situationen, Abläufe und Ereignisse aus der 
Feldforschung auf, die im Sinne der Programmatik ›Ärger verursachen‹ (sollten) – von 
Routinen in Projekten des AmkA selbst, über Kooperationen und Netzwerkarbeit, bis 
hin zu den Praktiken in anderen Fachämtern sowie Landes- und Bundesverwaltungen 
(11.3). Der letzte Abschnitt thematisiert vor diesem Hintergrund abschließend die feh-
lende Umsetzungspraxis, im Sinne einer strategischen Steuerung als Querschnittsauf-
gabe des Integrations- und Diversitätskonzepts, auf. Die ›Realitätsmächtigkeit‹ der Pro-
grammatik hat sich bislang im Wesentlichen auf die Etablierung von Dokumentations-
politiken reduziert. Zwar prägt die Problematisierung der Programmatik die inhaltliche 
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Arbeit des AmkA – die fehlende Strukturanpassung sorgt im Ergebnis allerdings dafür, 
dass sich die ›Politik der Vielfalt und Vernetzung‹ (im Wesentlichen) als (visuelles) Re-
Design der bestehenden Projekttätigkeit des AmkAs präsentiert (11.3).  

11.1 ›Ärger machen‹ 
Die Frankfurter »Interkulturellen Wochen«122 fanden 2013 unter dem Motto »Frankfurt 
– offen, tolerant, solidarisch« statt (IIKFfm 2013). Die Integrationsdezernentin eröff-
nete ihr Vorwort zum Programm der Interkulturellen Wochen mit einer Klarstellung – 
und begriff darin das Motto auch als Verpflichtung im Sinne der Querschnittsaufgabe 
›Vielfaltspolitik‹: 

»Wir müssen zugeben, dass die Realität in unserer Stadt an vielen Stellen weit von 
der Umsetzung dieses Anspruchs entfernt ist. Umso wichtiger ist es, Probleme zu 
benennen, mit denen Menschen in dieser Stadt konfrontiert sind – und das Ziel 
nicht aus den Augen zu verlieren: Wir möchten in einer Stadt leben, in der Men-
schen nicht diskriminiert werden und Chancengleichheit für alle besteht. Ein wert-
schätzender, positiver Umgang mit Diversität und Chancengleichheit für alle – un-
abhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer Religionszugehörigkeit oder 
ihrer sexuellen Orientierung – braucht Wissen und Bewusstsein, aber auch gute 
strukturelle Rahmenbedingungen« (Eskandari-Grünberg in IIKFfm 2013: 2; 
H.d.V.).  

Folgerichtig wurde für eine Podiumsdiskussion zwischen der Dezernentin und Vertre-
tern des DGB Frankfurt (Horst Koch-Panzner), der Arbeiterwohlfahrt Frankfurt (AWO) 
(Yilmaz Karahasan) und der Kommunalen Ausländerinnen- und Ausländervertretung 
(KAV) (Enis Gülegen) das Motto in eine Frage verkehrt: »sind wir offen, tolerant, soli-
darisch?« (IIKFfm 2013: 15). In ihrem Impulsreferat stellte die Dezernentin neben der 
obligatorischen Lobrede des gut funktionierenden Frankfurter »Miteinanders« den 
strukturellen Anspruch der Frankfurter ›Vielfaltspolitik‹ auf Grundlage des Diversitäts-
konzepts in den Mittelpunkt und hob unter anderem den ›Meilenstein‹ der erfolgreich 
implementierten Vielfaltsberichterstattung hervor (FN 52 13/10; Stadt Frankfurt 2012).  

In der folgenden Intervention von Enis Gülegen, Vorsitzender der Frankfurter Kommu-
nalen Ausländer- und Ausländerinnenvertretung, verkehrte sich das Motto von einer 
Frage in sein Gegenteil: »wir sind nicht offen, tolerant und solidarisch« (FN 52 13/10). 

 
122 Die »Interkulturellen Wochen« in Frankfurt wird vom »Initiativkreis« getragen, bei dem die Stadt 

durch das AmkA vertreten wird. Zu den mitwirkenden Organisationen zählen die Wohlfahrtsver-
bände, der DGB Frankfurt-Rhein-Main, der Evangelische Regionalverband Frankfurt, die Katholische 
Erwachsenenbildung Frankfurt u.a. (IIKFfm 2013: 2). Die »Interkulturelle Woche« ist eine bundes-
weite Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie und wird von Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, 
Kommunen, Migrationsbeiräten, Integrationsbeauftragten und deutsch-ausländischen Initiativgrup-
pen unterstützt und mitgetragen. Sie gehen zurück auf den 1975 initiierten »Tag des ausländischen 
Mitbürgers« und fanden 1991 erstmals unter dem neuen Namen statt (ÖVIW 2014). 
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Und zum Beleg führte er – ausgerechnet – ebenfalls den ›Meilenstein‹ Diversitätsmo-
nitoring an: 

»Wir lesen im Monitoringbericht zum Beispiel, dass Migranten in Frankfurt für 
schlechtere Wohnungen höhere Mietzinsen zahlen. [...] Das ist ein Bericht des Ma-
gistrats, es ist nicht irgendein Bauchgefühl, das wir als Migranten ja seit Jahrzehn-
ten aussprechen – den Eindruck hatten wir ja immer. [...] Wir müssen immer hö-
here Mieten zahlen und wir bekommen immer die schlechteren Wohnungen. [...] 
Das Besondere ist aber jetzt, dass der Magistrat das sagt. Und da erwartet man 
natürlich: Oh, jetzt wird das in der Stadtverwaltung zum Thema gemacht, alle ste-
hen auf und sagen: ›Wir erlauben nicht, dass die Frankfurterinnen und Frankfur-
ter, die vor 30, 40 Jahren hergekommen sind, hier so diskriminiert werden.‹ Es 
ist aber nichts passiert« (FN 52 13/10). 

Gülegen hob damit hervor, dass mit dem Diversitätsmonitoring zwar tatsächlich auch 
eine Dokumentation der fehlenden ›Chancengleichheit‹ etabliert wird, dass aber die 
»Arbeit, welche rund um das Dokument geleistet« werden müsste, damit daraus die ver-
sprochene »Verpflichtung« hervorgehen könnte (Ahmed 2011), nicht stattgefunden hat. 
Der staatsrassistische Blick prägt – trotz der neuen ›state simplification‹ der Vielfalt 
(s.o. Kap. 9) – weiterhin die Praxis von Politik und Verwaltung in Frankfurt. Gülegen 
formuliert das so:  

»Der negative Fortbestand der Diskriminierung ist, dass sie wirklich erheblich 
subtiler geworden sind. Der Monitoringbericht weist weitere Beispiele auf. Zum 
Beispiel dass der Anteil von Migranten in der Stadtverwaltung erheblich unter 
dem Durchschnitt in der Bevölkerung liegt. Aber in der Konsequenz solcher Fra-
gen gibt es weiterhin große Berührungsängste. Natürlich könnte die Stadt im Be-
reich der Personalgewinnung aktiv werden. Wir versuchen zur Zeit ein anonymi-
siertes Bewerbungsverfahren durchzusetzen. [Für das oben genannte Beispiel:] 
Zwar kann der Magistrat jetzt nicht direkt in den privaten Wohnungsmarkt ein-
greifen, aber man könnte das problematisieren, man könnte sich dazu bekennen, 
dass man sagt, also in einer Stadt, wo über 30% Migranten leben, ist so etwas nicht 
tolerierbar. Das bleibt aus weiterhin« (I 25 13/12). 

›Sich zu bekennen‹ hieße allerdings mehr zu tun, als im Diversitätskonzept den An-
spruch zu erheben. Und im Diversitätsmonitoring wird er wiederholt (hier am Beispiel 
der Personalstruktur der Stadt): 

»Die Öffnung der Kommunalverwaltung in Hinblick auf die Beschäftigung von 
Migrantinnen und Migranten ist erstens wichtig mit Blick auf den stattfindenden 
demografischen Wandel und die Gewinnung neuer Adressatengruppen (vgl. KGSt 
2011: S. 6). Zweitens bildet interkulturelles Personalmanagement einen wichtigen 
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Bestandteil einer interkulturell orientierten Stadtpolitik, die eine Öffnung der Ver-
waltung gegenüber allen Frankfurter Bevölkerungsgruppen zum Inhalt hat (vgl. 
HALISCH 2008: S. 156). [...] Der Anteil der im Ausland Geborenen zuzüglich der 
Bevölkerung mit ausländischer Staatsangehörigkeit an der Gesamtbevölkerung 
von Frankfurt am Main liegt bei 36,7 % und damit mehr als doppelt so hoch wie 
der hier aufgezeigte Beschäftigtenanteil bei den Ämtern und Sondervermögen der 
Stadt Frankfurt« (Stadt Frankfurt 2012: 159).  

Nach dem Muster des neuen Steuerungsmodells und seiner ›Produktorientierung‹ 
müssten die Ergebnisse des Monitorings in die Steuerung der Verwaltung zurückfließen 
und folglich müssten die diskriminierenden Strukturen des Wohnungsmarktes oder der 
stadteigenen Personalpolitik offensiv von der Stadt zum Gegenstand der Intervention 
gemacht werden. Im Bereich des Arbeitsmarktes oder der Bildung, für die das Monito-
ring ebenso diskriminierende Strukturen ausweist (Stadt Frankfurt 2012: 64ff., 106ff.), 
gilt das umso mehr. Denn diese Bereiche wären selbst in der engen Fassung einer öko-
nomischen ›Chancengleichheit‹ als Voraussetzung für die Entfaltung der aktiven Stadt-
bürger_innen zentral für Antidiskriminierungsarbeit – es ist aber auch hier ›nichts pas-
siert‹.  

Folgt man der oben dargestellten Argumentation von Sarah Ahmed (Kap. 10), dann zeigt 
sich also auch für den Frankfurter Fall städtischer Dokumentationspolitiken im Namen 
von ›Vielfalt‹, dass diese sich auf das ›exzellente‹ Management von Dokumenten be-
schränken können. Dabei werden in der eigentlichen Verwaltungsarbeit Strukturen der 
Diskriminierung weiter ignoriert – selbst wenn diese in Konzepten und Monitorings of-
fen thematisiert werden. Ahmed weist allerdings darauf hin, dass daraus nicht zu schlie-
ßen wäre, dass die Repräsentation von Vielfalt oder die Thematisierung von Diskrimi-
nierung als ›Sonntagsreden‹ abzutun wären. Nicht, weil große Hoffnung bestehe, dass 
die Institutionen einfach anfangen, die notwendige Arbeit zu leisten. Aber die Abwesen-
heit entsprechender Interventionen lässt sich durch solche Programme politisch skan-
dalisieren – auch in Frankfurt zeigt sich am dargestellten Fall, dass die Dokumente in 
den Händen von Praktiker_innen »Ärger verursachen« können (Ahmed 2011: 135).  

Allerdings verweist der ›Praktiker‹ Gülegen darauf, dass sich dieser ›Ärger‹ im Frank-
furter Feld – anders als diese erste Darstellung vermuten lässt – nicht als Gegenüber-
stellung von Verwaltung und externer Kritik bspw. durch die KAV verstehen lässt:  

»Seit seiner Gründung macht das AmkA einen Kampf durch, den die Migranten 
seit Jahrzehnten führen. Es ist der Versuch, die Tatsache, dass wir hier im Integ-
rationsbereich wirklich konzeptionell dran gehen müssen und dass das eine ge-
samtstädtische Aufgabe ist, das innerhalb der Stadtstrukturen durchzusetzen. In 
der Vergangenheit waren das AmkA und seine vergleichsweise gute Ausstattung, 
auch die KAV, immer diese Feigenblätter. Die Stadt hat sich sozusagen damit frei 
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gekauft, hat gesagt, sehen sie, wir machen ja alles. Trotzdem hat das AmkA in der 
Praxis versucht den Gedanken voranzubringen, dass sich in den Strukturen etwas 
ändern muss, da rein zu implementieren – und den Kampf führen sie heute mit 
dem Konzept. Wahrscheinlich werden sie den auch noch die nächsten Jahrzehnte 
führen müssen. Denn in der Stadt gilt nach wie vor: wasch mich, aber mach mich 
nicht nass. Integration heißt dann immer noch, ›wir müssen da nochmal ein biss-
chen investieren ja, aber investieren soll man natürlich in erster Linie darein, dass 
die Deutsch lernen‹. Aber, dass sie dafür auch die [eigene] Muttersprache lernen 
müssen, da hört dann das Verständnis schon wieder auf« (I 25 13/12).  

In jüngster Zeit seien dabei »seltene« Höhepunkte zu beobachten und in den aktuellen 
Debatten würde es der Dezernentin besser gelingen »eine steuernde Rolle einzuneh-
men« (I 25 13/12). Im Folgenden wird herausgearbeitet, inwiefern sich dies auf den Ge-
brauch der Steuerungsrationalität und des Leitbilds der ›Vielfalt‹ zurückführen lässt. 
Dass dabei selten tatsächlich ›Ärger‹ für die staatsrassistischen Regelstrukturen der 
Stadt entsteht, dass also »nichts passiert« (I 25 13/12), liegt nicht an diesem Instrumen-
tarium, sondern an seiner ›umkämpften‹ Realitätsmächtigkeit. Wenn es richtig ist, dass 
sich mit der politischen Durchsetzung des Diversitätskonzepts ein Interpretationsrah-
men in der Verwaltungsarbeit etabliert hat, der eine Problematisierung des staatsrassis-
tischen Blicks beinhaltet, dann lassen sich die Dimensionen der dadurch ausgelösten 
Spannungen allerdings nur begreifen, wenn man das Feld der Frankfurter Verwaltungs-
arbeit selbst als »Verhandlungszone« begreift, das »spezifische Beziehungen zwischen 
ganz heterogenen Akteuren, Kontexten und Diskursen« beinhalten kann (Pott/Tsianos 
2014: 122). Dann wird deutlich, dass mit dem Diversitätskonzept zwar ein (er)neuer(ter) 
Auftrag für die Arbeit von Integrationsdezernat und AmkA geliefert wurde, sich die 
Steuerungsrationalität allerdings in seiner Form und Praxis als völlig wirkungsloses In-
strumentarium für diesen Auftrag darstellt. 

11.2 Nach dem Diversitätskonzept 
Das Frankfurter »Integrations- und Vielfaltskonzept« formuliert seine »Grundsätze, 
Ziele, Handlungsfelder« dezidiert als Grundlage einer strategischen Steuerung der Re-
gelstrukturen der Stadt, mit dem Ziel der Implementierung eines Diversitätsmanage-
ments, das »weder als Zusatzaspekt zu bisherigen Abläufen«, »noch durch ergänzende 
Maßnahmen umzusetzen« sei, sondern als »integraler Bestandteil von Aufgabenbe-
schreibung und Aufgabenerfüllung an jedem Arbeitsplatz unserer Stadtverwaltung 
wirksam werden« müsste (Stadt Frankfurt 2011: 39; H.d.V.). Wie oben bereits darge-
stellt, wurde das Konzept allerdings trotz der insgesamt 55 Ziele und 60 Handlungsli-
nien nicht in einer Weise verfasst, die den Ansprüchen des zugrundeliegenden Steue-
rungsmodells in einem technischen Sinn genügen (Kap. 7.2).  
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›Es passierte nichts‹ 

Insofern das Konzept selbst die Konturen eines möglichen Umsetzungsrahmens formu-
liert, soll dieser nicht durch eine Strukturanpassung erfolgen, also bspw. indem das 
AmkA als »koordinierende Fach- und Informationsstelle« (Stadt Frankfurt 2011: 48) 
auf die Ebene des Dezernat I (Oberbürgermeister_in) verlegt würde. Eine solche Imple-
mentierung der Querschnittsaufgabe als »Chefsache« (Stadt Nürnberg 2004: 6) wurde 
bspw. in Nürnberg oder Stuttgart gewählt (Gesemann/Roth/Aumüller 2012: 80). Sie ist 
für andere Querschnittsstellen mit Steuerungsfunktion der Kommunalverwaltung gän-
gig (Bogumil/Holtkamp 2006: 69) und drückt sich auch in Frankfurt in der Ansiedlung 
entsprechender Stellen im Gliederungsplan aus (bspw. Antikorruptionsreferat, Gleich-
berechtigungsbüro, Presse- und Informationsamt oder Personal- und Organisationsamt 
(Stadt Franfkurt 2013). Allerdings räumt das hessische Kommunalverfassungssystem 
den direkt gewählten Oberbürgermeister_innen auch sehr wenig Kompetenzen gegen-
über den durch die Gemeindevertretung für sechs Jahre gewählten hauptamtlichen123 
Dezernent_innen ein, so dass dezernats- und ämterübergreifende Zusammenarbeit vom 
Dezernat I der Oberbürgermeister_in gar nicht ›angeordnet‹ werden könnte 
(Bogumil/Holtkamp 2006: 63). 

Dennoch werden Integrationsdezernat und AmkA im Frankfurter Konzept in der Rolle 
des »Impulsgebers und Katalysators« gesehen, »mit dem Ziel, zu einer abgestimmten, 
systematischen, verbindlichen Umsetzung beizutragen«. Diese Rolle soll sich in »einer 
Arbeitsstruktur, die dieses Konzept ebenfalls formuliert«, entwickeln: »Die Dezernate 
stellen dafür übergreifende Arbeitsgruppen zusammen und steuern die kommunale Or-
ganisationsentwicklung« (Stadt Frankfurt 2011: 52). Um diese Strukturen zu etablieren, 
bräuchte es aber eine Autorisierung in Form von »Magistratsbeschlüssen« und »man 
müsste sich auch über Finanzen Gedanken machen« (I 5 13/2). In der Praxis gab es bei-
des nicht, dem Integrationsdezernat wurde für die Steuerung keine zusätzliche Autorität 
verliehen. Und bezeichnenderweise scheiterte selbst der Versuch im Anschluss an die 
Verabschiedung des Konzepts, die seit Gründung bestehende politische Abwertung der 
Dezernatsleitung im Bereich ›Integration‹ als Ehrenamt zu beenden (Topçu 2011). Auf 
Ebene der Verwaltung sollten »handlungsfeldbezogene Projektgruppen« eine »struktu-
rierte und ständige Kommunikation der verschiedenen Ämter« sicherstellen, die Gegen-
stand der dezidierten Berichterstattung durch das AmkA an die »Lenkungsrunde der 
Amtsleiterinnen und Amtsleiter« sein sollte (Stadt Frankfurt 2011: 47). Die Frage der 
»Ämterzuständigkeiten, die ja eigentlich das Kernstück sind von jeder Umsetzung«, 
wurde in der Konzepterstellung aus den bereits benannten politischen Gründen124 kom-
plett zurückgestellt (I 5 13/1, FN 8 13/7).  

 
123 In Frankfurt bis heute mit Ausnahme des Integrationsdezernats (s.u.). 
124 Gleichzeitig ist die Ämterzuständigkeit, die von einer Rolle des AmkA als Querschnittsamt mit Steue-

rungsfunktionen direkt betroffen werden könnte, in Frankfurt aufgrund der Dezernatsstruktur 
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Auch hier – auf struktureller Ebene des Steuerungsmodells – ist bislang ›nichts pas-
siert‹. Für die eine konkrete Umsetzung dieser Absichtserklärungen einer funktionsfä-
higen Steuerungsstruktur gab es in der schwarz-grünen Koalition der Stadt Frankfurt 
keinen politischen Willen. Stattdessen wurde an die ›Kooperation‹ zwischen den Äm-
tern im Sinne des lose formulierten Auftrags der Querschnittsaufgabe appelliert. Mit der 
Verabschiedung des Konzepts stellte sich für die Verwaltung also eigentlich erst die kon-
krete »Frage, was denn jetzt damit passieren soll«, – und in der Konsequenz »passierte 
gar nichts« (I 5 13/1). Das lässt sich zunächst auf den Zuschnitt der Konzeption selbst 
zurückführen, die Interpretationsarbeit erfordert: 

»Es ist gar nicht so einfach, die konkreten Aufgaben für einen bestimmten Arbeits-
bereich zu finden, muss das mit einer Suchfunktion machen, weil die ganzen Aus-
sagen so verstreut sind in diesem ganzen Text, dass man nicht sagen kann, okay, 
wir haben jetzt dieses Themenfeld und da steht jetzt konsistent und relativ konkret 
drin, worum es geht und was die Ziele sind« (I 5 13/01). 

Diese zusätzliche Arbeit wirkte sich für die Rezeptionsgeschichte des Konzepts in den 
Fachämtern entsprechend als Verstärkung und Legitimation eines fehlenden Umset-
zungswillens aus:  

»Ja, wir haben das hier diskutiert, mal in der Leitungsrunde und auch die Mitar-
beiter informiert. [...] Aber es ist ja relativ umfangreich und hat ja doch eher wenig 
mit unserer Arbeit hier zu tun« (I 23 13/12). 

Diese Aussage lässt sich als Quintessenz aller für diese Studie geführten Interviews mit 
Mitarbeiter_innen der Fachämter verstehen: In keinem Bereich (bis auf den des AmkAs 
selbst; s.u.) hat die Verabschiedung des Konzepts eine Re-Konzeption oder auch nur 
vertiefte Diskussion von Implikationen für die jeweilige Regelaufgabe hervorgerufen. 
Bis auf das Jobcenter (Fachstelle Migration und Soziales) und das Sportamt gibt es in 
keinem125 der Ämter und Einrichtungen dezidierte Arbeitsstrukturen, die sich koordi-
nierend mit Diversität oder Integration beschäftigen. Im Jugend- und Sozialamt bspw. 
wurde auf die Frage nach solch einer Struktur von beiden interviewten Mitarbeiter_in-
nen mit regelrechtem Unverständnis erwidert: »Wir setzen hier Sozialrecht um. Für 
diese Themen ist das AmkA zuständig« (I 27 14/1, I 27 14/2).  

Die fehlende politische Autorisierung der Steuerungsstruktur erklärt auch, dass im 
AmkA als vorgesehener »Katalysator« (Stadt Frankfurt 2011: 52) des Prozesses zunächst 
›nichts‹ passierte, jedenfalls nicht im Sinne einer Verbreitung konkreter Änderungen in 

 
grundsätzlich nicht von solchen politischen Abstimmungsprozessen zu trennen – sie löst vielmehr re-
gelmäßig »Streit im Magistrat« aus (Weber 2014). 

125 Ausnahmen bilden in gewisser Hinsicht noch die Wirtschaftsförderung und deren Existenzgründungs-
Beratung, die beide aber aus der Standort-Logik heraus agieren und ›Internationalität‹ bzw. ›Vielfalt‹ 
für ihren Interventionsbereich als Kernkompetenzen der Einrichtungen auffassen (I 32 14/3, I 33 
14/3).  
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den Regelstrukturen der Verwaltung durch eine strategische Aufbereitung des Leitbil-
des. Dies wurde während der Feldforschungsphase für diese Studie von zahlreichen Mit-
arbeiter_innen des AmkAs immer wieder bemängelt und auf einen fehlenden Willen 
von Dezernat und Amtsleitung zurückgeführt. In der Darstellung der Amtsleitung (»Sie 
haben ja sicher mitbekommen, dass viele sich da einen klareren Rahmen mit Projekt-
gruppen etc. wünschen«; FN 8 13/7) stellt sich diese fehlende Konsequenz allerdings als 
Teil einer verwaltungspolitischen Strategie im Umgang mit der fehlenden Autorisierung 
dar: Das AmkA agiere als Vertreterin der ›Idee‹ des Diversitätskonzepts, die es gegen-
über anderen Ämtern nur vermitteln könne, wenn es nicht ›besserwisserisch‹ auftrete. 
Kooperation sei nur durch Gegenleistungen des AmkA zu erreichen, welche die Fachäm-
ter selbst nicht ausfüllen könnten oder wollten. Die Aufgabe der Umsetzung sei als Her-
ausbildung einer »Molekularstruktur« zu verstehen, also eines Netzwerks aus bilatera-
len Vereinbarungen, Projekten, usw., die immer mehr dazu führten, dass die Stadt als 
Ganzes im Sinne des Diversitätskonzepts handele. Weil es die Voraussetzung dieser 
Strukturbildung wäre, dass es eine politische Entscheidung gebe (zwischen den Dezer-
nent_innen) und diese nur entstehe, wenn die Referent_innenebene inhaltlich über-
zeugt sei, entwickele sich diese Steuerungsstruktur ›naturwüchsig‹ auf der Basis ämter-
übergreifender Praktiken. Diese Art der ›kooperativen‹ Umsetzung werde als alterna-
tivlos angesehen, weil ein hierarchischer Beschluss, eine Verpflichtung oder auch eine 
Ermahnung durch das AmkA im verwaltungspolitischen ›Spiel‹ in Frankfurt nur auf 
Ablehnung stoßen würde. Dezernate und Fachämter würden dann alles dafür tun, die-
sen Pflichten nicht nachzukommen (FN 8 13/7). 

Offensichtliche Zeichen entsprechender Strukturbildungen sind im Frankfurter Feld al-
lerdings rar. In den vier Jahren seit Verabschiedung des Konzepts sind jedenfalls prak-
tisch keine formalen amts- oder dezernatsübergreifende Arbeitsstrukturen entstanden, 
die sich dezidiert der Implementierung des Konzepts im Sinne einer strategischen Steu-
erung widmen (würden). Selbstverständlich gibt es vielfältige Formen projekt- und 
problembezogener Zusammenarbeit (s.u. Kap. 11.3), die unter anderem in der »Magist-
ratskommission für Gleichberechtigung und Integration« koordiniert werden. Aber 
diese Kooperationen bestehen seit langem (die Kommission seit 1994; vgl. Aybek/Straß-
burger 2009: 2009) und widmen sich nicht der Überarbeitung der Regelaufgaben der 
Verwaltung, wie sie vom Konzept eingefordert wird.  

 

Tab. 2. 10-Punkte-Plan und Diversitätskonzept. Eigene Darstellung nach Stadt Frankfurt 
2013 und Stadt Frankfurt 2011 

10-Punkte-Plan	 	 Integrations-	und	Diversitätskonzept		
(Ziele/Handlungslinien)	

Selbstverständnis	und	Außendarstellung	
und	Kommunikation	der	Stadt	

Ziel	32		
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Personalgewinnung	für	die	Stadtverwal-
tung	

Ziel	35;	Handlungslinie	60	

Personalentwicklung	in	der	Stadtverwal-
tung	

Ziel	35;	Handlungslinie	60	

Organisation	städtischer	Dienstleistun-
gen	

Ziel	35	

Zusammenarbeit	mit	städtischen	Part-
nern	

Ziele	29,	30,	33	

Teilhabe	und	Antidiskriminierung	 Ziele	6,	13,	31,	34,	51;	Handlungslinien:	7,	
8	

Bürgerschaftliches	Miteinander	und	
Stadtteilarbeit	

Ziele	26,	32,	33,	34,	41;	Handlungslinie:	
12,	14,	16,	17,	27	

Wirtschaft	und	Arbeitsmarkt	 Handlungslinien:	3,	33-40	
Wissenschaft	und	Hochschulen	 Ziel	43	
Außenwirkung	und	Kooperationen	 Ziele	19,	52,	54,	55	

 

Die einzige Ausnahme in dieser Hinsicht bildet der 2013 (also drei Jahre nach Verab-
schiedung des Integrationskonzepts) veröffentlichte »10-Punkte-Plan für unser gemein-
sames Handeln«, der unter dem Titel »Internationalität und Vielfalt sind unsere 
Chance« zumindest das Dezernat I des Oberbürgermeisters und das Integrationsdezer-
nat in einer regelmäßigen Arbeitsgruppe zusammenführte (Stadt Frankfurt 2013). 

Der 10-Punkte-Plan wurde als strategisches Umsetzungskonzept für die Zuständigkei-
ten des Dezernats I vorgestellt, besteht allerdings zumindest in der öffentlichen Kom-
munikation in einer Wiederholung bereits formulierter Ziele (vgl. Tab.2). Es beschwört 
einmal mehr die »Organisation städtischer Dienstleistungen« im Sinne eines »Diversi-
tätsmanagements« auf die Vielfalt der Stadtgesellschaft einzustellen, die »Zusammen-
arbeit mit städtischen Partnern«, oder die Grundsätze von »Teilhabe und Antidiskrimi-
nierung«, »Bürgerschaftliche[m] Miteinander und Stadtteilarbeit« (Stadt Frankfurt 
2013: 2-3). Im Vergleich mit dem Diversitätskonzept selbst lässt sich die Konkretisie-
rung des Ziels einer interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung durch personalpoliti-
sche Maßnahmen hervorheben (Ziele 2 und 3 des Plans): 

»Dazu gehört es, Wege zu finden, in den unterschiedlichen Frankfurter Bevölke-
rungsgruppen als ein attraktiver und integrativ vorbildlicher Arbeitgeber wahrge-
nommen zu werden und Auswahlverfahren auf strukturelle Hürden zu untersu-
chen. [...] Unser Ziel ist nicht nur eine Stadtverwaltung, welche die Vielfalt unserer 
Bürgerinnen und Bürger widerspiegelt, sondern eine Stadtverwaltung, die in der 
Lage ist, mit der besonderen Frankfurter Situation angemessen umzugehen. Wir 
wollen daher in den städtischen Ämtern und Betrieben ein modernes Verständnis 
interkultureller Öffnung verankern und in der Personalentwicklung und Schulung 
von Führungskräften das Bewusstsein für interkulturelle Fragen und die städti-
sche Vielfalt systematisch fördern« (Stadt Frankfurt 2013: 2). 
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Die im Dezember 2014 vorgelegte »Zwischenbilanz« benennt jeweils drei, das heißt ins-
gesamt 30 konkrete Vorhaben oder Projekte, in den 10 Bereichen. Bei den sechs »bereits 
erfolgten« Vorhaben handelt es sich lediglich um Einzelprojekte oder Ereignisse – um 
nur ein Beispiel zu nennen: Die »bereits erfolgte« Umsetzung im Bereich der »Perso-
nalgewinnung für die Stadt« war der »Gewinn des Laufshirtwettbewerbs« bei der »J.P. 
Morgan Coroprate Challenge« mit dem Slogan »Vielfalt am Start« (Stadt Frankfurt 
2014: 2). Im Bereich des Personalentwicklung finden sich zwar Pläne für die dauerhafte 
Veränderung von Abläufen mit Blick auf die »Interkulturelle Kompetenz« (dauerhaftes 
Fortbildungsmodul, Beurteilungsverfahren, Qualitätssicherung). Aber in der Personal-
gewinnung werden keine strukturell wirksamen Maßnahmen zur Veränderung der 
Missrepräsentation der ›Vielfalt‹ der Stadt im Personal der Verwaltung angedeutet, wie 
es bspw. von der (KAV) regelmäßig angemahnt wird (bspw. durch die Einführung eines 
anonymisierten Bewerbungsverfahrens; I 25 13/12; vgl. Töpfer 2014).  

Insgesamt belegt auch diese ›überschaubare‹ Entwicklung auf den ersten Blick126 eher, 
dass es praktisch »keinen Umsetzungsprozess« im Sinne der strategischen Steuerung 
einer Querschnittsaufgabe ›Vielfaltspolitik‹ gibt (I 5 13/2). Auch das Fehlen entspre-
chender Arbeitsstrukturen mit den neun weiteren Dezernaten und den entsprechenden 
Ämtern der Stadt steht in einem deutlichen Kontrast zum breiten Anspruch des Diver-
sitätskonzepts. 

Re-Design im Amt für multikulturelle Angelegenheiten 

Oben wurde bereits darauf hingewiesen, dass auch im AmkA selbst ein »Umsetzungs-
prozess« hinsichtlich der Aufbereitung der Programmatik nicht als geeignete Grundlage 
einer strategischen Steuerung betrieben wurde. Das bedeutet allerdings nicht, dass es 
dort keinen Willen gibt die Rolle als ›Katalysator‹ im Umsetzungsprozess anzunehmen, 
die grundsätzliche Legitimation des Konzepts aufzugreifen und offensiv das neue inhalt-
liche Leitbild zu vertreten. Das AmkA hat sich auf die oben in den Worten der Amtslei-
tung zugewiesene Rolle des ›Vertreters‹ der Idee des Diversitätskonzepts eingestellt. 
Dabei lässt sich zunächst im wörtlichen Sinne ein Re-Design des Multikulturalismus in 
Begriffen der ›Vielfalt‹ beobachten. Das schlägt sich nicht nur in einem neuen Logo der 
Institution wieder, sondern auch in einem neuen ›Corporate Design‹, mit dem sukzes-
sive der gesamte öffentliche Auftritt des Amts aufgearbeitet wurde (Abb. 3).  

Die Abbildung verweist gleichzeitig auf eine der beiden öffentlich wahrnehmbaren, kon-
kreten Folgen aus dem Diversitätskonzept: das zusätzlich geschaffene Internetangebot 

 
126 Diese Ergebnisse wurden im Dezember 2014 und damit lange nach Ende der Feldfoschungsphase die-

ser Studie vorgestellt – aber selbst in den letzten informellen Treffen mit Verwaltungsmitarbeiter_in-
nen im Sommer 2013 war von diesen Ergebnissen trotz dezidierter Nachfrage nicht berichtet worden. 
Das Personal- und Organisationsamt war das einzige Amt der Stadt, dass sich einer Interviewanfrage 
für diese Studie dauerhaft verweigerte.  
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www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de. Bei der Internetseite handelt es sich um die »Umset-
zung eines beschlossenen Ziels« (I 18 13/7):  

»Mit Hilfe des Einsatzes neuer Kommunikationsmedien sollen auch die Menschen 
informiert und zusammengebracht werden, die sich durch ihr Berufsleben, andere 
Verpflichtungen oder durch eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten daran ge-
hindert sehen, an Veranstaltungen teilzunehmen. Auf vielfalt-bewegt-frankfurt.de 
können neue Möglichkeiten für eine vermehrte Bürgerbeteiligung über das Inter-
net geschaffen werden: als aktuelle Informationsquelle wie auch als Möglichkeit 
zur schnellen gegenseitigen Vernetzung« (Stadt Frankfurt 2011: 37). 

Quelle: www.amka.de (05.11.2014) 

Das Portal setzt das Diversitätskonzept in mehrfacher Hinsicht in Szene. Es greift nicht 
nur seinen Titel auf und assoziiert alle dargestellten Einträge mit den passenden Zielen 
oder Handlungslinien, sondern ist auch als wörtliche Online-Umsetzung einer Vernet-
zungspolitik gedacht worden: 

Abb.  5  Eingangsseite des Internetangebots des Amts für multikulturelle  
Angelegenheiten 

http://www.amka.de/
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»Das Stichwort Dialog und Vernetzung zieht sich praktisch wie ein roter Leitfaden 
durch das Integrationskonzept. Es wird nach neuen Formen des Austauschs ge-
sucht und da bietet sich das Internet geradezu an, aber nicht als Selbstzweck, son-
dern als Mittel zum Zweck. [...] Wir nehmen Angebote, Veranstaltungen, Netz-
werke auf, die über einen originären städtischen Kontext hinausgehen, also Ange-
bote von NGOs, von Partnern, von Vereinen, von Netzwerken, Organisationen al-
ler Art bis hin zu privaten und kommerziellen Angeboten, solange sie den integra-
tionspolitischen Zielsetzungen entsprechen. Und dazu finden immer wiederum 
ständige fachliche Abstimmungen statt im Hause, aber auch mit anderen Ämtern 
und Betrieben« (I 18 13/7). 

Mit dieser Ausrichtung lässt sich die Internetseite deutlich von gängigen städtischen An-
geboten abgrenzen, insofern Informationen von der Stadt und Trägern der Inte–grati-
onsarbeit im engeren Sinne hierarchiefrei neben solchen von religiösen, sozialen oder 
bürgerschaftlichen Einrichtungen aufgeführt werden (I 18 13/7). Die Seite soll in Zu-
kunft neben der Möglichkeit zur Darstellung und Einreichung von Informationen und 
Terminen zu einem Arbeitswerkzeug für Initiativen und Netzwerke ausgebaut werden: 

»Das beinhaltet dann Dinge wie gemeinsamer Dokumentenaustausch, gemeinsa-
mer Terminkalender, Pflegen von Adress- und Verteilerlisten, aber auch Publika-
tionen. Die sollen da arbeiten können, sich wiederum mit anderen vernetzen kön-
nen, weil wir erleben das ganz häufig, dass irgendeine Initiative in Bonames nicht 
weiß, dass es das schon in Sachsenhausen gibt. Da würden dann wir als Redak-
teure diese Vernetzung herstellen« (I 18 13/7). 

Für die Entwicklung, Umsetzung und Betreuung des Internetportals ist im AmkA ein 
neues Fachteam unter dem Titel »Bürgerdialog und Vernetzung« entstanden, das mit 
zwei Mitarbeiter_innen ausgestattet wurde und zusätzlich dauerhaft Praktikant_innen 
beschäftigt – aufgrund der Personalausstattung des Fachteams mit insgesamt 29 Voll- 
und Halbtagsstellen handelt es sich hier um eine nicht unwesentliche Prioritätensetzung 
von Dezernat und Amtsleitung für diese Aufgabe (s.u. zur Übersicht der Fachteam-
Struktur des AmkAs Tab. 3).  

Das fällt vor allem hinsichtlich der zweiten offensichtlichen Neuerung in Folge des 
Diversitätskonzepts auf. Wie oben beschrieben, wurde bereits im Vorfeld der Konzep-
terstellung, in direkter Folge aus dem Verweis des »interkommunalen Wettbewerbs«, 
auf die Notwendigkeit der Implementierung einer stadtweiten Diversitätsberichterstat-
tung im AmkA hingewiesen (s.o. Kap 7.2). Für diese – nach Maßgabe des Steuerungs-
modells zentrale – Aufgabe wurde also mit Verabschiedung des Diversitätskonzepts im 
Amt eine Stelle des Fachteams 3 »Diversität, Integration und Konfliktmanagement« 
umgewidmet.  
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Die später formulierte Zielstellung im Konzept sieht sowohl eine Maßnahmenberichter-
stattung als auch ein Diversitätsmonitoring vor:  

»In dreijährigem Turnus koordiniert und redigiert das Amt für multikulturelle An-
gelegenheiten eine ämterübergreifende Integrationsberichterstattung, die über 
erzielte Erfolge und fortbestehende Aufgaben informiert sowie ggf. auf notwendige 
Änderungen in Zielsetzungen und Organisation hinweist. Die Integrationsbericht-
erstattung sollte als Entscheidungsgrundlage für die Fortschreibung oder Neufas-
sung von Handlungsplänen dienen können. [...] Die Integrationsberichterstattung 
der Stadt Frankfurt wird durch ein Monitoring anhand ausgewählter Indikatoren 
ergänzt, das, soweit möglich und sinnvoll, die Anschlussfähigkeit zu Datensätzen 
von Land und Bund herstellt. Im Rahmen einer ämterübergreifenden Zusammen-
arbeit trägt das Amt für multikulturelle Angelegenheiten koordinierend dazu bei, 
den Datenbestand zusammenzuführen, statistische Erhebungen und Auswertun-
gen zu verbessern und zu vereinheitlichen, sowie ggf. sozialräumlich aufzuberei-
ten« (Stadt Frankfurt 2011: 42-3). 

Mit dem »Frankfurter Integrations- und Diversitätsmonitoring« wurde dann im Jahr 
2012 ein erster entsprechender Bericht der Stadt vorgelegt (Stadt Frankfurt 2012). Er 
unterscheidet sich von früheren externen Auftragsarbeiten (Straßburger 2001, Halisch 
2008, CLIP 2011) in der systematischen Orientierung am Leitbild des Diversitätskon-
zepts, das dort mit einem Fokus auf »Diversität und Chancengleichheit« aufgegriffen 
wird, (Stadt Frankfurt 2012: IV) durch das Versprechen als städtisches Monitoring 
»steuerungsrelevant« zu werden:  

»Dabei geht es um praktische Arbeit. Dieser neue Bericht soll uns dabei helfen, die 
Wirklichkeit unserer Stadt genauer zu verstehen und Politik und Verwaltungshan-
deln entsprechend anzulegen« (Stadt Frankfurt 2012: I). 

Wie oben dargestellt, lässt sich das Monitoring ob der fehlenden Steuerungsstruktur in 
seiner Rezeption in weiten Teilen als genau das nicht beschreiben: ›praktisch‹ relevant 
(s.o.). Es reproduziert die Programmatik der ›Vielfalt‹, weil es ein weiteres Dokument 
ist, das zum Re-Design des AmkA beiträgt, aber nicht weil es eine aktive Rolle für die 
strategische Steuerung im Sinne des Diversitätskonzepts spielen würde. 

Nach Vorlage des Monitorings (s.u. Kap. 11.2) wurde im AmkA seit 2012 an der Entwick-
lung eines Maßnahmenberichts gearbeitet, der im Dezember 2014 erscheinen sollte.127 
Da sich eine solche Berichterstattung eigentlich an der Umsetzung vorgegebener Steue-
rungsziele orientieren sollte, stellte seine Erstellung – nach informeller Auskunft aus 
dem Fachteam im AmkA – eine entsprechende Herausforderung dar. Die Zielsetzung, 
ein dezidiertes »Maßnahmenmonitoring« aufzusetzen, wurde im Prozess aufgegeben, 

 
127 Bis zum Januar 2015 ist dieser nicht erschienen.  
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stattdessen sollte ein »beschreibender« Fokus auf die Entwicklungspotentiale vor allem 
im Bereich der »Interkulturellen Öffnung« (Fokussierung aus dem 10-Punkte-Plan, s.o) 
aufgenommen werden. Ziel wäre es, ähnlich wie in vorangegangenen Berichten, die An-
gebote der Fachämter auf Grundlage von Fragebogen zu erheben sowie mit Daten von 
der ›Vielfaltsseite‹ und verwaltungsinternen Datenbanken zu ergänzen (FN 5 14/1).  

Hintergrund dieser Überlegungen war nicht nur die Tatsache, dass es bislang offensicht-
lich keinen berichtenswerten Umsetzungsprozess gegeben hat – in ihnen offenbart sich 
auch einmal mehr der Grund dafür: Bereits beim ersten fachübergreifenden Arbeitstref-
fen zum Monitoring hätten die anderen Ämter »auf stur geschaltet« – ohne Anweisung 
der Amtsleitung würden sie nicht weiter diskutieren. Dabei wurde die Verweigerung der 
Mitarbeit dezidiert an der Ausrichtung des Monitorings an inhaltlichen und strategi-
schen Zielen des Diversitätskonzepts gekoppelt. Ein Monitoring, das tatsächlich als Teil 
eines Steuerungssystems auf die Weiterentwicklung einer Diversitätspolitik als Quer-
schnittsaufgabe ausgerichtet und damit den Stand der Abläufe in den Regelstrukturen 
der Stadt evaluierend abbilden würde, scheitert insofern hier schon an seiner Zielstel-
lung (FN 5 14/1).128 

Oben wurde beschrieben, dass sich aufgrund der integrationspolitischen Ausrichtung 
des Frankfurter Multikulturalismus auf die ›Lösung‹ von ›Kulturkonflikten‹ und seine 
sonstige Entwicklung in den Linien des deutschen Integrationsparadigmas auch in 
Frankfurt eine integrationspolitische Kultur der ›Sonderaufgaben‹ anstatt einer syste-
matischen Anpassung von Regelstrukturen an die (post)migrantische Stadtgesellschaft 
etablieren konnte (Kap. 4.3, 8.1). In den amtsinternen Diskussionen ist die Prioritäten-
setzung durch das Diversitätskonzept mit dem Ziel der Veränderungen von Regelstruk-
turen zwar klar – in Ermangelung der Voraussetzungen und der fehlenden Kooperati-
onsbereitschaft hat sie bislang aber kaum Spuren hinterlassen (Ausnahme ist die Ein-
stellung des Projekts »mitSprache«, die öffentlich mit Verweis auf die Verantwortung 
des Hessischen Kultusministeriums gerechtfertigt wurde (s.u.). Die ›Sonderaufgaben‹, 
teilweise in Form von Projektarbeit, prägen die Arbeit des Amts bis heute.  

Das AmkA trägt oder koordiniert im Wesentlichen klassische Integrationsprojekte, die 
seit den Umstrukturierungen im Zeichen des Integrationsparadigmas (Amtsintern ein-
mal die »deutschen Jahre« genannt; FN 42 13/3), insbesondere in den Bereichen Bil-
dung und Sprache sowie bei pädagogisierenden Maßnahmen im Familien- und Erzie-
hungsbereich, liegen (s. Tab 3). Die ämterübergreifende Zusammenarbeit bleibt weitest-
gehend problembezogen – bspw. die ämterübergreifende Zusammenarbeit zur Erstel-
lung eines »Leitfadens religiöser Bauten«, der direkt aus einer Reihe von sogenannten 
›Moscheekonflikten‹ (d.h. der rassistischen Skandalisierung von Moscheebauten durch 

 
128 Diese Dynamik sei aber auch in anderen Städten bekannt – selbst in Hannover, dessen »Integrations-

Controlling« als vorbildlich bekannt sei, würde in der Praxis der Aspekt der strategischen Steuerung 
deutlich durch die Funktion einer politischen Vermarktung bestehender Praktiken verstellt (FN 5 
14/1). 
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Bürgerinitiativen aus den Stadtteilen) hervorgegangen war (FN 42 13/3).129 Dauerhafte 
Arbeitskreise oder Vernetzungen sind ebenfalls aus solchen Anlässen hervorgegangen 
oder legitimieren sich aus den Prioritätensetzungen des Integrationsparadigmas. Bei-
spiele dafür sind die Rolle als Koordinatorin der »Netzwerktreffen Integrationskurse«, 
bei dem das AmkA praktisch als Dienstleisterin des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) auftritt, oder die Zusammenarbeit mit Arbeitsagentur und Jobcen-
ter. Auch die seit 1993 im Amt angesiedelte Antidiskriminierungsstelle ist seit Verab-
schiedung des Konzepts weder aufgewertet noch – wie bereits seit langem in der Dis-
kussion – aus dem Amt herausgelöst und als unabhängige Stelle mit Befugnissen ausge-
stattet worden, die eine Antidiskriminierungsarbeit im engeren Sinne möglich machen 
würden (Radtke 2003: 70).130 

Während sich auf den ersten Blick durch die neue Zielstellung und Rahmung des Diver-
sitätskonzepts in der Arbeitsweise des AmkA kaum etwas verändert hat, weist bereits 
das oben dargestellte ›Aufbegehren‹ gegen die fehlende Umsetzungspraxis darauf hin, 
dass das Problembewusstsein, es müsse eigentlich um die Veränderung von Regelstruk-
turen gehen, im AmkA deutlich vertreten wird. Das Konzept löst im AmkA Arbeit aus, 
die über Dokumentationspolitiken hinaus geht – der beste Beleg dafür, dass das Leitbild 
durch zahlreiche Diskussionen und Arbeitsabläufe bereits im Entstehungsprozess und 
in der Relevanz für einzelne Arbeitsbereiche trotz allem Wirksamkeit entfaltet hat. Dies 
wird amtsintern im Übrigen in der Wandlung der Amtsleitung selbst als Verfechter der 
Idee des Konzepts im Sinne des Leitbilds ›Vielfalt‹ gesehen. Denn die Amtsleitung hat 
mittlerweile der ehemalige Referent der Integrationsdezernentin inne, der noch im Pro-
zess der Projekterstellung von den wissenschaftlichen Expert_innen, ebenso wie von der 
federführenden Verwaltungsmitarbeiter_in, als deutlicher Vertreter des Integrations-
paradigmas beschrieben wurde: »Der hat es hier gelernt« (I 5 13/1; I 4 12/10 ). 

Auch sonst ist das Leitbild ›Vielfalt‹ nicht nur Bestandteil des visuellen Re-Designs, son-
dern wurde in den Interviews mit praktisch ausnahmslos allen Mitarbeiter_innen auf 
den jeweiligen Arbeitsbereich bezogen. Es gibt im AmkA kaum jemanden, der nicht ein 
Flurgespräch über ethnisierende Kulturkonzepte oder die eigentlich notwendige Imple-
mentierung einer ämterübergreifenden Steuerungsstruktur führen würde. Insofern 
lässt sich das AmkA durchaus als ›Vertreterin der Idee des Diversitätskonzepts‹ verste-
hen – wie bereits das Beispiel des Maßnahmenmonitorings oben gezeigt hat, ist das 
Problem an der Konzeption einer ›kooperativen‹ Steuerung vor allem auf Seiten der 
Partner_innen in den Fachämtern der Stadt und in Landes- und Bundesverwaltungen 
zu identifizieren. 

 
129 Der Leitfaden ist im Dezember 2014 erschienen (Stadt Frankfurt 2014). 
130 Radtke fasst die Situation, die mehr oder weniger bis heute gilt, als »total failure of local antidiscrimi-

nation polcy« zusammen (Radtke 2003: 70). 
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11.3 Staatsrassistische Assemblagen. Oder: 
Neoliberalize this! 

Die zu entwickelnde kooperative Steuerungsstruktur, die im Konzept vorgegeben ist, 
wird von der Amtsleitung als Molekularstruktur beschrieben und ist im Feld zunächst 
anders als gedacht präsent: durch informelle Einzelverbindungen, die eine Mitarbei-
ter_in des AmkAs als ›politische‹ Kontakte beschreibt:  

»Wenn ich jemanden brauche in einem anderen Amt, dann merke ich ziemlich 
schnell, ob das so kommunikativ passt und dann ist auch klar: man ruft sich wieder 
an auf dem kurzen Dienstweg« (FN 25 13/5). 

Was die Mitarbeiter_in hier mit ›kommunikativ passt‹ ausdrücken möchte, wird aus 
dem Kontext unseres Flurgesprächs sofort klar: Anlässlich eines Polizeieinsatzes im 
Kontext einer NPD-Demonstration, war es in dem Gespräch zuvor, um die Erfahrungen 
der Mitarbeiter_innen bei den Start-Bahn-West Demonstrationen der 1970er Jahre in 
Frankfurt gegangen. ›Kommunikativ passt‹ meinte in diesem Zusammenhang eine be-
stimmte (politische) Kultur, die bei der Gesprächspartner_in ausgemacht und zur 
Grundlage der Verwaltungszusammenarbeit wird. Jenseits solcher informellen ›kurzen 
Dienstwege‹ gestaltet sich die ›Molekularstruktur‹ schwieriger. Die offiziellen Wege 
sind häufig mit der Desartikulation der Programmatik der Vielfalt verbunden – zuguns-
ten des staatsrassistischen Blicks von Mitarbeiter_innen, Organisationskulturen oder 
offiziellen Aufträgen von Verwaltungen der Stadt, des Landes und des Bundes.  

Ein erstes Beispiel belegt zunächst, dass auch die Strukturen innerhalb des AmkAs nicht 
notwendigerweise entsprechend der Programmatik der Vielfalt gewachsen sind. Das 
Projekt »Bildungsorientierte Elternarbeit«, das bereits seit 1997 besteht, fußt auf einer 
Beschreibung, die zwar eine Problematisierungen von Strukturen beinhaltet, aber im 
wesentlichen auf einer ›Defizitorientierung‹ und ›Pädagogisierung‹ beruht, indem Bil-
dungsdefizite mit Defiziten der Eltern und nicht mit der institutionellen Diskriminie-
rung und Alltagsrassismus im Schulsystem (vgl. bspw. Gomolla 2003) gleichgesetzt wer-
den: 

»Hohe Sonderschulquoten, fehlende Schulabschlüsse, über-durchschnittliche Ar-
beitslosigkeit – nur drei Felder, die darauf hinweisen, dass es mit der Chancen-
gleichheit für Jugendliche mit Migrationshintergrund hier nicht weit her ist. Die 
Ursachen liegen im schulischen wie familiären Bereich. Fehlt es doch den Eltern, 
trotz hohen Interesses an der Zukunft ihrer Kinder, oft an grundlegenden Kennt-
nissen über Bildungswege in Frankfurt« (AmkA 2009: 52). 

Neben dieser Beratungstätigkeit, zielt das Projekt auf weitere Defizite in ›multikulturel-
ler‹ Tradition – Kultur- und Sprach- ›Schlichtung‹, ohne die »sich schwerlich etwas 
zum Besseren wenden« würde: 
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»Nicht nur in Frankfurt freilich gibt es in Schulen und in der Berufsberatung wei-
terhin die Klagen, kaum Zugang zu den Eltern von Kindern mit Migrationshinter-
grund zu finden. Häufig mangelt es auf der Ebene der sprachlichen Verständigung 
mit den Eltern. Und damit kommt das Fehlen einer vermittelnden Instanz zwi-
schen zwei Sprachen und Kulturen auf den Tisch. Will heißen: Ohne entsprechend 
vermittelnde Personen, wie sie vom AmkA eigens für diese Aufgabe geschult wer-
den, die sowohl mit der Muttersprache und Kultur der Familien wie auch mit der 
hiesigen vertraut sind, würde sich schwerlich etwas zum Besseren wenden« 
(AmkA 2009: 52). 

Das Projekt wirkt also nicht auf strukturelle Veränderungen hin, sondern aktiviert im 
Bereich der bildungsbezogenen Elternarbeit, Multiplikator_innen aus migrantischen 
Communities.  

Trotz des offensichtlichen Bruchs mit der Perspektive des Diversitätskonzepts läuft das 
Projekt bis heute unverändert weiter. Es arbeitet in seiner ›Defizitorierntierung‹ aus ei-
ner staatsrassistischen Perspektive, die in der Umsetzung in der Praxis eklatant zu Tage 
tritt. Bei einem Steuerungsgespräch über Erfahrungen mit Elternabenden zu Bildungs-
wegen im Hessischen Schulsystem zwischen dem AmkA und Multiplikator_innen der 
(psot)migrantischen Communities spielte sich folgende Szene ab: Das Gespräch weicht 
rasch vom Thema ab – die Teilnehmer_innen tauschen sich über zahlreiche Beispiele 
rassistischer Vorgänge seitens Schulleitungen und Lehrkräften aus, und sprechen über 
Taktiken, die von betroffenen Eltern im Umgang mit diesen entwickelt werden. Dabei 
geht es bspw. um kulturalistische Vorurteile bei Schulempfehlungen oder den rassisti-
schen Umgang mit Mehrsprachigkeit jenseits der offiziellen Schul-Fremdsprachen. In 
der Nachbesprechung des Treffens mit der zuständigen Mitarbeiter_in des AmkAs folgt, 
statt einer Kontextualisierung dieser Praxiserfahrungen, durch den Abgleich der vorlie-
genden Daten zum Bildungsbereich aus dem Monitoring, oder zumindest einer Einord-
nung dieser Erfahrungen durch einen professionellen Beobachter des institutionellen 
Rassismus im Bildungssystem – eine beglückte Erfolgsmeldung: »Ja, das war doch ein 
schöner Austausch« (FN 34 13/4). Etwas programmatischer ausgedrückt, aber ähnlich 
befreit vom eigentlich verhandelten Rassismus, wird es später im Projektbericht stehen, 
auch auf dessen Grundlage das zukünftige Maßnahmen-Monitoring der Stadt Frankfurt 
eine ›exzellente‹ Vielfaltspolitik des AmkA attestieren könnte.  

Als Problem erscheint hier also nicht nur, dass das Projekt an sich nicht in die Logik des 
Diversitätskonzepts und die dem AmkA zugeschriebenen Rolle passt. Vielmehr zeigt 
sich, dass auch die Steuerung der aktuell stattfindenden Projekte im Amt von der Ver-
innerlichung der ›Idee‹ des Konzepts abhängt und ansonsten der relevante Informati-
onsfluss aus den Projekten nicht funktioniert.  

Für die Einstellung des AmkA-Projekts »mitSprache« lässt sich ebenfalls eine staatsras-
sistischen Logik aufzeigen. Das im Jahr 2000 gestartete Projekt bestand aus vier Säulen 
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– den beiden inhaltlichen Säulen »Deutsch als Zweitsprache« und »Mehrsprachigkeit« 
sowie den Interventionsansätzen »Elternarbeit« und »Fortbildungen für Lehrkräfte«. 
Im Kern ging das Projekt davon aus, dass Bildungseinrichtungen mit der zunehmenden 
Vielfalt an Herkunftssprachen, Mehrsprachigkeit und kultureller Diversität, überfordert 
sind. Diese Überforderung wurde mit strukturellen und institutionellen Bedingungen 
des Bildungssystems begründet. Allem voran mit der These, dass die Themen Mehrspra-
chigkeit und Interkulturalität in der Lehramtsausbildung entweder gar nicht vorkom-
men oder diese veraltete Zugänge zu Mehrsprachigkeit, Migration, Bildung und deren 
Zusammenhang mit der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen vermittelt. Das Pro-
jekt ›mitSprache‹ stellte die wichtige Rolle der Herkunftssprache für das Erlernen der 
deutschen Sprache, aber auch für die emotionale und psychologische Stabilität der Kin-
der in den Vordergrund und versuchte, auf Ebene der Bildungsinstitutionen systema-
tisch einzugreifen. Es wurde aus Mitteln der Stadt Frankfurt und des Hessischen Kul-
tusministeriums finanziert und bis 2012 an 7 Schulen und 5 Kindertagesstätten etab-
liert. 

Inhaltlich spiegelte sich in diesem Projekt also bereits lange vor dem Diversitätskonzept 
dessen Logik. Auf struktureller Ebene, als Projekt das nur an einigen Einrichtungen lief 
und nicht als Querschnittsaufgabe in die Regelstrukturen eingriff gilt das zwar auf den 
ersten Blick nicht. Aber da die Stadt im Bildungsbereich auf die landespolitische Gestal-
tung keinen Einfluss hat und das Projekt als »Feuerwehr«-Intervention und aus einer 
Problematisierung der staatsrassistischen Strukturen des Bildungssystems konzipiert 
war, wäre es auch unter der Ägide der ›Querschnittsorientierung‹ zu rechtfertigen ge-
wesen. Das Projekt galt über Frankfurt hinaus als Erfolg und noch 2009 verkündete das 
AmkA selbst: »Der Erfolg gibt dem AmkA Recht, und Frankfurt hat mit diesem Modell 
abermals seinen Vorbildcharakter in Sachen Integration unter Beweis gestellt« (AmkA 
2009: 51). Im Frühjahr 2013 wurde dann überraschend bekannt, dass das Projekt ein-
gestellt wird – und in der öffentlichen131 Begründung der Frankfurter Integrationsde-
zernentin wurde die ›Querschnittsaufgabe‹ zur Legitimation herangezogen: 

»Was wir jetzt brauchen, ist Zusammenarbeit. Allen muss klar sein: Chancen-
gleichheit ist nicht durch punktuelle Modellprojekte zu erreichen, sondern nur, 
indem wir Strukturen ändern« (Eskandari-Grünberg in: Göckes 2013) 

Interessant ist hier zunächst die Begründung für die Abwicklung des Projekts: Es be-
kämpfe zwar strukturelle und institutionelle Diskriminierungen – aber das nicht in aus-
reichender Quantität. Und schon hier deutet sich an, was die breitenwirksame Alterna-
tive sein soll: »Vernetzung«. »Es gibt sehr viele Ansätze und Projekte, die einzeln und 
im Überblick betrachtet und auch miteinander vernetzt werden müssen« (Göckes 2013).  

 
131 Die eigentlichen Gründe waren – zumindest auf der Arbeitsebene amtsintern nicht bekannt (FN 35 

13/4). 
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Die Praxis dieser Alternative ließ sich dann bereits mit dem Projektabschluss beobach-
ten. Das AmkA richtete am 10.6.2013 einen Fachtag aus – etwa 250 Teilnehmer_innen 
folgten dem Ruf zu einer Abschlussveranstaltung, die noch einmal die Exzellenz des Mo-
dellprojekts ›mitSprache‹ hervorhob. Der Fachtag bot einen Ausblick auf die vernetzte 
Zukunft der Problemlösung: Denn während eine Debatte über die Beendigung des Pro-
jekts explizit aus dem Programm des Fachtags ausgeklammert war, sollte es um die Zu-
kunft von Diversität und Mehrsprachigkeit in Frankfurter Bildungseinrichtungen ge-
hen. Die Bedingungen dieser Zukunft stellte die Dezernentin dann auch klar: »Wir müs-
sen überlegen, wie diese Konzepte ohne zusätzliche Ressourcen in allen Frankfurter 
Schulen umsetzbar sind« (FN 22 13/6). Eine Zukunft sollen die Ansätze von mitSprache 
also haben – aber »ohne zusätzliche Ressourcen«. Die Leiterin des staatlichen (d.h. Lan-
des-) Schulamts führte den Erzieher_innen und Lehrer_innen gegenüber aus, wie das 
zu erreichen wäre: »Leben Sie die Ergebnisse des Modellprojekts – denn Diversität ist 
eine Regelaufgabe, die überall sofort umsetzbar ist« (FN 22 13/6).  

Deutlich wird hier, wie aus einer Problematisierung struktureller und institutioneller 
Diskriminierung im Bildungssystem vor dem Hintergrund der Steuerungsstrategie 
›Vernetzung‹ eine responsibilisierende Intervention wird. Während zuvor – wenn auch 
in kleinem Rahmen – die Strukturen in den Bildungseinrichtungen durch dauerhafte 
Interventionen mit zusätzlichen Stellen und fortlaufende Fortbildungen verändert wer-
den sollten, impliziert die Vernetzungspraxis hier als Lösungsstrategie die Aktivierung 
und strategische Steuerung der bereits vorhandenen Akteure. Die Annahme ist, dass 
diese sich qua Anrufung aktivieren lassen: Das funktioniert ›ohne zusätzliche Ressour-
cen‹, weil die Veränderung der Strukturen durch das zusätzliche Engagement von Ein-
zelnen hervorgerufen werden soll. Es wird dabei auf eine Frage des Willens reduziert, 
der man mit Responsibilisierung der vorhandenen Akteure nachhelfen kann. Aus dem 
Blickfeld geraten dabei alle anderen als Determinanten struktureller und institutioneller 
Diskriminierung diskutierten Aspekte: Lehramtsausbildung, Stellenausstattung, Be-
treuungsintensität und ähnliches. Die zugrundeliegende Bewegung – weg vom Projekt-
betrieb hin zur strategischen Steuerung über Vernetzungspraktiken – überlässt hier den 
Interventionsbereich des ›Feuerwehr-Projekts mitSprache‹ also wieder komplett der 
staatsrassistischen Schulpolitik des Landes. 

Die beiden folgenden Beispiele illustrieren die Abwehrhaltung gegenüber Steuerung 
durch das AmkA oder der Rationalität der Diversitätsprogrammatik in der Arbeit im 
Ordnungsamt, genauer, der dort angesiedelten Ausländerbehörde und der Stadtpolizei. 
Die Frankfurter Ausländerbehörde wurde in den vergangenen Jahren immer wieder, für 
ihre – gerade auch im Vergleich zu anderen Ämtern, die nicht ›ausländische Staatsan-
gehörige‹ in Frankfurt als ›Kundenkreis‹ haben – offensichtlich schlechten »Serviceori-
entierung« kritisiert: 
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»Wie der Frankfurter Rundschau vom 15. Mai zu entnehmen war, kommt es nach 
dem Umzug der Ausländerbehörde in die Kleyerstraße vor 3 Jahren noch immer 
nicht zu einer adäquaten Bearbeitung der Nachfrage. Lange Wartezeiten sind die 
Regel. Auch der Umgang des Personals gegenüber den ausländischen Mitbürgern 
wird bemängelt« (Brillante 2012). 

Im Interview mit dem Leiter der Ausländerbehörde offenbart sich nicht nur ein völliges 
Unverständnis gegenüber der anhaltenden Kritik an der Behörde, sondern er artikuliert 
zudem eine dezidierte Zurückweisung jeglicher Relevanz des Diversitätskonzepts für die 
Arbeit dort: 

»Das Vielfaltskonzept spielt für die Arbeit der Ausländerbehörde letzten Endes 
keine Rolle. Es gibt da zwar so ein neues Schlagwort: die Ausländerbehörden sol-
len Willkommensbehörden132 sein. Das ist aber ausgemachter Blödsinn. Denn die 
Funktion einer Ausländerbehörde besteht ja nicht nur darin, Menschen einen le-
galen Aufenthalt zu ermöglichen, sondern unter anderem auch darin, einen nicht 
legalen Aufenthalt gegebenenfalls auch zwangsweise zu beenden. Da von ›Will-
kommen‹ zu sprechen ist einfach falsch. Es sei denn man begreift eine Abschie-
bung, die gegebenenfalls Haftzeiten verkürzt, als etwas, was von denen ›willkom-
men‹ geheißen wird« (I 23 13-12).  

Mit Verweis auf die Aufgabe der Ausführung deutschen Ausländerrechts als ›Abwehr-
recht‹ wird hier also jegliche Mitwirkung der Behörde als Teil der Verwaltung der Stadt 
der Vielfalt abgewiesen – dass Stadtbürger_innen keine Staatsbürger_innen sein müs-
sen spielt hier schlicht keine Rolle.  

Das zweite Beispiel ist die Zusammenarbeit zwischen AmkA und Ordnungsbehörde für 
die Organisation von insgesamt 12 Schulungen zu »interkulturellen Begegnungen« für 
alle Mitarbeiter_innen der Stadtpolizei im Jahr 2014. Sie erscheint zunächst als ›erfolg-
reiche‹ Kooperation im Sinne der strategischen Steuerung (FN 1 14/6). Ein genauerer 
Blick in eine der Sitzungen im Verlauf dieser Schulungen offenbart allerdings sehr viel 
mehr: Das Ordnungsamt hatte seinen Mitarbeiter_innen eine (Pflicht)Schulung in »in-
terkultureller Begegnung« angekündigt. Von den Teilnehmer_innen wurde sie, wenn 
überhaupt, mit der Hoffnung nützlicher Tipps für die Lösung und Vermeidung »inter-
kultureller Konflikte« in der Berufspraxis verbunden. Der Großteil der Teilnehmer_in-
nen hatte dagegen eine Belehrung in »politcal correctness« wie es in der Abschluss-
runde benannt wurde, erwartet. Der Leiter der Stadtpolizei eröffnete die Sitzung mit 
dem Versuch einer Vermittlung zwischen Bestätigung der Erwartung und Entkräftigung 
der Befürchtung herbeizuführen: Es gehe nicht darum, die Arbeit der Stadtpolizei zu 
kritisieren – die Arbeit sei ohne Frage bereits sehr gut. Im Alltag seien die kulturellen 

 
132 Der Begriff im Diversitätskonzept lautet »Willkommenskultur« (Stadt Frankfurt 2011: 56ff.). Willkom-

mensbehörden verweist auf ein Modellprojekt des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF 
2014).  
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Unterschiede, denen die Stadtpolizei in Frankfurt zwangsläufig begegnen würden aber 
nicht immer einfach. Um dafür eine Hilfestellung zu geben, sei die Idee zu diesem Lehr-
gang realisiert worden. Die Probleme seien beiderseitig zwischen Klientel und Stadtpo-
lizei verteilt: Einerseits sei die Stadtpolizei im Alltag mit teils schwierigen kulturellen 
Unterschieden konfrontiert, andererseits müsse auch die eigene Perspektive auf kultu-
relle Unterschiede in Frage gestellt werden. Das Team aus AmkA Mitarbeiter_in und 
externe Mediator_in seien deshalb am besten geeignet, den Lehrgang durchzuführen, 
da sie keinesfalls eine Perspektive vertreten würden, die schlicht in ›arme Ausländer‹ 
und ›böse Deutsche‹ unterteile (FN 1 14/6).  

Der Workshop wurde mit der Vorstellung der beiden Expert_innen eröffnet, die jeweils 
ihre eigene Migrationsgeschichte und Erfahrung im ›Nicht-Einwanderungsland‹ in den 
Mittelpunkt stellten. Die folgenden Expert_innen-Inputs stellten eine Mischung aus Re-
flektion über Kulturverständnisse, Konfliktverhalten und Kommunikationsstile dar. 
Gleichzeitig bot das Format der Schulung breite Spielräume für den Austausch zwischen 
den Teilnehmer_innen. Dieser sollte den eigentlichen Raum im Verlauf des Sitzung ein-
nehmen, unterbrochen wurden diese lediglich durch mediierende Interventionen, der 
Expert_innen, die weder moralisierten noch politisierten, sondern die Teilnehmer_in-
nen bestätigend zu Fortführung der Diskussion motivierten. Der Charakter des gesam-
ten Tagesablaufs (6 Stunden) lässt sich mit einem ausführlichen Zitat aus der Feldnotiz 
der dokumentierten Sitzung wiedergeben. Auslöser des zitierten Wortwechsels war ein 
Input der Lehrgangsleiter_innen zum Thema »Gefahren bei der Beschreibung kulturel-
ler Unterschiede«, das aus einem Satz bestand: »Die eigene Kultur wird als die beste 
und einzig richtige verabsolutiert«. Die anschließende Gesprächsdynamik verlief unge-
fähr folgendermaßen:133 

»Machen das nicht alle? Aber in Deutschland darf man das ja nicht. Es wäre aber 
richtig, in Dt. sollte die dt. Kultur dominieren und die Gäste sich entsprechend 
verhalten. Wir lassen uns viel zu sehr in die Defensive drängen aufgrund unserer 
Geschichte und unserer Minderwertigkeitskomplexe.  

M: das ist falsch, das das so läuft, in der geschichtspädagogischen Aufarbeitung 
der deutschen Vergangenheit wurden Fehler gemacht.  

Unsere Vergangenheit, ums beim Namen zu nennen: der Adolf Hitler – es gab ja 
weltweit Diktatoren, aber in Deutschland wird diese Geschichte künstlich über-
höht, aufrecht erhalten, in der Schule und überall. Sicher auch durch die USA.  

M:.. richtig da gibt es bestimmte Interessen.  

 
133 Die Sätze stammen von verschiedenen Teilnehmer_innen. Die kursiven Einschübe stellen Interventio-

nen des Mediators dar.  
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Wir gehen alle gerne zu unterschiedlichen ausländischen Gastronomien und sind 
auch befreundet mit unterschiedlichen ähäh Volksangehörigen, aber das sind 
dann die, die sich integrieren wollen. In Bezug auf ›eigene Kultur überhöhen‹ fällt 
einem ja zuerst der Islam ein – Deutsche oder wir als Ordnungsamtmitarbeiter 
werden ja oft als ›Ungläubige‹ verunglimpft.  

Zu M: Sie können sich hinstellen und sagen, sie sind stolz ein Iraker zu sein. Aber 
ich dürfte nie sagen ›ich bin stolz ein Deutscher zu sein‹ ohne damit gleich in die 
rechte Ecke gestellt zu werden oder gleich als Nazi zu gelten.  

Integrationspolitik in Deutschland ist keine Integrationspolitik, sondern Unter-
würfigkeit. Sie bietet keine Anforderungen. Kanada zB. stellt Anforderungen was 
für Leute die da haben wollen. Das Problem sind eigentlich auch nicht Ausländer 
oder nicht, das Problem sind Asoziale. Aber sobald man das erwähnt wird man ja 
auch wieder in die rechte Ecke gestellt. Sarrazin hat das ja auch angesprochen und 
wurde dann abgesägt, als SPD-Politiker. Es will ja keiner hören« (FN 1 14/6). 

Diese Aussagen charakterisieren die Austauschphasen der einzelnen Teilnehmer_Innen 
während der sechsstündigen Sitzung treffend. Die Strategie der Lehrgangsleitung zielte 
nicht darauf ab, Fremdheit zu dekonstruieren und beispielsweise durch soziale Erklä-
rungen zu ersetzen, oder bspw. deutlich mit Rassismuserfahrungen zu kontrastieren. 
Vielmehr wurde ein Bild kultureller Abweichung gezeichnet und lediglich vor einer kul-
turalistischen Übertragung des Verhaltens der ›Extreme‹, mit denen die Stadtpolizei im 
Alltag konfrontiert sei, gewarnt. Im Großen und Ganzen konnten somit alle Beteiligten 
zufrieden sein – die Teilnehmer_innen durch die Bestätigung durch die Mediationsme-
thode und den ›Austausch‹ miteinander, die Leitung der Stadtpolizei mit einem kon-
fliktfreien Ablauf und das AmkA mit einer weiteren ›erfolgreichen‹ Zusammenarbeit.  

Die Einschätzung der AmkA-Mitarbeiter_in zeigt professionelle Gelassenheit und ver-
weist trotzdem auf die eigentliche Notwendigkeit:  

»Mit so einer Veranstaltung lässt sich nur sehr wenig erreichen, und darauf war 
auch die Sitzungsstrategie ausgelegt. Diese Haltungen ließen sich wenn überhaupt 
nur verändern, wenn es so etwas regelmäßig gebe, bspw. in Form dauerhafter Su-
pervisionen. Das Problem haben wir praktisch überall auf der Sachbearbeitungs-
ebene und zum Teil auch auf der Leitungsebene« (FN 1 14/6). 

Gegen diese »Verwaltungsrealität« arbeitet der Dozent – und letztlich das ganze AmKA 
– an. Und der Bericht über sie und ihre Verbreitung macht noch einmal deutlich, dass 
der steuernde Eingriff des Diversitätskonzepts in die Regelstrukturen tatsächlich »an 
jedem Arbeitsplatz unserer Stadtverwaltung wirksam werden« (Stadt Frankfurt 2011: 
39) müsste. Dass diese Rahmung überhaupt entstehen konnte, verdankt sie einer ›un-
ternehmerischen‹Verwaltungsrationalität.. Der Steuerungs-Auftrag des AmkA ist damit 
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zwar grundsätzlich legitimiert, aber nicht mit der Autorität versehen worden, die mit der 
zugrundeliegenden neoliberalen Steuerungsrationalität normalerweise verbunden wird: 
mit den »powerful strategies of the regulation of the exercise of professional powers ›at 
a distance‹, along with the control of budgets and the use of audits and evaluations« 
(Rose/Valverde 1998: 550). Kurz: in diesem Moment, in dieser Stadt, fehlt es an neoli-
beraler Durchsetzung also gerade dann, wenn es um mehr Diverstität in der Stadtver-
waltung und damit einen tatsächlichen Zuwachs von urban citizenship geht.  
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12 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Diese Studie hat das Spannungsverhältnis zwischen den politischen Möglichkeiten, die 
eine als urban politics of citizenship verstandene ›Politik der Vielfalt und Vernetzung‹ 
in der unternehmerischen Stadt programmatisch denkbar macht, und der erdrückenden 
Präsenz des Staatsrassismus deutlich herausgearbeitet. Dies wurde möglich, indem Ge-
nese und Programmatik zweier sehr unterschiedlicher staatlicher Problematisierungen 
von (Post)Migration in der Stadt rekonstruiert (vgl. Teil I und II) und bis in die alltägli-
chen Praktiken und die Büros der Verwaltungsmitarbeiter_innen der Stadt Frankfurt 
verfolgt wurden (vgl. Teil III). Der erste Teil der Studie beschäftigte sich mit den großen 
Linien der staatlichen Regulation von (Post)Migration, mit den Regulationen des Aus-
länderrechts, mit der staatsrassistischen Funktionsweise sozialstaatlicher ›Integration‹ 
von (Post)Migration des deutschen Wohlfahrtsstaats und mit Diskursen um ›Integrati-
onsdefizite‹ und ›Migrationshintergründe‹, die beispielsweise im Zuwanderungsrecht 
ihre gesetzliche Grundlage haben. In Teil I wurde diese Linie auf Ebene der Stadt, zu 
den ›panischen‹ Diskursen, mit denen (Post)Migration immer wieder mit einer Krise 
der Stadt in Verbindung gebracht wird, verfolgt. Die Argumentation verband die Prob-
lematisierungen der (Post)Migration mit der Geschichte der Gouvernementalität mo-
derner Staatlichkeit und mit der Konstruktion der deutschen Gesellschaft als ethnisch-
kulturelle Abstammungs- bzw. Wertegemeinschaft, die sich in Regulationen der ›Ab-
wehr‹ von (Post)Migration – wie beispielsweise in jenen ihrer ›Integration‹ – bis heute 
reproduziert (vgl. Teil I).  

Gegenüber diesen großen Linien des Staatsrassismus erscheint der Gegenstand des 
zweiten Teils der Studie als verschwindend ›klein‹. Zwar wurde argumentiert, dass die 
Art und Weise, wie sich Städte heute als ›Unternehmen‹ begreifen, die Wahrscheinlich-
keit erhöht, dass sie sich nicht nur als Wirtschaftsstandorte, sondern auch in ihrem 
Selbstverständnis ›transnationalisieren‹. Aber selbst wenn sich, wie im Frankfurter Fall, 
beobachten lässt, dass ein solches Selbstverständnis zum programmatischen Ausgangs-
punkt einer Problematisierung von Integrationspolitik als ›Politik der Vernetzung und 
Vielfalt‹ wird, bleiben die großen Linien des Staatsrassismus in der Stadt in vielfacher 
Hinsicht präsent. Nicht nur strukturell, weil sich die Stadt nicht aus ihrer Welt des Na-
tionalstaats verabschieden kann, sondern vor allem, weil der staatsrassistische Blick in 
den kommunalen Verwaltungskonfigurationen persistent ist (vgl. Teil III).  
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Analytisch hätte sich dieses Verhältnis aus einer ›kritischen‹ Distanz und mithilfe ent-
sprechender Theorien134 einfach und glaubhaft als Verhältnis von ›Sonntagsrede‹ der 
Vielfalt und nationaler Kontinuität, von ›neoliberalem‹ Marketing und Standortnatio-
nalismus begreifen lassen. Hier wurde der konzeptionelle und argumentative Vorschlag 
gemacht, das Verhältnis anders aufzuarbeiten und die Versprechen der Frankfurter Pro-
grammatik, zu einer substanziellen Teilhabe aller Bürger_innen der Stadt beizutragen 
– analytisch und auch politisch – ernst zu nehmen. Die Analyse arbeitete deshalb her-
aus, inwiefern die Programmatik in der Verwaltung der Stadt der Vielfalt zu einem In-
strument gegen die tradierte Gegenwart des Staatsrassismus gewendet werden kann 
und suchte jene Momente und Entwicklungen zu identifizieren, in denen sich diese 
Möglichkeiten entfaltet können (vgl. Teil III).  

Notwendig war dazu nicht nur die analytische Arbeit mit den untersuchten Program-
men, Strategien und Praktiken, sondern auch eine konzeptionelle Auseinandersetzung 
mit den Möglichkeiten von Gouvernementalitätsanalysen als Perspektive einer Kritik 
des Staatsrassismus. Dieses Fazit rekapituliert im Folgenden diese analytischen und 
konzeptionellen Arbeitsfelder der Studie, reflektiert ihre Ergebnisse und überführt sie 
in ein Plädoyer für eine ›praktische‹ Kritik aus antagonistischer Perspektive. Das gilt 
einerseits mit Blick auf das Beispiel einer stadtpolitischen Einmischung der Transnati-
onalismusforschung in Frankfurt, die zeigt, dass es sich lohnen kann, die ›kritische‹ Dis-
tanz gegenüber jeglicher ›Anwendung‹ zu verlieren, die die Perspektiven der Migrati-
onsforschung jenseits des ›methodologischen Nationalismus‹ bis heute häufig halten. 
Andererseits folgt daraus eine Reflektion über die Ergebnisse dieser Studie und ihre 
Darstellung. Wenn wissenschaftliche Texte als ›Aktanten‹ zu verstehen sind, welche Art 
der ›Entfaltung‹ ist dann für die Ergebnisse dieser Studie mit Blick auf das Feld in 
Frankfurt sinnvoll? 

12.1 Staatsrassismus und die Verwaltung der Stadt der 
Vielfalt 

Die drei Teile dieser Studie entwickelten jeweils ausgehend von verschiedenen Thesen, 
die eine ›Kontinuität‹ staatlicher Rationalitäten im Umgang mit (Post)Migration in der 
Stadt formulieren, eine konzeptionelle Problematisierung der Analyse des Staatsrassis-
mus, die in den darauffolgenden Kapiteln argumentativ entwickelt wurde.   

Teil I – Seeing like a (Nation)State 

Grundlage der Argumentation des ersten Teils war die These, dass sich die Geschichte 
des staatlichen Umgangs mit (Post)Migration in der Stadt im Wesentlichen als staats-
rassistische Problematisierung verstehen lässt: Städte haben (Post)Migration in der 

 
134 Vgl. Theorien des methodologischen Nationalismus (Kap. 2.2) sowie bestimmte Theorien der Neolibe-

ralisierung (Kap. 6.2). 
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Vergangenheit in erster Linie mit den Augen des Nationalstaats, also in Abgrenzung von 
ihren Bürger_innen als Zugehörige zur ethnisch-kulturellen Abstammungsgemein-
schaft der Bundesrepublik, gesehen. Der erste Teil der Studie entwickelte diese Ge-
schichte ausgehend von einer ›Kontinuitätsthese‹ der angewandten Forschung zu kom-
munalen Integrationspolitiken, die am Beispiel von Michael Bommes diskutiert wurde 
(Kap. 2). Bommes macht in den Entwicklungen städtischer Integrationspolitiken seit 
Ende der 1990er Jahre keinen grundlegenden Wandel aus, weil er die Geschichte des 
staatlichen Umgangs mit (Post)Migration als Geschichte der sozialstaatlichen ›Integra-
tion‹ begreift. Das Kapitel argumentierte, dass es sich dabei um eine selektive Ge-
schichte handelt, die aus den Prämissen eines ›methodologischen Nationalismus‹ her-
aus die Rolle der Sozialstaatlichkeit für nationale Vergesellschaftungsprozesse ausblen-
det. Es handelt sich um einen ›Anwendungsfehlschluss‹ einer beratenden Integrations-
forschung. Als alternative Konzeption wurde im Rückgriff auf Étienne Balibar und Mi-
chel Foucault vorgeschlagen, den staatlichen Umgang mit (Post)Migration in der Bun-
desrepublik als Staatsrassismus zu verstehen und damit als eine Form der Problemati-
sierung, mit der die (partielle) Aussetzung, der in ihrem Namen geschaffenen, sozialen 
und politischen Rechte, für das Projekt nationalstaatlicher Vergesellschaftung legiti-
miert wird. 

Jenseits des ›methodologischen Nationalismus‹ zeigte sich dann im dritten Kapitel, 
dass sich die Geschichte der (Post)Migration in der Bundesrepublik nicht als sozialstaat-
liche ›Integration‹ begreifen lässt. Über alle Konjunkturen hinweg – bis hinein in seine 
jüngste Reartikulation im Zeichen des nationalen Integrationsparadigmas – bildeten 
staatsrassistische Problematisierungen und Regulationen ihre Grundlage. Die Regulati-
onen bezogen sich auf (Post)Migration also nicht als Regelpublikum der ›sozialen In-
tegration‹, sondern als ›ausländische‹ Sonderbelastung der deutschen Gesellschaft, 
konstruiert als ethnisch-kulturelle Abstammungsgemeinschaft. Diese Genealogie zeigt, 
wie Sozial- und andere Politiken der Regierung von (Post)Migration laufend die Ord-
nung der Nation reproduzieren, bis hinein in die zuwanderungs- und einbürgerungs-
rechtliche Öffnung des Landes und das mit ihr initiierte nationale Integrationspara-
digma.  

Auch städtische Problematisierungen von (Post)Migration ließen sich in der 
Vergangenheit als Reproduktion des Staatsrassismus, als urbane Verteidigung der 
(nationalen) Gesellschaft verstehen (Kap. 4). Seit den 1970er Jahren bis heute 
reinszenieren städtische Krisendiskurse beständig den staatsrassistischen Blick, wenn 
sie im (post)migrantischen Alltag deutscher Städte die Ordnung der Stadt bedroht 
sehen. Auch die Ausrichtung und Entwicklung stadtspezifischer Interventionsformen 
folgt dieser Inszenierung. Sie begreifen den städtischen Umgang mit (Post)Migration 
seit der Initiierung einer kommunalen ›Ausländerarbeit‹ über die ›Integration auf Zeit‹, 
bis hin zu einer ›integrationspolitischen‹ Verwaltungsarbeit als ›Sonderbereich‹, als 
drohende Überlastung der eigentlichen Aufgaben für die Stadtgesellschaft der 
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Staatsbürger_innen. Trotz der Faktizität der (Post)Migration in der Bundesrepublik 
und trotz der Tatsache, dass sie sich vor allem in Städten entfaltet, sind 
Stadtverwaltungen in weiten Teilen bis heute einem staatsrassistischen Blick auf ihre 
(post)migrantischen Einwohner_innen als ›Ausländer-‹ bzw. ›Integrationsproblem‹ 
verhaftet geblieben und richten ihre Arbeit auf die Reproduktion der ethnisch-
kulturellen Nation aus.  

Teil II – Seeing like a (neoliberal) City  

Der zweite Teil der Studie entwickelte die Argumentation, dass im Kontext aktueller in-
tegrationspolitischer Strategien auf Grundlage neoliberaler Rationalitäten eine verän-
derte Programmatik implementiert wird, mit welcher der Staat in der Stadt lernen soll, 
(Post)Migration wie eine ›unternehmerische‹ Stadt zu sehen. Im Zentrum stand dabei 
die These, dass sich diese Programmatik in Frankfurt in einer Weise entfalten konnte, 
die eine transnationale Konzeption von Stadtgesellschaft zum Ausgangspunkt nimmt 
und sich somit als urban politics of transnational citizenship verstehen lässt.  

Ausgangspunkt war hier eine zweite Kontinuitätsthese, mit der sich in der Potentialori-
entierung‹ aktueller kommunaler Integrationspolitiken ebenfalls eine Fortschreibung 
neoliberaler Politiken lesen lässt, die insofern eine staatsrassistische Problematisierung 
darstellen, als dass sie auf die Aktivierung und Inwertsetzung dieses Potentials zielten. 
Das sechste Kapitel entwickelte eine konzeptionelle Kritik der Prämissen entsprechen-
der Arbeiten als ›methodologischen Neoliberalismus‹. Mit Blick auf die Kritik des 
Staatsrassismus wurde im Rückgriff auf James Ferguson eine ›provokative‹ Analytik 
entwickelt, mit der Neoliberalisierung nicht deduktiv (d.h. strukturalistisch) spezifische 
Machteffekte hervorbringt, sondern mit der, der politisch möglicherweise abweichende 
Gebrauch, neoliberaler Rationalitäten, Techniken und Strategien untersucht werden 
kann. Die folgenden beiden Kapitel (7 und 8) entwickelten diese Analytik argumentativ 
anhand der Genese und Programmatik des Frankfurter Integrations- und Vielfaltskon-
zepts. Im Mittelpunkt stand hier die Beobachtung, dass das Frankfurter Konzept ausge-
hend von einer ›transnationalen‹ Problematisierung der Stadtgesellschaft, die Regie-
rung von (Post)Migration zum Ausgangspunkt einer städtischen Querschnittsaufgabe 
macht: Zugehörigkeit wird dabei nicht mehr in der Logik von nationaler Identität und 
Staatsbürgerschaft begriffen, mithin nicht in staatsrassistischer Weise gedacht. Es zeigte 
sich, dass diese Programmatik ausgerechnet durch Neoliberalisierungsprozesse artiku-
lierbar wurde.  
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Das siebte Kapitel rekonstruierte dabei das Frankfurter Konzept als Implementierung 
eines im Politikfeld systematisch mobilisierten ›Integrationsmanagements‹ aus der Ra-
tionalität des zugrundeliegenden ›neuen Steuerungsmodells‹ (›new public manage-
ment‹). Dabei wurde argumentiert, dass städtische Integrationspolitiken durch Instru-
mente des interkommunalen Vergleichs, Gegenstand einer konzertierten Mobilisierung 
von Modellen und best practices kommunaler Integrationspolitik geworden sind. In de-
ren Zentrum steht ein Modell von kommunaler Integrationspolitik als ›Integrationsma-
nagement‹, das sich im Wesentlichen durch die neoliberale Rationalität einer ›unter-
nehmerischen‹ Regierung der Stadt begreifen lässt. Für das Frankfurter Konzept zeigte 
sich, dass auf Grundlage einer ›unternehmerischen‹ Steuerungsrationalität nicht nur 
die zu aktivierenden ›Potentiale‹ der (post)migrantischen Frankfurter_innen proble-
matisiert werden, sondern Integrationspolitik nach dem Muster des Governance-Mo-
dells als Steuerung einer ›produktiven‹ Vernetzung von Bürger_innen und heterogenen 
Ordnungsmustern der Stadtgesellschaft begriffen wird. Der Neoliberalismus dieser In-
tegrationspolitik lässt sich nicht ökonomisch-funktional auf den Wirtschaftsstandort 
Frankfurt verengen, sondern zielt als Rationalität des zugrundeliegenden Steuerungs-
modells auf die Aktivierung aller verfügbaren Ressourcen der Stadtgesellschaft für die 
›vernetzte‹ Ordnung der Stadt.  

Das Modell ›unternehmerischer‹ Stadtpolitik widerspricht in seiner grundsätzlichen 
Steuerungslogik einer staatsrassistischen Rationalität – dass dieser Widerspruch im 
Frankfurter Konzept tatsächlich zur Entfaltung kommen konnte, ist allerdings voraus-
setzungsvoll und nur durch die Rekonstruktion seines atypischen und konfliktreichen 
Prozesses zu begreifen (Kap. 8). In diesem Prozess wurde die kolportierte Rationalität 
einer ›unternehmerischen‹ Politik der ›Vernetzung‹ durch die Mobilisierung transnati-
onaler Konzepte aus der Migrationsforschung zur spezifischen Formulierung von Integ-
rationspolitik als »Politik der Vielfalt und Vernetzung« (Stadt Frankfurt 2011: 15) ver-
woben. Das Kapitel führte in dieser Rekonstruktion die Literatur zu urban citizenship 
mit gouvernementalitätsanalytischen Konzeptionen einer responsibilisierenden politics 
of citizenship zusammen und konnte so zeigen, dass sich die Gesamtkonzeption der 
Frankfurter Integrationspolitik als urban politics of transnational citizenship verstehen 
lässt, mit der durch Neoliberalisierungsprozesse der Anspruch einer gleichberechtigten 
substantiellen Teilhabe in der Frankfurter Programmatik artikuliert werden konnte 
(Kap. 9).  
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Teil III – Staatsrassismus in der Stadt der Vielfalt 

Das einleitende Kapitel des dritten Teils stellte eine ›Kontinuitätsthese‹ vor, die sich 
nicht auf analytische Prämissen zurückführen lässt, sondern sich im Wesentlichen aus 
dem Frankfurter Feld ergibt: Die Frankfurter Programmatik, vor allem aber ihr An-
spruch, eine gleichberechtigte Teilhabe zum Gegenstand einer strategischen Steuerung 
der Regelstrukturen der Frankfurter Verwaltung zu machen, wird in den Gefügen der 
weiteren Verwaltungspraxis in Frankfurt systematisch desartikuliert (Kap. 10). Das Ka-
pitel entwickelte den Vorschlag, die ›provokative‹ Analyse der Rolle hegemonialer neo-
liberaler Rationalitäten mit dieser Kontinuitätsthese zusammenzudenken. Anstatt die 
Dominanz des Staatsrassismus im Frankfurter Feld in den Fokus der Analyse zu stellen, 
wurde der Vorschlag gemacht, ausgehend von Spannungsfeldern und Konflikten, die 
durch die Programmatik der Vielfalt gegen die staatsrassistischen Routinen der Stadt 
hervorgerufen werden, eine ›praktische‹ Kritik des Staatsrassismus in der Stadt der 
Vielfalt zu entwickeln und damit Fergusons Vorschlag einer ›provokativen‹ Analyse (ab-
weichend von seinen eigenen Schlussfolgerungen) konsequent zu Ende zu denken. 

Das elfte Kapitel nahm in der Folge jene Momente zum Ausgangspunkt, in denen die 
Programmatik der Vielfalt »Ärger verursacht« (Ahmed 2011: 136). Davon ausgehend 
wurde herausgearbeitet, wie sich die Rolle des AmkAs nach der Verabschiedung des 
Diversitätskonzepts verändert hat und wie sich die Grenzen dieses Prozesses im Wesent-
lichen dadurch verstehen lassen, dass sich das restliche ›Unternehmen‹ der Frankfurter 
Stadtverwaltung systematisch der ›unternehmerischen‹ Steuerungsrationalität und da-
mit der Vielfaltspolitik verweigert. Dieser Neoliberalismus reproduziert den Staatsras-
sismus dadurch, dass er nicht umgesetzt wird. 

12.2 Ausblick. Für eine ›praktische‹ Kritik des 
Staatsrassismus in der Stadt 

Die Perspektive dieser Studie ist nicht als Ablehnung einer kritischen Rassismusfor-
schung gemeint, im Gegenteil: Sie wurde entwickelt, weil der staatsrassistische Blick in 
der Stadt der Vielfalt bis heute allgegenwärtig ist. Genauso wenig entstammt die Per-
spektive einer Affirmation von Vielfaltsprogrammen oder der damit verbundenen ›un-
ternehmerischen‹ Stadtpolitik. Vielleicht bildet die Frage des Staatsrassismus und der 
Rechte von (Post)Migrant_innen eine Ausnahme – aber in diesem Bereich gilt, dass 
man die neoliberale Stadt als Werkzeugkasten ansehen sollte, dessen Bestandteile man 
nicht mögen, aber zumindest auf ihren politischen Nutzen überprüfen muss. Eine solche 
Analyse hat die vorliegende Studie am Beispiel der Vielfaltskonzeption einer städtischen 
Integrationspolitik in der ›unternehmerischen Stadt‹ Frankfurt begründet und einen 
Entwurf einer entsprechenden ›praktischen‹ Kritik entwickelt.  

Daraus ergeben sich Anschlussfragen und Aufgaben. Offensichtlich ist, dass das Span-
nungsverhältnis innerhalb der Verwaltungskonfigurationen hier analytisch und 
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konzeptionell ausgebaut werden könnte und auf die weiteren Felder der Governance-
Netzwerke, beispielsweise auf Stadtteilebene, ausgedehnt werden müsste. Darüber hin-
aus wäre eine ähnliche Analyse von Implementierungsprozessen in anderen Städten an-
gezeigt – an anderer Stelle haben wir gezeigt, dass die Konzeptionen dort mit anderen 
Leitbildern arbeiten, die aber ebenso eine Betonung von Teilhabe und Chancengleich-
heit beinhalten und insofern die Querschnittsaufgabe und die Anpassung von Regel-
strukturen an ihre postnationalen Stadtgesellschaften ins Auge fassen (Pütz/Rodatz 
2013). Dabei wäre es in einer vergleichenden Perspektive interessant herauszuarbeiten, 
inwiefern das Selbstverständnis als Global City den Grad der (Selbst)Wahrnehmung der 
Stadtgesellschaft als (post)migrantisch prägt oder auch die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit der Städte und ihrer Ökonomien dafür eine Rolle spielen. Diese Fragen ließen 
sich auf den Vorschlag von Nina Glick-Schiller und Ayse Çağlar beziehen, die einen 
»comparative analytical framework in migration and urban studies« vorgelegt haben 
(Glick Schiller/Çağlar 2010). Dabei stellt der hier entwickelte Vorschlag, nicht die ›un-
ternehmerische Stadt‹ aus politökonomischer Perspektive, sondern die ›unternehmeri-
sche‹ Stadtpolitik aus gouvernementalitätsanalytischer Perspektive in den Blick zu neh-
men, eine analytische Erweiterung dar (vgl. die abweichende Konzeption bei Glick Schil-
ler 2011).  

Andererseits müsste es aber auch darum gehen, die gängige Grenze zwischen einer ›kri-
tischen‹ und einer ›angewandten‹ Forschung zum Zusammenhang von (Post)Migration 
und Stadt zu überdenken. Dieses Fazit lässt sich als Plädoyer für eine Forschung verste-
hen, die sich einmischt und damit zu einer Ausweitung der in dieser Studie thematisier-
ten Spielräume zu einer transnationalen Entfaltung von urban citizenship in der neoli-
beralen Stadt beitragen kann. Zunächst gilt es dabei, den offensichtlichen Prozess im 
Feld hervorzuheben: Das hier beschriebene Beispiel einer Intervention in Stadtpolitik 
und -verwaltung aus der Transnationalismusforschung zeigt, dass es die ›kritische‹ Dis-
tanz, die die kritische Migrationsforschung häufig vor jedweder ›Anwendung‹ ihrer Per-
spektiven pflegt, zu beenden gilt. Mehr als 30 Jahre nach Beginn der Kritik des ›metho-
dologischen Nationalismus‹ (Smith 1983) und nachdem sein Einfluss in der Migrations-
forschung endlich schwindet, ist es Zeit, das Feld angewandter Forschung und Politik-
beratung nicht länger dieser Methodologie zu überlassen. Dabei zeigt die Studie, dass es 
möglich ist, in wissenschaftlichen Expertisen politische »bricolage« (Ferguson 2009: 
183) zwischen transnationalen Perspektiven und neoliberalen Selbstkonzepten von 
Städten herzustellen, die im Feld der Stadtpolitik Wirkung entfalten können.  

Daran anschließend lässt sich ein Problem für die in dieser Studie entwickelte Darstel-
lung formulieren. Denn sie ist nicht als eine solche politische ›bricolage‹ entwickelt wor-
den, sondern verfolgte als Analyse häufig informelle und strategische ›Verwaltungspo-
litiken‹. Wenn andere Fachämter dem Amt für multikulturellen Angelegenheiten in 
Frankfurt eine politische Strategie vorwerfen, dann verteidigen sie damit meist eigent-
lich ihre ›Zuständigkeiten‹. Das ändert aber nichts daran, dass die Fachämter sich auch 
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gegen sonstige Anpassungen ihrer Arbeitsbereiche an die Programmatik der Vielfalts-
politik, von der interkulturellen Öffnung bis hin zur Antidiskriminierungsarbeit, stellen. 
Der strategische Umgang mit diesen Abwehrprozessen in Dezernat und AmkA hat gute 
Gründe. Insofern wäre eine ›praktische‹ Kritik als Text, der in dieser Hinsicht als wirk-
same ›bricolage‹ bzw. »riskanter Bericht« (Latour 2007: 211ff.) zurück ins Feld gespielt 
werden könnte, erst noch strategisch zu entwerfen und auch zu verhandeln.135 

 
135 Last but not least: Ich habe vielen Menschen zu danken, die mich auf diesem wechselhaften Erkennt-

nisweg begleitet, bestärkt und geprägt haben: allen voran den vielen tollen Kolleg_innen der Frank-
furter Humangeographie und insbesondere aus dem Verbundprojekt »Neuordnungen des Städti-
schen im neoliberalen Zeitalter«, mit denen ich viele Jahre zusammenarbeiten durfte. Hervorheben 
möchte ich Robert Pütz, der mich vertrauensvoll unterstützt, immer wieder bestärkt und viel Geduld 
für mich aufgebracht hat. Ohne Iris Dzudzek und Felix Silomon-Pflug wäre ich nicht fertig geworden. 
All das gilt nicht weniger für Sabine Hess und ihr Göttinger Labor Migration. Die Erfahrungen und 
Begegnungen im kritnet und die gemeinsame Arbeit an Interventionen, Konferenzen und insbeson-
dere an der Gründung und im Betrieb von movements (und dem ein oder anderen Kraftakt dafür) 
waren wichtige und motivierende Anker für mich – mein besonderer Dank geht hier an Bernd 
Kasparek und Juliane Karakayali. Alles erst möglich gemacht haben die Menschen aus meinem pri-
vaten Umfeld: ihr wisst wer ihr seid, ihr habt schließlich sehr lang meine Ambivalenz zwischen ner-
digem Interesse, Hadern und Drama aushalten. Es ist schön mit Euch. 
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